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Vorworte

Naturschutz als gesellschaftliches Anliegen zu formulieren und Wege zu seiner Verwirklichung aufzu
zeigen, ist schon lange Gegenstand von Vorlesungen an Universitäten. Bereits in den fünfziger Jahren 
hielt Prof. Dr. Otto KRAUS, langjähriger amtlicher Vertreter des Naturschutzes in Bayern, regelmäßig 
Vorlesungen über Naturschutz an der Münchener Universität. Auch an der Universität Regensburg 
werden Fragen des Naturschutzes in der Lehre angesprochen, und es fand mehrfach eine eigene, dieser 
Thematik gewidmete Vorlesung für Studenten der Biologie statt.
Im Sommersemester 1988 wurde nun der Weg einer Ringvorlesung beschritten, um Studenten der Bio
logie und anderer Fachrichtungen die drängenden Fragen des Naturschutzes aus verschiedenen Blick
winkeln aufzuzeigen. In Zusammenarbeit mit der Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege in 
Laufen/Salzach (ANL) haben Professoren der Universität Regensburg das Programm für die Ringvor
lesung entwickelt.
Das Vorhaben, zunächst als Versuch gestartet, wurde getragen von Bereitschaft zur Kooperation viel
fältiger Art. Mitarbeiter der ANL, Angehörige des Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwick
lung und Umweltfragen und des Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz sowie die Vertreter 
verschiedener Institute und Lehrstühle (Universität Regensburg: Institut für Botanik, Institut für Zoo
logie; Universität Bayreuth: Lehrstuhl für Tierökologie I) haben durch Vorträge und Diskussionsbeiträ
ge das Programm gestaltet. Die stets zahlreich anwesenden Studenten haben die Redner durch ihr waches 
Interesse sowie durch Fragen und Diskussionsbeiträge belohnt.
Mit unserem Versuch sollte und konnte kein allgemein verbindliches Modell für eine Ringvorlesung über 
Naturschutz festgeschrieben werden. Die Beiträge sind nach Form und Inhalt nicht einheitlich, wider
sprüchliche Ansichten mögen hier und dort ungeglättet aufscheinen. Es wurde bewußt darauf verzich
tet, äußere Einheitlichkeit herzustellen. Ferner berücksichtigt die Auswahl der Vorträge nicht alle 
Gruppen, die zum Thema Naturschutz etwas aussagen können und umfaßt auch nicht alle Aspekte des 
Naturschutzes. Bei der geplanten Wiederholung der Veranstaltung sollen auch die Naturschutzverbän
de zu Wort kommen; hier noch nicht berücksichtigte Themen sollten dann behandelt werden.
Es bleibt noch die angenehme Pflicht, allen - Vortragenden und Zuhörern - zu danken, die zu dem aus 
unserer Sicht gelungenen Versuch einer Ringvorlesung über Naturschutz beigetragen haben. Herrn Aka
demiedirektor Dr. W. ZIELONKOWSKI danken wir für die gute Zusammenarbeit und dafür, daß die 
Beiträge im vorliegenden Heft publiziert werden konnten.

H. Altner, A. Bresinsky, P. Schönfelder

Der Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege, zu deren gesetzlichen Aufgaben der Austausch 
von Erkenntnissen und Erfahrungen in Zusammenarbeit mit den Hochschulen und anderen geeigneten 
Einrichtungen gehört, verbleibt der Dank an alle Mitwirkenden der Ringvorlesung Naturschutz.
Dank den hochinteressierten und motivierten Studentinnen und Studenten, den engagierten Referenten 
und den für Naturschutz besonders aufgeschlossenen Professoren des Fachbereiches Biologie der Uni
versität Regensburg.
Möge das gelungene Beispiel vorbildhaft Nachahmung an vielen Hochschulen finden und damit Wissens
und Wertegrundlagen für die zukünftige Sicherung unserer natürlichen Lebensgrundlagen schaffen.

W. Zielonkowski
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Geschichte des Naturschutzes
Wolfgang Zielonkowski

Im Grunde genommen sind Naturschutzbestre- 
bungen so alt wie die Menschheit selbst. Von 
Anfang an waren Teile der Natur mit einem Tabu 
belegt, ja schon die Geschichte vom Paradiesbaum 
könnte man so deuten.

Wie alle Lebewesen ist auch der Mensch tief in den 
Gesetzen der Natur verankert, zugleich aber auch 
das einzige Lebewesen, das sowohl rückblickend 
als auch vorausschauend sein Wirken in der Natur 
selbstkritisch beurteilen und abschätzen kann.
In diesem Zwiespalt zwischen Bindung und Frei
heit liegt die gesamte Verantwortung des Men
schen sich selbst und seiner Mitnatur gegenüber.

Aus MEYERs Konversationslexikon von 1896 ist 
zu entnehmen:

Das Naturgefühl ist die Empfänglichkeit für das 
Schöne, Erhabene und für die verborgene Gesetz
mäßigkeit der Natur, welche bei den einzelnen 
Völkerstämmen und in verschiedenen Zeitepo
chen den mannigfachsten Wandlungen und Kul
tureinflüssen unterliegt. Im späten Rom machte 
sich, wie in jeder sich verfeinernden Kultur, zu
nächst eine Abkehr von der Natur fühlbar, der im 
Gegensatz zu dem naiven Naturgefühl der Natur
völker ein sentimentaler Rückschlag folgte, eine 
erkünstelte Übertreibung des Naturgefühls, wel
che sich in der Vorliebe für bukolische Dichtun
gen, gekünstelte Gärten- und Villenanlagen kund
gab, wie sie der jüngere PLINIUS in seinen 
Briefen schilderte und in der Villa HADRIANs zu 
Tivoli mit allem Raffinement verwirklicht ward.

Das aufsteigende Christentum wirkte in gewisser 
Weise auf Ertötung des Naturgefühls hin, sofern 
seine Verkünder die Natur als mit dem Fluche be
haftet und die Freude selbst nur am Nachtigallge
sang als Sünde und Ablenkung von der notwen
digen Buße hinstellten. Das Jahrhundert der Ent
deckungen belebte dann das Naturgefühl durch 
die Schilderungen der Üppigkeit fremder Zonen; 
es begann eine Zeit der romantischen Naturbegei
sterung.

Die Erhebung der Landschaftsmalerei zur selb
ständigen Kunst im 16. und 17. Jh. darf als äußeres 
Zeichen der damaligen gesunden Wandlung des 
Naturgefühls betrachtet werden; sie läutete aber 
mit den BOUFFINs und Claude LORRAIN wie
der in eine idealisierende und schließlich senti
mentale Richtung ein. Die Befreiung von dem "fal
schen Regelzwang" ging von den germanischen

Stämmen aus, namentlich von England, wo SHA
KESPEARE als Bahnbrecher gewirkt und der 
neue Geist besonders in der Gartenkunst zum 
Durchbruch kam.

Inzwischen hatte das Naturgefühl eine beständige 
Vertiefung durch die steigende Erkenntnis der 
Gesetzmäßigkeit allen Geschehens gewonnen, die 
Wirksamkeit der irdischen Naturgesetze bis in die 
fernsten Himmelsräume, ein innerer Zusammen
hang zwischen Bodenbildung, Klima, Pflanzen, 
Tier- und Menschenleben drängte sich ins Be
wußtsein, und wenn auch die romantische Schule 
nochmals eine märchenhafte, unheimliche Natur
belebung heraufbeschwor, so wurde diesen Aus
wüchsen durch das Gewicht GOETHEs und A. v. 
HUMBOLDTS bald wieder der Boden entzogen, 
während durch DARWIN die Erkenntnis des Zu
sammenhanges allen Lebens unter sich und mit 
der Umgebung angebahnt wurde (Zitat Ende).

An der Wende des 18. zum 19. Jahrhundert sehnte 
man sich politisch und ganz persönlich nach mehr 
Freiheit, nach mehr Natürlichkeit und nach mehr 
Entfaltungsmöglichkeit. Es revoltierte gegen ab
solutistische Strukturen der Gesellschaft und der 
Staaten. Selbst der streng formalen Gestaltungs
grundsätze barocker Gartenanlagen mit ihrer 
zwingenden Geometrie wurde man überdrüssig 
und forderte mehr Freiheit und Natürlichkeit für 
die Natur, weg von der Vergewaltigung der Natur 
zur Architektur. Musik, Dichtung, Malerei und 
Gestaltung entwickelten im aufbrechenden Zeital
ter der Romantik neue, beseelte Einstellungen zur 
Natur, ja sie überhöhten und mystifizierten die 
Natur in ihrer Natürlichkeit. Es entwickelte sich 
ein völlig neuartiges Naturgefühl.

Für die Entwicklung dieses modernen Naturge- 
fühls ist der Felsengarten von "Sans Pareil" (1749), 
westlich von Bayreuth, von großer Bedeutung 
gewesen. Er ist überhaupt nicht geometrisch regel
mäßig ausgerichtet, sondern, wie die späteren ro
mantischen Landschaftsgärten, dort angelegt wor
den, wo die Natur bereits alles vorgebildet hat. 
Nicht der Architektur war dieser Felsengarten zu
geordnet, sondern der Natur der Fränkischen 
Schweiz.

So wie der Landschaftsgarten die Vorstufe zur 
freien Landschaftsgestaltung und zum Natur
schutz der Gegenwart darstellt, so stehen die Fel
sengärten am Anfang jener Entwicklung, die im
19. Jahrhundert zur Erschließung der Berg- und
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Felsenwelt der bis dahin gemiedenen Gebirge und 
schließlich zum Alpinismus führte. Der Felsengar
ten hatte italienische Vorbilder, als deren Weiter
entwicklungen neben Sans Pareil der religiöse 
Felsengarten Bethlehem bei Kukus (1725 Graf 
SPORCK) und Hellbrunn bei Salzburg gelten 
können. Noch 1831 legte man auf dem Schmausen- 
buck bei Nürnberg einen Felsengarten an, der 
heute den Tiergarten beherbergt. Zum gleichen 
zeitgeschichtlichen Hintergrund gehört die Ent
stehung von Felsenbühnen und Naturtheatern wie 
der Luisenburg im Fichtelgebirge.

Die Luisenburg ist eine der ersten romantischen 
Landschaften, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
erschlossen wurde. Noch 100 Jahre vorher hieß es 
bei Schriftstellern "greuliche Wildnisse, von fast 
unausforschlichen, abscheulichen, abgelegenen 
Orten und Raubnestern, von denen man mit gro
ßem Entsetzen tief hinaubschaut". Voll Ergriffen
heit weilten dort später GOETHE, 1790 und 1820, 
Alexander von HUMBOLDT und Karl IMMER
MANN, der das wilde Blockmeer mit einer 
BEETHOVENschen Symphonie verglich.

Alexander von HUMBOLDT (1769 -1859) berei
ste 1799 bis 1804 das nördliche Südamerika und 
Mittelamerika und hielt in seiner Reisebeschrei
bung fest: "Der Anblick alter, großer Bäume hat 
etwas Großartiges, Imponierendes. Die Beschädi
gung dieser Naturdenkmäler wird daher auch in 
Ländern, denen es an Kunstdenkmälern fehlt, 
strenge bestraft". Er ist der Schöpfer des Begriffes 
Naturdenkmal, ein Begriff, der uns in der Ge
schichte des Naturschutzes bis heute begleitet.

In Bayern wurden bereits 1803 und 1824 der The- 
resienhain und der Luisenhain bei Bamberg als 
erste Schutzgebiete befriedet und vom Staate ge
kauft, um sie ihrer landschaftlichen Schönheit hal
ber zu erhalten.

Es überrascht nicht, wenn aus der Gefühlsstärke 
und dem Heimatbewußtsein dieses Zeitalters die 
ersten Begründungen von Schutzgebieten fallen. 
Freunde des Heimatschutzes aus Köln und Bonn 
prügelten sich 1826 mit den Steinhauern um den 
Erhalt des Drachenfels im Siebengebirge, bis 
schließlich 1828 das Ministerium des Innern jeden 
weiteren Abbau untersagte. 1836 entstand so das 
erste amtliche deutsche Schutzgebiet, der Dra
chenfels.

Die "verrückten Naturfanatiker", wie man die Ver
treter des Heimatschutzes unterhalb des Sieben
gebirges in Königswinter bezeichnete, hatten ihren 
Willen durchgesetzt. Es war wohl die erste erfolg
reiche Bürgerinitiative für Naturschutz.

König LUDWIG I. von Bayern gab 1840 Anwei
sungen zum Schutze der romantischen Felspartien 
an der Donau bei Weltenburg gegen die "Deva- 
stion" derselben durch Steinbrüche. Insbesondere

wurde damit der Bezug von Steinen für Staatsbau
ten aus solchen Brüchen eingestellt.

Des Königs Anliegen waren auch die alten Bäume 
und Alleen, und so bestimmte er, daß Alleen an 
den Straßen und Spaziergängen, wo nicht ein un- 
abweisliches Bedürfnis bestehe und hierfür nicht 
vorher die "Allerhöchste Genehmigung" eingeholt 
sei, weder verunstaltet noch beseitigt werden dür
fen. Eine ähnliche Weisung erging hinsichtlich der 
Bäume in öffentlichen Anlagen, Gärten und an
deren öffentlichen Örtlichkeiten.

Ein ähnliches naturschutzgeschichtliches Beispiel 
liefert die am Nordrand des Harzes gelegene 
"Teufelsmauer" bei Thale. Eine kreidezeitliche 
Bildung aus Quadersandstein, die durch ihre Här
te aus dem umgebenden weicheren Gestein her
auswitterte, so daß sich eine von wuchtigen Fels
türmen gekrönte kilometerweite Mauer ergab. 
Die Bevölkerung baute das wertvolle Gestein ab, 
bis der Landrat von Quedlinburg 1852 kurzerhand 
die Teufelsmauer als "einen Gegenstand der 
Volkssage und eine als seltene Naturmerkwürdig
keit berühmte Felsgruppe" unter Schutz stellte.

Doch neben hervorragenden Einzelaktionen 
mehrten sich grundsätzliche Überlegungen füh
render Persönlichkeiten über Rechte, Pflichten 
und Verantwortung im Umgang mit der Natur.

Wilhelm Heinrich RIEHL, Professor der Litera
turgeschichte in München, Direktor des bayeri
schen Nationalmuseums, Verfasser der "Natur
geschichte des deutschen Volkes" in 4 Bänden und 
Herausgeber der "Bavaria", einer umfassenden 
geographisch-ethnographischen Schilderung Bay
erns, forderte 1853 das "Recht der Wildnis".

"Jahrhundertelang war es eine Sache des Fort
schrittes, das Recht des Feldes eindeutig zu ver
treten; jetzt ist es dagegen auch eine Sache des 
Fortschrittes, das Recht der Wildnis zu vertreten 
neben dem Recht des Ackerlandes. Nicht bloß das 
Waldland, auch die Sanddünen, Moore, Heiden, 
die Felsen und Gletscherstriche, alle Wildnis und 
Wüstenei ist eine notwendige Ergänzung zu dem 
kultivierten Festland. Freuen wir uns, daß es noch 
so manche Wildnis in Deutschland gibt" (1853).

In diesem Sinne schuf 1858 Fürst SCHWARZEN
BERG im Böhmerwald am unberührten Kubany 
die erste Naturschutz-Großtat im europäischen 
Raum, vergleichbar 6 Jahre später mit der Einrich
tung des Yosemite Valley-Staatsparks in Kalifor
nien und dem Yellowstone Nationalpark am 01.03. 
1872. Der Besitzer, Fürst SCHWARZENBERG, 
bestimmte, "daß von besagtem Urwald ca. 1.838 ha 
für immer erhalten und gepflegt werden sollen, um 
auch den Nachkommen noch einen Begriff der 
Vollkommenheit zu verschaffen, welche ein gün
stig gelegener Wald bei vorzüglichem Schutze und 
Pflege erlangen könne".
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Noch heute besteht dieses Schutzgebiet (Urwald 
am Boubin mit 666 ha Fläche), das in der Folge 
eine wichtige Quelle der Urwaldforschung war.

Das Jahr 1858 verzeichnete ein Ereignis, das die 
Geistes- und Naturwissenschaften gleichermaßen 
lange Zeit beschäftigte. Charles DARWIN (1809- 
1882) begründete mit seinem Werk "On the origin 
of species by means of natural selection" die mo
derne Evolutionstheorie.
Es war eine logische Erkenntnis aufgrund vielsei
tiger geologischer, ökologischer und paläontologi- 
scher Studien, unter anderem unter dem Eindruck 
der Beobachtung endemischer Vogelarten auf den 
Galapagos-Inseln (Darwinfinken).

Für den gesamten Aufschwung der Naturwissen
schaften seit dem 18. Jahrhundert mag DARWINs 
Arbeit und Werk stellvertretend gesehen werden. 
Die Gründung und Arbeit von naturwissenschaft
lichen Gesellschaften und Vereinen war vielfach 
im Zusammenhang mit Anliegen des Naturschut
zes verbunden. Neben den Vertretern des Heimat
schutzes waren es hervorragende Persönlichkei
ten der Naturwissenschaften, die nicht nur wissen
schaftliche, sondern auch praktische Impulse für 
die Entwicklung des Naturschutzes vorbildlich 
einbrachten.

Die älteste Gelehrtenkorporation ist die 1652 in 
Schweinfurt gegründete und heute in Halle ange
siedelte "Deutsche Akademie der Naturforscher - 
Leopoldina".

1746 folgte die "Naturforschende Gesellschaft" in 
Zürich,
1788 folgte die "LINNE-Gesellschaft" zu London 
und Paris und
1790 von David Heinrich HOPPE gegründet, die 
königlich-bayerische Botanische Gesellschaft zu 
Regensburg, heute Regensburgische Botanische 
Gesellschaft, damit die älteste Botanische Gesell
schaft der Welt,
1801 wurde die "Naturhistorische Gesellschaft 
Nürnberg" gegründet, es folgten 
1815 die "Schweizer Naturforschende Gesell
schaft",
1822 die "Versammlung deutscher Naturforscher 
und Ärzte",
1864 der "Botanische Verein Landshut",
1883 die "Deutsche Botanische Gesellschaft", 
1890 die "Botanische Gesellschaft München".

Die vorgestellte Liste naturwissenschaftlicher Ge
sellschaften erhebt keinen Anspruch auf Vollstän
digkeit, sie soll nur beispielhaft wissenschaftliche 
Aktivitäten belegen, wie sie historisch und teilwei
se bis in unsere Zeit den Naturschutz wesentlich 
befruchtet haben. Es wird noch die Rede davon 
sein.

Otto SENDTNER gilt als Altmeister vegetations- 
kundlicher Erforschung Bayerns, die er im Auf

trag der Bayerischen Akademie der Wissenschaf
ten und der Förderung durch König LUDWIG I. 
durchführte. 1854 legte er sein umfangreiches, 
grundlegendes Werk "Die Vegetationsverhältnis
se Südbayerns" vor, ein Standardwerk der Vegeta
tionsbeschreibung, auf das noch heute zurückge
griffen wird.

Ernst HAECKEL (1834 -1919) prägte in seinem 
Werk "Generelle Morphologie der Organismen", 
erschienen 1866, erstmals den Begriff "Ökologie" 
und beschrieb damit ein Arbeitsfeld bzw. eine 
Wissenschaft, die für modernen Naturschutz 
grundlegend ist.

Schon 1877 fühlte sich der Botanische Verein zu 
Landshut verpflichtet, ein Reststück der floristisch 
sehr bemerkenswerten Sempter Heide zu sichern 
und kaufte 1 Tagwerk des letzten unkultivierten 
Restes jener Heide zwischen Isar und Sempt. Ein 
Schatzkästlein der Flora, das den ersten Pflanzen
hort in Bayern, wahrscheinlich in Deutschland, 
darstellt (heute Volkmannsdorferau). Zugleich ist 
es der erste Kauf schutzwürdiger Flächen durch 
einen Verein.
In Kiel veröffentlichte Friedrich JUNGE 1885: 
"Der Dorfteich als Lebensgemeinschaft", es ist der 
erste didaktische Ansatz einer Ökosystembetrach
tung.

Die im Wachsen begriffenen biologischen und 
ökologischen Erkenntnisse einerseits und das Be
mühen, heimatliche, charakteristische Strukturen 
und Traditionen zu erhalten andererseits, kolli
dierten mit der täglichen Realität der Zerstörung 
von Landschaft durch Landnutzung, Technik, 
Bauwesen und Industrie.

Seit Anfang des 19. Jahrhunderts hatte sich die Si
tuation der Landschaft zunehmend verändert und 
verschärft und ein geschichtlicher Rückblick im 
Naturschutz ohne Erwähnung der parallel verlau
fenden landschafts- und landespflegerischen Be
mühungen wäre nicht vollständig. Während dem 
Fürsten PÜCKLER als Standesherrn der Gegen
satz, den eine karge, langweilige Gegend, eine "öde 
Wüstenei", gegenüber einem künstlich angelegten, 
üppigen Park durch Steigerung der Kontrastwir
kung ein besonderes Erlebnis bedeutete, erwies 
sich die Landesverschönerung als einer soziolo
gisch völlig anders gelagerten Schicht zugehörig. 
Der klassische Landschaftspark sollte nach 
PÜCKLER ein gediegenes Kunstwerk sein und 
NOVALIS meinte: "Ein geschmackvoller Park ist 
eine englische Erfindung. Ein Land, das Herz und 
Geist befriedigt, dürfte eine deutsche Erfindung 
werden".

Der Architekt und spätere königliche Baurat in 
München, Dr. Gustav VORHERR (1778 -1847), 
veröffentlichte 1808 eine Arbeit "Über Verschöne
rung Deutschlands. Ein "Fingerzeig", in der er die 
Forderung aufstellt, das ganze Land durch He
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bung und Förderung des Ackerbaus, der Garten
kunst und der Baukunst planmäßig zu verschönern 
mit dem Endziel, "dereinst Deutschland zum Eden 
von Europa verwandelt" zu sehen.

VORHERR, der als zentrale Figur und Begrün
der der Landesverschönerung gilt, gibt eine erste 
Aufzählung der von ihm in Deutschland als ver
besserungswürdig angesehenen Gegenstände und 
der im allgemeinen anzustrebenden Ziele: 
"Freundlich muß es im Vaterlande aussehen; Ge
bäude müssen zweckmäßig.und gut geführt, Dör
fer und Städte geschmackvoll angelegt und ver
bessert, Straßen und Wege herrlich gebahnt, da 
und dort treffliche Monumente für verdiente Män
ner zu sehen, Bäume und Ufer wohl verwahrt, 
Güter und Wälder bestmöglich cultiviert, herrli
che Gärten und Obstanlagen zu schauen, die fahr
baren Flüsse voll von Schiffen; der Postenlauf 
richtig und schnell; Landwirtschaft, Handel und 
Wandel, Fabriken und nützliche Gewerbe, Künste 
und Wissenschaften in höchstem Flor".

Damit sah VORHERR die Landesverschönerung 
als eine umfassende, der Politik anempfohlene 
Aufgabe, ein Vorbild für die heutige Landespla
nung mit sozialen, hygienischen, bautechnischen, 
landschaftspflegerischen, ästhetischen und wirt
schaftlichen Aspekten. VORHERR vereinte die 
aus der Aufklärung gebürtige Landeskultur mit 
der Gartenkunst des englischen Landschaftsgar
tens.

Die großen Gartenbauvereine nahmen ebenso die 
Landesverschönerung in ihr Programm auf als 
eine der großen Aufgaben der Gesellschaft wie 
Fremdenverkehrs- und Verschönerungsvereine, 
die Gartenkunst und Architektur ebenso wie die 
Landschaftsgärtner.

Angesichts der Herausforderungen der Industria
lisierung, der Veränderungen der gesamten Land
schaft durch Entwässerung, monotonen Nadel
holzanbau, Flurzusammenlegungen, Veränderun
gen der Dorf- und Ortsbilder, der Entwicklung 
großer Städte und den damit verbundenen Verlust 
weiter naturnaher Bereiche bildete sich ab der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine Welle 
von Vereinsgründungen, gleichwohl aus unter
schiedlichsten Interessenslagen.

1857 wird der erste Alpenverein in England ge
gründet, deren Mitglieder sich entdeckerisch in 
unberührter Natur der Alpen sportlich betätigten 
und von den Einheimischen als "Verrückte" be
zeichnet wurden,
1864 wird in Nordamerika der ’Yosemite Valley1- 
Staatspark und
1872 der "Yellowstone Nationalpark" gegründet, 
1874 wird der Deutsch-Österreichische Alpen
verein gegründet,
1877 wird der "Deutsche Verein zum Schutz der 
Vogelwelt" gegründet,

1880 gibt es bereits 47 Wandervereine, deren Mit
glieder meist Jugendliche aus dem Bildungsbür
gertum sind. Sie entfliehen den autoritären Zwän
gen von Elternhaus und Schule und nutzen den 
einzig verbleibenden Freiraum der Freizeit mit 
Gleichgesinnten für Wandern und Naturerlebnis. 
Natur wird zum Medium gemeinsamen Erlebens.

Hermann LÖNS (1866 -1914) weckte durch seine 
Tiergeschichten und Landschaftsschilderungen in 
weiten Teilen der Bevölkerung den Schutzgedan
ken und das Verständnis für die Belange der Tier
welt und die Bedrohung der Schönheit der Land
schaft.

Ernst RUDORFF (1840 -1916), eine musikalische 
Begabung, Professor für Klavier und Komposition 
und mit botanischen Neigungen, kämpfte mit 
hoher Leidenschaft für den Heimatschutz, worun
ter er den Natur- und Landschaftsschutz ein
schloß. Sein Blick schärfte sich für die Verfäl
schungen und Entstellungen der Landschaft, die 
namentlich ab den 70er Jahren allenthalben in 
Deutschland immer aufdringlicher in Erscheinung 
traten (bes. die Verkoppelung, = Flurbereini
gung, war ihm ein Dorn im Auge.)

RUDORFF prägte 1888 die Begriffe "Natur
schutz" und "Heimatschutz". Er hatte 1888 einen 
ersten Aufsatz zum Naturschutz verfaßt. 1888 for
derte RUDORFF in einer Eingabe an die deut
schen Geschichts- und Altertumsvereine, ihren 
Antrag auf staatlichen Schutz historischer Bau
denkmale um folgenden Zusatz zu erweitern: "Es 
ist hierbei nicht nur an den Schutz des Menschen
werkes gedacht, sondern zugleich an die Schonung 
landschaftlicher Eigentümlichkeiten, insofern die 
Natur als Bedingung allen menschlichen Wirkens 
unzertrennlich von diesem bleibt ... Alte Bäume, 
Baumgruppen und Büsche, Quellen, Bäche, Was
serfälle, Hügel, Felskämme und einzelne Plätze 
sind unverändert und unberührt zu erhalten ... Es 
ist auch die Berücksichtigung der natürlichen und 
historischen Verhältnisse, die Schonung der ur
sprünglichen Waldgrenzen, der natürlichen Bach
läufe, bedeutsamer Stege und Hecken zu erwir
ken". Für diese Bestrebungen verwendete RU
DORFF anfangs den Begriff "Naturschutz" (er 
taucht 1888 erstmals in seinem Tagebuch auf).

Um jedoch der Gefahr einer Tätigkeit, die nur Sel
tenheiten und wissenschaftlich bedeutsame Ge
genstände für schützenswert hält, zu entgehen, 
vermied er später diesen Begriff und prägte das 
Wort "Heimatschutz", von ihm, dem heutigen Be
griff der "Landschaftspflege" vergleichbar, ange
wandt. RUDORFF wollte die gesamte Kultur
landschaft vor unnötigen Schäden bewahren und 
in ihrer Harmonie erhalten.

Eine andere Reaktion auf die umweltzerstörenden 
Folgen der industriellen Revolution war die For
mierung des Denkmalschutzes. Dieser war be-
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strebt, bedeutende Bauten vor der Zerstörung zu 
bewahren.

Die Affinität dieser Bestrebungen zu denen des 
Naturschutzes erkannte der Danziger Naturwis
senschaftler Hugo CONWENTZ (1855 - 1922) 
und dehnte sie auf die Natur aus. CONWENTZ 
benutzte wieder den Begriff Naturdenkmal (von 
A. v. HUMBOLDT zuerst gebraucht) und prägte 
ihn in Anlehnung an die bereits existierende Denk
malpflege in "Naturdenkmalpflege" um.

Nach seiner Doktorarbeit "Über die versteinerten 
Hölzer aus dem norddeutschen Diluvium" 1876 
wurde er 1880 als Direktor des Provinzialmuseums 
in Danzig berufen, das er auf- und ausbaute und 
sich vornehmlich mit Forschungen zur Flora des 
Bernsteins befaßte. Sein Interesse galt darüber 
hinaus Baumgestalten, die ein ehrwürdiges Alter, 
besondere Wuchsformen aufwiesen oder volks
kundlich, kulturgeschichtlich beachtenswert wa
ren. 1890 schreibt er eine Abhandlung über be
deutende Bäume im Kreis Elbing, in einer Zeit, in 
der Baumbücher sehr in Mode kamen.

Alfred JENTZSCH (1850 - 1925) schuf ein mu
stergültiges Verzeichnis der Naturdenkmale aus 
der Baumwelt für Ostpreußen. JENTZSCH 
schrieb 1900 über den Schutz der Naturdenkma
le: "Bei kleinen krautartigen Pflanzen wäre solcher 
illusorisch, wenn er sich auf die einzelne Art be
schränkte. Eine aussterbende Art läßt sich im wil
den Zustand nur dann möglicherweise erhalten, 
wenn man einen weiten Umkreis schützt und ihre 
ganze natürliche Pflanzen- und Tiergesellschaft 
vor Schädigungen bewahrt. Das ist in vielen Fällen 
unvereinbar mit den Anforderungen fortschrei
tender Bodenwirtschaft. Wohl aber ist ein mittel
barer Schutz gefährdeter Pflanzenarten fast ohne 
Kosten ausführbar: So wünschenswert und wirt
schaftlich notwendig die Urbarmachung von 
Sümpfen ist, gibt es doch Fälle, in denen sie keinen 
oder nur zweifelhaften Ertrag verspricht. Dann 
mag man überlegen, ob nicht einer oder der an
dere Waldsumpf in der ganzen Ursprünglichkeit 
seiner Pflanzendecke zu erhalten sei? Ist dieser 
doch der letzte Rest jener Pflanzenwelt, welche 
beim Einzuge des Menschen unser Land be
herrschte. Hier finden wir noch ein Stück Wildnis, 
ein Bild der natürlichen Umgebung unserer Ur
väter. Wenn in jedem Landkreise 1 - 2  einsame, 
schwer entwässerbare und fast wertlose Wald
sümpfe in ihrer vollen Ursprünglichkeit unangeta
stet bleiben, erhalten wir nicht allein gar manche 
dem Verschwinden nahe Pflanzen- und Tierart, 
sondern auch Orte, nach denen die Schuljugend 
mit den Freunden vaterländischer Geschichte 
wandern mag, um von der Heimat unserer Urväter 
eine Anschauung zu gewinnen".

Als bayerischer Pionier des Naturschutzes ist in 
diesem Zusammenhang Friedrich STÜTZER zu 
nennen, der 1900 in Wort und Bild das großforma

tige Baumbuch "Die größten, ältesten oder sonst 
merkwürdigen Bäume Bayerns" verfaßte. Die 4. 
und aus seiner Hand letzte Lieferung des Werkes 
erschien 1905, das dann Johann RUESS fortsetz
te. Einige dieser Baumveteranen des Bildbandes 
sind heute noch in Natur zu bestaunen.

Vermerkt sei, daß sich um die Jahrhundertwende 
die wegweisenden Ereignisse, Aktivitäten und Er
kenntnisse außerordentlich häuften. Es blieb nicht 
aus, daß auch zunehmend die Politik unmittelbar 
betroffen wurde. In einer Rede am 30.03.1898 
fordert Wilhelm WETEKAMP (1959- 1945) aus 
Breslau im preußischen Abgeordnetenhaus die 
Schaffung von Nationalparken in Deutschland 
nach dem Vorbild der USA. Dazu forderte er den 
Schutz der aus Gründen der wissenschaftlichen 
Forschung und des Ünterrichts unentbehrlichen 
Denkmäler der Entwicklungsgeschichte der Natur 
sowie die Erklärung unberührter Naturflächen zu 
Schutzgebieten. WETEKAMP forderte darüber 
hinaus staatliche Finanzmittel für Naturschutz. 
Auf ihn geht der wissenschaftliche und administra
tive Naturschutz in Deutschland zurück.

1899 gründete Frau Lina HÄHNLE den "Bund für 
Vogelschutz", und 1900 ist das Gründungsjahr des 
"Vereins zum Schutze der Alpenpflanzen und -tie- 
re", den der Apotheker Carl SCHMOLZ (1859 - 
1928) aus Bamberg anläßlich der Hauptver
sammlung des Deutschen und Österreichischen 
Alpenvereins am 28.07.1900 in Straßburg initiiert. 
Neben dem vordringlichen Alpenblumenschutz 
widmet sich der Verein besonders der Errichtung 
von Pflanzenschonbezirken und Alpenpflanzen
gärten.

Am 14.07.1901 wird der Alpenpflanzengarten am 
Schachen bei Partenkirchen und kurz darauf der 
Neureuthgarten bei Tegernsee (durch Kriegsver
hältnisse 1914 -1918 gelöscht) gegründet. Zu die
ser Zeit existierten in Europa bereits 28 Alpen
pflanzengärten, davon 7 in der Schweiz, 7 in Frank
reich, 7 in Italien, 5 in Österreich und 2 in Deutsch
land; vom Ätna bis zu den Vogesen.

Der Münchner Professor und Architekt Gabriel 
von SEIDL (1848 - 1913), Erbauer der Lenbach- 
Villa, des Bayerischen Nationalmuseums und des 
Deutschen Museums, sammelte in der Münchner 
Bürgerschaft 3.000 Mark, um ein Stück Isartal
landschaft anzukaufen. 1902gründete er den "Isar
talverein" zur Erhaltung der landschaftlichen 
Schönheiten in der Umgebung Münchens.

In seinem Tagebuch vom 11.09.1886 äußert Ernst 
RUDORFF ebenfalls den Gedanken, einen Ver
ein zum Schutz der Natur, des Charakteristischen, 
Ursprünglichen, Schönen, auch in der Bauart 
usw., zu gründen. Sie fanden in der Satzung des 
deutschen "Bundes für Heimatschutz", der 1904 
gegründet wurde, Eingang mit der unbestimmt 
vorgetragenen Forderung nach Erhaltung des
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Landschaftsbildes in der Kulturlandschaft. Diese 
Formulierung reichte RUDORFF jedoch nicht 
aus, so daß er sich später vom Bund für Heimat
schutz trennte.

Doch nochmals zurück zu Hugo CONWENTZ in 
Danzig, der uns in der Folge immer wieder begeg
nen wird, und der als erster "Verwirklicher" der 
Forderungen von WETEKAMP den administrati
ven und wissenschaftlichen Naturschutz formier
te.

1904 verfaßte er eine Denkschrift mit dem Titel: 
"Die Gefährdung der Naturdenkmäler und Vor
schläge zu ihrer Erhaltung". Strikt mied er darin 
noch das Wort Naturschutz und beschränkte sich 
auf die Begriffe Naturdenkmäler und Naturdenk
malpflege. Er definierte: "Unter Naturdenkmäler 
im Sinne dieser Grundsätze sind besonders cha
rakteristische Gebilde der heimatlichen Natur zu 
verstehen, vornehmlich solche, welche sich noch 
an ihrer ursprünglichen Stätte befinden, seien es 
Teile der Landschaft oder Gestaltungen des Erd
bodens oder Reste der Tier- und Pflanzenwelt".

Unermüdlich reiste CONWENTZ in Deutschland 
von Ort zu Ort und in andere europäische Staaten 
und hielt Vorträge, um für seine Ideen und Vor
schläge zu werben. Z.B. am Kongreß der freien 
Vereinigung der systematischen Botaniker und 
Pflanzengeographen (März 1903), auf der 75. Ver
sammlung deutscher Naturforscher und Ärzte in 
Kassel (September 1903), in Norwegen und 
Schweden usw., überall stellt er die Aufgaben und 
seine Ideen vor. Im Januar 1905 hielt CON
WENTZ vor der Regensburger Botanischen Ge
sellschaft einen Vortrag über Naturschutz und 
bewirkte, daß deren Vertreter ernst machen im 
Bestreben, solche wertvollen Bezirke dem Ge
schäftsinteresse einzelner zu entziehen. Die Ge
sellschaft kaufte noch 1905 1,14 Tagw. des Dra- 
bafelsens bei Etterzhausen und 1906 1,87 Tagw. 
des Schutzfelsens gegenüber Sinzing. 1911 folgte 
ein drittes Schutzgebiet, das Sippenauer Moor bei 
Oberfecking mit 4 Tagwerk.

Schließlich waren seine und anderer Bemühungen 
von Erfolg gekrönt, 1906 wurde erstmals Natur
schutz als staatliche Aufgabe durch Gründung der 
"Staatlichen Stelle für Naturdenkmalpflege" in 
Preußen, mit Sitz in Danzig, verankert. Die Lei
tung der dem Kultusministerium unterstellten 
Behörde wurde Professor Dr. Hugo CON
WENTZ übertragen.

Die Aufgaben wurden wie folgt formuliert:

1. Die Ermittlung, Erforschung und dauernde Be
obachtung der in Preußen vorhandenen Natur
denkmäler;

2. die Erwägung der Maßnahmen, welche zur Er
haltung der Naturdenkmäler geeignet erscheinen;

3. die Anregung der Beteiligten zur ordnungsge
mäßen Erhaltung gefährdeter Naturdenkmäler, 
ihre Beratung bei Feststellung der erforderlichen 
Schutzmaßregeln und die Aufbringung der zur Er
haltung benötigten Mittel.

Also: Inventarisierung, Erforschung, Überwa
chung und Beratung, nicht aber Vollzugsaufga
ben.

1909 übersiedelte die Staatliche Stelle von Danzig 
nach Berlin.

1922, nach dem plötzlichen Tode von CON
WENTZ, übernahm Dr. W alter SCHOENI- 
CHEN (1876 - 1956) als Direktor die Staatliche 
Stelle für Naturdenkmalpflege in Preußen, die 
1936 in Reichsstelle für Naturschutz umbenannt 
und umorganisiert wurde. SCHOENICHEN blieb 
Leiter der Reichsstelle bis 1938, die danach von 
Dr. Hans KLOSE (1880 -1963) übernommen wur
de.

In der Anerkennung des Naturschutzes als staatli
che Aufgabe ging Bayern organisatorisch einen 
etwas anderen Weg und gründete mit dem "Lan
desausschuß für Naturpflege" ein staatlich beauf
tragtes Gremium von Sachverständigen zur Un
terstützung und Beratung der Staatsregierung, 
darunter auch Künstler und Techniker. Die Anre
gung zu dieser Organisation war schon 1903 von 
der Alpenvereinssektion München unter Vorsitz 
von Professor ROTHPLETZ und von Direktor 
WELZEL ausgegangen; am 14. Oktober 1905 
fand die erste Sitzung des Ausschusses statt, und 
am 21. Februar 1906 folgte ein Erlaß des Bayeri
schen Staatsministeriums des Innern, der Aufga
ben, Mitgliedschaft und Tätigkeit regelte. Den 
Vorsitz im "Landesausschuß für Naturpflege" 
führte Staatsrat Eduard von REUTER (1855 
1942), Ministerialdirektor in der Obersten Baube
hörde in Bayern.

Ähnliche Ausschüsse gab es seit 1907 als Komi
tees für Naturdenkmalpflege auch in Preußen auf 
Staats-, Provinzial-, Bezirks- und Kreisebene. Es 
waren die Vorläufer der heutigen Naturschutzbei
räte.

In ähnlicher Weise wie die Regensburger Botani
sche Gesellschaft beschloß die Münchner Botani
sche Gesellschaft, Maßnahmen zu ergreifen, die 
dem Schutz der Naturdenkmäler, namentlich dem 
Pflanzenschutz, dienten. So konnte im Laufe der 
Jahre 1908 -1914 durch allmählichen Kauf eine zu
sammenhängende Fläche von 22,8 ha der Garchin- 
ger Haide im Norden Münchens sichergestellt 
werden. Starker Motor dieser Naturschutzbestre
bungen war der 1. Vorsitzende der Gesellschaft, 
der bekannte Botaniker Dr. Franz VOLLMANN 
(1858 - 1917), dem es mit zu verdanken ist, daß 
frühzeitig Schutzmaßnahmen sowohl privat als 
auch staatlich ergriffen wurden, z. B. für das Bern
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rieder Filz, den Eibenwald bei Paterzell, viele 
Moore und Waldbestände im Böhmerwald. Die 
botanischen Schutzgebiete wählte VOLLMANN 
sorgfältig nach repräsentativen vegetationskundli- 
chen Gesichtspunkten aus. Vorbildlich zeigte sich 
hier deutlich eine neuzeitliche Idee des Natur
schutzes, die eine planmäßige Ausweisung von 
Reservaten fordert.

Am 29.11.1909 wurde in Bamberg die "Staatliche 
autorisierte Vogelschutzkommission für Bayern" 
gegründet, die 1931 nach Garmisch-Partenkir
chen umzog. Dort wurde ebenfalls 1931 durch 
Forstmeister HAENEL die Vogelschutzwarte ge
gründet, die ab 1941 staatlich geführt wurde. 
Bereits 1932 führte der Ausschuß den Zusatz 
"Landesverband für Vogelschutz" und entwickelte 
sich 1938 zum "Landesbund für Vogelschutz in 
Bayern".

Am 26. Juni 1913 versammelten sich im Staatsmi
nisterium des Innern Vertreter des Landesaus
schusses für Naturpflege, der Bayerischen Botani
schen Gesellschaft, der Bayerischen Ornithologi- 
schen Gesellschaft und des Vereins für Naturkun
de in München. Regierungsrat REUBOLD regte 
die Gründung eines Bundes an. So wurde nach Be
ratung und Genehmigung der Satzung der Bund 
Naturschutz gegründet. Die Mitgliederversamm
lung wählte Universitätsprofessor Dr. Karl Frei
herr von TUBEUF zum 1. Vorsitzenden.

Schnell wuchs die Mitgliederzahl, die bei Grün
dung 250, dann 1925: 7.000, 1926: 9.394, dann 
1931:14.057, und 1937: 25.057 betrug.

Es war das Verdienst von Johann RUESS (1869 - 
1943), eine volkstümliche Zeitschrift für Natur
schutz, die "Blätter für Naturschutz und Natur- 
pflege", durch den Bund herauszugeben.

Prof. Dr. Karl Freiherr von TUBEUF (1862 - 
1941), der den Bund vom 26. Mai 1913 bis 21. Mai 
1922 leitete, gilt als Begründer des Naturschutzge
bietes am Königssee. Er verhinderte, daß an einer 
Felswand am Königssee im riesigen Maßstab die 
Figur eines assyrischen Löwen ausgehauen wurde, 
ein Plan, der seit 1910 ernsthaft bestand und 1916 
umgesetzt werden sollte.

Nachfolger von TUBEUF war Staatsrat Eduard 
von REUTER als Vorsitzender des Bundes vom 
Mai 1922 bis 9. November 1934, ihm folgte bis 11. 
Februar 1938 Ministerialrat Dr. Theodor KÜN- 
KELE.

1914 erklärte die Schweiz ca. 100 qkm südlich von 
Zernez im Engadin zum Nationalpark.

"Die Pflanzenschutz- und Schongebiete in Bayern" 
(Beiträge zur Naturdenkmalpflege, Bd. V, Heft 1) 
beschreibt Dr. Franz VOLLMANN 1916. Es sind 
dies mit dem Datum der Unterschutzstellung in

Oberbayem:
1. Eibenwald bei Paterzell (1908/1911)
2. Lechauen (1913)
3. Kiental bei Kloster Andechs (1915)
4. Maisinger Schlucht bei Starnberg (1915)
5. Brandenberger Moor bei Bernried (priv. 1914)
6. Wolfratshausen (1912/1914)
7. Baierbrunn (privat 1907/1909/1910)
8. Garchinger Heide (privat 1908/1915)
9. Volkmannsdorferau (privat 1877)
10. Niederaschau (privat 1913)
11. Berchtesgadener Alpen (1910/1914)

Niederbayem:
12. Sippenauer Moor (privat 1911)
13. Hienheimer Forst, Prinz Ludwigshain (1914)
14. Forstrevier Eisenstein (privat 1911) 

Moorgebiete im Böhmerwald (1913)
15. Der Große Filz am Spitzberg
16. Der Stangenfilz
17. Der Große Filz bei Riedlhütte
18. Der Förauer Filz
19. Der Moorwald bei dem Bahnhof Klingen- 

brunn
20. Der Schwimmende Filz im Großen Arbersee
21. Riesloch (1914)
22. Arber (1914)
23. Zwiesler Waldhaus (1914)
24. Höllbachgespreng (1914)
25. Rachel (1914)

Oberpfalz:
26. Der Schutzfelsen bei Regensburg (priv. 1906)
27. Der Drabafelsen bei Etterzhausen (priv.1907)

Oberfranken:
28. Der Hain bei Bamberg (1824)
29. Der Ruhberg (1914)

Mittelfranken:
30. Gipskeuperhügel bei Windsheim (privat 1905) 

Unterfranken:
31. Der Kalbenstein bei Karlstadt (privat 1905)
32. Grettstadter Wiesen (privat angestrebt)

Schwaben u. Neuburg:
33. Gerstruben-Traufbachtal (1911)
34. Bacherloch (1911)
35. Immenstädter Berge (1914).

Ein wesentlicher Erfolg und ein entscheidender 
Durchbruch gelang der Naturschutzbewegung mit 
der Reichsverfassung von Weimar vom 11.08.1919, 
in der es in Artikel 150 (1) heißt: "Die Denkmäler 
der Kunst, der Geschichte und der Natur sowie 
der Landschaft genießen den Schutz und die Pfle
ge des Staates". Damit gelang es erstmals, über die 
Aktivitäten einzelner Länder hinaus Naturschutz 
als gesamtstaatliche Aufgabe und als Staatszielbe
stimmung zu verankern.

11



1920 wird in Württemberg eine Staatliche Stelle 
für Naturschutz und Landschaftspflege beim Lan
desamt für Denkmalpflege eingerichtet, deren 
Leitung 1922 Prof. Dr. Hans SCHWENKEL über
tragen wird. Immer stärker wird Landschaft als 
Lebensraum und existentielle Lebensgrundlage 
aufgefaßt, so wie es der Künstler Paul SCHULT- 
ZE-NAUMBURG 1922 in seinem Hauptwerk 
"Die Gestaltung der Landschaft durch den Men
schen" beschrieben hat.

Im August 1924 beschließt der "Landesausschuß 
für Naturpflege" in Bayern, vom 25. - 29. Juli 1925 
in München den ersten Deutschen Naturschutztag 
auszurichten. Er findet alle zwei Jahre, 1927 in 
Kassel, 1929 in Dresden und 1931 in Berlin, statt. 
Erst nach längerer Unterbrechung wird die Tradi
tion des Deutschen Naturschutztages 1957 in Kas
sel wieder aufgenommen.

Als erster Fortbildungslehrgang in Naturschutz ist 
der im April 1925 in Berlin von der staatlichen 
Stelle für Naturdenkmalpflege unter Leitung von 
Direktor Prof. Dr. SCHOENICHEN zu bezeich
nen. Es nahmen ca. 100 Teilnehmer verschieden
ster Berufe, vor allem aber Verwaltungsbeamte 
und Lehrer teil. Folgende Themen wurden behan
delt:

-  Gesetzliche Grundlagen der Naturdenkmal
pflege

-  Definition und Inhalte des Naturschutzes/der 
Naturdenkmalpflege

-  Aufgaben und Organisation des Naturschutzes
-  Naturschutzgebiete
-  Was sind botanische Naturdenkmäler?
-  Was sind zoologische Naturdenkmäler?
-  Was sind geologische Naturdenkmäler?
-  Naturschutz und Schule
-  Fotografie und Film im Dienste der Naturdenk

malpflege
-  Geschichte und Literatur der Naturdenkmal

pflege.

Namhafte Wissenschaftler, Verwaltungsbeamte 
und Naturschutzfachleute wirkten als Vortragen
de mit, die weitblickend Aufgaben, Organisation, 
Rechtsfragen, Artenschutz, Biotopschutz, Schutz
gebiete, Erziehung und Öffentlichkeitsarbeit so
wie die Geschichte des Naturschutzes schon da
mals eingehend behandelten. Alles Themen und 
Anforderungen, die auch heute nach wie vor Gül
tigkeit für eine zeitgerechte Fortbildung haben.

Nach der Weimarer Verfassung von 1919 dauerte 
es aber bis 1935, bis ein Reichsgesetz für Natur
schutz und 1936 eine Naturschutzverordnung er
lassen wurden. Beide sollten bis weit in die Nach
kriegszeit gültig bleiben.

Aufschlußreich ist die Präambel des Reichsnatur
schutzgesetzes vom 26. Juni 1935, in der es heißt:

"Heute wie einst ist die Natur in Wald und Feld des 
deutschen Volkes Sehnsucht, Freude und Erho
lung.
Die heimatliche Landschaft ist gegen frühere Zei
ten grundlegend verändert, ihr Pflanzenkleid 
durch intensive Land- und Forstwirtschaft, einsei
tige Flurbereinigung und Nadelholzkultur vielfach 
ein anderes geworden. Mit ihren natürlichen Le
bensräumen schwand eine artenreiche, Wald und 
Feld belebende Tierwelt dahin.
Diese Entwicklung war häufig wirtschaftliche Not
wendigkeit; heute hegen die ideellen, aber auch 
wirtschaftlichen Schäden solcher Umgestaltung 
der deutschen Landschaft klar zutage".

Das Reichsnaturschutzgesetz dient dem Schutze 
und der Pflege der heimatlichen Natur in all ihren 
Erscheinungen. Der Naturschutz im Sinne dieses 
Gesetzes erstreckt sich auf:

a) Pflanzen und nichtjagdbare Tiere,
b) Naturdenkmale und ihre Umgebung,
c) Naturschutzgebiete,
d) sonstige Landschaftsteile in der freien Natur,

deren Erhaltung wegen ihrer Seltenheit, Schön
heit, Eigenart oder wegen ihrer wissenschaftli
chen, heimatlichen, forst- oder jagdlichen Bedeu
tung im allgemeinen Interesse liegt.

Erstmals wurden also gesetzliche Schutzkatego
rien wie Pflanzen und nichtjagdbare Tiere, Natur
denkmale, Naturschutzgebiete und sonstige Land
schaftsteile geschaffen. Die Beteiligung des Natur
schutzes bei allen Vorhaben in der freien Land
schaftwurde festgelegt, ebenfalls die Organisation 
und Zuständigkeit von Naturschutzbehörden, so
wie Strafvorschriften.

Im Winterhalbjahr 1941/42 hält Prof. Dr. Max 
DINGLER, Direktor der naturwissenschaftlichen 
Staatssammlung, im Hörsaal des Zoologischen In
stituts in München die erste, öffentliche Vorlesung 
"Der Naturschutz und seine biologischen Grund
lagen". Zum erstenmal wird an einer deutschen 
Hochschule eine besondere Vorlesung Natur
schutz gehalten.

An dieser bezugsreichen Stelle möchte ich eine 
Pause zu den geschichtlichen Ausführungen set
zen in der Hoffnung, daß es noch viele Vorlesun
gen über Naturschutz an unseren Hochschulen 
geben möge.

Anschrift des Verfassers:

Dr. Wolfgang Zielonkowski 
Direktor der Akademie für 
Naturschutz u. Landschaftspflege 
Seethaler Straße 6 
D-8229 Laufen a.d. Salzach
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Laufener Sem.beitr. 2/89 Akad.Natursch.Landschaftspfl. (ANL) -Laufen/Salzach 1989

Naturschutzforschung und -Vermittlung als Aufgabe 
der Hochschulen?
Helmut Altner

Was ist Naturschutz?
Naturschutz ist die "Gesamtheit der Maßnahmen 
zur Erhaltung und Förderung von Pflanzen und 
Tieren wildlebender Arten, ihrer Lebensgemein
schaften und natürlichen Lebensgrundlagen sowie 
zur Sicherung von Landschaften und Landschafts
teilen unter natürlichen Bedingungen". So defi
niert eine Informationsschrift der Akademie für 
Naturschutz und Landschaftspflege (1). Aus die
ser Definition wird deutlich' daß Naturschutz drei 
grundlegende Voraussetzungen hat:

-  die Erkenntnis und Wertentscheidung, daß Na
tur überhaupt schutzbedürftig und schützenswert 
ist;

-  das Vorhandensein wirksamer gesellschaftlicher 
Institutionen und Mechanismen, die sich diese 
Entscheidung zu eigen machen und sie umzuset
zen versuchen;

-  die Bereitschaft von Naturwissenschaftlern, sich 
in den Dienst dieser Aufgabe zu stellen.

Wie aus diesen Aspekten hervorgeht, fallen der 
Biologie ganz unterschiedliche Aufgaben zu:

1. Als Naturwissenschaft liefert die Biologie keine 
Normen für zielgerichtetes menschliches Han
deln. Aber sie kann durch Antworten auf Fragen 
des Typs "Was geschieht, wenn menschliches Han
deln sich so fortsetzt wie derzeit...?", also durch 
Prognosen dazu beitragen, daß Naturschutz als 
Aufgabe erkannt und akzeptiert wird.

2. Die Biologie, in Forschung und Lehre verankert 
in der gesellschaftlichen Institution Hochschule 
hat zweifellos auch den Auftrag, bei der Umset
zung des Naturschutzes vorhandene Erkenntnisse 
bereitzustellen und dort dem Naturschutz dienen
de Forschung zu betreiben, wo unser Wissen lük- 
kenhaft ist oder Kenntnisse gar völlig fehlen.

Diese Feststellungen erscheinen trivial, hat sich 
doch die Biologie dieser Aufgabe seit langem ge
stellt. Hubert MARKL hat das kürzlich unter der 
Überschrift "Tradition und Rationalität in unserer 
Beziehung zur Natur" (2) so formuliert (p. 228): 
"Anders als es sich in manchen emotionsbewegten 
Köpfen darstellt, stammen die gesamten Kennt
nisgrundlagen für Natur- und Umweltschutz, für

Ausmaß und Ursachen der Gefährdung der uns 
umgebenden und tragenden Natur wie für die not
wendigen Maßnahmen und Mittel zur Rettung 
dessen, was noch zu retten ist, von der evolutions
wissenschaftlich fundierten, also rationalen Biolo
gie. Der Beitrag der "traditionellen", mythologi
schen, religiösen, idealistischen Weltbilder aller 
Provenienzen dazu war gering und mitunter sogar 
lange Zeit eher negativ und hinderlich".

Warum dann ein Fragezeichen hinter unserem 
Thema? Die Frageform ist begründet durch die 
Art der Ansprüche, die an Biologen im Hoch
schulbereich gerichtet werden. Sie ergibt sich aus 
den konkreten Erwartungen und Anfragen an eine 
Institution, deren gesellschaftlicher Auftrag For
schung und Lehre ist. Forschung heißt in erster 
Näherung die Erarbeitung neuer Einsichten auf 
der Grundlage der Rationalität der Naturwissen
schaften unter Einsatz der am besten begründeten 
Konzepte und Methoden. Im Prozeß der For
schung werden diese Konzepte und Methoden zu
gleich fortentwickelt oder durch bessere ersetzt. 
Lehre hat sich an solcher Forschung zu orientie
ren.

Welcher Art sind die Erwartungen, die Biologen 
im Hochschulbereich entgegengebracht werden? 
Es handelt sich um sehr verschiedenartige An
sprüche, z.B.

-  Biologen in den Hochschulen sollten ihre Kom
petenz in die Arbeit von Naturschutzverbänden 
einbringen und in ihnen als fachkundige Berater 
wirken.

-  Sie sollten in Naturschutzbeiräten auf verschie
denen Ebenen mitwirken.

-  Sie sollten Nachwuchs ausbilden, der hinrei
chend kompetent ist, Aufgaben in der Natur
schutz-Verwaltung ohne längere Zusatzausbil
dung zu übernehmen. Man wünscht Generalisten, 
nicht Spezialisten, was die systematische Kompe
tenz betrifft, sowie Vertrautheit mit grundlegen
den Prinzipien und Anforderungen der Arbeit des 
praktischen Naturschutzes.

-  Sie sollten bereit sein, Bestandsaufnahmen und 
Kartierungen von Pflanzen und Tieren in Lebens
räumen unterschiedlicher Größe und Komplexität 
durchzuführen.
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-S ie  sollten bereit sein, Gutachten im Zusammen- 
hang mit geplanten Eingriffen in Lebensräume zu 
erstellen. Solche Gutachten können einschließen: 
die ökologische Bewertung dieser Lebensräume, 
Prognosen über die Auswirkung von Eingriffen, 
Ausarbeitung von Regenerations- und Pflegekon
zepten.

-  Sie sollten bei der Vorbereitung naturschützeri
scher Maßnahmen und von Programmen zum 
Schutz einzelner Arten (z.B. Flußperlmuschel), 
zum Schutz von Gruppen von Lebewesen (z.B. 
Fledermäuse), zum Schutz von Biotopen (z.B. 
Feuchtbiotope) mitwirken.

-  Sie sollten anthropogene wertmindernde Verän
derungen von Ökosystemen oder von Bestandtei
len solcher Systeme analysieren und Gegenmaß
nahmen konzipieren: Als Beispiel, das den Um
fang solcher Ansprüche erkennen läßt, nenne ich 
die sogenannten "neuartigen Waldschäden" (3).

-  Sie sollten allgemeine Konzepte für einen umfas
senden Naturschutz und Lebensschutz ausarbei
ten und durchsetzen helfen. Die Naturwissen
schaft Biologie müsse sich einem ganzheitlichen 
Verständnis von Natur und Mensch öffnen. Aus 
solchem Verständnis müsse die Bereitschaft er
wachsen, einer "neuen Ethik der Wissenschaften" 
zum Durchbruch zu verhelfen (4).

Diese Zusammenstellung keineswegs eine voll
ständige Liste, aber doch, wie ich meine, eine cha
rakteristische Auswahl - illustriert ein Dilemma, 
das im folgenden zu beleuchten ist. Nur ein Teil 
der genannten Themen fällt unter die zuvor gege
bene Definition von Forschung im strengen Sinn. 
Wir stehen vor einem hochschul- bzw. wissen
schaftspolitischen Problem. Inwieweit sollen und 
können für gesellschaftliche Interessenten Dienst
leistungen erbracht werden? In anderen Fächern 
gibt es in der Beantwortung dieser Frage lange 
Traditionen - denken wir an die Zusammenarbeit 
z.B. der Wirtschaftswissenschaften, der Ingenieur
wissenschaften, der Physik und Chemie mit der ge
werblichen Wirtschaft oder mit Behörden. Gleich
wohl handelt es sich jeweils um Balanceakte, um 
die Suche nach Gleichgewichtslagen in einem Feld 
nur sehr begrenzt kongruenter Interessen. Die leb
haften Diskussionen um die Verflechtung von 
Wirtschaft und Hochschulen belegen dies nur zu 
deutlich.

Eine Gegenüberstellung von Erwartungen und 
Möglichkeiten läßt deutlich werden, daß dem Ent
gegenkommen der Hochschulen gegenüber An
sprüchen außeruniversitäter Interessenten Gren
zen gesetzt sind, auch was den Naturschutz be
trifft.
Diese hegen:

1. im wissenschaftlichen Anspruch der Erwartun
gen,

2. in der Vorrangigkeit der primären Aufgaben 
der Hochschulen, der Grundlagenforschung 
und der darauf bezogenen Lehre,

3. in der Begrenztheit der den Hochschulen zur 
Verfügung stehenden personellen und sächli
chen Ausstattung.

Diese Aspekte seien im folgenden erläutert:

1. Aufgaben ohne hinreichenden wissenschaftli
chen Anspruch müssen von den Hochschulen 
nachdrücklich zurückgewiesen werden.

-  Fallen triviale Aufgaben in der Arbeit des Natur
schutzes in größerem Umfang an, müssen politi
sche Instanzen angemessene Vorkehrungen zu 
ihrer Lösung treffen. Hochschulen sind keine 
Dienstleistungsunternehmen. Als Beispiel sind 
manche lokalen oder regionalen Kartierungen zu 
nennen. Sie können zweifellos von erheblicher 
praktischer Bedeutung sein, stellen aber keine loh
nende wissenschaftliche Aufgabe dar. Ihre Durch
führung gleicht in manchen Fällen der Erstellung 
von Telefonbüchern: wer ist wo zu erreichen? 
Solche Aufgaben Studenten als Diplomarbeit zu
zuteilen, ist kaum zu verantworten, weil nicht zu 
vereinbaren mit der Verpflichtung zu einer ange
messenen wissenschaftlichen Ausbildung.

-  Es widerspricht ferner wissenschaftlichen Prin
zipien zu erwarten und zu verlangen, daß in zu eng 
begrenzter Zeit und mit unzureichend differen
zierter Methodik komplexe Probleme "abschlie
ßend" geklärt werden.
Als Beispiel nenne ich die Klärung der Ursachen 
und des kausalen Ablaufs des offenkundigen 
Siechtums unserer Baumarten. Unangemessen ra
sche Antworten zu verlangen, ist unwissenschaft
lich. Es ist allerdings auch unwissenschaftlich, sol
che Antworten zu geben: Ungeduld oder man
gelnder Durchblick der einen Seite rechtfertigen 
nicht Prinzipienlosigkeit der anderen. Vage Hypo
thesen als wissenschaftlich wohlfundierte Erklä
rungen auszugeben oder nur handeln zu lassen, 
darf nicht toleriert werden. Führen doch solche 
Verirrungen zu einer allgemeinen Erosion der 
Glaubwürdigkeit von Wissenschaftlern. Das Ver
trauen in die Zuverlässigkeit von Gutachtern ist - 
auch im Bereich des Naturschutzes und nicht 
zuletzt aus diesem Grund - in den letzten Jahren 
erheblich geschwunden.
Das Waldsterben und die Art des Umgangs mit 
diesem Problem erweisen sich aber auch in positi
ver Hinsicht als eindrucksvolles Lehrstück - vor 
allem für die Mobilisierung von Kräften.
Heute gibt es eine Vielzahl von Biologen - auch - 
an Hochschulen, die einen erheblichen Teil ihrer 
Arbeitskraft diesem Problem widmen. Die Ein
sicht, daß die Aufgabe fachlich sehr schwierig ist, 
hat auch zur Bereitstellung beträchtlicher Mittel 
geführt.
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Beim Versuch, die Vorgänge in kranken Bäumen 
zu verstehen, wurde klar, daß unser Wissen über 
die Physiologie gesunder Bäume unzureichend ist. 
Ausgehend von der Initiative einschlägig kompe
tenter Forscher an den Hochschulen ist von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft 1986 ein ent
sprechendes Schwerpunktprogramm eingerichtet 
worden (5). Von ihm kann eine wesentliche Zu
nahme unseres Wissens über Stoffkreisläufe und 
Wechselwirkungen in Bäumen und zwischen Bäu
men und ihrer Umwelt erwartet werden.

-  Die Liste wissenschaftlich nicht vertretbarer An
sprüche läßt sich noch verlängern: Ich nenne die 
Erwartung, mit der zeitlich eng begrenzten Erfas
sung einiger weniger Komponenten eines Lebens
raums ließen sich Entwicklungstendenzen zuver
lässig prognostizieren oder gar Pflegekonzepte be
gründen, die nach Möglichkeit auch noch verall
gemeinerbar sein sollen. Icjj nenne weiter die 
Erwartung, ein Diplom-Biologe müsse ohne be
sondere Einarbeitung in der Lage sein (und ent
sprechend ausgebildet werden), eine präzise öko
logische Analyse unter Berücksichtigung beliebi
ger Organismengruppen durchzuführen. Als Zoo
loge müsse er z.B. die Bodenmilben ebenso wie 
Mollusken und wie auch jede Wirbeltiergruppe in 
seine Arbeit kompetent einbeziehen können. Dies 
meint der häufig geäußerte Ruf nach dem "Gene
ralisten".
Alle diese Ansprüche orientieren sich an den ver
ständlichen Wünschen der Praxis. Ihnen kritiklos 
zu folgen, hieße aber, wissenschaftliche Ansprü
che aufzugeben.

Wenn Hilfeleistungen in so breitem Umfang ver
weigert werden, also eine Art "Negativkatalog" 
vorgetragen wird, muß auch die Frage nach einem 
"Positivkatalog" konstruktiv beantwortet werden. 
Es ist in diesem Rahmen nur möglich, einige na
turschutzrelevante Probleme beispielhaft zu skiz
zieren und auf diese Weise deutlich zu machen, 
wie die Kompetenz von Biologen eingebracht 
werden kann. Auf die Waldschadenforschung - 
vom Gaswechsel bis zur Mykorrhiza - war bereits 
hingewiesen worden. Ich will im folgenden vier 
Beispiele aus dem Bereich der Zoologie nennen.

Drei Beispiele beziehen sich auf die Frage, wie 
groß denn zu schützende Flächen sein müssen, 
wenn sie wirksame Reservoire von Arten und 
deren Genpools sein sollen; das vierte Beispiel be
leuchtet die natürliche Sukzession in Lebensräu
men und bezieht sich letztlich wiederum auf das 
Problem der Flächen.

(a) Seeschwalben sind Vögel, die in Kolonien 
leben. Günstige Jahre sind "Gründerjahre". In ih
nen entstehen oft zahlreiche neue Kolonien, eta
bliert von auswandernden Jungvögeln. Diese lie
gen meist in suboptimalen Lebensräumen. Wenn 
in der Folgezeit schlechte Überlebensbedingun
gen eintreten, werden diese Kolonien wieder auf

gegeben, die Tiere kehren überwiegend zur "Mut
terkolonie" zurück und schließen dort entstande
ne Lücken. Das bedeutet, daß es beständige zen
trale Kolonien gibt, in denen die Zahl der Brutpaa
re nur geringfügig schwankt und oft sehr zahlrei
che "Filialen", die meist eine geringe Lebensdauer 
haben, aber für das Überleben der Zentrale von 
entscheidender Bedeutung sein können. REM- 
MERT (6) weist daraufhin, daß eine solche Popu
lationsstruktur möglicherweise weit verbreitet ist. 
Der Eindruck der Konstanz des Bestandes im Op
timalbiotop wäre demnach eine Täuschung. Ohne 
die von den Neugründungen ausgehende ergän
zende Kraft wären die Populationen im Optimal
biotop in hohem Maße gefährdet. Es liegt auf der 
Hand, daß dies speziell für den Naturschutz in der 
Bundesrepublik eine wichtige Frage ist. Werden 
doch gerade sehr häufig durch ökonomisch be
gründete Eingriffe Biotopnetze zerstört und auf 
einen zentralen "besonders wertvollen" Biotop hin 
konzentriert.

(b) Das zweite Beispiel soll auf die Wirkung der 
Gendrift hinweisen. Wir wissen, daß in Kleinpopu
lationen Zufallsereignissen bei der Erhaltung oder 
dem Verlust von Erbmerkmalen eine wesentliche 
Bedeutung zukommt. Die Bedeutung von Klein
populationen für die Entstehung neuer Arten und 
Stammeslinien ist in neuerer Zeit mit großer In
tensität diskutiert worden (7). Ohne diese Diskus
sion hier im einzelnen würdigen zu wollen, ist zu 
sagen, daß dem Phänomen der genetischen Drift 
im Zusammenhang mit Naturschutzüberlegungen 
bisher nicht hinreichend Aufmerksamkeit zuteil 
geworden ist: In zu kleinen Lebensräumen kann 
durch zufallsbedingte Änderungen des Genoms 
die Grundlage für die Fortexistenz von Arten ent
fallen, ein Effekt, der in großen Populationen nicht 
eintreten kann. Es fehlt an hinreichend präzisen 
Studien.

(c) Mit dem dritten Beispiel möchte ich das Flä
chenproblem von einer anderen Seite beleuchten. 
Ich will die Frage aufgreifen, in welcher quantita
tiven Beziehung Flächenreduktion und Verminde
rung des Artenbestandes in einem Lebensraum 
stehen. Wie groß muß die Fläche sein, die einem 
unverzichtbaren Rest des ursprünglichen Artbe
standes das Überleben ermöglicht? H. MARKL 
geht in seinem schon erwähnten Buch "Natur als 
Kulturaufgabe" (2) auf dieses Problem ein und re
sümiert (p. 340): "Es kann nicht ohne Widerspruch 
bleiben, wenn man es wagt, diesen unverzichtba
ren Minimalanteil abzuschätzen. Aber wenn es an
nähernd zutrifft - wie theoretische Modelle und 
empirische Befunde der sogenannten "Insel-Bio
geographie" übereinstimmend nahelegen -, daß 
eine Verkleinerung eines Lebensraums auf 10 Pro
zent der Ausgangsgröße nur etwa 50 Prozent der 
in ihm lebenden Arten überdauern läßt, so kann es 
nicht zu weit vom Richtigen und Machbaren ent
fernt liegen, wenn man fordert, daß, weltweit gese
hen, eine Reduktion der noch verbliebenen natür-
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liehen Lebensräume (Biome) auf weniger als ein 
Zehntel ihrer ursprünglichen Größe mit allen ver
tretbaren Mitteln und selbst mit hohem Kosten
aufwand und unter Hintanstellung aller wirt
schaftlichen Interessen verhindert werden sollte. 
Für einige dichtbesiedelte Länder - wie die Bun
desrepublik - ist diese Grenze leider schon längst 
unterschritten. Es wird gewiß auch nicht sinnvoll 
sein, eine solche Regel schematisch auf jede belie
bige kleine Teilfläche anzuwenden oder gar in 
bisher noch weniger in Anspruch genommenen 
Räumen so schnell wie möglich auf sie hinzuarbei
ten. Für die großen Landschaftsräume und Öko
systeme der Erde könnte sie aber wohl global gese
hen als die unterste Grenze des eben noch Verant
wortbaren gelten, wobei es viele gibt, die die Hin
nahme des langfristigen Verlustes von 50 Prozent 
der Biospezies aus durchaus guten Gründen für 
moralisch wie praktisch keineswegs vertretbar hal
ten".
Es liegt auf der Hand, daß eine so skizzierte Stra
tegie des Naturschutzes einer verläßlichen Fun
dierung bedarf und daß hierfür ein beträchtlicher 
weiterer Forschungsaufwand erforderlich ist.

(d) Mit einem vierten Beispiel beziehe ich mich 
auf eine kürzlich von REMMERT vorgetragene 
Argumentation (8). REMMERT weist daraufhin, 
daß Ökosysteme nicht als einheitliche gleichge
wichtete Ganzheiten gesehen werden dürfen. 
Vielmehr ist es so, daß Untereinheiten unterschie
den werden müssen, die einer jeweils eigenen 
Dynamik unterhegen und im Ablauf eines Zyklus 
verschiedene Stadien durchlaufen.
Das System löst sich so auf in Mosaiksteine, die 
zyklisch über eine jugendliche Wachstumsphase 
eine Optimalphase erreichen, in eine Altersphase 
eintreten und nach einem Zusammenbruch wieder 
zu einem Neubeginn des Zyklus fortschreiten. 
Diese "Mosaik-Zyklus-Theorie" trifft für Urwäl
der zu, aber auch andere Waldformen werden in 
ihrer Dynamik durch diese Theorie angemessen 
beschrieben.
Allerdings ist die Reichweite dieser Theorie noch 
ganz unzureichend erforscht. Gilt sie auch für 
Steppengebiete? Wie weit trifft sie für andere ter
restrische Ökosysteme zu? Die hier zu erbringen
den Forschungsleistungen dürften sich für den 
Naturschutz als eminent wichtig erweisen. REM
MERT schreibt: "Wirkliche Schutzgebiete können 
nur dann sinnvoll sein, wenn in ihnen die ökologi
schen Prozesse wieder normal ablaufen, wenn also 
die Mosaiksteine groß und zahlreich genug sind 
und die Zyklen in ihnen normal laufen können. In 
Mitteleuropa ist kein entsprechendes Schutzge
biet im Mittelgebirge oder gar im Tiefland vorhan
den. Die bayerischen Nationalparks hegen in gro
ßer Höhe". Er fordert: "Ganz dringend ist daher 
die Errichtung eines Nationalparks im Tiefland 
und im niedrigen Mittelgebirge von mindestens 60 
- 100 qkm Größe zu fordern und eines Institutes, 
welches sich mit den ökologischen Vorgängen in

einem solchen Nationalpark ohne forstliche Nut
zung und ohne jagdliche Nutzung befaßt".

Es ist offenkundig, daß die Forschung zur weite
ren Klärung der Reichweite der Mosaik-Zyklus- 
Theorie eines erheblichen Einsatzes von Arbeits
kraft und von materiellen Ressourcen bedarf. We
gen der grundlegenden Bedeutung der zu erwar
tenden Ergebnisse erscheint solche Forschung be
sonders wertvoll. Sie fällt zweifellos in die Katego
rie jener Vorhaben, die als wissenschaftliche Her
ausforderung gelten können und von Hochschulen 
aufgegriffen werden sollten, anders als jene er
wähnten Charakterisierungen von Biotopen von 
lokaler oder regionaler Bedeutung. Deren Erhal
tung mag - trotz genauer Kenntnis der Artenbe
stände - schließlich auch daran scheitern, daß die 
populationsbiologischen Grundlagen nicht ver
standen werden - oder zwar durchschaut aber ig
noriert werden. Fazit: Ökologische Grundlagen
forschung ist ein kaum von anderer Seite zu lei
stender und unverzichtbarer Beitrag der Hoch
schulen zur Fundierung des Naturschutzes.

2. Die primären Aufgaben der Hochschulen dür
fen nicht zurückgedrängt werden.

Forschung

Die Fakultäten oder Fachbereiche für Biologie 
unserer Hochschulen können nicht zu Dienstlei
stungszentren für eine unzureichend ausgestattete 
Naturschutz-Verwaltung "umfunktioniert" wer
den. Sie haben vielmehr die Verpflichtung, die 
Forschung auf allen wesentlichen Teilgebieten 
der Biologie voranzutreiben. Sie wissen sich insbe
sondere der Grundlagenforschung verpflichtet. 
Eine Konzentration auf Anwendungsprobleme 
von regionaler oder gar nur lokaler Bedeutung 
hegt kaum im Interesse einer zukunftsorientierten 
Forschungspolitik. Sie wäre auch einem zukunfts
orientierten Naturschutz nicht dienlich. Gleich
wohl stellt sich die Frage, ob nicht eine Erwei
terung des biologischen Fächerspektrums zu for
dern wäre.
Es ist im übrigen zu berücksichtigen, daß die 
Hochschulen seit Jahren "Überlast" fahren, d.h. 
daß die Studentenzahlen erheblich über dem Pe
gel liegen, bis zu dem eine wissenschaftliche Aus
bildung ohne qualitative Einbußen auch bei vor
bildlichem Engagement der Hochschullehrer und 
ihrer wissenschaftlichen und technischen Mitar
beiter möglich ist.
Die Biologie gehört seit langen Jahren zu den 
"harten" Numerus clausus-Fächern, also zu denen 
mit einer festgeschriebenen sehr hohen Studen
tenzahl. Auch die nachweislich dürftigen berufli
chen Chancen für Biologen haben bislang nicht zu 
einem Nachlassen des Studentenzustroms geführt. 
Der berechtigte Anspruch der Studenten auf eine 
hochwertige Ausbildung hat die zeitlichen Frei
räume der Lehrenden erheblich eingeschränkt.
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Wenn schon vielfach die Forschung in dieser Si
tuation in Bedrängnis gerät, dann können sich die 
Hochschulen kaum neuen Dienstleistungsansprü
chen öffnen.

Das wird sich in Zukunft durchaus ändern können. 
Es wird prognostiziert, daß in den 90er Jahren die 
Studentenzahlen sinken werden. Träte dies ein, 
wäre es durchaus möglich, daß sich die Hochschu
len im Sinne der in diesem Jahre vorgelegten Emp
fehlungen des Wissenschaftsrates "Perspektiven 
der Hochschulen in den ,90er Jahren" (9) "... 
künftig ... Fragen stellen müssen, die die Gesell
schaft bewegen und zu deren Lösung sie beitragen 
können. Wissens- und Technologietransfer, Um
weltverträglichkeit von Produkten, Produktions
verfahren, ökonomische und ökologische Erneue
rung von Regionen, Prävention von Krankheiten 
sowie neue Wege zur Untersuchung und Behand
lung kranker Menschen sind Stichworte für derar
tige Fragen. Sie lassen sich nur im Zusammen
wirken von grundlagenbezogener und eher anwen
dungsbezogener Forschung beantworten". Die zu
vor erhobenen Qualitätsansprüche werden da
durch nicht berührt.

3. Die Begrenztheit der den Hochschulen zur 
Verfügung stehenden personellen und sächlichen 
Ausstattung.

Den Hochschulen steht für ihre Aufgaben in For
schung und Lehre eine Grundausstattung zur Ver
fügung. Freilich reicht diese in der Regel nicht aus, 
um anspruchsvolle Forschungsprojekte zu ver
wirklichen. Ohne die Mittel Dritter ist, insbeson
dere in den Naturwissenschaften, hochrangige 
Forschung kaum mehr erfolgreich zu betreiben. 
Das vor kurzem unter dem Titel "Perspektiven der 
Forschung und ihre Förderung - Aufgaben und Fi
nanzierung 1987 bis 1990" erschienene Programm 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft (5) weist 
darauf hin, daß trotz eines insgesamt angestiege
nen Aufwandes für die Forschung der Anteil der 
Hochschulen am Gesamtbudget der Bundesrepu
blik von 16 % im Jahr 1979 auf 13,8 % im Jahr 1985 
gesunken ist und daß befürchtet werden müsse, 
daß die Hochschulen bei Fortsetzung dieser Ent
wicklung "langsam aber stetig an relevanter Be
deutung verlieren" könnten. Der Anteil der Wirt
schaft am Forschungsbudget hingegen hat sich im 
genannten Zeitraum von 66,1 % auf 70,3 % er
höht.

Ich will diese Entwicklung nicht eingehender ana
lysieren und kommentieren. Die Zahlen mögen 
aber verdeutlichen, daß in den Hochschulen keine 
"freien Kapazitäten" auf interessierte Abnehmer 
warten. Wird also von den Hochschulen gefordert, 
daß sie von außen an sie herangetragene For
schungsthemen aufgreifen, so sollte die Bitte der 
Hochschulen um Zusatzausstattungen nicht von 
vornherein als Zeichen unangemessener Raffgier

interpretiert werden. Maßlosigkeit gibt es natür
lich auch in den Hochschulen.
Bewerber um Drittmittel sind es in der Regel 
gewohnt, daß die Bonität ihrer Projekte auf Herz 
und Nieren überprüft wird. Das ist das Erfolgs
prinzip der Deutschen Forschungsgemeinschaft, 
auf das zurückgegriffen werden kann. Dement
sprechend sollten sich vielleicht manche Auftrag
geber im Naturschutzbereich der Qualität allzu 
entgegenkommend angebotener Mitarbeit verge
wissern.

Lehre

Die bislang vorgetragenen Argumente bezogen 
sich insbesondere auf Ansprüche einer natur
schutzrelevanten Forschung. Zu den primären 
Verpflichtungen der Hochschulen gehören aber 
auch die Lehre und die Ausbildung des Nach
wuchses. Die vorhandene Grundausstattung sollte 
es erlauben, dem Wunsch nach Heranbildung im 
Naturschutz einsatzfähiger junger Biologinnen 
und Biologen zu entsprechen. Die Hochschulen 
haben hier sicher keine grundsätzlichen Vorbehal
te. Die Fakultäten und Fachbereiche für Biologie 
nehmen in der Regel ihren Ausbildungsauftrag 
sehr ernst. Sie sind auch bereit, sich eröffnende 
Berufsfelder in den Studienplänen angemessen zu 
berücksichtigen, wie sie auch Ausbildungswün
schen der Studenten offen gegenüberstehen.

Wie sind die Ausbildungskapazitäten zu beurtei
len? Zweifellos ist der Bereich Ökologie an baye
rischen Hochschulen gut vertreten. In Bayern gibt 
es an 6 (von 10) Universitäten biologische Fakul
täten. An ihnen allen gibt es leistungsfähige ökolo
gische Arbeitsgruppen, wenn auch von unter
schiedlicher Größe. An einer Universität besteht 
sogar ein Sonderforschungsbereich, in dem ökolo
gische Probleme schwerpunktmäßig bearbeitet 
werden, wobei Botaniker und Zoologen eng Z u

sammenwirken. An einer weiteren Universität 
besteht eine vor allem ökophysiologisch ausge
richtete Forschergruppe, deren Hauptvertreter 
1986 mit dem LEIBNITZ-Förderpreis der DFG 
ausgezeichnet worden sind. Ökophysiologische 
Forschung hoher internationaler Anerkennung 
wird an einer weiteren Hochschule betrieben; hier 
gibt es auch Ansätze zu einer ökotoxikologischen 
Schwerpunktbildung. Schließlich gibt es hoch
kompetente mykologische, limnologische und 
ökoethologisch profilierte Arbeitskreise. Es kann 
kaum bezweifelt werden, daß Absolventen mit 
profunden ökologischen Kenntnissen die bayeri
schen Hochschulen verlassen.

Dennoch werden immer wieder Klagen vorgetra
gen. Es heißt vor allem:

-  es fehle an sofort einsatzfähigen Absolventen, 
die mit der täglichen Arbeit des praktischen Na
turschutzes hinreichend vertraut seien, die auch
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fähig seien, die naturschutz-inhärente Bewer
tungsarbeit sicher zu leisten;

-  es fehle an den schon erwähnten "Generalisten", 
also an Absolventen, die sich systemübergreifend 
in zahlreichen Pflanzen- und Tiergruppen soweit 
auskennten, daß sie jeweils Bestandserhebungen 
durchführen können.

Auf einen Nenner gebracht: es werden Natur
schutz-Spezialisten gesucht. Dies aber steht im 
Gegensatz zu fundierten Überlegungen zur Struk
tur des Studiums, wie sie z.B. der Wissenschafts
rat im vorigen Jahr vorgetragen hat (10).

Heinz HECKHAUSEN, der die Erarbeitung 
dieser Empfehlungen als Vorsitzender des Wis- 
senschaftsrates in den Jahren 1984-86 nachhaltig 
geprägt hat, hat in einem kürzlich erschienenen 
Aufsatz wesentliche Aspekte dieser Empfehlun
gen erläutert (11).

HECKHAUSEN legt vor dem Hintergrund neuer 
Ergebnisse der Lernforschung dar, daß die Hoch
schulen Fachwissen zu vermitteln haben. Die 
Fachbildung müsse "so angelegt sein, daß sie ein 
Grundlagenwissen vermittelt, das sich als Aus
gangspotential in der beruflichen Anwendung und 
Praxis weiter entwickeln kann". "Im Laufe eines 
Berufslebens kann dann unter bestimmten Vor
aussetzungen Fachwissen zum Expertenwissen 
heranreifen und zwar gerade nicht durch Addition 
von Fachwissen, sondern durch ein integrierendes 
Netzwerkverfahren". Es wird weiter vorgetragen, 
daß in der beruflichen Praxis fachübergreifendes 
Überzeugungswissen eine große Rolle spiele. Die
ses müsse im beruflichen Alltag erworben werden, 
um so mehr, als es in erheblichem Umfang "nicht 
von seiten wissenschaftlicher Forschung abge
stützt sei, aber gleichwohl sich als praktisch, ver
nünftig, zielführend, ja auch als eher erfolgreich 
erwiesen" habe. Als Fazit ist festzuhalten: es er
scheint nicht dienlich, ja kaum möglich, solches 
Wissen in Hochschulstudiengänge einzubringen, 
die zu einem ersten berufsbefähigenden Abschluß 
in der Biologie, dem Diplom, hinführen.

Man wird diesen Vorbehalt um so mehr beachten 
müssen, als die Dauer des Studiums an den Hoch
schulen der Bundesrepublik in den zurückliegen
den Jahrzehnten stets zugenommen hat, ohne mit 
einer entsprechenden Zunahme der fachlichen 
Kompetenz einherzugehen. Man wird also nicht 
gutheißen können, daß der Umfang des regulären 
Lehrangebots noch erweitert wird. Auch Wahl
programme führen dazu, daß sie meist zusätzlich 
zu anderen Programmen - um allen Eventualitäten 
vorzubeugen - und nicht an deren Stelle wahrge
nommen werden. Ebensowenig kann zu frühe und 
zu enge Spezialisierung des Studiums gutgeheißen 
werden. Halten wir fest: schon jetzt stehen kompe
tente Absolventen mit guter ökologischer Fachbil
dung und verläßlicher Motivation für eine Arbeit

im Bereich des Umweltschutzes beruflich vielfach 
vor verschlossenen Türen. Die Möglichkeit, befri
stet an der Erstellung von Gutachten mitzuwirken 
oder Hilfsdienste bei Kartierungen und Bestands
erhebungen zu übernehmen, bietet keine ange
messene Lebensperspektive.

Mit diesen Vorbehalten möchte ich aber keines
falls einer Verweigerung der Hochschulen das 
Wort reden. Es muß aber darum gehen, neue Ini
tiativen umsichtig und unter Berücksichtigung ak
tueller hochschulpolitischer Entwicklungen zu 
planen und so zu verwirklichen, daß sie die erhoff
ten Ergebnisse bringen. Die Empfehlungen des 
Wissenschaftsrates weisen auf die Vorteile eines 
dualen Systems hin. Nach Abschluß eines straff or
ganisierten Biologie-Studiums können nach die
sen Empfehlungen postgraduale Zusatzstudien 
der beruflichen Spezialisierung dienen.

In einem postgradualen Zusatzstudium ließe sich 
besonders erfolgreich jene Voraussetzung schaf
fen, ohne die Expertenwissen und das erwähnte 
fachübergreifende Überzeugungswissen (s.o.) 
sich nicht entwickeln können: eine enge Ver
schränkung von Hochschule und Berufspraxis. 
Beide Seiten sollten sich verpflichtet wissen, in 
diesem Rahmen angemessene Formen der Zu
sammenarbeit zu entwickeln.

Dem steht nicht entgegen, im Diplomstudium In
formationsveranstaltungen anzubieten, z.B. Ring
vorlesungen, in denen das Thema Naturschutz 
dargestellt wird. Auch in solchen Veranstaltun
gen, die nicht auf die Ausbildung von "Experten" 
abzielen sollen, wäre die Mitwirkung von Vertre
tern der Naturschutzpraxis dringend zu wünschen. 
In dieser Hinsicht gibt es ermunternde Erfahrun
gen. Die bisherigen Bemühungen der Hochschu
len reichen sicher noch nicht aus.

Erlauben Sie mir, abschließend noch kurz einen 
Aspekt zu streifen, der bei einem Engagement für 
Fragen des Naturschutzes nicht unerwähnt blei
ben darf. Naturschutzforschung bietet Prognosen 
an, die schließlich politische Entscheidungen be
einflussen oder bestimmen können. Von seiten der 
Entscheidungsträger sollte akzeptiert werden, daß 
wissenschaftlich fundierte Prognosen nicht nach 
Maßgabe von gesellschaftlichen Zwängen - wel
cher Art immer - modifiziert und angepaßt werden 
können.

In welcher Art Umwelt wollen wir künftig leben? 
In welcher Art Umwelt können wir überhaupt 
leben? Biologische Forschung - Naturschutzfor
schung - kann Szenarien erarbeiten. Diese müssen 
je nach Sachlage hinsichtlich ihrer theoretischen 
und methodischen Grundlagen kritisch hinter
fragt werden. Die Entscheidungsträger in Verwal
tung und Politik werden aber - wie auch die Bio
logen und jeder mündige Bürger - nicht aus der 
Verantwortung entlassen, die Ergebnisse solcher
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biologischer Forschung ernst zu nehmen. Nur auf 
vordergründigen ökonomischen Nutzen ausge
richtetes Handeln, das die langfristigen Perspekti
ven von Prognosen und Szenarien ignoriert, muß 
sich den Vorwurf der Leichtfertigkeit gefallen las
sen: "Einzig im Kunstwerk politischer Kultur 
bleibt der Natur noch eine Chance" (12). "Natur 
als Kulturaufgabe" (2) aber verlangt Weitblick.

Zusammenfassend möchte ich drei Thesen äußern 
und jeder These einige konkrete Handlungsvor- 
schläge als Folgerungen zuordnen.

These 1:
Der Fortentwicklung der Arbeit des praktischen 
Naturschutzes ist nachhaltig gedient, wenn an den 
Hochschulen hochrangige biologische, insbeson
dere ökologische Grundlagenforschung betrieben 
wird. Nur so ist gewährleistet, daß der Naturschutz 
auch in Zukunft die erforderliche wissenschaftli
che Fundierung erhält.

Folgerungen:
-  Das Potential der Ökologie an den Hochschulen 
ist zu erhalten und zu verstärken.

-  Praxisnahe Forschungsbereiche (z.B. das Fach
gebiet Landschaftsökologie) können die Grundla
genforschung nicht ersetzen.

-  Die Biologen an den Hochschulen müssen bereit 
sein, Anregungen zu Forschungsarbeiten mit Re
levanz für den Naturschutz aufzunehmen.

-  Dienstleistungen auf geringem wissenschaftli
chen Niveau sind nicht Aufgabe der Hochschulen, 
auch dann nicht, wenn sie für den Naturschutz von 
großem Nutzen sind. Hierfür muß außerhalb der 
Hochschulen ein geeigneter Apparat geschaffen 
werden.

-  Zur Durchführung von Forschungsaufträgen 
sind in der Regel Drittmittel erforderlich, die nicht 
ohne Qualitätskontrolle vergeben werden sollten.

These 2:
Der Fortentwicklung des Naturschutzes ist nach
haltig gedient, wenn der wissenschaftlich ausgebil
dete Nachwuchs ein zuverlässiges Fachwissen 
mitbringt sowie die Fähigkeit, wissenschaftliche 
Probleme mit adäquatem Vorgehen zu lösen.

Folgerungen:
-  Die Reifung zum Spezialisten der Naturschutz
arbeit muß in praktischer Auseinandersetzung mit 
dieser Arbeit geschehen. Sie ist keine Aufgabe der 
Hochschulen.

-  Zur Information über Aufgaben des praktischen 
Naturschutzes und über ihre Durchführung soll
ten geeignete Lehrveranstaltungen, z.B. Ringvor

lesungen, angeboten werden. Sie sollten in Zu
sammenarbeit mit Vertretern des Naturschutzes 
durchgeführt werden.

-  Postgraduale Studiengänge sind geeignet, spezi
fisch auf eine Tätigkeit im Naturschutz hinzufüh
ren. In solchen Studienangeboten ist die Mitarbeit 
von Vertretern des Naturschutzes essentiell. Ihre 
Schaffung setzt voraus, daß auch in gewissem Um
fang Stellen für Absolventen vorhanden sind.

These 3:
Naturschutzforschung und Naturschutzvermitt
lung geschehen nicht in wertfreien Räumen.

Folgerungen:
-  Biologen, die naturschutzrelevante Forschung 
betreiben, müssen Grenzen und Reichweite ihrer 
Aussagen besonders sorgfältig beachten.

-  Biologen, die naturschutzrelevante praxisorien
tierte Forschung betreiben, kann nicht zugemutet 
werden, politisch begründete Entscheidungen 
über Schutzmaßnahmen als wissenschaftlich be
gründet und vertretbar zu akzeptieren, wenn die 
Grundlage dafür fehlt.
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Laufener Sem.beitr. 2/89 — Akad.Natursch.Landschaftspfl. (ANL)-Laufen/Salzach 1989

Wünsche des Naturschutzes an Forschung und Hoch
schulen
Manfred Fuchs

Naturschutz dient primär der Erhaltung der natür
lichen Lebensgrundlagen. Diese naturschutzeige
ne Zielsetzung beinhaltet den Schutz, die Pflege 
und Entwicklung

-  der Naturgüter,
-  der wildlebenden Tier- und Pflanzenarten und 

ihrer Lebensräume,
-  des Naturhaushaltes insgesamt.

Die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen 
setzt jedoch Kenntnisse und Wissen voraus

-  über den Naturhaushalt und seine Bestandtei-
le,

-  über seine Funktionen und Leistungen,
-  über die Wechselbeziehungen zwischen dem 

Menschen und seiner Umwelt.

Naturschutz beruht deshalb auf wissenschaftli
chen Erkenntnissen und Naturschutzforschung, 
bezweckt deshalb auch eine entsprechende Wis
sensmehrung. Naturschutz hat jedoch neben den 
genannten Zielen auch naturschutzeigene Grün
de. Diese Gründe liegen in Bereichen

-  psychosozialer,
-  ethischer und
-  existentieller Ansprüche

des Menschen.

Naturschutz kann deshalb nicht beschränkt wer
den auf die Frage nach dem "Wie", auf Kenntnisse 
und Wissen allein. Zwingend stellt sich die Frage 
nach dem "Warum" und "Wie soll es sein". Zur 
Kenntnis tritt die Erkenntnis, zum Wissen das Ge
wissen. In das Streben nach objektivem Erkennt
nisgew inn m üssen auch p ersön liche  und 
gesellschaftliche Werthaltungen mit einbezogen 
werden.

Wie können wir vor diesem Hintergrund Natur
schutzforschung definieren?

Mein Vorschlag ist:

Definition "Naturschutzforschung" (s. Abb. 1)

Mit diesem Anspruch

Was ist Na tu rsch u tz fo rsch u n g  ?

N a t u r s c h u t z f o r s c h u n g  i s t

Forschung  für Naturschutz  u. L an d sch a f tsp f lege

mit  dem Ziel

-  der  M eh ru n g  o b je k t iv e r  E rkenntn isse  

-  der  E i n b e z i e h u n g  s u b je k t i v e r  W er tu ng en  

-  der  E r a r b e i t u n g  von H a n d lu n g s a n le i t u n g e n .

Abbildung 1
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-  überschreitet Naturschutzforschung die fachli
chen Grenzen der ökologischen Disziplinen,

-  werden Bereiche der Geistes- und Gesell
schaftswissenschaften mit einbezogen,

-  werden Fragen der Ethik angesprochen,
-  werden naturschutzfachliche Ansprüche an 

den einzelnen und an die Gesellschaft begrün
det.

Naturschutzforschung in diesem Sinne ist eine um
fassende, gesellschaftliche Aufgabe.

Wie verhält sich Naturschutzforschung zur öko
logischen Forschung?

Ökologie ist die Wissenschaft von den Umweltbe
ziehungen der Lebewesen. Sie widmet sich Fragen 
nach Struktur und Funktion des Naturhaushaltes, 
seiner Systeme und Kompartimente. Im tradierten 
Wissenschaftsverständnis wird dabei das Ideal der 
Wertfreiheit angestrebt, hat die Objektivierung 
der Natur durch wissenschaftliche Vernunft, die 
beobachterunabhängige Reproduzierbarkeit der 
Ergebnisse höchsten Rang. Die Ökologie hat als 
Wissenschaftsdisziplin das Ziel der Durchdrin
gung der realen Welt. Sie fragt nach Sein, nicht 
nach Sollen oder Kann. Ihre Ergebnisse sind zu
nächst wertneutral.

^Betrachtet man die historische Entwicklung der 
Ökologie etwa bis zur Zeit des zweiten Weltkrie
ges, so lassen sich die Entwicklungsphasen mit den 
Begriffen "Autökologie", "Synökologie" und "Dem- 
ökologie" umschreiben. Die Autökologie war da
bei im Grunde der Versuch, die besonderen Le
bensgewohnheiten, Eigenschaften und Funktio
nen einzelner Arten kennenzulernen. Frühzeitig 
wurde jedoch klar, daß ein solcher Versuch ohne 
Berücksichtigung des Prinzips der Anpassung von 
Organismen an die Bedingungen der Außenwelt 
nicht gelingen kann. Im synökologischen Ansatz 
wurden die in spezifischen Lebensräumen existie
renden spezifischen Lebensgemeinschaften als 
Einheiten höherer Ordnung, als sich durch Selbst
regulation im ökologischen Gleichgewicht erhal
tende Ganzheiten interpretiert. Die Demökologie 
unternahm mittels Einbeziehung mathematischer, 
"logistischer" Funktionen den Versuch, das 
Wachstum von Populationen zu beschreiben. Un
ter dem Einfluß vor allem amerikanischer Ökolo
gen wandte sich nach dem Krieg das wissenschaft
liche Interesse den Energieflüssen in Ökosyste
men zu. Als wesentlicher Ausfluß mag hierfür die 
Erkenntnis gelten, daß Ökosysteme weder im 
Raum noch in der Zeit homogene Gebilde darstel
len. In der neueren Literatur, ich verweise auf Tom 
FENCHEL (1987) Ecology - Potentials and limit- 
ations - wird betont, daß sich die Wechselwirkun
gen zwischen den Komponenten von Lebensge
meinschaften nicht als deterministisches Bezie

hungsgefüge beschreiben lassen. FENCHEL be
tont die "dynamische Komponente", die nur lose 
strukturierte Gruppierung von Organismen.

In "Biologie in unserer Zeit" (1988) hat Prof. 
WIESER, Institut für Zoologie der Universität 
Innsbruck, FENCHELs Buch besprochen und ge
würdigt.

Ich möchte seine Schlußbemerkung zitieren:

"Im Laufe eines halben Jahrhunderts haben sich 
somit in der Ökologie die Akzente entscheidend 
verschoben, und hinter dieser Verschiebung wer
den die Grenzen der Ökologie als einer naturwis
senschaftlichen Methode sichtbar. Wenn Ökosy
steme von Gleichgewichtszuständen weit entfernt 
sind und nicht als harmonische, durch zahllose 
Wechselwirkungen stabilisierte Organismen hö
herer Ordnung angesehen werden können; wenn 
Klimaxzustände nicht End- und Fluchtpunkte, 
sondern bloß Durchgangsstadien in desynchroni- 
sierten Entwicklungszyklen darstellen (REM- 
MERT 1985); wenn das Schicksal von Lebens
gemeinschaften entscheidend von historischen 
Zufällen, von Katastrophen und stochastischen 
Prozessen geprägt wird; wenn das Anpassungs
schema einer natürlichen Population nichts ande
res ist als ein Kompromiß zwischen verschiedenen 
Lösungsmöglichkeiten, dann wird auch der An
spruch vieler sogenannter ökologischer Bewegun
gen hinfällig, daß sich die Erhaltung eines be
stimmten Zustandes der Natur aus ökologischen 
Prinzipien ableiten lassen müsse. Vielmehr ist es 
so, daß jeder Biotop: ein Auwald, ein Hochmoor, 
eine Bergwiese, einen Wert repräsentiert, dessen 
Festsetzung aufgrund eines Werturteils erfolgt. 
Wenn um die Erhaltung dieses Biotops gekämpft 
wird, dann deshalb, weil sich der kämpfende Teil 
der Bevölkerung mit dem Werturteil identifiziert 
hat, aber nicht, weil die Unantastbarkeit dieses 
Biotops aus irgendwelchen fundierten ökologi
schen Regeln folgt. Hier wird die Grenze der Öko
logie als Wissenschaft sichtbar".

Genau diese Grenze markiert und charakterisiert 
das Verhältnis von ökologischer Forschung zu Na
turschutzforschung.

Diese Aussage sollte man meines Erachtens po
sitiv sehen. Es ist eine allgemeine Erfahrung, daß 
erst das "Sehen", das Erkennen von Grenzen, eine 
Festlegung, eine Bestimmung des eigenen Stand
orts ermöglicht.

Hiermit komme ich zur Formulierung eines ersten 
Wunsches an Hochschule, Wissenschaft und For
schung:

Es sollte erneut versucht werden, sich darüber klar 
zu werden, wie die für die biologische Natur zu
ständigen Fachdisziplinen die "äußere Natur" se
hen.
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Diese - wenn man die Geschichte der Naturphilo
sophie betrachtet - so uralte Herausforderung ist 
mir deshalb so wichtig, weil jede "Natur-Vorstel
lung" ein "Welt-Modell" darstellt, aus dem konkre
tes Handeln abgeleitet wird. Naturschutz als 
Handlungsdisziplin kann dieser Frage nicht aus- 
weichen, er braucht diese Positionsbestimmung.

Ist Natur das, was auf der Erde existiert, ohne daß 
der Mensch es gemacht oder verändert hat? Ist 
also Natur Biosphäre minus Mensch?

Ist Natur die ehemalige historische Landschaft aus 
der vorindustriellen Zeit? Wenn dem so ist, dann 
wäre ja im Umkehrschluß, unsere Umwelt die 
Natur von morgen.

Oder ist Natur eine von der Schöpfung bereitge
stellte Einrichtung zur Selbstbedienung des Men
schen?

Sie sehen, welch große Bedeutung einer solchen 
Standortbestimmung für den Naturschutz zu
kommt. Und auch Hochschulen und die For
schung können sich dieser Frage nicht entziehen. 
Man bedenke z. B., daß der Ruf nach einer ’öko
logisch orientierten Wissenschaft4 zunehmend 
stärker wird. G. ALTNER nennt beispielsweise als 
Kriterien für das Prädikat ’ökologisch orientierte 
Wissenschaft4 folgende Punkte:

-  Die Notwendigkeit der Technologie-Folgekon
trolle,

-  eine Überprüfung der sozialen Auswirkungen.

Beide Punkte setzen meines Erachtens eine 
grundlegende Definition des Naturverständnisses 
und damit auch des Wissenschaftsverständnisses 
voraus.

Mein zweites Anliegen ist, daß Hochschulen und 
Wissenschaft eine originäre Naturschutzfor
schung betreiben sollten. Lassen Sie mich hierzu 
kurz die Notwendigkeit einer eigenständigen Na
turschutzforschung begründen. Daran anschlie
ßend möchte ich dann einen Vorschlag machen zu 
einer sinnvollen Rollenverteilung in der Natur
schutzforschung.

Warum wird eine Naturschutzforschung benö
tigt?

Der verantwortungsbewußte Umgang mit der Na
tur als Teil der Suche nach den Bedingungen des 
Überlebens ist Auftrag und Herausforderung an 
den Naturschutz der Gegenwart. Die mit diesem 
Auftrag verbundenen Fragen und Probleme sind 
ohne zusätzliche Forschungsbemühungen nicht 
lösbar. Der Aufbau einer Naturschutzforschung 
ist aus folgenden Gründen notwendig:

Es bedarf naturschutzeigener Strategien und An
sätze in bezug auf Methodenfindung, Erkenntnis
gewinn und Umsetzung in Naturschutzhandeln:

-  Weil Naturschutz ein eigenes fachspezifisches 
Aufgabenfeld ist,

-  weil Naturschutz eigene wissenschaftstheoreti
sche Ansätze braucht,

-  weil Naturschutz eigene fachliche Ziele ver
folgt,

erscheint mir die Entwicklung einer eigenen Na
turschutzforschung unabdingbar.

Wir erfahren zunehmend, daß eine wache, mün
dige Öffentlichkeit ein Recht anmeldet auf fun
dierte Erkenntnisse, daß Politik und Verwaltung 
dringend Entscheidungshilfen benötigen. Die Na
turschutzverwaltung selbst, das eigene Fachres
sort ist auf eigenständige Forschungsergebnisse 
angewiesen. Die Erfüllung der Fachaufgaben er
fordert eine andere Position als die des Bittstel
lers. Es kann auch nicht übersehen werden, daß 
mit zunehmender Anerkennung des Naturschut
zes als gesellschaftliche Aufgabe andere Fachres
sorts, wie z. B. die Landwirtschaft, zur gemeinsa
men Umsetzung von Naturschutzzielen entspre
chendes Fach- und Grundlagenwissen abfordern.

Bei all diesen durchaus erfreulichen Entwicklun
gen bleibt jedoch festzustellen, daß der For
schungsbedarf die insgesamt vorhandenen Kapa
zitäten übersteigt, daß das notwendige Wissen 
derzeit weder von den Hochschulen noch von den 
staatlichen Fachinstituten und Akademien im not
wendigen Umfang erarbeitet und angeboten wer
den kann.

Nicht einmal vorhandenes Wissen wird systema
tisch zusammengeführt, um die Zeiträume zwi
schen Erkenntnisgewinn und praktischer An
wendung zu verkürzen. Auch fehlt es an der not
wendigen interdisziplinären Zusammenarbeit. Es 
stellt sich somit die Forderung, die Aufgabenfel
der einer Naturschutzforschung zu definieren und 
innerhalb dieses Aufgabenkataloges zu prüfen, 
welche Teile die Hochschulforschung abdecken 
sollte und abzudecken vermag.

Welche Aufgabenfelder hat N aturschutzfor
schung?

Naturschutz ist eine Handlungsdisziplin. Ziel der 
Naturschutzforschung, die ja - wie definiert - For
schung für Naturschutz ist, muß es daher sein,

-  die Wissensgrundlagen zu vermehren durch Er
fassung, Sammlung und Verknüpfung von Grund
informationen,

-  dieses Wissen für die Naturschutzpraxis aufzu
bereiten,
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Abbildung 2

-  das aufbereitete Wissen in die Praxis umzuset
zen; dies schließt Transformation zur Anwen
dungsreife, Erfolgskontrolle und Rückmeldung 
der Defizite ein.

Konzeption des Naturschutzes
(s. Abb. 2)

Hieraus ergeben sich für mich folgende Aufgaben
felder:

1. Grundlagenermittlung

a) im Bereich der Bio- und Geowissenschaften,
b) im Bereich der Gesellschafts- und Geisteswis

senschaften.

2. Aufbereitung und Bewertung des Wissens un
ter Berücksichtigung der Naturschutz-Entwick
lung, der naturschutzeigenen Begriffs- und Ziel- 
bestimmung.

3. Umsetzung des Naturschutzwissens in die Na
turschutzpraxis.

Diese Umsetzung erfolgt in zwei parallelen Ansät
zen:

a) fachintem
über Maßnahmen, Organisation und Planung der 
Naturschutzverwaltung,

b) fachübergreifend
mit Hilfe der Disziplinen der Landnutzung, der 
Wirtschaft und der Politik.

Die Punkte 1 u. 2 fallen m. E. größtenteils auch in 
den Aufgabenbereich der Hochschulen.

Forschungsbedarf im Grundlagenbereich der 
Bio- und Geowissenschaften

Naturschutzforschung im Grundlagenbereich der 
Bio- und Geowissenschaften beinhaltet For
schung, die dem Ziel dient, die Landschaft, die Na
turgüter, die Tier- und Pflanzenwelt und ihre 
Lebensräume, die Leistungsfähigkeit des Natur
haushalts insgesamt zu sichern.

Beispiele:

-  Wie kann die Natur bei Erholungs-Prozessen 
unterstützt werden?
Renaturierungs- und Regenerations-Forschung.

Schwierigkeit der Rückentwicklung am Beispiel 
des Molinion 
(s. Abb. 3)

Viele Entwicklungen führen weg vom Molinion. 
Wir müssen uns klar darüber sein, daß diese Rich
tung nicht einfach umkehrbar ist. Aufgabenstel
lung und Forschungsbedarf sind evident.
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-  Wie laufen natürliche und anthropogen bewirk
te Folgeerscheinungen beim Wandel von Ökosy
stemen ab?
Sukzessions-Forschung.

Anthropogene Veränderungen am Beispiel der 
Pupplinger Au 
(s. Abb. 4)

Natürliche Stadien der Vegetationsentwicklung 
(s. Abb. 5)

S t a d i e n  de r  V e g e t a t i o n s e n t w i c k I u n g  e i n e s  
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2
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T r o c k e n r a s e n

P i o n i e r p f l a n z e n

G e b ü s c h e

Abbildung 5

-  Wie regulieren bestimmte Ökosysteme ihren 
hinreichend gleichbleibenden Aufbau? Wie hal
ten sich Ökosysteme im Rahmen bestimmter 
Schwankungen stabil?
Regulationsforschung und Stabilitätsforschung.

Möglichkeit der Charakterisierung am Beispiel 
der Siedlungsdichten dominanter Tiergruppen 
(s. Abb. 6)

-  Welche Beziehungen der Arten bestehen unter
einander? Wovon hängen diese Vernetzungssyste
me in bezug auf ihre Festigkeit und Austausch
barkeit ab?
Vemetzungsforschung
Konkurrenzforschung.

Intraspezifische Konkurrenz im Zusammenwir
ken mit Außenfaktoren ist wahrscheinlich bei 
einigen Blattfressern die Ursache deutlicher Po
pulationsschwankungen. Eine reichhaltige Gilde 
von Phytophagen konkurriert auf den Buchenblät
tern (NIELSEN 1978). Bis zu sieben Blattminen 
des Buchenspringrüßlers Rhynchaenus fagi treten 
in einem einzigen Buchenblatt auf (SCHAUER
MANN 1981). Aus Nahrungsmangel können nicht 
alle Larven die Entwicklung beenden. Verschmel

zen die inter-epidermalen Parenchym-Minen, so 
kommt es zum Kannibalismus zwischen Larven 
des Buchenspringrüßlers (GRIMM 1973). Die 
Larvalentwicklung dieses Minierers findet oft ein 
vorzeitiges Ende, weil die ektophagen Rüsselkäfer 
Phyllobius argentatus, Polydrosus undatus oder 
Strophosomus melanogrammus mit ihrem Reife
fraß die Blattfläche zu stark durchlöchert haben.

-  Welche Bedingungen hegen den verschiedenen 
Entwicklungen der Artenvielfalt und der Artenka
pazität eines Ökosystems bzw. Biotops zugrunde? 
Diversitäts-Forschung.

-  Welche Ansprüche stellen Populationen und 
Ökosysteme an Umfang und Qualität von Fläche 
und Raum?
Minimalraum-Forschung.

-  Welche Auswirkungen haben Verbund und Iso
lation von naturnahen und natürlichen Ökosyste
men? Wie wirken sich die intensiv bewirtschaf
teten anthropogenen Biotope (wie Äcker oder In- 
tensiv-Grünland) bzw. urbanen Komplexe wie In
dustrie-, Wohn-, Sport- und Straßenanlagen auf 
Verbund und Isolation natürlicher und naturnaher 
Biotope aus? Wie wirken sich - in umgekehrter 
Richtung - Pufferzonen durch ihre Isolationsei
genschaften gegenüber den Emissionseffekten 
von stark anthropogen beeinflußten Biotopen zum 
Schutze von gefährdeten Lebensräumen aus? 
Verbund- und Isolations-Forschung.

-  Welche Bedeutung haben Übergangszonen 
(Ökotone) zwischen den einzelnen Biotopen bzw. 
Ökosystemen für die Existenz von Arten und für 
den Verbund von Biotopen?
Ökoton-Forschung.

-  Welche Bedeutung haben einzelne Arten oder 
Artengruppen in Schlüsselpositionen des ökosy- 
stemaren Netzwerks für die gesamte Existenz 
eines Ökosystems oder seiner Teilbereiche? 
Forschung über die Rolle von Schlüssel-Arten.

-  Welche Rolle können "seltene Arten" für die 
Stabilität von Ökosystemen spielen?
Forschung über die Rolle "seltener Arten".

-  Wie verbreiten und verändern sich Arten, Po
pulationen und Ökosysteme?
Monitoring.

Interpretation von Arealkarten am Beispiel von
Asplenium adulterinum (s. Abb. 7)

Abb. 8 wie Abb. 7, jedoch Gesamtareal

Dieser Katalog von Fragen ließe sich noch lange 
weiterführen. Und ähnlich offene Fragen ließen 
sich ohne Mühe für den Forschungsbedarf im 
Grundlagenbereich der Geistes- u. Gesellschafts
wissenschaften formulieren.
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Sied lung sd ich ten  dominanter  T ie rgruppen  eines F ich tenforstes  
(aus E l lenberg  1988)

S i e b e n s t e r n  F i c h t e n f o r s t

Abbildung 6

Siedlungsdichten dominanter Tiergruppen eines Fichtenforstes (aus Ellenberg 1988)

Ich habe die vorherigen Beispiele aus zwei Grün
den aufgeführt:
Einmal wollte ich aufzeigen, daß die Beantwor
tung dieser Fragen natürlich wissenschaftlich in
teressant ist. Darüber hinaus wollte ich aber beto
nen, daß der Naturschutz in der Praxis dringend 
auf entsprechende Antworten angewiesen ist. Um 
es noch einmal zu sagen, der bestehende For
schungsbedarf übersteigt die insgesamt vorhande
nen Kapazitäten.

Ich sehe es als dringend notwendig an, daß sich 
wissenschaftliche Forschung, die Hochschulen 
insgesamt, in diesem Bereich stärker engagieren,

ganz einfach schon deshalb, weil es im ureigensten 
wissenschaftlichen Interesse liegt und die Hoch
schulen hierfür prädestiniert sind.

Für mich besteht kein Zweifel daran, daß die For
derung nach einer stärkeren Ausrichtung von For
schung und Hochschulen nach gesellschaftlichen 
Erfordernissen auch an der Biologie nicht Vorbei
gehen kann. Der notwendige Gesellschaftsbezug 
wird ein bestimmender, neuer Aspekt sein. For
schungsergebnisse werden nicht automatisch als 
Selbstzweck positiv gewertet werden können; ihre 
soziale Relevanz wird in die Überlegungen einzu
beziehen sein.
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Abbildung 7

Asplenium adulterinum

Andere, anwendungsorientierte Wissenschaftsbe
reiche haben dies längst berücksichtigt und vertre
ten sogar sehr vehement fachpolitische Anliegen 
eines oft nur kleinen Bevölkerungsteiles.

Beispiele hierführ sind die Agrarwissenschaften 
mit ihren Lehrstühlen bis hin zu ganz selbstver
ständlich vorhandenen Professuren für Agrarpoli
tik. Ähnliches gilt auch für die Forstwissen
schaften. Da Naturschutz ein gesamtgesellschaft
liches Anliegen darstellt, abgesichert durch ausge
feilte Gesetze, in Bayern sogar in der Verfassung 
verankert als Staatszielbestimmung, ist es um so 
notwendiger und gerechter, eine wissenschaftliche 
Lehre und Forschung für Naturschutz zu etablie
ren.

Woher sollen wir die erforderlichen Kenntnisse im 
Umgang mit der Natur nehmen, die wir schon 
heute bitter notwendig bräuchten und künftig exi
stentiell zum Überleben dieser Gesellschaft benö
tigen werden? Jetzt müssen die Weichen für mehr 
Erkenntnisgewinn gestellt werden - als wohlbe
dachte Investition für kommende Generationen.

Wer betreibt Naturschutzforschung?

An dieser Stelle halte ich jetzt einige Gedanken 
darüber für angebracht, wer Naturschutzfor
schungbetreibt, oder besser, betreiben sollte, wel
che Rollenverteilung anzustreben ist.
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Asplénium adulterinum; Gesamtareal Quelle: meusel 1978

Im wesentlichen kommen für Aktivitäten in der 
Naturschutzforschung folgende Gruppen in Be
tracht:

-  private Personen, deren ehrenamtliche Leistung 
nicht hoch genug eingeschätzt werden kann,

-  die Industrieforschung, die in unserem Bereich 
wohl nur eine marginale Rolle spielen kann,

-  die Hochschulen, die zu Recht stolz auf ihre Au
tonomie sind, die andererseits Drittmittel beileibe 
nicht verschmähen,

-  andere staatliche Institutionen, Akademien und 
ähnliche Einrichtungen. Sie sind beschränkt in 
ihrer Anzahl und ihren Wirkungsmöglichkeiten.

Herausgestellt werden muß ganz deutlich, daß Na
turschutz eine staatliche, die Gesamtgesellschaft 
betreffende Aufgabe ist. Daraus ist die Forde
rung abzuleiten, daß dieser Staat auch die Infra
struktur für eine Naturschutzforschung Vorhalten 
muß.

Bezogen auf die Hochschulen heißt dies, daß man 
sich nicht darauf beschränken darf, ihnen eine wie 
immer geartete Naturschutzforschung abzufor
dern, ohne sie über eine sachgerechte Mittel- und 
Personalausstattung dazu in die Lage zu versetzen.

Ich muß sagen, ich verstehe die jüngst von Prof. 
ALTNER hier und im Rahmen eines Seminars in 
Laufen geäußerten Vorbehalte sehr gut. Es kann 
nicht sein, daß die Universitäten zu Dienstlei

stungsbetrieben für Routineuntersuchungen de
gradiert werden, es kann nicht sein, daß den Uni
versitäten unentgeltliche Kartierungsprojekte 
abgefordert werden, es kann nicht sein, daß die 
Universität der Selbstbedienungsladen der Natur
schutzverwaltung wird. Es darf auch nicht sein, 
daß Abstriche an der Wissenschaftlichkeit von 
Untersuchungen gemacht werden. Gerade zu 
diesem Punkt hatte ich in den letzten Wochen 
Kontakt zu verschiedenen Hochschullehrern und 
-gruppen. Konkreter Wunsch des Umweltministe
riums ist zum Beispiel die Entwicklung einer 
Methode zur Bewertung und Erfolgskontrolle von 
Pflegemaßnahmen. So begrüßenswert dieses Vor
haben auch sein mag, für unerfüllbar halte ich die 
damit verbundene Erwartung, eine schnelle, ein
fache, billige und für alle Fallbeispiele gültige 
Methode geliefert zu bekommen. Diese Fälle 
werden mit Sicherheit noch zunehmen im Zusam
menhang mit der kommenden Pflicht zur sog. Um
weltverträglichkeitsprüfung. Die Erwartungshal
tung der Naturschutzverwaltung gegenüber den 
Hochschulen ist hier gewaltig. Erwartet werden 
nicht nur Bewertungsverfahren für den gesamten 
biotischen Bereich - dies allein ist schon schwierig 
genug, sondern darüber hinaus Prognosen über zu 
erwartende Entwicklungen bei Durchführung be
stimmter Maßnahmen.

Es liegt im ureigensten Interesse der Hochschu
len, im Interesse ihrer Glaubwürdigkeit solchen 
Erwartungshaltungen deutlich zu begegnen.

Für alle diese ernsthaften Vorbehalte habe ich - 
ich betone es nochmals - durchaus Verständnis.
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Auf der anderen Seite ist jedoch auch von den 
Hochschulen, von der Hochschulforschung Ver
ständnis und Engagement für Naturschutz gefor
dert und dieses gilt auch für Engagement in der 
Naturschutzforschung.

Eine objektive Betrachtung der gegenwärtigen Si
tuation zeigt, daß Naturschutzforschung im Rah
men der vorgenannten Aufgabenfelder von ver
schiedensten Institutionen und Personen betrie
ben wird und auch betrieben werden muß.

Es gibt keinen Alleinvertretungsanspruch auf Natur
schutzforschung.

Weil es aber keinen Alleinvertretungsanspruch 
geben kann, zeigt sich ein enormer Bedarf an Ko
ordination und Informationsaustausch. Gerade in 
diesem Bereich sehe ich eine wesentliche Aufgabe 
von Einrichtungen wie der Akademie für Natur
schutz und Landschaftspflege (ANL). Ermittlung 
von Forschungsdefiziten, Forschungsanregung, 
langfristig angelegte Dokumentation relevanter 
Forschungsergebnisse, praxisgerechte Aufberei
tung des verfügbaren Wissens sind mir einige 
Schwerpunkte. Mein Wunsch an die Hochschulen, 
an die Forschung - ich glaube, es ist der dritte - ist, 
diese Zusammenarbeit zu verbessern im Interesse 
des Naturschutzes und Gruppenegoismen zurück
zustellen.

Forschung der ANL

Wesentlich für eine anwendungsorientierte ökolo
gische Forschung der ANL.sind also:

-  die Entwicklung langfristig angelegter For
schung,

-  die Bearbeitung kurzfristiger, von den Hoch
schulen nicht zu leistender Projekte,

-  die grundsätzliche Möglichkeit des Betriebs 
einer ökologischen Lehr- und Forschungssta
tion,

-  die Zusammenarbeit mit bestehenden Einrich
tungen der Forschung und Lehre.

Schwerpunkte sind:

Dokumentation der naturschutzrelevanten Literatur

Hierbei wird auf enge Zusammenarbeit bzw. auf 
Arbeitsteilung mit ähnlichen Einrichtungen ge
achtet. Seit 1986 wurde z. B. mit der Bf ANL eine 
Aufteilung der zu dokumentierenden Fachlitera
tur vereinbart. Die ANL dokumentiert schwer
punktmäßig Literatur aus dem bayerischen Raum.

Förderung des Infonnationsaustausches.

Über die Erarbeitung thematischer Bibliographi
en und die Durchführung wissenschaftlicher Semi

nare und Symposien wird ein umfassender Infor
mationsaustausch angestrebt.

Ermittlung von Wissensdefiziten aufgrund der A n
forderung der Naturschutzpraxis.

Forschungsanregung und Forschungskoordination 
zur Beseitigung von Wissensdefiziten.

Bearbeitung naturschutzrelevanter Fragestellungen.

Derzeitiger Schwerpunkt ist die Methodenent
wicklung zur Anlage von Dauerbeobachtungsflä
chen.

Mein vierter Wunsch bezieht sich auf die Ausbil
dung, die an den Hochschulen betrieben wird. Er 
lautet ganz schlicht: Stärkere Berücksichtigung 
des Naturschutzes in der Lehre (ZIELONKOWS- 
KI 1987). Wie alt diese Forderung ist, belegt fol
gendes Zitat:

"Unsere ganze Jugend sollte in der Idee erzogen 
werden, daß nicht nur die Werke von Menschen
hand, sondern auch die Schöpfungen der Natur 
der Schonung bedürfen".

Diese Forderung erhob der Begründer des admi
nistrativen und des wissenschaftlichen Natur
schutzes in Deutschland, Professor Hugo CON- 
WENTZ, bereits um die Jahrhundertwende. Er 
forderte für alle Schulen, welchem Ressort sie 
auch angehören mögen, mehr oder weniger lehr
planmäßig den Naturschutz.

Auch die Hochschulen sind hier mit eingeschlos
sen, und zwar wird hierfür unter anderem eine all
gemeine Vorlesung für die Hörer aller Fakultäten 
angeregt; ein Wunsch, der - von wenigen Ausnah
men abgesehen - bis auf den heutigen Tag uner
füllt geblieben ist. So beschreibt es Prof. Dr. 
SCHOENICHEN in seinem Buch "Naturschutz, 
Heimatschutz" 1954.

Auf dem Biologentag 1984 in Heidelberg formu
lierte der Arbeitskreis "Ökologie in der Praxis des 
Naturschutzes":

Die ökologische Ausbildung an den Universitäten 
ist meist unzureichend und zu theoretisch; sie ver
mittelt zu wenig Kenntnisse und Fähigkeiten im 
Bereich der angewandten und der praktischen 
Ökologie. Die ökologische Ausbildung muß (ohne 
daß dabei die Theorie vernachlässigt wird) praxis
orientiert durchgeführt werden. Es müssen Be
rufspraktika angeboten werden. Eine weitere 
Stimme: "Die biologische Ausbildung an den wis
senschaftlichen Hochschulen der Bundesrepublik 
Deutschland ist, was ihren ökologischen Anteil be
trifft, zu wenig anwendungsorientiert und - be
zogen auf Naturschutz und Landschaftspflege - 
erst recht zu wenig berufsorientiert (ZUCCHI 
1984).
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Zu erwähnen bleibt, daß sich derzeit die Universi
tät Marburg am weitesten vorgewagt hat und in 
Biologie eine Vertiefungsrichtung Naturschutz 
mit einer Professur plant.

Als größte bestehende Barrieren, die der stärke
ren Berücksichtigung des Naturschutzes in Hoch- 
schul-Studiengängen entgegenstehen, sind drei 
historisch bedingte Gründe zu nennen:

1. Viele Hochschullehrer, die aufgrund eigener 
Ausbildung und wissenschaftlicher Tätigkeit nicht 
in der Lage sind, die Handlungsdisziplin Natur
schutz zu überblicken oder gar zu vermitteln.

2. Viele Hochschullehrer, die andere Kollegen, 
die sich ernsthaft um Naturschutz und Land
schaftspflege im Lehrangebot bemühen, abwer
tend der Unwissenschaftlichkeit, der Träumerei 
und Sentimentalität bezichtige^.

3. Viele Hochschullehrer, die eine bereits um die 
Jahrhundertwende erreichte gesellschaftliche Be
deutung und Anerkennung des Naturschutzes 
durch Überbetonung naturwissenschaftlich, tech
nisch-industriell orientierter Disziplinen verspiel
ten.

Hiermit verbindet sich der weitere Wunsch nach 
einem neuen Selbstverständnis des Hochschulleh
rers.

Demnach ist Naturschutz ein breites gesellschafts
politisches Anliegen, eine querschnittsorientierte 
Aufgabe, die nicht nur vielfältige naturwissen

schaftliche Fachgebiete, sondern ebenso sozial
wissenschaftliche, geisteswissenschaftliche, philo- 
soph ische  und ökonom ische D isz ip linen  
beinhaltet. Eine Aufgabe, die an jeden Hochschul
lehrer große Anforderungen stellt.

Aus dem Dargelegten wird verständlich, wenn ich 
mich entschieden, wie andere Fachleute auch, ge
gen einen selbständigen, eigenen Studiengang Na
turschutz mit Abschluß Dipl.-Natsch. Univ. ein
setze, weil letztlich "Univ." nur Universaldilettant 
bedeuten würde. In gleichem Sinne kann es nicht 
beabsichtigt sein, das Biologie-Studium zu einem 
solitären und elitären Naturschutzstudium auszu
weiten; dagegen würden schon mit Recht die Lan
despfleger protestieren.
Es geht vielmehr darum, aufgrund der bestehen
den Affinität Biologie - Naturschutz eine den An
forderungen der Zeit entsprechende Erhöhung 
der Naturschutz-Anteile im Studiengang zu errei
chen. Die Forderung gilt in gleichem Maße auch 
für das Studium der Landespflege, da Biologie und 
Landespflege prädestiniert sind, an den Hoch
schulen die kompetenten Fachleute heranzubil
den, die der spezifischen, sektoralen Aufgaben
stellung des Naturschutzes gewachsen sind. Vor
aussetzung dafür ist aber unabdingbar die Schaf
fung von Lehrstühlen für Naturschutz bzw. Na
turschutzpolitik - eine Forderung, die bis heute 
ohne Gehör blieb.

Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang ebenso 
an die alte, vor 80 Jahren von CONWENTZ erho
bene Forderung anknüpfen. Naturschutz muß 
auch seinen Anteil in Studiengängen wie Land-
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Abbildung 9
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Wirtschaft, Forstwirtschaft, Wasserbau, Straßen
bau, Bauingenieurwesen, Raum- und Städtepla
nung als festen Bestandteil haben. Eine Forde
rung, die den querschnittsorientierten Charakter 
des Naturschutzes als gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe betont.

Zusammenfassung der Wünsche an den Hoch
schulbereich (s. Abb. 9)

Zu Punkt 7 des Wunschzettels möchte ich mich 
der Worte eines geborenen Regensburgers bedie
nen. Ich zitiere den Präsidenten der DFG, Hu
bert MAR KL:

"Der Mensch ist auf dreifache Weise in die Natur 
eingebettet, die ihn umgibt:

-  Er entstammt ihr, er ist ihr Produkt oder, weniger 
prosaisch gesagt, ihre Schöpfung.

-  Er ist auf sie angewiesen, da sie ihn nährt und 
erhält; er ist somit ihr Kostgänger und Ausbeuter.

-U n d  er hat sie sich so sehr untertan gemacht, daß 
sie zunehmend von ihm abhängig wird; immer 
mehr wird sie sein Werk, allerdings nur allzuoft 
das Zerstörungswerk seiner Herrschaft.

Da der Mensch also nicht nur das Produkt der 
Natur ist, sondern auch ihr Nutzer und ihr Beherr
scher, wird sie ihm unausweichlich immer mehr 
zum Auftrag, für dessen Erfüllung er Verantwor
tung trägt, und da alles Wirken des Menschen 
Ausdruck seiner Kulturfähigkeit ist - die sein ei
gentliches Wesen ausmacht - wird ihm die Natur 
zur Kulturaufgabe".
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Rote Listen gefährdeter Pflanzen
Peter Schönfelder

Nach den einleitenden, allgemeinen Themen 
dieser Ringvorlesung referiere ich nun heute über 
ein spezielleres, nämlich über Rote Listen ge
fährdeter Pflanzen, und zwar möchte ich dies am 
Beispiel der Roten Liste gefährdeter Farn- und 
Blütenpflanzen Bayerns (SCHÖNFELDER
1987) tun.

Sowohl der Rückgang als auch die Ausbreitung 
von Arten wurde von einzelnen Kennern von 
Pflanzen- und Tiergruppen seit über 100 Jahren 
beobachtet und z. B. in Floren bereits zu Anfang 
dieses Jahrhunderts niedergelegt. Mit der Intensi
vierung der Landnutzung hat allerdings in den 
letzten Jahrzehnten ein Artenrückgang einge
setzt, der mit allen bisherigen Fluktuationen der 
Floren- und Faunenzusammensetzung nicht ver
gleichbar ist, wobei der Rückgang in unseren ar
tenarmen gemäßigten Breiten noch harmlos ist 
gegenüber dem, was sich in den tropisch-subtropi
schen Regionen der Erde abspielt.

Nach "GLOBAL 2000", dem Bericht an den US- 
Präsidenten, wird befürchtet, daß bis zum Jahr 
2000 zwischen 0,5 und 2 Millionen Sippen, d.h. 15- 
20 % der auf der Erde lebenden Organismen aus
sterben könnten, wobei etwa die Hälfte bis 2/3 
davon auf die Zerstörung der tropischen Regen
wälder zurückgeht (zitiert nach G E PP1983).

Seit 1970 wurde weltweit, aber auch auf europä
ischer Ebene begonnen, Anstöße zur Erstellung 
von "Red Data Books", "Roter Listen" gefährdeter 
Arten zu geben. Auf der Ebene der Bundesrepu
blik und der Bundesländer starteten entsprechen
de Aktivitäten mit einer Tagung über Arten
schutz in Ingolstadt 1971.

Als erste Rote Listen für Pflanzen erschienen 
dann in der Bundesrepublik

1973 eine "Vorläufige Rote Liste bedrohter Pflan
zenarten Baden-Württembergs" (MÜLLER, 
PHILIPPI u. SEYBOLD 1973),
1974 eine Rote Liste bedrohter Farn- und Blüten
pflanzen in Bayern (KÜNNE 1974) und eine 
"Rote Liste" der in der Bundesrepublik Deutsch
land gefährdeten Arten von Farn- und Blüten
pflanzen (1. Fassung) (SUKOPP 1974).

Heute liegen in der Bundesrepublik in einer Sam
melausgabe Rote Listen für verschiedene Tier- 
und Pflanzengruppen vor (BLAB u. a. 1984), so für 
16 Tiergruppen, z. B. für Säugetiere, Hautflügler

oder Weberknechte, für Farn- und Blütenpflan
zen, Moose und Flechten. Ähnliches gilt für die 
einzelnen Bundesländer, aber auch für benach
barte europäische Staaten.

Die ersten Roten Listen höherer Pflanzen entstan
den bei uns so, daß zunächst ein Bearbeiter aus Li
teratur- und persönlichen Kenntnissen einen er
sten Entwurf anfertigte, diesen dann bei einer 
Mehrzahl von Kennern in Umlauf gab, um schließ
lich, z. B. bei der Roten Liste der Bundesrepublik, 
in tage- und nächtelangen Round-Table-Diskus- 
sionen einen möglichst weitgehenden Konsens zu 
erreichen.

Gleichzeitig begann seit etwa 1970 in der Bundes
republik und Mitteleuropa das Projekt der Flori- 
stischen Kartierung Mitteleuropas, bei dem in 
einer Rasterkartierung das Vorkommen aller hö
heren Pflanzen erfaßt wurde, in der Bundesrepu
blik unter Beteiligung von über 1200 ehren
amtlichen Mitarbeitern und vielen systematisch 
und geobotanisch arbeitenden Wissenschaftlern. 
Geographische Bezugsgrundlage war dabei das 
Raster der Topographischen Karte 1: 25 000 (TK 
25, auch MTB, Meßtischblatt genannt), bei der 
jedem Kartenblatt ein Gebiet von 6’ x 10’ bzw. etwa 
11 x 12 km entspricht, in einigen Teilgebieten, wie 
in Bayern, mit dem feineren Raster von 1/4 MTB, 
die als Quadranten bezeichnet werden (siehe auch 
Abb. 3 und folgende Karten). Das Gebiet der Bun
desrepublik umfaßt rund 2100 Rasterfelder, das 
Bayerns ca. 2260 Quadranten.

Für jedes Vorkommen in jedem Rasterfeld wurde 
der Status differenziert, je nachdem, ob es sich um 
ein natürliches Vorkommen oder um ein eingebür
gertes, synanthropes, unbeständiges oder kulti
viertes (in der freien Natur) handelt.

Bei der Datenerfassung wurden drei Zeiträume 
unterschieden: vor 1900, 1900-1945, nach 1945. 
Durch viele Jahre der Geländearbeit und umfang
reiche Literaturauswertungen wurden sehr große 
Datenmengen gewonnen, die mit EDV-Einsatz 
erfaßt und verarbeitet wurden und letztendlich 
zum "Verbreitungsatlas der Farn- und Blüten
pflanzen der Bundesrepublik D eutschland 
(HAEUPLER u. SCHÖNFELDER 1988) bzw. 
Bayerns (SCHÖNFELDER u. BRESINSKY, in 
Vorbereitung) führten.

Neben wissenschaftlichen, insbesondere areal- 
kundlichen Auswertungen, die, bisher nur bei-
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Abbildung 1

Europäische Verbreitung von M inuartiastricta  (aus jalas u. suominen 1983)

spielhaft, nach Abschluß und Veröffentlichung 
der Atlanten in größerem Umfang möglich sind, 
haben diese Kartierungsunterlagen teilweise 
schon Auswertungen für die Naturschutzpraxis er
fahren: Die Erstellung der 2. Fassungen von Roten 
Listen der Bundesländer, z. B. für Niedersachsen, 
Baden-W ürttem berg oder auch für Bayern 
(SCHÖNFELDER 1987) beruhen bereits wesent
lich auf diesen Ergebnissen. Jedoch ist hierzu kei
ne mechanisch-statistische Auswertung dieser 
Daten allein möglich - noch immer werden zusätz
lich viele Einzelerkenntnisse über Größe und Ent
wicklung von Beständen gefährderter Arten be
nötigt, die im Raster der Floristischen Kartierung 
nicht erfaßt sind. So war auch die Erstellung der 
2. Fassung der Roten Liste der Farn- und Blüten
pflanzen Bayerns zwar auf der Grundlage der Kar
tierungen von über 200 Mitarbeitern, aber nur mit 
kritischen Stellungnahmen der besten Florenken
ner möglich.

Im einzelnen möchte ich Ihnen dies an einigen Bei
spielen von Vertretern der verschiedenen Gefähr
dungskategorien der Roten Liste Bayerns erläu
tern. Hier werden ebenso wie in der Roten Liste 
der Bundesrepublik heute allgemein 5 Gefähr

dungskategorien unterschieden, die weitgehend - 
wenn auch nicht vollständig - international ge
bräuchlichen Kategorien entsprechen, die ich im 
folgenden vorstellen will:

0 Ausgestorben oder verschollen 
In Bayern ausgestorbene, ausgerottete oder ver
schollene einheimische Arten, denen bei Wieder
auftreten oder Wiederauffinden besonderer 
Schutz gewährt werden muß. Seit Beginn der flo
ristischen Tradition (in einzelnen Fällen seit Be
ginn des 19. Jahrhunderts) in Bayern nachge
wiesene, in der Zwischenzeit mit Sicherheit oder 
großer Wahrscheinlichkeit erloschene, altansäs
sige Arten.

Kriterien:

-  Arten, deren Populationen nachweisbar ausge
storben sind bzw. ausgerottet wurden.

-Verschollene Arten, die früher in Bayern einhei
misch waren, die jedoch seit längerer Zeit trotz 
Suche nicht mehr nachgewiesen wurden, und bei 
denen daher der begründete Verdacht besteht, 
daß ihre Vorkommen erloschen sind.
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Abbildung 2

Während es im ersten Fall "nur" die mitteleuropä
ische Population einer arktisch-alpinen Art ist, die 
ausgerottet wurde, ist es im 2. Fall einer der 
wenigen mitteleuropäischen Endemiten. Beide 
Fälle sind aber eindeutige Indikatoren für den 
Verlust an Lebensräumen, wie er eben noch täg
lich weitergeht.

1 Vom Aussterben bedroht 
In Bayern vom Aussterben bedrohte Arten, für die 
Schutzmaßnahmen dringend notwendig sind. 
Das Überleben dieser Arten ist unwahrscheinlich, 
wenn die bestandsbedrohenden Faktoren weiter
hin einwirken oder bestandserhaltende Schutz- 
und Hilfsmaßnahmen nicht durchgefuhrt werden 
bzw. wegfallen.

Kriterien:

-  Arten, die nur in Einzelvorkommen oder weni
gen, isolierten und kleinen bis sehr kleinen Popu
lationen (sog. seltene Arten) in gefährdeten Bioto
pen existieren.

Minuartia Stricta : Herbarbeleg aus dem Herbar der 

Regensburgischen Botanischen Gesellschaft

Als erstes Beispiel Minuartia stricta:

Wie die Verbreitungskarte aus dem ATLAS FLO- 
RAE EUROPAEAE (Abb. 1) zeigt, eine arktisch
alpine Art, die heute in Bayern erloschen ist und 
in Mitteleuropa nur noch einen letzten Fundort in 
der Schweiz hat. Zur Illustration zeige ich hier 
(Abb. 2) einen Herbarbeleg eines ehemaligen 
bayerischen Vorkommens in Leutstetten (7934/3). 
Die meisten der 32 Quadranten-Nachweise Bay
erns (Abb. 3) stammen bereits aus dem 19. Jahr
hundert, schon VOLLMANN schreibt in der 
klassischen Flora von Bayern von 1914, daß die Art 
"in neuester Zeit sehr selten geworden" sei. Durch 
die intensive Kultur und Zerstörung der Moore, 
insbesondere der Zwischenmoore, ist die Sippe 
bei uns - schon seit längerer Zeit - ausgerottet.

Das zweite Beispiel liegt etwas anders: Saxifraga 
oppositifolia ssp. amphibia:

Zwar hatte Bayern nur geringen Anteil am Ver
breitungsgebiet dieser Unterart, die die gesamten 
Bodenseeufer umfaßte (Karte Abb. 4 aus BRE- 
SINSKY 1965), aber diese Sippe stellte eine hier 
endemische, wohl erst im Postglazial entstandene 
und auf die zeitweise, besonders im Sommer über
schwemmten Geröllfluren beschränkte Unterart 
dar, die inzwischen insgesamt wahrscheinlich er
loschen, zumindest aber verschollen ist (Karte 
Abb. 5).*

-A rten, deren Bestände durch lange anhaltenden 
starken Rückgang auf eine bedrohliche bis kriti
sche Größe zusammengeschmolzen sind.

-  Arten, deren Rückgangsgeschwindigkeit im 
größten Teil des heimischen Areals extrem hoch 
ist.

Für die beiden ersten Kriterien möchte ich Ihnen 
je ein Beispiel zeigen:

Die Vielteilige Mondraute Botrychium multifidum 
ist eine östliche Art, die in Bayern immer selten 
war, insgesamt nur in 8 Quadranten nachgewiesen 
wurde (Karte Abb. 6) und heute nur noch von dem 
einen Standort bekannt ist, von dem dieses Foto 
stammt.

Die Borstige Glockenblume Campánula cervicaria 
war früher von zahlreichen Fundorten bekannt 
(Karte Abb. 7), die Nachweise nach 1945 sind ver
gleichsweise wenige, und manche von ihnen exi
stieren auch heute bereits nicht mehr. Übrigens 
eines von zahlreichen Beispielen dafür, daß die 
Gefährdung erst durch die Floristische Kartierung 
bekannt wurde. In der ersten Fassung der Roten 
Liste von 1974 haben wir diese Art einfach über
sehen.

In beiden Fällen ist das Überleben dieser Arten 
unwahrscheinlich, wenn die bestandsbedrohen
den Faktoren weiterhin einwirken oder bestands
erhaltende Schutz- und Hilfsmaßnahmen nicht 
durchgeführt werden bzw. wegfallen.

Auf die Wiedergabe der zu den meisten Beispielen gezeigten Farbdias muß hier verzichtet werden.
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Abbildung 3

Verbreitung von M inu artia  stricta  (Steife Miere) in
SCHÖNFELDER 1987) (Karte 1)

2 Stark gefährdet
Nahezu im gesamten bayerischen Verbreitungs
gebiet stark gefährdete Arten, für die Schutzmaß
nahmen dringend erforderlich sind.

Kriterien:

-  Arten, deren Bestände im nahezu gesamten 
bayerischen Verbreitungsgebiet signifikant zu
rückgehen oder die regional bereits verschwunden 
sind.

-  Arten mit kleinen Beständen in gefährdeten Bio
topen.

Auch dies möchte ich an zwei Beispielen erläu
tern:

1. Chimaphila umbellata, eine kontinentale Art 
der Kiefernsteppenwälder, ist im gesamten baye-

Bayern (ebenso wie die folgenden Kartenbeispiele aus

rischen Verbreitungsgebiet signifikant zurückge
gangen und gebietsweise bereits verschwunden 
(Karte Abb. 8). Sie ist vor allem durch forstwirt
schaftliche Maßnahmen gefährdet, kann aber 
durch die dringend erforderlichen Schutzmaß
nahmen, Ausweisung von Naturschutzgebieten 
mit geeigneter Bewirtschaftung und Pflege der 
heutigen Restbestände, erhalten werden.

2. Für das zweite Kriterium - Arten mit kleinen 
Beständen in gefährdeten Biotopen - kann Hie- 
racium peleteranum (Abb. 9) als Beispiel herange
zogen werden. Die seit alters bekannte Verbrei
tung der Art (Karte Abb. 10) ist auf zwei Quadran
ten beschränkt. Rückgang und Gefährdung der 
Art sind aus der Karte nicht zu ersehen, sondern 
nur aus speziellen Studien von Literatur und 
Standortsverhältnissen. Hier ist es insbesondere 
auch die genaue Untersuchung des ganzen For
menkreises, der am Scheuchenberg ursprünglich
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Abbildung 4

Verbreitung von Saxifraga oppositifolia im Bodenseegebiet (aus BRESINSKY1965)

Abbildung 5

Verbreitung von Saxifraga oppositifolia ssp.amphibia (Bodensee-Steinbrech) in Bayern (Karte 2)
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Abbildung 6

Verbreitung von B otrychium m ultifidum  (Vielteilige Mondraute) in Bayern (Karte 3)

Abbildung 7

Verbreitung von Campanulacervicaria (Borstige Glockenblume) in Bayern (Karte 4)
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Abbildung 8

Verbreitung von Chimaphila umbellata (Winterlieb) in Bayern (Karte 5)
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Abbildung 9

Hieracium peleteranum : Herbarbeleg aus dem Herbar der Regensburgischen Botanischen Gesell
schaft
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Abbildung 10

Verbreitung von H ieracium peleteranum  (Peletiers Habichtskraut) in Bayern (Karte 6)

Abbildung 11

Verbreitung von Arnica montana (Arnika. Berg-Wohlverleih) in Bayern (Karte 7)
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mit drei weiteren Klein-Sippen vertreten war, von 
denen nach Untersuchungen von SCHUHWERK 
(mdl. Mitt.) heute zwei verschollen bzw. erloschen 
sind und die dritte vom Aussterben bedroht ist. 
Auch hier ist die Art durch die Ausweisung des 
vorgeschlagenen NSG Scheuchenberg mit ent
sprechenden naturgemäßen Bewirtschaftungs
und Pflegemaßnahmen zu erhalten. Dabei hat die
ses vorgeschlagene NSG aber auch sonst, insbe
sondere vegetationskundlich, erhebliche Bedeu
tung für den Schutz thermophiler Eichenwälder 
auf Urgestein, wie in einer vor wenigen Tagen ab
geschlossenen Diplomarbeit (SCHEUERER
1988) nachgewiesen werden konnte.

Ohne Schutzmaßnahmen werden sich diese bei
den wie die meisten stark gefährdeten Arten aller

dings bald in den Kategorien 1 bzw. 0 der Roten 
Liste befinden.

3 Gefährdet
In ganz Bayern oder in größeren Teilen davon ge
fährdete Arten, für die Schutzmaßnahmen erfor
derlich sind.

Kriterien:

-  Arten, deren Bestände regional bzw. vielerorts 
lokal zurückgehen oder die lokal schon ver
schwunden sind.

-  Arten, deren Bestände im ganzen Land gleich
mäßig zurückgehen.

Abbildung 12

Verbreitung von Abiesalba (Weißtanne) in Bayern (Karte 8)
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Abbildung 13

Mercurialis ovata (aus s t e r n b e r g  u . h o p p e  1815)

-  A rten mit w echselnden W uchsorten, denen im 
mer weniger geeignete W uchsorte zur Verfügung 
stehen.

D ie  Arnika (Amica montana) ist B eispiel für die 
ersten beiden  Kriterien: Sie ist regional in kleine
ren G ebieten bereits ganz verschwunden (Karte 
Abb. 11). In den übrigen Teilarealen, insbeson
dere in Ostbayern und im Alpenvorland, zeigt die 
Karte noch ein geschlossenes Verbreitungsgebiet, 
obwohl die Art heute in vielen Quadranten sicher 
nur noch in kleinsten Populationen auf Sonder

standorten zu finden ist. A ls charakteristische Art 
von M agerrasen, Nardeten, ist die Arnika in ihrem  
gesam ten Verbreitungsgebiet heute durch Nut
zungsänderungen, Düngung, Um bruch und A uf
forstung gefährdet.

Ähnliches gilt für die WeißtanneAZu'&y alba (Karte 
Abb. 12), die in Bayern eine regionale Arealgren
ze erreicht, außerhalb dieser G ebiete nur synan- 
throp vorkommt. Zwar finden sich trotz des b e
kannten Tannensterbens heute noch  in  jedem  
Quadranten Jungpflanzen, der B estand an A lt
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bäumen ist aber in weiten Teilen Bayerns so stark 
zurückgegangen, daß die Tanne ohne Hilfsmaß
nahmen bzw. Verbesserung ihrer Lebensbedin
gungen in den nächsten Jahren in die Kategorien 
2 oder gar 1 einzuordnen sein wird. Auch hier ist 
der tatsächliche Rückgang aus der Unterlage der 
Floristischen Kartierung allein nicht abzulesen.

P Potentiell gefährdet, in anderen Roten Listen 
auch mit 4 bezeichnet
Arten, die im Gebiet nur wenige und kleine Vor
kommen besitzen, und Arten, die in kleinen Popu
lationen am Rande ihres Areals leben, sofern sie 
nicht bereits wegen ihrer aktuellen Gefährdung zu 
den Gruppen 1 bis 3 gezählt werden. Auch wenn

eine aktuelle Gefährdung heute nicht besteht, 
können solche Arten wegen ihrer großen Selten
heit durch unvorhergesehene Eingriffe gefährdet 
oder ausgerottet werden.

Hier möchte ich nur ein Beispiel zeigen, nämlich 
Mercurialis ovata (Abb. 13), das Eiblättrige Bin
gelkraut, eine seltene südosteuropäische Art, die 
in Deutschland nur in Bayern und hier noch in 
unserer näheren Umgebung, und zwar im unteren 
Naabtal, z. B. am Greifenberg, im Donautal und 
im Altmühltal vorkommt, für die also Bayern, wie 
für 269 andere Arten auch, bundesweit besondere 
Verantwortung trägt (Karte Abb. 14). Die Art ist 
zwar selten, ist aber - trotz eines gewissen Rück
ganges - noch nicht gefährdet. Jedoch sind ihre

Abbildung 14

Verbreitung von Mercurialis ovata (Eiblättriges Bingelkraut) in Bayern (Karte io)
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Standorte und Populationen sorgfältig zu beob
achten, denn wenn solche potentiell gefährdeten 
Arten weiter zurückgehen, so sind sie wegen ihrer 
Seltenheit sofort stark gefährdet oder gar vom 
Aussterben bedroht.

Eine Bilanz der Roten Liste mit Bearbeitungs
stand 1986 im Vergleich mit der Roten Liste 1974 
zeigt die folgende Tabelle (Tab. 1). Dieser Ver
gleich zeigt eine gravierende Zunahme der Ge
fährdung in den letzten 12 Jahren. Woran liegt 
das?

1. Ein erster Grund mag in der durch fast zwei 
Jahrzehnte wesentlich verbesserten Kenntnis der 
früheren und heutigen Verbreitung unserer Flora 
liegen. Daneben ist aber

2. Tatsache, daß der Raubbau an den letzten Re
sten naturnaher Biotope trotz der Kenntnis der 
Gefährdung (Rote Liste 1974, Biotopkartierung) 
nahezu unvermindert anhält und

3. die Fortschritte zum Schutz dieser Biotope in 
den letzten 12 Jahren minimal sind.

Tabelle 1: Statistische Übersicht der Gefahrdungs-
kategorien der Roten Liste 1986 im Ver-
gleich mit der Roten Liste 1974

R ote Liste R ote Liste
1974 1986

Berücksichtigte A rten 
(einschließlich Klein- und 
U nterarten) 2227 2484

N eophyten -  195 -  272

Bewertete alteinheimische A rten 
insgesamt 2032 100% 2212 100%

0 A usgestorben oder
verschollen 32 1,6% 70 3,2%

1 Vom A ussterben bedroht

148 7,3%

125 5,7%

-2 S tark  gefährdet 184 8,3%

3 G efährdet 307 15,1% 327 14,8%

Aktuell gefährdet 487 24,0% 706 31,9%

A A ttraktive A rten 79 3,9%

P Potentiell gefährdet 103 4,7%

Gefährdete Arten 566 27,9% 809 36,6%

Tabelle 1

Statistische Übersicht der Gefährdungskatego
rien der Roten Liste 1986 im Vergleich mit der 
Roten Liste 1974

Daß diese Zahlen nicht aus der Luft gegriffen sind, 
zeigt der Vergleich mit anderen Roten Listen, z. B. 
der Höheren Pflanzen in verschiedenen Bundes
ländern (Abb. 15). Die Zahlen in manchen ande

ren Roten Listen, z. B. von Vögeln oder Säugetie
ren, sind noch alarmierender.

Was ist nun Sinn und Zweck der Roten Listen?

Sie sind nicht Listen geschützter Arten. Zur Infor
mation wurden zwar in der Roten Liste Bayerns 
die geschützten Arten mitaufgenommen, diese 
beiden Listen sind aber in weiten Teilen nicht 
identisch. In die Listen der Geschützten Arten 
werden vielmehr auch heute - z.B. in die Bundes
artenschutzverordnung überwiegend attraktive 
Arten aufgenommen bzw. Arten, die in irgend
einer Weise Sammelinteresse hervorrufen.

Als Aufgaben der Roten Liste - und dies bezieht 
sich auf die Roten Listen aller Organismengrup
pen - kann man, ohne Anspruch auf Vollständig
keit, nennen:

-Allgemeine Information der Öffentlichkeit, aber 
auch der Behörden, über das Ausmaß der Gefähr
dung von Sippen, natürlich mit dem Ziel, daß et
was zum Schutz dieser Arten geschieht.

-  Grundlagen zu sein für den Schutz von Gebie
ten, in denen gefährdete Arten Vorkommen. Ar
tenschutz ist fast ausnahmslos nur durch Biotop
schutz möglich. Unser Ziel ist deshalb die Aus
weisung von genügend vielen, entsprechend geeig
neten Schutzgebieten und ihre Kontrolle, Pflege 
und Entwicklung.

-  Beurteilungskriterium zu sein für die arten
schutzmäßige Bewertung von Flächen, z. B. von 
vorgeschlagenen oder bestehenden Naturschutz
gebieten, aber auch von kleinflächigeren Land
schaftsstrukturen mit Resten naturnäherer Vege
tation. (Es können aber auch Gebiete hervorra
gend wertvoll für den Flächenschutz sein, die kei
ne oder kaum Rote Liste-Arten enthalten, wenn 
sie bestimmte, meist artenarme Lebensgemein
schaften in sehr typischer Ausprägung enthalten.)

-  Entscheidungshilfen zu sein für alle Träger von 
Eingriffen in der Landschaft, einschließlich ge
setzlich vorgeschriebener Ausgleichsmaßnahmen. 
Voraussetzung allerdings ist, daß genügend detail
lierte Kenntnisse des Vorkommens gefährdeter 
Sippen vorhegen bzw. vorhanden sind.

-  Anregung zu weiterer Erfassung und Erfor
schung von Sippen zu geben, ihrer Populationen, 
ihrer Biologie und Lebensräume, ihre ökologische 
Bedingtheit, durch Liebhaber wie auch Wissen
schaftler. Dies kann dem Naturschutz dienen, also 
zur Fortschreibung der Roten Liste führen, bzw. 
Grundlage für Schutzmaßnahmen sein, oder aber 
der wissenschaftlichen Biologie zur Vermehrung 
der Kenntnisse.
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Abbildung 15

Vergleich der Gefährdung von Blutenpflanzen Deutschlands

E s sind natürlich auch verschiedene direkte A us
wertungen der R oten Liste möglich. Im Vorder
grund steht dabei zunächst die Frage nach den  
Biotoptypen, in denen die gefährdeten A rten ih
ren Schwerpunkt haben. Bundesweite U ntersu
chungen haben dabei ähnliche Ergebnisse gezeigt 
w ie die A usw ertung der R oten  Liste Bayerns 
(Abb. 16):

In dieser Graphik sind nun die absoluten Zahlen  
gefährdeter Sippen in verschiedenen Pflanzenfor
m ationen bzw. Formationsgruppen dargestellt. Sie 
zeigt vor allem  3 Schwerpunkte des Vorkommens 
gefährdeter Arten:

Pauschal gesagt ist das 1. die Feuchtvegetation, 
2. sind es die Trockenrasen und 3. die Ackerwild
krautfluren.

D en  ersten beiden G esichtspunkten hat der G e
setzgeber inzwischen Rechnung getragen, indem  
im novellierten Bayerischen Naturschutzgesetz im 
Art. 6 d nicht nur die Feuchtflächen, sondern auch 
die Trockenvegetation besonderen gesetzlichen  
Schutz genießen. A uch für den Schutz der A cker

wildkräuter können durch das angelaufene Acker
randstreifenprogram m  erste E rfolge erwartet 
werden.

Eine 2. Graphik (Abb. 17 aus S U K O P P 1982) zeigt 
die Verursacher des Rückganges. D iese  Auswer
tung der R oten Liste der Bundesrepublik ist auch 
auf Bayern übertragbar.

Zum  Schluß m öchte ich noch eine regionale A us
wertung vorstellen. Im Rahm en einer D iplom ar
beit hat Frau G R A B E R T  die seltenen und ge
fährdeten A rten des Landkreis Regensburg in ih
rer Verbreitung und vegetationskundlichen E in
bindunguntersucht (G R A B E R T  1987). V on 1.354 
A rten von Blütenpflanzen, die im Lkrs. R egens
burg Vorkommen, gehören 248 A rten den Gefähr
dungsstufen 1 bis 3 der bayerischen R oten Liste 
an. D ie  große M ehrzahl der Standorte dieser A r
ten konzentriert sich in relativ w enigen Gebieten, 
von denen 6 bereits Naturschutzgebiet sind und 19 
z.T. schon seit längerer Zeit als NSG, bzw. weitere 
13 als N D  vorgeschlagen wurden. In den bestehen
den 6 NSG  kom m en 30 % der o. g. gefährdeten
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Formation

1: Ackerwildkraütfluren und 
kurzlebige Ruderalvegetation

: Ausdauernde Ruderal-, 
Stauden- und Schlagfluren

3: Trittfluren und Flutrasen

4: Quecken-Trockenrasen

5: Halbtrocken- und 
Trockenrasen

6: Borstgrasrasen und 
Zwergstrauchheiden

7: Fetlwiesen und -weiden 

8: Feuchtwiesen

9: Alpine Vegetation

10: Außeralpine Felsvegetation

11 : Salzvegetation

12: Hygrophile Therophyten- 
vegetation

13: Quellfluren

14: Oligotrophe Moore.
Moorwälder und Gewässer

15: Vegetation eutropher 
Gewässer

16: Subalpine Vegetation

17: Feucht- und Naßwälder

18: Xerolherme Gehölzvegetalion

19: Bodensaure Laub- und 
Nadelwälder

20: Mesophile Fallaubwälder 
und Tannenwälder

Gclahrdungskalegorien

3 P

Abbildung 16

Zahl der gefährdeten Arten in den einzelnen Formationen, aufgegliedert nach Gefährdungskatego
rien (aus SCHÖNFELDER 1987)

Arten vor. Kämen die vorgeschlagenen NSG und 
ND zur Ausweisung, so könnte sich die Prozent
zahl dieser gefährdeten Arten, die in einem 
Schutzgebiet Lebensraum finden, auf 70% er
höhen. Wenn man dann diese Naturschutzgebiete 
noch pflegen und betreuen würde, so könnten für 
den botanischen Artenschutz im Lkrs. Regens
burg echte Fortschritte erreicht werden.

Zusammenfassung

Am Beispiel der Roten Liste gefährdeter Farn- 
und Blütenpflanzen Bayerns habe ich versucht,

Ihnen Entstehung und Grundlagen, die einzelnen 
Gefährdungskategorien, Bilanzen, Bedeutung 
und Auswertungsmöglichkeiten von Roten Listen 
aufzuzeigen.

Die Erstellung von Roten Listen ist sicher keine 
primär wissenschaftliche Aufgabe, möglicherwei
se haben Rote Listen allerdings mehr Gewicht, 
wenn eine Mehrzahl der Kenner der Sippen eines 
Landes daran mitgewirkt haben und dahinterste
hen.

Eine primäre wissenschaftliche Aufgabe sehe ich 
allerdings (für Systematiker und Geobotaniker) in 
der Erforschung der Evolution und systemati-
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Abbildung 17

" Wer was verdrängt" (aus SUKOPP 1982)

sehen Gliederung der Sippen, ihrer Verbreitung in 
Raum  und Z eit bis hin zu den Populationen und 
der Einbindung der Sippen in Pflanzengem ein
schaften L ebensgem einschaften und deren  
Ökologie, G eschichte und Verbreitung.

W enn wir uns mit diesen Fragen wissenschaftlich 
auseinandersetzen, so sehe ich es auch als unsere 
Pflicht an, unsere Ergebnisse für den Naturschutz 
auszuwerten und letztendlich auch zu bewerten, 
w elche Sippen und welche Lebensgem einschaften  
wo besonders schützenswert sind.
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Laufener Sem.beitr. 2/89 Akad.Natursch.Landschaftspfl. (ANL)-Laufen/Salzach 1989

Artenschutz Niederer Pflanzen
Andreas Bresinsky

Es dringt immer mehr in das Bewußtsein einer 
breiten Öffentlichkeit, daß in einer tiefgreifend 
vom Menschen beeinflußten Umwelt die Arten
mannigfaltigkeit dramatischen Veränderungen 
unterworfen ist. Schwund vieler und Förderung 
einzelner Arten kennzeichnen eine Entwicklung, 
die nicht nur auf die meist eher im Blickfeld ste
henden höheren Organismen beschränkt geblie
ben ist.

1. Befund

Schon zu Beginn dieses Jahrhunderts führte der 
Münchener Flechtenforscher Ferdinand AR
NOLD eindringliche Klage über die zunehmende 
Verarmung der Flechtenflora seines Arbeitsge
bietes (1). Gleichwohl war es ihm vergönnt, im wei
teren Umfeld von München, eine - gemessen an 
heutigen Zuständen - reichhaltige Flechtenflora 
studieren zu können. Beim Lesen seiner floristi- 
schen Studien könnte man hin und wieder glauben, 
die Schilderung einer fremden Welt vor sich zu 
haben. In einem Walde zwischen Buchendorf und 
Leutstetten, der seiner Meinung nach mehr als 
jeder andere Fichtenwald um München das Ge
präge einer vergangenen Zeit zu haben schien, sah 
er die am Waldboden hegenden Fichtenzapfen 
von Flechten bewachsen und bereits an Fichten 
mittleren Alters hingen von Usnea longissima ge
bildete Baumbärte herab (Abb. 1). Diese längste 
Bartflechte unserer Flora formt 4 bis 5 m lange 
Fäden und Girlanden. Sie kam ehemals zerstreut 
in der Münchner Umgebung, im übrigen Alpen
vorland, in den Alpen und im Bayerischen Wald 
vor (Abb. 2). Heute gilt diese hochempfindliche 
Art ebenso wie eine Reihe anderer Niederer 
Pflanzen bei uns als erloschen: für die Bundesre
publik Deutschland melden die Roten Listen 1 % 
der Flechtenarten, 1 % der Großpilze, 1,5 % der 
Moose und 6 % der Armleuchteralgen als aus
gestorben (2).

Beziehen sich diese Zahlen auf eine winzige Min
derheit hoch empfindlicher Arten, deren Verlust 
nunmehr hinzunehmen ist, oder signalisieren sie 
eine dramatische Tendenz, gleichsam die Spitze 
eines Eisberges? Die Beobachtung von Rückgän
gen im Sinne von Einbußen an Vorkommen und 
Vitalität müssen uns leider das letztere annehmen 
lassen. Im Falle der Flechten sind in der Bundes
republik 15 % der Arten mehr oder minder akut 
bedroht (Gefährdungsstufe 1 und 2 der Roten 
Liste) und 35 % teils potentiell, teils aktuell ge

fährdet (Gefährdungsstufe 3 und 4). Selbst wenn 
diese Zahlen um das Doppelte zu hoch gegriffen 
wären, was eher unwahrscheinlich ist, so bedeutet 
dies, daß wir zu Beginn des nächsten Jahrhunderts 
ein Viertel aller bei uns ehemals vorkommenden 
Flechtenarten verloren haben werden. WIRTH 
(3) prognostiziert aufgrund solider Kenntnis und 
sorgsamer Einschätzung die Vernichtung der epi- 
phytischen Flechtenvegetationen bis auf geringe 
Reste in wenigen Jahrzehnten, und diese Vorher
sage wird auch nicht wesentlich eingeschränkt, 
wenn wir wissen, daß in Münchens reiner werden
der Luft sich Flechten wieder ansiedeln, die zu 
ARNOLDs Zeiten im Stadtkern schon fehlten (4).

Die pessimistischen Prognosen werden in ihrer 
Tragweite eher bestätigt, wenn der stärkere Arten
rückgang in Teilgebieten der Bundesrepublik be
achtet wird, wo einerseits die Belastung von Na
turräumen größer und andererseits die natürliche 
Vielfalt von Standorten und Arten geringer als im 
Süden unseres Landes sind. So gelten in Schles
wig-Holstein 16 %, in Nordrhein-Westfalen 15 % 
der Moosarten als ausgestorben, im gut erforsch
ten Baden-Württemberg sind es mit 6 % immer 
noch mehr als der Bundesdurchschnitt von 1,5 % 
(5). Als Beispiel für eine in der Bundesrepublik 
gänzlich ausgestorbene Moosart nenne ich Mee- 
sea longiseta, die noch von FAMILLER, Verfas
ser der Laubmoosflora Bayerns, auf Sumpfwiesen 
im Nahraum von Regensburg bei Unterisling und 
Niedergebraching beobachtet wurde (6). Bei vor
wiegend im Süßwasser lebenden Niederen Pflan
zen verläuft der Rückgang offensichtlich dramati
scher, da ephemere Kleingewässerbiotope sich 
nicht mehr im selben Maße wie früher entwickeln 
können und viele Arten an das Leben in eutrophen 
Gewässern nicht angepaßt sind. Für die 34 bei uns 
vorkommenden Armleuchteralgen (Characeen) 
wird derzeit nur für 6 Arten keine Gefährdung an
genommen. Von den im Süßwasser lebenden 4 
Braunalgen und 28 Rotalgen werden alle Spezies 
als stark bedroht angesehen. Immerhin konnte 
jüngst die Rotalge Bangia atro-purpurea in der als 
belastet geltenden Donau (Floßgasse) bei Regens
burg nachgewiesen werden (7). Eine abwägende 
und differenzierte Ermittlung der Gefährdung 
scheint also auch im Falle der Süßwasseralgen 
geboten.

Aus verschiedenen Gründen recht problematisch 
ist der Versuch, für Pilzarten Angaben über ihren 
Rückgang zu machen. Wir müssen uns zunächst 
auf Großpilze und hier wiederum auf Angaben im
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Längste Bartflechte (bis 5 m !)

Holzhausen leg« P«AHNOLDcomn. J.FOELT

Abbildung 1

Herbarbeleg von Usnea longissima aus der Umgebung von München. Rechts oben die Orglnal- 
Etikettlerung des am 8.8.1888 gesammelten Beleges durch Arnold.
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Abbildung 2

Ehemalige Verbreitung der heute erloschenen Flechte Usnea Longissima in Bayern.
Folgende Fundorte sind in die Karte eingetragen:

Liste der aus Bayern stammenden Belege (Belege m it sehr pauschalen Fundorten, wie "Oberbayern" sind weggelassen): 

8336/2: An der Straße zwischen Enterrottach und Valepp bei Tegernsee, 3. IX. 1896, F. Arnold. - 78336/2: An alten Buchen 
und Tannen im Rottach-Tal etwa 1/2 Stunde oberhalb des Wasserfalls an der Straße (von Tegernsee nach der Kaiserklau

se links, bei einer größeren Sauhütte, in großen Massen, 8. VIII, 1853, W ilhelm Steudel. - 8343/3: Schwarzbachwacht bei 
Reichenhall, VIII. 1877, A. Progel. - 8141/4: W inkelmoosalpen zwischen Bergen und Traunstein bei Traunstein und Unken, 

VIII. 1874 (ohne Sammler). - 8533/1: Achenmoos bei Mittenwald an alter Buche, ohne Datum, A. von Krempelhuber (vor 
1870). - 8532/2: Partenkirchen beim Eckbauer, 1850, ohne Sammler. - 8334/2: Benediktbeuern: Fichten im Wald von der- 

Kohlstatt- zur Hausstattalpe, 19. VII. 1881, F. Arnold. - 8430/4: oberhalb der Blöckenau bei Füssen, 1300m, 16. V. 1951, 
J. Poelt. - 8430/4: eben dort VIII. 1960. Schröppel und Doppelbaur. - 8430/4: 29.VI. 1963 Schröppel und Doppelbaur. - 

78034/2: Höhe zwischen Irschenhausen und Starnberg, ohne Datum, F. Arnold. -8034/1: Haarkirchen, 1892, M. Lederer. 
- 8443/2: Watzmann bei Berchtesgaden, IX. 1861, A. Allescher. - 8134/4 od. 2; 7839/1: Im Forste bei Haag in Oberbayern, 

ohne Datum,Krempelhuber (ca. 1860). - 8034/4 od. 8134/2: längs eines Waldsaums zwischen Neufahrn und Merlbach, 
17 VIII. 1890, F. Arnold. - 8035/1 oder 8134/2: im Wald zwischen Holzhausen und Aufhofen bei Deining, 8. VIII. 1888, F. 
Arnold. - 8035/1 od. 7935/3: Wald zwischen Deisenhofen und Deining, IX. 1878, F. Arnold. -7935/3 od. 7935/1: bei Grün
wald, ohne Datum (wohl um 1870), Rauchenberger. - 7837/3 od. 4: Ebersberger Forst, ohne Datum, A. von Krempelhu
ber. - 7935/3: imGrünwalder Parke zwischen Wörnbrunn und dem oberen Dill (an der Straße, welche rechts vom Wege 
nach Deisenhofen südlich abzweigt), ohne Datum, ohne Sammler. - 7248/2: Pleckenstein im Bayerischen Wald vor 1860, 

O. Sendtner. - 6844/4: Arber im Bayerischen Wald, VIII. 1950, "ein Kursschüler" (Herbar J. Poelt). - 7 Rehauer Forst am 
Weg von Bayreuth nach Eger, 1861, Walther.
Krempelhuber in seiner Lichenen-Flora Bayerns (1861) bemerkt ferner: 6642/3 od.1: bei Herzogau in der Oberpfalz, Em
merich. - 8237/4 od. angrenzende Quadr.: aus dem Reviere Fischbachau (ein Exemplar, das volle 25 bayerische Fuß lang 

ist). Nach Arnold, Uchenenflora von München: 7934/3: Zwischen Buchendorf und Leutstetten Fichtenwald.
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Abbildung 3

Rückgang der pro Jahr gefundenen Artenzahl 
von Großpilzen im Saarland. Aus Derbsch und
Schm itt; vgl. Anmerkung 8.

Rahmen langjähriger und gründlicher Beobach
tungen stützen. DERBSCH und SCHMITT (8) 
konstatieren unter Auswertung einer zwischen 
1970 und 1986 geführten Statistik für das Saarland 
einen Rückgang der pro Jahr fruktifizierenden 
Großpilzarten von über 30 % (Abb. 3). An der 
Sorgfalt und Repräsentanz der Beobachtungen ist 
kein Zweifel erlaubt: denn pro Jahr wurden nicht 
weniger als 240 Exkursionen durchgeführt und alle 
Ergebnisse protokolliert; in den pilzärmeren spä
teren Jahren war die Zahl der Exkursionen mit bis 
zu 1000 Pilzgängen pro Jahr deutlich höher als in 
den pilzreicheren früheren Jahren. Für das Saar
land dürfte also der Trend einigermaßen zuverläs
sig erkannt worden sein. Hiervon sind keineswegs 
nur Speisepilze betroffen, sondern ebenso Giftpil-

Abbildung 4

Fundnachweise pro Exkursion und Jahr für den 
"Harten Zinnobertäubling" ( R ussula le p id a ). 
Aus Derbsch und Schmitt; vgl. Anmerkung 8.

ze, weniger gesammelte, hartfrüchtige, bittere und 
scharf schmeckende Arten, ebenso wie schlecht 
bekannte und oft übersehene kleinerfrüchtige 
Spezies (Abb. 4).
Besonders gravierend ist im Saarland der Rück
gang von Fruchtkörpern symbiontischer Mykorr
hiza-Pilzarten, wofür der harte Zinnobertäubling 
(Russula lepida) als eines unter vielen Beispielen 
gilt. Massenfruktifikationen robuster Röhrlinge 
wie die des Steinpilzes (B. edulis s.l.) in den Jahren 
1982 und 1986 bei insgesamt günstigem Pilzwetter 
im Saarland ändern nichts an der Tatsache, daß 
eine nicht geringe Zahl von Röhrlingsarten dort 
zum letzten Male in den sechziger und zu Anfang 
der siebziger Jahre beobachtet wurde, daß emp
findliche Mykorrhiza-Pilzarten wie der Pfifferling 
(Cantharellus cibarius) im gleichen Zeitraum trotz 
günstiger Bedingungen bei ihren niedrigen Fruk- 
tifikationsraten blieben (Abb. 5). Sehr bemer
kenswert ist, daß witterungsbedingte Fruktifikati- 
onseinbußen in früheren Jahren (z.B. in den guten

Abbildung 5

Fruchtkörpermengen des Pfifferlings ( C antha
rellus c ib a riu s ) aus saarländischen Wäldern im 
Angebot auf dem Saarbrücker Markt. Aus Derbsch 
und Schmitt nach Demke ; vgl. Anmerkung 8.

Weinjahren 1959 und 1961 mit trockener, warmer 
Herbstwitterung), anders als in der jüngeren Ver
gangenheit, bald wieder ausgeglichen werden 
konnten. Die hohen Marktpreise für Pfifferlinge 
(immerhin DM 70,— pro kg) dürften Anreiz genug 
geboten haben, den Pilz in größeren Mengen auch 
aus heimischen Wäldern zum Verkauf zu bringen. 
Selbst wenn man Marktpilze wegen vielleicht un
klarer Zusammenhänge zwischen Vollbeschäfti
gung, Wohlstand, Sammelmotivation und Pilz
ernte hier nicht vorrangig betrachten möchte, 
sprechen die anderen Belege doch dafür, daß die 
Aussagen in ihrer Tendenz und ungefähren Grö
ßenordnung richtig sind, zumal im auffälligen Ge
gensatz zur Abnahme des Marktangebotes von
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Mykorrhizapilzen die vermarkteten relativen 
Fruchtkörpermengen des saprophytisch-parasiti- 
schen Hallimaschs (Armillaria mellea) im Ver
gleich zu Röhrlingen und Pfifferlingen angestie
gen sind (Abb. 6).

Abbildung 6

Verhältnis der auf dem Saarbrücker Markt ange
botenen Fruchtkörpermengen des Hallimaschs 
( A rm illaria  m e lle a ) zu denjenigen der Röhrlinge 
und des Pfifferlings . Aus Derbsch und Schmitt; vgl. 
Anmerkung 8.

Das hier gezeichnete Bild ist in vieler Hinsicht lük- 
kenhaft. Unsere beschränkten floristischen und 
systematischen Kenntnisse erlauben es nicht, die 
Gefährdung aller Arten von Niederen Pflanzen 
abzuschätzen.

Aus diesem Grunde sind folgende Forderungen zu 
erheben:

(a) Erforschung des Arteninventars von ausge
wählten Flächen (Naturschutzgebiete, National
parke, definierte Vegetationseinheiten, aber auch 
D aueruntersuchungsflächen im Zusammen
hang mit unterschiedlichen Belastungssituatio
nen). Letztlich Erfassung des Artenbestandes von 
Bundesländern oder anderen Teilgebieten. För
derung von regionalen und überregionalen Kartie
rungsarbeiten.

(b) Für die Erstellung von Roten Listen Erarbei
tung von Bewertungskriterien, soweit diese von 
denen der Höheren Pflanzen abweichen. Beispiel: 
G roßpilze  mit sporad isch  erscheinenden  
Fruchtkörpern. Angepaßte Verwendung der Ge
fährdungskategorien.

(c) Erstellung von Roten Listen für Teilgebiete 
(z.B. Naturräume, Bundesländer etc.) als Grund
lage für eine revidierte Rote Liste der Bundesre
publik Deutschland.
Prinzip: Fortschreiten von kleinsten und kleinen

Flächen zu großen Regionen und Gebieten.

2. Ursachenergründung

Wie im Falle der Höheren Pflanzen ist die Arten
vielfalt an Niederen Pflanzen in geringerem Maße 
durch Sammeltätigkeit verschiedenster Form als 
vielmehr durch Veränderung und Zerstörung der 
Biotope und besonders durch Umwelteinflüsse 
beeinträchtigt worden. Eine attraktive und daher 
gelegentlich vielleicht von Floristen zu stark be- 
sammelte Flechte wie die eingangs erwähnte Us- 
nea longissima hätte selbst bei einer vollständigen 
Unterbindung des Sammelns nicht vor dem Aus
sterben bewahrt werden können, da sie, wie wir 
noch sehen werden, auf andere Faktoren außeror
dentlich empfindlich reagiert und unter den heu
tigen Umweltbedingungen schlicht nicht lebens
fähig ist. Immerhin kann in einigen wenigen Fällen 
das Erlöschen von Arten auf zu starke Besamm- 
lung zurückgeführt werden. Hiervon sind einer
seits attraktive, andererseits in ihrer Reproduk
tion eingeschränkte und langlebige Arten beson
ders betroffen. Hierzu mag in unserem Lande Te- 
lochistes chrysophthalmus (9) zählen, eine schöne, 
in Herbarien gut belegte Flechte oder im Harz 
Umbilicaria proboscidea, von der ZOPF reichlich 
Material für ein Exsikkatenwerk und für seine 
chemischen Untersuchungen gesammelt hatte 
(10). Durch kommerzielles Sammeln mag auch die 
Lungenflechte (Lobariapulmonaria) in ihrer Ver
breitung eingeschränkt worden sein. Ob Speisepil
ze durch übermäßig starkes Absammeln ihrer 
Fruchtkörper beeinträchtigt werden, ist wissen
schaftlich umstritten, aber aus allgemeinen bio
logischen Überlegungen heraus für die extremsten 
Fälle (siehe Pfifferling) nicht unwahrscheinlich. 
Alles in allem gesehen, spielt das Sammeln als 
Ursache eines einem Flächenbrand ähnlichen Ar
tenschwundes nur eine untergeordnete Rolle. 
WIRTH (11) weist für die Flechten mit Recht auf 
die bedeutendere Rolle der Forst- und Landwirt
schaft hin. In direkter Einwirkung auf die Biotope 
werden, z.B. durch Kahlschlag, Begünstigung 
standortsfremder Baumarten und Monokulturen, 
durch Beseitigung von toten Bäumen und Fehlen 
vermorschender Stämme, durch intensive land
wirtschaftliche Nutzung sog. Ödflächen, durch 
Aufforstung offener Flächen, durch Entfernung 
erratischer Blöcke, durch Einsatz schwerer, den 
Boden verdichtender Maschinen, durch rasche 
Veränderung der Nutzungsform und kurze Um
triebszeiten Standorte für Flechten und andere 
Niedere Pflanzen beeinträchtigt oder vernichtet. 
Alle diese Maßnahmen laufen letztlich auf Ver
einheitlichung und Reduktion natürlicher oder na
turnaher Biotope, auf starken Verlust ökologi
scher Nischen für Niedere Pflanzen hinaus unter 
Selektion einer Auswahl angepaßter Arten. Es 
kommt hinzu, daß ein engeres Netz von Forststra
ßen zunehmend das Wald-Binnenklima beein
flußt.
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Artenschutz Niederer Pflanzen könnte trotz die
ser Entwicklungen mit Aussicht auf guten Erfolg 
betrieben werden, wenn nicht die indirekten Ein
flüsse von Industrie und Wohlstandsgesellschaft 
sehr viel gravierender und flächendeckender wä
ren als die direkten von Land- und Forstwirt- 
schaftT (so besonders auf Algen, Flechten und 
Pilze). Die Empfindlichkeit vieler Süßwasseralgen 
gegen- über Gewässerverschmutzung wurde 
schon er- wähnt; sie wird in der Praxis genutzt für 
die Er- mittlung der Gewässergüte. Die Gewässer
güte ist für unsere Fließgewässer genauestens be
stimmt worden; das Vorherrschen kritische bis 
starke Belastung anzeigender Güteklassen (12) 
läßt ahnen, welche Verschiebungen im Artenspek
trum stattgefunden haben. Ganz besonders als 
Schadfaktoren im weiteren Sinne hervorzuheben 
sind Stick- Stoffverbindungen im Boden und SO2 
in der Luft. Hoher Stickstoffeintrag in Biotope mit 
lückiger Vegetationsdecke verringert die Uberle
benschance konkurrenzschwacher Arten, z.B. von 
Fulgen- sia fulgens in der Bunten Erdflechtenge
sellschaft der mittelfränkischen Gipshügel. Die 
epiphytischen landbewohnenden Flechten reagie
ren experimentell nachgewiesenermaßen sehr 
empfindlich gegenüber Belastung durch Luftver
schmutzung, vor allem mit SO2. Die hohe Emp
findlichkeit der eingangs erwähnten Usnea 
longissima mag davon mit beeinflußt sein, daß bei 
dieser Flechte anders als bei anderen Arten der 
Gattung die schützende Rinde der Hauptäste 
frühzeitig abbröckelt (13). WIRTH führt die 
Zonen der Verarmung der Flechtenflora in Süd
westdeutschland im wesentlichen auf unterschied
liche S02-Belastung zurück, wobei allerdings die 
Zusammenhänge durch additive und synergisti
sche Phänomene verwischt wer- den können. So 
kann in Kalkgebieten die Wirkung saurer Immis
sionen gemildert sein. Interessant ist die Beobach- 
tung ,  d a ß  B e r e i c h e  s t ä r k e r  v e r a r m t e r  
Flechtenflora nicht immer mit den Flächen stärk
ster Waldschäden zusammenfallen; mehr oder we
niger extreme Waldschäden werden aber auf Dau
er natürlich nicht ohne Einfluß auf die Flechten
flora bleiben, was sich in bestimmten Fällen bereits 
jetzt belegen läßt (14).

Als Beispiel für diesen Abschnitt unseres Themas 
eignen sich auch die Mykorrhiza-Pilze, die für die 
Mineralstoffversorgung unserer Waldbäume au
ßerordentlich wichtig sind. Es ist bekannt, daß die 
Fruchtkörperbildung korreliert ist mit dem My- 
korrhizierungsgrad (15). Abnahme des Mykorr- 
hizierungsgrades der Wurzeln führt demnach zu 
einer geringeren Produktion von Fruchtkörpern. 
Weiterhin ist die Mykorrhiza an einem geschädig
ten, kranken Baum in geringerem Maße ausge
prägt als an einem gesunden (16). Letzteres kann 
seine Ursache haben entweder primär in der My
korrhiza (Schädigung der Mykorrhiza führt zur 
Krankheit des Baumes) oder primär im Baum 
(Schädigung des Baumes führt zur Rückbildung 
der Mykorrhiza). Auf alle Fälle sind Zusammen

hänge nachweisbar, wenn auch die Frage nach der 
Primärursache ungeklärt erscheint. In geschädig
ten Fichtenbeständen des Fichtelgebirges ist die 
Fruchtkörperproduktion der Mykorrhizapilze si
gnifikant niedriger (Tab. 1) als in vergleichbaren 
Ungeschädigten Beständen (17). Ein Rückgang

Tabelle 1

Fruchtkörpermengen und Arten von Mykorrhi
zapilzen in nicht geschädigten und geschädig
ten Waldbeständen ( Jungholz ; Altholz ) des 
Fichtelgebirges.
Nach Paulus und Bresinsky; vgl. Anmerkung 17.

x = g Fruchtkörper/qm aus 3 Jahren gemittelt.
ii = Zahl der Mykorrhizapilz-Arten, in 3 Jahren beobachtet.

X XI

J u n g h o l z  ,
n i c h t  g a a c h ä d i g t : ■1 . S39 22 , 3

J u n g h o l z  ,
g e s c h ä d i g t : 0 , 2 0 0 9, 3
J u n g h o  JLz ,
g e s c h ä d i g t : O, 309 1 1 , 6

A l t h o l z ,
xi±oh-b g e s c h ä d i g t  : O, 279 6, O

A l t h o l z  ,
ea flch ii.d i.g 't: O , 02S 0

der Häufigkeit und Menge der Fruktifikation der 
Mykorrhiza-Pilzarten kann also in Zusammen
hang gebracht werden mit Waldschäden. Offen 
bleibt dabei die Frage, ob und wie sich Rückgang 
und Erlöschen der Mykorrhiza-Pilze im Boden 
vollziehen. Ab welchem Schädigungsgrade eines 
kranken Waldbestandes etwa fallen bestimmte 
Arten von Mykorrhiza-Pilzen gänzlich aus und wie 
werden sie gegebenenfalls durch andere Mykorr- 
hizapilz-Arten ersetzt? Antworten auf solche Fra
gen werden erschwert, weil u.a. auch die deskrip
tiven Grundlagen der Identifizierung von My
korrhizen nicht oder nur sehr lückenhaft gegeben 
sind, und weil die Vorgänge im Boden sich un
serem direkten Zugriff eher entziehen. Weitge
hend ungeklärt ist die Frage, ob und inwieweit 
durch saure Immissionen, durch Freisetzung oder 
Akkumulation bestimmter Ionen, durch Eintrag 
von Pestiziden das Pilzwachstum in der Rhizo- 
sphäre ungünstig beeinflußt wird. Wir können al
lenfalls erste Hinweise auf Wechselwirkungen 
geben, deren weitere Analyse dringend geboten 
erscheint. Nach MEYER (18) werden Mykorrhi
za-Pilze durch ansteigende und hohe Werte errei
chende Stickstoffkonzentrationen in unseren Bö
den geschädigt, während - so eigene Beobachtun
gen und die anderer Autoren (19) - Schwermetal- 
le in ziemlich hohen Dosen toleriert und z.T. akku
muliert werden. Allerdings ist auch mit kompli
zierten indirekten Wechselwirkungen zu rechnen. 
Steigende Al-Konzentrationen im Boden z.B. füh
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ren zu einem signifikanten Abfall der Aufnahm e- 
rate von Kalium und Magnesium durch Mykorrhi
za-Pilze (17), damit vermutlich auch zu einer ge
ringeren Bereitstellung dieser für die Pflanzener
nährung wichtigen Ionen in den mykorrhizierten 
Wurzeln und letztlich zu einer Schädigung der 
Bäume, sowie, in Rückwirkung, zu einer Beein
trächtigung der Mykorrhiza-Pilze.

Die gebrachten Beispiele umreißen einige Ursa
chen und deuten Wechselbeziehungen an, die für 
den Artenrückgang maßgeblich sind. Für die wis
senschaftlichen Grundlagen des Artenschutzes 
Niederer Pflanzen sind folgende Untersuchungen 
wichtig:

(a) Aufklärung der Populationsdynamik. Einfluß 
des Sammelns und abnehmender Individuendich
te auf den Artenbestand.

(b) Standortsanalyse gefährdeter und erlöschen
der Arten: Einbindung in Pflanzengesellschaften, 
Synusien, Spezialisierung auf bestimmte Substra
te. Bestimmung der am Standort meßbaren ökolo
gischen Parameter.

(c) Kartierung entlang von Schadstoffgradienten.

(d) Analyse wachstumsbegrenzender Schadfak
toren aus der anthropogen beeinflußten Umwelt; 
besonders Luftschadstoffe, Schwermetalle, Stick
stoff, hohe Ionenkonzentrationen im Boden und 
im Wasser.

3. Möglichkeiten für den Artenschutz

Zu Anfang dieses Abschnittes muß gesagt werden, 
daß Artenschutz dort seine Grenzen findet, wo 
Umweltschutz aufgrund der Wertsetzungen un
serer Gesellschaft und aufgrund der Bevölke
rungsentwicklung aufhört und - bei realistischer 
Einschätzung - bis zu einem gewissen Grade auch 
aufhören muß. Artenschutz wird dort zurückge
stellt werden müssen, wo die Sicherung der Ge
sundheit und der Ernährung der Menschen ge
fährdet erscheint, zumindest, soweit Artenschutz 
Überleben der Arten unter natürüchen Bedingun
gen bedeutet. Es wird kaum jemand zu finden sein, 
der davon unangenehm berührt wäre, daß Pestba
zillen in Europa als ausgerottet gelten und daß 
manche pilzliche Erreger von Nutzpflanzenkrank
heiten aufgrund erfolgreicher Bekämpfungsme
thoden selten geworden sind. Es wird kaum je
mand ernsthafte Bedenken haben gegen die Be
kämpfunggefährlicher bakterieller oder pilzlicher 
Erreger. Hier würde die Ausrottung von Arten 
auch heute noch billigend in Kauf genommen wer
den.

Diese Beispiele zeigen, daß Artenschutz u.a. auch 
davon abhängt, wieviel wir uns davon leisten kön
nen und in welcher differenzierten Weise wir es

verstehen, Schadorganismen unter Kontrolle zu 
halten. Auf der anderen Seite wurde aber auch 
deutlich, daß Artenvielfalt zur Stabilität von Öko
systemen beitragen kann und daß extreme Verän
derungen im Artenbestand immer Indikationen, 
manchmal auch Alarmzeichen, für den Zustand 
unserer Umwelt sind.

Gerade Niedere Pflanzen sind brauchbare Indika
tororganismen, die wir besonders um dieser Ei
genschaften willen erhalten sollten. Die Nutzung 
des weitgehend ungenutzt gebliebenen Genpools 
Niederer Pflanzen eröffnet interessante Zukunfts
perspektiven, die nicht durch Ausrottung eines 
großen Teiles aller Arten verschüttet werden dür
fen. Wie wichtig dieser Gesichtspunkt nach der 
Entdeckung des Penicillins immer noch ist, mag 
daran ermessen werden, daß Industrie und Deut
sche Forschungsgemeinschaft die Suche nach wei
teren biologisch aktiven Inhaltsstoffen aus Pilzen 
großzügig fördern. Artenschutz ist im Spannungs
feld der Existenzsicherung der Menschheit ange
siedelt; er ist nur soweit möglich, als die Existenz 
der Menschen nicht gefährdet erscheint, er ist 
aber auf der anderen Seite, gerade um der Exi
stenzsicherung der Menschheit willen ein dringen
des Gebot.

Artenschutz von Moosen, Flechten, Pilzen und 
Algen sollte zunächst im engen Rahmen der gege
benen Umweltbedingungen angestrebt werden. 
Durch Ausweisung von Schutzgebieten, wobei 
auch Niedere Pflanzen in den Schutzzweck einzu
beziehen wären, und vor allem durch Beschrän
kung von dem Schutzzweck zuwiderlaufenden 
Nutzungsrechten in Naturschutzgebieten sollte 
versucht werden, den Artenschwund aufzuhalten 
oder zu verzögern. Darüber hinaus sollte die 
Forstwirtschaft darin bestärkt werden, oder, wo 
noch zu wenig geschehen, sollte es ihr nahegelegt 
werden, durch partielle extensive Nutzung und 
teilweisen Nutzungsverzicht Lebensräume für 
Niedere Pflanzen zu schaffen oder zu erhalten. 
Reich strukturierte Waldränder und Waldinseln, 
Schonung einzelner alter Bäume, Liegenlassen 
von Totholz, und dies alles in Teilbereichen eines 
jeden größeren Waldgebietes könnten das Arten
spektrum unserer Wälder vor weiteren schweren 
Einbrüchen bewahren helfen. Die Gewährung ex
tensiv genutzter Teilgebiete von seiten der Forst
wirtschaft wäre vergleichbar mit dem Ackerrand
programm zum Schutze der Ackerwildkräuter, 
das in einzelnen Ländern z.T. erfolgreich verwirk
licht wurde. Bannwälder erfüllen diese Forderun
gen bereits teilweise; es ist aber auch zusätzlich an 
Schutzflächen in ausreichender Verteilung in 
forstlich genutzten Großflächen gedacht. Für den 
Schutz von Arten in bestimmten Rasengesell
schaften und extensiv genutzten, weitgehend wald
freien Flächen müßte die alte, extensive Nut
zungsform durch entsprechende Subventionen si
chergestellt werden. Artenschutz bedeutet dem
nach selbst im kleinen Maßstab Nutzungsverzicht
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und Bereitstellung von finanziellen Mitteln; aber 
bereits mit relativ geringen Aufwendungen könnte 
einiges erreicht werden.

Mit der Ausweisung geschützter Biotope und der 
Aufrechterhaltung oder partiellen Wiederherstel
lung alter Nutzungsformen läßt sich Artenschutz 
von Flechten, Pilzen und Algen zu einem gewissen, 
wohl nur geringem Grade erreichen; das gilt z.T. 
auch für die Moose. Flechten und Algen sind in 
hohem Maße empfindlich gegenüber Schadstof
fen in Luft und Wasser. Mykorrhizapilze stehen in 
enger Wechselbeziehung zu ihren Wirtspflanzen 
und sind über ein kompliziertes Wirkungsgefüge 
anfällig gegenüber Veränderungen in der Umwelt. 
Bestrebungen, den Artenschutz Niederer Pflan
zen zu verbessern, werden nur in dem Maße er
folgreich sein können, in dem es gelingt, sowohl 
geeignete Schutzgebiete im weitesten Sinne auszu
weisen, als auch Schadstoffe in Luft, Wasser und 
Boden zu senken. Bis zu welchem Grade wir es uns 
leisten können oder müssen, Schadstoffemissio
nen erheblich herabzusetzen, kann hier nicht Ge
genstand der Erörterung sein. Das Gebot eines 
möglichst hohen Maßes an Umwelthygiene muß 
ohnehin höchste Priorität haben.

Letztlich wird nur die angestrebte und teils ver
wirklichte Senkung von umweltbelastenden Stof
fen verbesserte Möglichkeiten für den Arten
schutz Niederer Pflanzen bieten können.

Die Verhängung von Sammelverboten - so gut 
gemeint und so wichtig solche Regelungen in ge
prüften Einzelfällen auch sein mögen - wird nicht 
viel zur Abhilfe beitragen. Die im Falle von Niede
ren Pflanzen teilweise von wenig Sachkenntnis ge
tragenen Schutzvorschriften der Bundesarten
schutzverordnung (20), die u.a. jegliches Sammeln 
von Dicranum und Sphagnum unter Strafe stel
len, könnte als Diktatur der Ignoranz empfunden 
werden - wenn man nicht die gute Absicht und die 
Bereitschaft zur Anpassung des Gesetzes an die 
tatsächlichen Erfordernisse unterstellen müßte-. 
Ähnlich muß der gut gemeinte Appell von politi
scher Seite beurteilt werden, durch Verzicht auf 
das Sammeln von Mykorrhiza-Pilzen zur Eindäm
mung des Waldsterbens beizutragen. Es könnte 
hier geradezu der Verdacht entstehen, daß - müß
te man nicht wiederum die Ernsthaftigkeit des Be
mühens anerkennen - vom Kern des Problemes 
abgelenkt werden soll.

Diese Fehlbeurteilungen bringen uns aber auf 
einen anderen wichtigen Punkt. Artenschutz setzt 
voraus, daß wir die in den Ökosystemen herr
schenden Wechselbeziehungen kennen und, wo 
sie uns noch unbekannt sind, erforschen. Diese 
Kenntnisse werden vor falschen Beurteilungen be
wahren und sie werden darüber hinaus Einblicke 
in die Bedeutung und Leistungsfähigkeit von Or
ganismen als Glieder der Ökosysteme vermitteln. 
Solche Kenntnisse wären geeignet, die Bestrebun

gen des Artenschutzes nachhaltig zu fördern. 
Denn was man braucht, und was zur Leistungsfä
higkeit unverzichtbarer Ökosysteme beiträgt, das 
wird man auch eher bewahren wollen.

4. Ausblick

Schützen kann man nur das, was man kennt. Um 
unsere Kenntnisse ist es aber schon auf vergleichs
weise elementarer Stufe schlecht bestellt. Eine be
sondere Verantwortung zur Mehrung solcher 
Kenntnisse fällt unseren naturwissenschaftlichen 
Sammlungen zu, die ja keinesfalls nur Museen, 
sondern in erster Linie Forschungsstätten sind. 
Unter Verbesserung der personellen Ausstattung 
im Rahmen einer Leistungen fördernden und for
dernden Neuorganisation ließe sich mit Hilfe die
ses Instrumentariums einiges erreichen. Auf dem 
Gebiete der Niederen Pflanzen stammt als hervor
ragender Beitrag aus diesem Wissenschaftsbe
reich das hier oft zitierte Buch von WIRTH "Die 
Flechten Baden-Württembergs". Trotz solcher 
und anderer Beiträge muß leider gesagt werden, 
daß Teilgebiete der Floristik und Systematik in 
unserem Lande über Jahrzehnte hinweg nicht mit 
der notwendigen Stetigkeit und Intensität gepflegt 
worden sind. Ganze Pflanzengruppen sind über
haupt nicht oder ungenügend erfaßt worden oder 
es sind ehemals vorhandene Kenntnisse verloren
gegangen. Ein zu gewissen Hoffnungen berech
tigender von wissenschaftlichen Amateuren getra
gener Anfang, der sich z.B. in der Entwicklung der 
naturwissenschaftlichen Gesellschaften in Bayern 
belegen läßt, ist weitgehend abgebrochen. Wer be
schäftigt sich heute schon mit mikroskopischen 
land- und wasserbewohnenden Algen wie z.B. 
Diaatomeen und Desmidiaceen, wer widmet sich 
schon dem Studium kleiner und kleinster Pilze, wo 
sind die ehemals gar nicht so seltenen Spezialisten 
für solche Organismengruppen geblieben? Die 
Ursachen hierfür sind komplex. Eines sollte aber 
auch klar sein: wir können nicht erwarten, daß uns 
ein größeres Potential von Kennern heranwächst, 
wenn diese Art von Betätigung weithin und beson
ders auch von der Hochschulbiologie als geistlo
ses Sammeln von Daten diskriminiert wird, wenn 
ernsthafte Arbeit auf diesem Felde, ganz gleich 
von wem sie ausgeübt wird, nicht besser gewürdigt 
wird. Warum ist es eigentlich heute kaum denkbar, 
daß sich die in München vollzogene Ehrenpromo
tion des eingangs erwähnten Bezirksgerichtsrates 
und Flechtenforschers ARNOLD bei heute in 
ähnlicher Weise wirkenden Personen gleicher 
fachlicher und menschlicher Qualififkation wie
derholt? Es sei nicht in Frage gestellt, daß die gro
ßen wissenschaftlichen Ziele der Biologie sehr 
weit über das hinaugehen, was hier angesprochen 
wird. Es kann aber auch nicht hingenommen wer
den, daß die Vermittlung von Methoden und 
Grundlagen, welche die Beschäftigung mit der 
Vielfalt der Lebewesen wenigstens ausschnitts
weise ermöglichen, zunehmend als nicht beson
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ders relevant für die Hochschulbiologie zurückge
drängt wird. Dagegenzusetzen ist, daß die wissen
schaftliche Biologie zwar den prinzipiellen Le
bensvorgängen und ihrer Kausalität erstrangig 
verpflichtet sein muß, daß sie aber auch eine hohe 
ethische Verpflichtung hat, sich für die Erhaltung 
einer möglichst großen Vielfalt von Lebewesen auf 
unserer Erde einzusetzen, denn das Streben nach 
tiefgehender Erkenntnis fundamentaler Lebens
vorgänge auf der einen Seite und eine Gleichgül
tigkeit, welche dramatische Zerstörung der Le
bensvielfalt zuläßt, passen nicht zusammen. Das 
bedeutet aber auch, daß es zum Selbstverständnis 
der Biologie gehören muß, die Kenntnisse über 
Vielfalt und Wechselbeziehungen der Lebewesen 
auf unserer Erde zu pflegen und zu fördern und 
zwar besonders auch in den Hochschulen.
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Bryophyta:
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ten; Polytrichum commune; Polytrichum formosum; Rhyti- 
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Lichenes:
Anaptychia spp. alle heimischen Arten; Cetraria islándica; Ce
traria ssp. alle heimischen Arten, soweit nicht einzeln aufge
führt; Cladonia Sect. Cladina alle heimischen Arten; Lobaria 
pulmonaria; Lobaria ssp. alle heimischen Arten, soweit nicht 
im einzelnen aufgeführt; Parmelia ssp. alle heimischen Arten; 
Usneaceae ssp. alle heimischen Arten.

Fungi:
Albatrellus spp. alle heimischen Arten; Amanita caesarea; 
Boletus aereus; Boletus appendiculatus; Boletus edulis; 
Boletus fechtneri; Boletus regius. Boletus speciosus. Cantha- 
rellus spp. alle heimischen Arten; Gomphus clavatus; Gyrodon 
lividus; Hygrocybe spp. alle heimischen Arten; Hygrophorus 
marzuolus; Lactarius volemus; Leccinum ssp. alle heimischen 
Arten; Morchella ssp. alle heimischen Arten; Tricholoma 
flavovirens; Tuber ssp. alle heimischen Arten. Für diese Arten 
gelten die Verbote des § 20f Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 des 
Naturschutzgesetzes mit Ausnahme der nachstehend aufge
führten Arten, soweit sie in geringen Mengen für den eigenen 
Bedarf der Natur entnommen werden: Boletus edulis; Cant- 
harellus spp.; Gomphus clavatus; Lactarius volemus; Lecci
num ssp; Morchella ssp.

Die in § 21b Abs. 1 Satz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes ge
nannten Beschränkungen für die Erteilung der Ein- oder Aus
fuhrgenehmigung gelten nicht für: alle genannten Biyophyten; 
Cetraria ssp. (inkl. C. islándica); Cladonia Sect. Cladina ssp.; 
Boletus edulis; Cantharellus ssp.; Gomphus clavatus; Lactari
us volemus; Leccinum ssp.; Morchella spp.; Tuber spp.

In einer anstehenden Novellierung der Verordnung sind fol
gende Änderungen geplant: Dicranum ssp; Hylocomium ssp; 
Polytrichum ssp. und Rhytidiadelphus ssp. fallen nicht mehr 
unter den Schutz der Verordnung (werden also gestrichen). Im 
Falle von Leucobiyum, Sphagnum und Cladonia Sect. Cladina 
ssp. sowie im Falle aller erwähnten Pilze fallen zukünftig nur 
heimische Populationen unter den Schutz der Verordnung.

Kritik:
In der ersten Fassung der Verordnung sind bei Moosen ganze 
Gattungen unter Schutz gestellt worden, die durch Besammein 
keinesfalls gefährdet sind. Dieses trifft z.T. auch für Flechten 
(z.B. Parmelia fast alle heimischen Arten; Cladonia Sect. 
Cladina) und Pilze (Hygrocybe, alle heimischen Arten) zu; im 
Gegensatz zu Moosen wurden solche Flechtengruppen und 
Pilze aus der novellierten Fassung der Verordnung jedoch 
nicht herausgenommen. Insgesamt stellen die in der Ver
ordnung genannten und damit unter Schutz gestellten Niede
ren Pflanzen ein willkürlich anmutendes Sammelsurium dar 
von teils nicht schützenswerten Trivialarten, teils von Arten, 
die lediglich Schutz vor kommerziellem Sammeln verdienen 
und schließlich einigen wenigen Arten, deren Schutz gegen
über Besammlung durch Pilzsammler, Floristen und wissen
schaftlich interessierte Personen bis zu einem gewissen Grade 
geboten erscheint. Aus welchem Grunde verdient Sphagnum 
auch in der neuen Fassung strengen Schutz, nicht aber An- 
acamptodon splachnoides und andere schützenswerte Moose 
der Gefährdungsstufe 1 der Roten Liste? Das willkürliche und 
unausgewogene Vorgehen wird besonders auch im Falle der 
Pilze deutlich. Es wurde schon darauf hingewiesen, daß am 
ehesten sehr starkes, regelmäßiges Absammeln von Frucht
körpern zu einer Beeinträchtigung von Populationen und Ar
ten von Pilzen führen mag. Aber selbst beim Pfifferling 
(Cantharellus cibarius) ist das nicht völlig gesichert nachge
wiesen, so daß nicht ganz zu unrecht, das Sammeln von Pfiffer
lingen in geringen Mengen für den eigenen Bedarf erlaubt 
bleibt. Völlig unerfindlich bleibt hingegen, wieso der Grünling 
(Tricholoma flavovirens; besser wäre wohl hier s.l. anzufügen)

als Speisepilz von der etwas großzügigeren Regelung, wie für 
Pfifferling und Steinpilz gewährt, ausgenommen bleiben soll, 
zumal der Grünling in Sandkiefemwäldem alljährlich, trotz 
Besammlung, in großen Massen fruktifiziert. Ähnlich wie der 
unnötig strenge Schutz des Grünlings ist auch die Schutzvor
schrift für alle Albatrellus-Arten zu bewerten.

Unverständlich ist auch die pauschale Aufnahme aller Hygro- 
cybe-Arten in eine strenge Schutzkategorie. Die Arten gelten 
meist nicht als Speisepilze und werden daher, wenn über haupt, 
gewöhnlich nicht in nennenswertem Umfange von wissen
schaftlich interessierten Pilzliebhabem etc. zum Studium und 
Kennenlemen entnommen. Für wissenschaftliche Untersu
chungen sind in früheren Jahren gelegentlich auch etwas grö
ßere Mengen in Gebieten gesammelt worden, in denen auf
grund alter, mühsam betriebener, extensiver Bewirtschaf
tungsformen von Buckelwiesen (Garmisch-Partenkirchen, 
Mittenwald) stärkere Fruktifikationen vieler Arten beobach
tet werden. Der Reichtum an Arten und Fruchtkörpem steht 
und fällt mit der Bewirtschaftungsform; solange diese gegeben 
ist, haben alle bisherigen Entnahmen von Fruchtkörpem (also 
Teilen des gesamten pilzlichen Organismus, die ohnehin re
lativ kurzlebig sind) ganz offensichtlich zu keinerlei Rückgän
gen geführt. Man fragt sich unwillkürlich, wer oder was vor 
wem zu schützen ist. In diesem Falle vielleicht doch eher der 
interessierte Naturliebhaber oder Wissenschaftler vor über
triebener bürokratischer Einschränkung? Man möge dabei 
auch nicht ganz vergessen, daß letztlich wissenschaftliche 
Amateure im Verein mit Wissenschaftlern ganz wesentlich zur 
Kenntnis der zu schützenden Arten beigetragen haben. Daher 
kann es auch nicht angehen, deren Freiraum (im Vollzüge 
einer ernsthaften Beschäftigung zur Vertiefung unserer 
Kenntnisse) mehr als von der Sache geboten in recht willkür
licher Weise einzuschränken. Willkür mag an einem von eini
gen möglichen Beispielen verdeutlicht werden: die Porlinge, 
mit ihren perennierenden, über lange Zeiträume hinweg spo- 
rulierenden Fruchtkörpern, die teilweise aus diesem Grunde 
durch Sammelverbote wirksamer geschützt werden könnten 
als Pilze mit ohnehin kurzlebigen Fruchtkörpem (und die 
zudem teils aus Vandalismus, teils aus Unwissen von Bäumen 
abgeschlagen werden), sind in der Verordnung überhaupt 
nicht berücksichtigt worden! Es scheint dringend geboten, die 
Liste der zu schützenden Arten Niederer Pflanzen sorgsam zu 
überdenken und dabei zwischen kommerziellem Sammeln, 
mengenmäßig ins Gewicht fallenden oder aber geringfügigen 
Entnahmen durch Liebhaber, bzw. ernsthaft Interessierte zu 
unterscheiden. Hierzu wäre eine Kommission zu bilden, der 
ausgewiesene Fachleute für Moose, Flechten, Pilze etc. ange
hören sollten. Dies erscheint wichtiger als eine große Zahl von 
Verbänden unterschiedlicher Kompetenz in Detailfragen zu 
beteiligen.
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Ökologische Grundlagenuntersuchungen zum Biotop- 
und Artenschutz
Helmut Zwölfer*

Ökologische Untersuchungen stellen das wissen
schaftliche Rüstzeug bereit, mit dessen Hilfe prak
tischer Natur- und Artenschutz betrieben werden 
kann. Dabei muß allerdings beachtet werden, daß 
die wissenschaftliche Ökologie eine bewertungs
freie Naturwissenschaft darstellt, während es beim 
Naturschutz um Wertesysteme und Wertvorstel
lungen geht.

Als Beispiel für einen Zielkonflikt bei Arten
schutzmaßnahmen, der nicht rein ökologisch, son
dern nur über subjektive Bewertungsprioritäten zu 
lösen ist, wird das bayerische Auerwild-Schutz
projekt (BLJV) vorgeführt. Im Bayerischen Wald, 
früher bekannt für reiche Bestände an Rauhfuß
hühnern, ist das Birkwild praktisch ausgestorben 
und das Auerwild steht - trotz intensiver Schutz
bemühungen im Nationalpark Bayerischer Wald - 
unmittelbar vor dem Aussterben. Neben einer 
Schaffung neuer Auerwildbiotope soll der Auer
wildbestand durch ein aufwendiges Auswilde
rungsprogramm von in Zuchtanstalten erbrüteten 
Jungtieren gerettet werden. Ein Problem sind da
bei die natürlichen Feinde des Auerwilds, durch 
die beispielsweise in Skandinavien hohe Verluste 
von Gelegen (z.B. durch Schwarzwild) und Jung
tieren (Fuchs, Marder, Luchs, Habicht) nachge
wiesen sind. Während beim Auerwildschutzpro
jekt eine Reihe von Detailfragen vom Ökologen 
und Biologen bearbeitet werden kann (z.B. das 
Problem, ob nur unsere Unterart Tetrao urogallus 
major ausgewildert werden soll, welche popula
tionsgenetischen Folgen ein Einkreuzen skandina
vischer Tiere mit sich bringt, wo die kritischen 
Bestandes- und Arealgrößen liegen und ob künst
lich ausgebrütete Küken von fremden Auerhen
nen adoptiert werden), läßt sich die für den Natur
schutz schwerwiegende Frage, wieweit das Auer
wild-Schutzprojekt eine Reduktion von potentiel
len Auerwildfeinden rechtfertigt, wissenschaftlich 
nicht beantworten. Dies ist eine reine "Güterabwä
gung", bei der unterschiedliche Standpunkte ver
treten werden können.

Als Beispiel für die Erarbeitung populationsöko
logischer Grundlagen für den gezielten Schutz 
einer vom Aussterben bedrohten Tierart befaßt

sich das Referat mit den von Dr. G. BAUER am 
Lehrstuhl Tierökologie der Universität Bayreuth 
seit 10 Jahren durchgeführten Untersuchungen 
über Verbreitung, Populationsaufbau, Biologie 
und Mortalitätsfaktoren der Flußperlmuschel 
(Margaritifera margaritifera L.) in Nordbayern. 
Nach einem kurzen Überblick über die kulturhi
storische Bedeutung der Flußperlmuschel in Bay
ern und über ihre Biologie werden die von BAU
ER (1980,1983) publizierten Daten über den Be
standesrückgang in Oberfranken (1914: 700.000 
Tiere, 1979: 25.000 Tiere) und dem Bayerischen 
Wald sowie über die außerordentliche Überalte
rung der bayerischen Perlmuschelpopulationen 
dargestellt. Eine Mortalitätsanalyse (BAUER 
1988) ergab, daß in erster Linie die zunehmende 
Eutrophierung der Perlmuschelbäche und die da
durch bedingte Schädigung des Jungmuschelsta
diums im Lückensystem des Substrats des Bach
bodens für den katastrophalen Perlmuschelrück
gang verantwortlich ist. Andererseits konnte 
BAUER (1987a) zeigen, daß bei den verbliebenen 
Altmuschelbeständen kein Rückgang der Fertili
tät und Glochidienproduktion (reproduktive Pha
se eines Perlmuschelweibchens = 70 Jahre; Ge
samtnachkommenschaft eines Weibchens: 200 
Millionen (!) Eier) vorliegt und daß überdies die 
Perlmuschel selbst bei extrem niedrigen Popula
tionsdichten den Fortpflanzungserfolg durch eine 
Umwandlung von auf Fremdbefruchtung ange
wiesene Weibchen in Zwitter mit Selbstbefruch
tung sichern kann. Für die Erarbeitung eines 
Schutzkonzepts war schließlich auch wesentlich, 
daß BAUER (1987b) und BAUER & VOGEL 
(1987) nachweisen konnten, daß bei uns nur die 
Bachforelle (und der nicht mehr vorkommende 
Lachs) von Perlmuschel-Glochidien erfolgreich 
befallen werden und daß, da das Immunsystem der 
Bachforellen nach ein bis zwei Infektionen Anti
körper gegen Perlmuschel-Glochidien ausbildet, 
für eine Vermehrung der Perlmuschel ein ausrei
chender Bestand an jungen, zuvor noch nicht infi
zierten Bachforellen notwendig ist. Erst nachdem 
all diese Fragen geklärt waren, war es sinnvoll, ein 
aufwendiges Pilotprojekt zur Rettung der Fluß
perlmuschel im Fichtelgebirge in Gang zu setzen 
(BAUER & EICKE 1986).

Kurzfassung des Referats
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Der letzte Teil des Referats befaßt sich mit dem 
Schutz von Artengemeinschaften (sogenannter 
"Biotopschutz"). Das Problem der Bewertung von 
Artengemeinschaften wird zur Zeit vor allem über 
eine Erfassung von Tier- und Pflanzenarten der 
"Roten Listen", also von offiziell als im Bestand ge
fährdet anerkannten Arten gelöst (KAULE 1986). 
Es besteht kein Zweifel, daß derzeit diese "Roten 
Listen" ein politisch wirksames Instrument bei der 
Auseinandersetzung um die Schutzwürdigkeit von 
Biotopen darstellen können. Jedoch muß aus der 
Sicht des Ökologen hier eine gewisse Kritik ange
bracht werden (BAUER 1989): Der Kenntnis
stand ist bei vielen Tiergruppen noch so gering, 
daß "Rote Listen" entweder gar nicht oder nur ver
suchsweise aufgestellt werden können. Die für ein 
Gebiet erstellte "Rote Liste" hängt zumindest bei 
Tierarten stark vom Arbeitsaufwand und von der 
Verfügbarkeit taxonomischer Spezialisten ab. Es 
gibt durchaus schützenswerte Artengemeinschaf
ten (etwa in Feldhecken), die eine große Arten
vielfalt, aber einen relativ geringen Anteil an Arten 
der "Roten Liste" aufweisen. Und schließlich er
scheint es nicht nur wichtig, bereits gefährdete 
Arten zu schützen, sondern es sollte unbedingt 
auch verhindert werden, daß immer mehr derzeit 
noch nicht gefährdete Arten in den Status von 
"Rote-Liste-Arten" gelangen. Es müssen vorbeu
gend ökologische Strukturen erhalten werden, die 
wesentliche Lebensgrundlagen für Tier- und 
Pflanzenarten sind. Als Ansatz in dieser Richtung 
wird das im Rahmen des "Bayreuther Heckenpro
jekts" erarbeitete tierökologische Bewertungssy
stem (ZWÖLFER et al. 1984) beschrieben, bei 
dem mit Hilfe von drei relativ einfach zu erfassen
den Faktoren (Gehölzartenfaktor, Altersklassen
faktor, Flächendichtefaktor) eine Punktzahl er
rechnet wird, die eine Abschätzung der tierökolo
gischen Bedeutung von Feldhecken (erfaßt über 
die Kriterien "Phytophage Insekten", "entomopha- 
ge Insekten", "Brutvogeldichte", "Wildspurendich
te" und "Wirt-Parasitoid-Systeme") erlaubt.
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Naturschutzrecht
Hermann Soell

I. Grundsatzfragen

1. Nicht nur die Ökologie, sondern auch das 
Recht, steht vor der Frage, welche Natur und 
Landschaft wir denn eigentlich schützen wollen.

a) Die Ökologie unterscheidet, wenn ich einmal 
HABER, dem derzeitigen Vorsitzenden des Sach
verständigenrates, folge, vier Landschaftstypen:

-  die Naturlandschaft
-  die ländliche Kulturlandschaft
-  die Stadtlandschaft und
-  die Industrielandschaft.

Bei der ländlichen Kulturlandschaft kann man 
dann noch einmal differenzieren zwischen

-  naturnaher Kulturlandschaft und
-  übernutzter Kulturlandschaft.

Welche "strukturellen" und "funktionellen" Gegen
sätze in diesem Unterschied beschlossen liegen, 
kann das folgende abgekürzte Schema verdeutli
chen:

Strukturelle und funktionale Gegensätze zwi
schen ehemaliger Naturlandschaft bzw. naturna
her Kulturlandschaft und heutiger "übernutzter 
Kulturlandschaft" ^

naturnahe Kulturlandschaft:

-  scheinbare "Unordnung" intakter Ökosysteme
-  "multifunktionale, differenzierte" Ökosysteme
-  Mosaik-Vielfalt stabiler Naturbiotope mit ho

hem Randlinien-Effekt
-  kleinflächig vernetzte Systemstruktur der na

turnahen Kulturlandschaft ("Biotopverbundsy
stem")

-  strukturelle Heterogenität (Vielfalt) der Natur
biotope

-  Vielfalt systemtypischer Arten in ungestörten 
Ökosystemen

-  hochproduktive, verlustarme Stoffkreisläufe 
natürlicher Ökosysteme.

übernutzte Kulturlandschaft:

-  gestaltete "Ordnung" gestörter Ökosysteme
-  "monofunktionale, uniforme" Ökosysteme

-  großflächig "entnetzte" nivellierte Monotonie 
mit Barriere- und Isolationswirkung (Verinse- 
lung)

-  strukturelle Homogenität der Kulturbiotope
-  strukturloses Nebeneinander weniger Arten in 

umgelagerten, zusammenbrechenden Ökosy
stemen

-  künstlich produktiv gehaltene, energetisch und 
stofflich verlustreiche "Zuschußbetriebe".

b) Die Zwecke des Naturschutzes hängen wesent
lich auch von gesellschaftlich-politischen Zielset
zungen ab. Von entscheidender Bedeutung für die 
Intensität des Naturschutzes sind dabei auch die 
wirtschaftlichen Ziele, die der Landnutzung zu
grunde hegen. Die Zusammenhänge werden in der 
sog. ERZschen Naturschutzpyramide schema
tisch gut erfaßt (siehe Abb. 1).

c) Welche Natur wir schützen wollen, hängt weiter
zusammen mit der Frage, warum wir die Natur 
schützen wollen und sollen Ich will die Antwort
darauf in aller Kürze skizzieren:

-  Der Mensch ist für seine biologisch-physische 
Existenz als soziales Wesen auf eine weitgehend 
schadstoffarme und intakte natürliche Umwelt 
(Wasser, Boden, Luft, Pflanzen- und Tierwelt, Na
turhaushalt und Klima) ^  auf nachhaltige Nutz
barkeit erneuerbarer und sparsamen Gebrauch 
nicht erneuerbarer natürlicher Ressourcen ange
wiesen ^  Schon das erfordert einen verantwort
lichen Umgang mit Natur und Landschaft.
-  Aus dem Prinzip der Verantwortung ergibt sich 
die Notwendigkeit eines umfassenden Schutzes 
von Natur und Landschaft, aber auch im Interesse 
kommender Generationen Das ist eine Konse
quenz des Menschenbildes des Grundgesetzes, 
wie es in Art. 1 Abs. 1 GG zum Ausdruck kommt. 
Der einzelne hat nur die Rechtsstellung eines 
Treuhänders gegenüber der Natur
-  Daß der Zustand von Ökosystemen eine Indika
torfunktion für den Zustand der natürlichen Um
welt insgesamt hat, wird uns mit dem Zustand der 
Nordsee und unserer Wälder deutlich vor Augen 
geführt.
-  Im Umweltrecht allgemein - also auch im Natur
schutzrecht - gilt das Schutzprinzip. Je größer die 
Gefährdung von Umweltgütern ist, um so intensi
vere Schutzmaßnahmen sind gefordert. Der ra
sche und beängstigende Arten- und Biotop
schwund verlangt dringend eine Intensivierung 
des Naturschutzes ^

61



Ausdehnung der Fläche

keine Wirtschaftsziele

Vorrangfunktionen 
für Naturschutz

extensive Landnutzung

strenge Naturschutz- 
gebiete ______

Einrichtung von 
Schutzgebieten

Nutzungs
beschränkungen 
(und -auflagen)

intensive Landnutzung  ̂r

begleitende
Naturschutz
maßnahmen

Abbildung 1

Intensitätsstufen von Vorrangfunktionen des Naturschutzes in der Gesamtlandschaft. Aus e r z  (1978)

-  D as ebenfalls im Um weltrecht allgem ein gelten
de Vorsorgeprinzip gebietet ein Verhalten, das es 
gar nicht zu Gefährdungen kom m en läßt. E ine ge
setzliche Ausprägung hat das Vorsorgeprinzip in 
§ 5 A bs. 1 Ziff. 2 BIm SchG gefunden, wo eine 
Em issionsbegrenzung nach dem Stand fortschritt
licher Technik vorgeschrieben ist ^  ^  .
Für den Naturschutz führt das Vorsorgeprinzip zu 
einer M inim ierungspflicht bei Stoffeintrag und 
Nutzung der Naturgüter.

2. Welche Aussagen finden sich nun im gelten
den Recht zur Natur und den Schutzzielen?

§ 1 des Bundesnaturschutzgesetzes sagt dazu fol
gendes:

§ 1 Ziele des Naturschutzes und der Landschafts
pflege

(1) Natur und Landschaft sind im besiedelten und unbesie- 
delten Bereich so zu schützen, zu pflegen und zu entwickeln, 
daß
1. die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes,
2. die Nutzungsfähigkeit der Naturgüter,
3. die Pflanzen- und Tierwelt sowie
4. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Land 
Schaft als Lebensgrundlagen des Menschen und als Voraus
setzung für seine Erholung in Natur und Landschaft nachhal
tig gesichert sind.

(2) Die sich aus Absatz 1 ergebenden Anforderungen sind 
untereinander und gegen die sonstigen Anforderungen der 
Allgemeinheit an Natur und Landschaft abzuwägen.

(3) Der ordnungsgemäßen Land- und Forstwirtschaft kommt 
für die Erhaltung der Kultur- und Erholungslandschaft eine 
zentrale Bedeutung zu; sie dient in der Regel den Zielen 
dieses Gesetzes.

a) D as geltende Naturschutzrecht des Bundes 
und der Länder knüpft an einen Ist-Zustand, näm
lich daran an, daß nur noch wenige R este ur
sprünglicher Ö kosystem e existieren und im w e
sentlichen Natur und Landschaft in Deutschland  
als Kulturlandschaft anzusprechen sind, die von 
M enschen gestaltet ist und ihnen als Lebensgrund
lage dient. A lle  Begriffsbestim m ungen, die den an
thropogenen Einfluß aus dem  Naturbegriff hin
wegdefinieren w ollen ('10\  sind fragwürdig.

b) D as G esetz sichert den ganzheitlichen A spekt 
des Naturschutzes durch den D oppelbegriff "Na
tur und Landschaft". D enn  unter Landschaft ist ein 
mehr oder weniger großräumiger Zusammenhang 
ökologischer Erscheinungen und Prozesse zu ver
stehen D as G esetz geht weiterhin davon aus, 
daß der Naturschutz nicht nur eine bewahrende 
und pflegende Funktion, sondern auch Entwick
lungsaufgaben hat, um das ökologische Potential 
von Natur und Landschaft zu entfalten oder - so
weit erforderlich - w iederherzustellen.

c) Land- und Forstwirtschaft besitzen auch heute 
noch zentrale Bedeutung für den bewahrenden  
Naturschutz und die Landschaftspflege.
W enn § 1 Abs. 3 BNatSchG  sagt, daß die ord
nungsgem äße Landwirtschaft i.d.R. den Zielen  
des G esetzes dient, dann ist das als Beschreibung  
von Verdienst und Verantworung einer extensiv 
betriebenen Landwirtschaft zu einem  Gutteil rich
tig. D as Problem  dieser allgem einen Landwirt-

6 2



schaftsklausel besteht aber darin, daß ihre Aus
sage für die intensiv betriebene Landwirtschaft in 
Anbetracht möglicher Gefährdungen des Arten
reichtums, des Grund- und Oberflächenwassers, 
der ordnungsgemäßen Abfallbeseitigung und des 
Landschaftsbildes nicht gelten kann. Dies um so 
weniger, als nach herrschender Auslegung Be
zugspunkt des Ordnungsgemäßen nicht die Öko
logie, sondern die Agrarökonomie ist.

d) Das geltende Recht faßt Naturschutz und 
Landschaftspflege primär, wenn auch nicht aus
schließlich, als "ressourcen-ökonomischen Inter
essenschutz" (E. REHBINDER) auf.
Im wesentlichen ist also nicht der Schutz von Öko
systemen und des Artenreichtums als solcher in
tendiert, sondern es geht um die Gewährleistung 
angemessener Lebensgrundlagen des Menschen. 
Um deswillen sollen Leistungsfähigkeit des Natur
haushaltes, die Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, 
Pflanzen- und Tierwelt, sowie Vielfalt, Eigenart 
und Schönheit von Natur und Landschaft ge
schützt werden.
Sind aber menschliche Bedürfnisse, einschließlich 
der Erholung, der innere Legitimationsgrund des 
Naturschutzes, dann gerät ein so konzipierter 
Schutz schnell in die Konkurrenz mit anderen 
menschlichen Bedürfnissen, insbesondere solchen 
ökonomischer Art, die nur auf Kosten des Natur
schutzes befriedigt werden können.

e) Im geltenden Recht findet sich schließlich 
keine Rangabstufung zwischen optischem Natur
schutz und dem Schutz von Ökosystemen sowie 
des Artenreichtums. Desweiteren besteht ein 
Gleichrang zwischen "recreation" und "preserva- 
tion" in § 1 BNatSchG, obwohl gerade die Über
nutzung von Natur und Landschaft durch Frei
zeitaktivitäten sich zu einem immer größeren 
Problem auswächst 1̂2\

f) Im Grunde hat nach der gegenwärtigen Rege
lung der Naturschutz trotz der hehren Zielsetzung 
des § 1 BNatSchG nicht Gleichrang mit anderen 
Anforderungen von Staat und Gesellschaft an 
Natur und Landschaft, sondern Nachrang. Das 
läßt sich an vier zentralen Entscheidungen ver
deutlichen:

aa) Die Landwirtschaftsklauseln (§ 1 Abs. 3 und 
§ 8 Abs. 7 BNatSchG) führen zu einer weitgehen
den Freistellung der Landwirtschaft, gleich wel
cher Couleur, von den materiellen Bindungen des 
Gesetzes. Dagegen fehlt bis jetzt jedwede Festle- 

von ökologischen Bewirtschaftungspflichten

bb) Die Abwägungsklausel des § 1 Abs. 2 BNat
SchG hat nicht nur eine naturschutzinterne Abwä
gung zum Gegenstand, also beispielsweise Schutz 
von Lebensräumen zur Erhaltung des Artenreich
tums mit Belangen der Erholung oder auch inner

halb des Artenschutzes, wobei ich auf das Beispiel 
von Herrn Kollegen ZWÖLFER, nämlich den 
Konflikt bei der Auswilderung zwischen Luchs 
und Auerwild (und damit zwischen Jägern und 
Naturschützern) verweise.
Abzuwägen ist vielmehr auch mit allen anderen 
Anforderungen an Natur und Landschaft.
Im Gegensatz zum Raumordnungs- und Bauge
setz, die ihrem Wesen nach Gesetze zur Abwä
gung vieler Belange sind, ist das Naturschutzgesetz 
aber ein Fachgesetz, das eigene Schutzwürdig
keitsprofile und Belastungsgrenzen der Natur, d.h. 
spezifische Naturschutzbelange, zum Gegenstand 
hat. Daher ist eine Klausel, die schon auf dieser 
Stufe eine Abwägung mit naturschutzexternen Be
langen fordert, wie das bei § 1 Abs. 2 BNatSchG 
der Fall ist, fehl am Platze.

cc) Die Eingriffsregelung des § 8 BNatSchG hat 
bis jetzt, wie die Praxis zeigt, ihre Schutzfunktion 
nicht in ausreichendem Maße erfüllen können. Es 
sind seltene Fälle, in denen wirklich einmal ein 
Eingriff verboten wird, weil Belange von Natur 
und Landschaft Vorgehen(-14̂ . Ob das auch Grün
de in der Normierung selbst hat, will ich im zweiten 
Teil meines Vortrages bei der Behandlung des na
turschutzrechtlichen Instrumentariums erörtern. 
Ein letzter Beleg für den Nachrang des Natur
schutzes ist die schwache Stellung der Natur
schutzbehörden. Besonders deutlich wird das wie
derum bei der Eingriffsregelung, denn dort sind 
Entscheidungen über die Zulässigkeit von Eingrif
fen im Regelfall nicht im "Einvernehmen", sondern 
im "Benehmen" mit den Naturschutzbehörden zu 
treffen('15̂ . Auch in der Praxis ist der Naturschutz 
der schwächste Teil der Umweltverwaltung 
Zu Ihrer Information darf ich den üblichen Auf
bau der Naturschutzbehörden anhand folgenden 
Schemas verdeutlichen 1̂7\  Hinzu kommt seine 
oft mangelhafte personelle Ausstattung und die 
gesetzlich nur halbherzig gewährte Unterstützung 
durch gesellschaftliche Gruppen. Schon im Ver
waltungsverfahren wirken die anerkannten Natur
schutzverbände nicht bei der Prüfung und Beur
teilung aller Großvorhaben mit Darüber hin
aus haben sie bundesrechtlich und nach der Mehr
zahl aller Landesgesetze kein Klagerecht, das ih
rer Beteiligung erst Gewicht und Stoßkraft gäbe.

3. Rechtspolitische Folgerungen

Schon der skizzierte Befund macht deutlich, daß 
das Bundesnaturschutzgesetz in wesentlichen 
Aussagen novellierungsbedürftig ist.

a) Zunächst ist zu fragen, ob sich das Gesetz nicht 
von dem anthropozentrischen Ansatz lösen und 
der Natur einen Eigenwert zubilligen sollte. Im Er
gebnis würde das zu einem relativen Vorrang der 
Naturschutzbelange führen.
Folgende Argumente werden für das ökozentri
sche Leitbild ins Feld geführt:
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Wenn Umweltschutz in traditioneller Weise nur 
vom Menschen her konzipiert und um des Men
schen willen realisiert wird, besteht die Gefahr, 
daß er ständig zu kurz greift, daß er bloß für be
stimmte punktuelle, oft rein wirtschaftliche Inter
essen des Menschen eingespannt wird und daß er 
damit nicht nur die "Eigeninteressen" der Umwelt
- der Tiere, der Pflanzen, des Bodens usw. - ver
fehlt, sondern letztlich auch die Interessen der 
Menschen in ihrer Fülle.
Hinzu kommt das große Risiko, daß nur Interes
sen der heute lebenden Menschen berücksichtigt 
werden, daß die Interessen unserer Nachkommen 
überhaupt nicht zum Zuge kommen.
Wenn der "ganze Mensch" (der heutige und der 
künftige) Bezugspunkt für die rechtliche (wie auch 
ethische) Erfassung der Umwelt wäre, dann würde 
auch die Umwelt "ganzheitlicher" erfaßt. Vor al
lem käme dann auch die "Naturhaftigkeit" des 
Menschen als Leitlinie für solche Erfassung zum 
Zuge, also auch der Umstand, daß der Mensch 
selbst ein "Stück Natur" ist, wenn auch ein beson
deres, herausgehobenes. Und es käme damit 
zwangsläufig auch die Vernetzung des Menschen 
mit der übrigen Natur zur Beachtung, sein Ange
wiesensein auf die Natur. SALADIN, dessen Ar
gumentation ich hier wiedergegeben habe, bringt 
die Position auf die Kurzformel: "Wer die Natur 
achtet, ist auch eher bereit, den Menschen in sei
ner Komplexität zu achten. Wer die Natur verding
licht, neigt auch zur Verdinglichung des Men
schen. Die Konsequenz nach dieser Sicht ist, daß 
die natürliche Umwelt auch rechtlich ’entobjekti
viert’ werden muß und ihr als Folge der Zuerken
nung eigener Würde auch ein Subjekt-Status und 
damit die Chance eines besseren Schutzes ver
schafft werden muß" 1̂9') Der Gedanke ist nicht 
neu, sondern findet sich schon in einem Buch von 
STONE Es wurde im Zusammenhang mit 
einer Klage des Sierra Clubs, einer großen Um
weltschutzorganisation der USA, geschrieben. 
Der Sierra Club wandte sich gegen Pläne, das 
Mineral King-Valley in der Hoch-Sierra Nevada, 
ungeachtet seiner besonderen ökologischen Qua
litäten, zu einem Wintersportzentrum zu entwik- 
keln. Dem Sierra Club ist seinerzeit (Mitte der 
70er Jahre) zwar die Klagebefugnis abgesprochen 
worden, aber die öffentliche Meinung hat doch 
eine Aufgabe dieser Pläne erzwungen. Heute ist 
das "Mineral King Valley" ein Teil des Sequoia 
Kings Canyon National Park und wird vom Natio
nal Park Service verwaltet.
Prinzipiell entgegengesetzter Ansicht ist der 
Münchner Naturphilosoph LÖW, aber auch der 
Tübinger Moraltheologe Alfons AUER, der eine 
vielbeachtete Umweltethik geschrieben hat 
LÖWs Argumentation besteht kurz zusammenge
faßt in folgendem:

-  Zunächst beruhe die ökozentrische These auf 
einer Verkennung dessen, was Werte sind. 
"Werten gegenüber verhält sich der Mensch näm
lich nicht im Sinne einer Setzung, sondern im Sinne

einer Anerkennung. Dasjenige, was unabhängig 
gilt von der jeweiligen Fassung des positiven 
Rechtes, wird nicht durch eine positive Fassung 
sanktioniert, sondern die jeweilige positive Fas
sung kann dem von Natur aus Gerechten verschie
den nahekommen. Die konkreten Fassungen 
drücken das von der jeweiligen Gesellschaft Ak
zeptierte, respektive zu Akzeptierende aus. Die 
Begründungsdikussion kann nicht durch eine Ta
buisierung ersetzt werden".

-  Mit der Begründungssituation für den Eigenwert 
der Natur sehe es aber relativ schlecht aus.
"Denn es ist in keiner Weise einzusehen, warum 
unberührte Landschaften einen An-sich-Vorzug 
vor besiedelten haben sollten, oder ein Marmor
block in Carrara einen An-sich-Vorzug gegenüber 
seiner künstlerischen Bearbeitung durch Michel
angelo oder Henry Moore. Wenn wirklich von 
einem ’an sich’ die Rede sein soll, dann kann sich 
das nur gegen den Menschen insgesamt richten. 
Der Mensch ist auch von manchem Ökologen 
schon als die ’größte Naturkatastrophe aller Zei
ten’ bezeichnet worden.... Wenn die menschliche 
Sphäre aus dem Begründungszusammenhang 
ganz eliminiert werden soll, dann gibt es in der 
Natur selbst keinen Maßstab dafür, was beibehal
ten werden soll und was nicht, was geschützt wer
den soll und was nicht. Die Sahara ist zur Wüste 
schließlich durch Klimaveränderung geworden, 
und Mitteleuropa verdankt seine jetzige Lebens
fülle dem Zurückweichen der Eiszeitgletscher".

-  LÖW weist schließlich darauf hin, daß sich die 
Natur wertneutral verhält:
"Die Natur selbst kennt keine Rücksicht, sie rottet 
aus, quält, fügt Schmerz und gewaltsamen Tod zu, 
kennt Schmarotzertum und Auffressen der eige
nen Kinder: Aber sie ist unschuldig; es gibt in ihr 
kein moralisches Sollen. Die Wesen handeln 
streng nach ihrer Natur. Das einzige Wesen, das 
sein Sein als Naturwesen überschreiten kann, das 
auf die Unterjochung der Unterjochbaren ver
zichten kann, auf Ausrottung, Qual und Schmarot
zertum, ist der Mensch. Was immer er tut oder 
läßt, tut er innerhalb seiner Freiheit. Von daher ist 
Anthropozentrismus zwar Despotismus gegen die 
Natur; aber Biozentrismus wäre Despotie der 
Natur gegen den Menschen. Der vernünftige Weg 
beim Verhältnis zwischen Mensch und Natur ist 
die gerechte Abwägung im Bewußtsein des not
wendig anthropomorphen Ausgangspunktes".
Im Ergebnis sieht auch LÖW die Verbesserung 
und Hervorhebung des Naturschutzes "als ein 
dringendes Desiderat" an. "Aber die Begründung 
durch ein ’an sich’ ist ein rechtsphilosophischer 
Salto Mortale. Der menschliche Umgang mit der 
Natur war und ist immer ein Problem der Güter
abwägung. Und diese stellt sich erst im konkreten 
Fall, für den nun allerdings die Begründungslage 
überdacht werden muß"  ̂ \
Der Arbeitskreis für Umweltrecht hatte Ende 
April 1988 zum Thema "Anthropozentrik im Na-
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Abbildung 2

Organisation des Naturschutzes in der Bundesrepublik Deutschland
Quelle : SRU ; in Anlehnung an ERZ , 1980
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turschutzrecht?" ein Hearing in Bonn durchge
führt, auf dem die Frage aus theologischer, phi- lo- 
s o p h isc h e r , v e rfa ssu n g s re c h tlic h e r  und 
naturschutzrechtlicher Sicht erörtert wurde. Ich 
kann hier nur das Ergebnis kurz skizzieren 
Die anthropozentrische Basis des Gesetzes 
braucht man dann nicht aufzugeben, wenn man 
von einem Leitbild ausgeht, das nicht nur die Ver
antwortung des Staates, sondern auch die Verant
wortung jedes einzelnen gegenüber der Natur und 
für die kommenden Generationen zum Ausdruck 
bringt. Auch auf der Grundlage eines solcherart 
weiten und aufgeklärten Anthropozentrismus läßt 
sich ein relativer Vorrang wichtiger Naturschutz
belange begründen, ohne in die philosophischen 
und verfassungsrechtlichen Schwierigkeiten zu 
geraten, die ein ökozentrischer Ansatz heraufbe
schwören könnte. Ein weiteres kommt hinzu. Die 
Formulierung eines Leitbildes, d.h. der eigentli
chen Zielvorstellung des Naturschutzes, hat zwar 
eine erhebliche Bedeutung für die Frage der 
Schutzgüter, den Abwägungsprozeß, die Ein
griffsregelung und die Behandlung der Landwirt
schaft. Gleichwohl hängt vom Leitbild bei weitem 
nicht alles ab. Vielmehr spielen beispielsweise 
auch organisatorische Regelungen sowie die Un
terstützung der Naturschutzbehörden durch eine 
Lobby für den wirksamen Vollzug des Natur
schutzrechtes eine große Rolle.

b) Dem Leitbild eines richtig verstandenen An
thropozentrismus wird die Formulierung des Art. 
141 Abs. 1 B V im wesentlichen gerecht. Er hat fol
genden Wortlaut:

Art. 141 Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen 
und der kulturellen Überlieferung; Recht auf Natur
genuß

(1) Der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen ist, auch 
eingedenk der Verantwortung für die kommenden Genera
tionen, der besonderen Fürsorge jedes einzelnen und der 
staatlichen Gemeinschaft anvertraut. Mit Naturgütem ist 
schonend und sparsam umzugehen. Es gehört auch zu den 
vorrangigen Aufgaben von Staat, Gemeinden und Körper
schaften des öffentlichen Rechts,

-  Boden, Wasser und Luft als natürliche Lebensgrundlagen 
zu schützen, eingetretene Schäden möglichst zu beheben oder 
auszugleichen und auf möglichst sparsamen Umgang mit 
Energie zu achten,
-  die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes zu erhalten und 
dauerhaft zu verbessern, den Wald wegen seiner besonderen 
Bedeutung für den Naturhaushalt zu schützen und eingetre
tene Schäden möglichst zu beheben oder auszugleichen,
-  die heimischen Tier- und Pflanzenarten und ihre notwendi
gen Lebensräume sowie kennzeichnende Orts- und Land
schaftsbilder zu schonen und zu erhalten.

In der Konsequenz eines erweiterten Anthropo
zentrismus läge es auch, wenn man auf die Krite
rien der Lebensgrundlage des Menschen und der

Erholung verzichten und statt dessen allein auf die 
Schutzgüter abstellen würde.

Zusätzlich sollte aber die Aufgabe der Biotopver
netzung mit dem Ziel des Schutzes von Lebensräu
men zur Erhaltung oder Wiederherstellung des 
Artenreichtums besonders hervorgehoben wer
den.

c) Auf die allgemeine Abwägungsklausel, die sich 
in § 1 Abs. 2 BNatSchG findet, sollte aus den an
gegebenen Gründen verzichtet werden. Entspre
chendes gilt für die Landwirtschaftsklausel.

d) Was die vom Sachverständigenrat für notwen
dig gehaltenen ökologischen Verhaltenspflichten 
anlangt, so finden sich gewisse Anläufe in den bis
herigen Entwurfsarbeiten des Bundesministe
riums für Umwelt, Naturschutz und Reaktor Si
cherheit.
Einer der Grundsätze des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege soll lauten:
"Mit Grund und Boden ist sparsam und schonend 
umzugehen. Böden sind in ihren ökologischen 
Funktionen, insbesondere ihrer natürlichen 
Fruchtbarkeit, zu erhalten. Ihre Pflanzendecke ist 
zu sichern. Dies gilt insbesondere für Wald, ander 
geschlossene Pflanzendecken und die Ufervegeta
tion. Für Böden, deren Pflanzendecke beseitigt 
worden ist, ist eine standortgerechte Vegetations
entwicklung zu ermöglichen. Bodenerosionen sind 
zu vermeiden" 2̂4\
Darüber hinaus ist folgende "allgemeine Ver
pflichtung zum Schutz von Natur und Landschaft" 
vorgesehen:
"Jedermann hat sich so zu verhalten, daß Natur 
und Landschaft nicht mehr als nach den Umstän
den unvermeidbar beeinträchtigt werden; im Rah
men seiner Möglichkeiten hat er zur Verwirk
lichung der Ziele des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege beizutragen. Bei der Erfüllung 
dieser Verpflichtung durch die Land- und Forst
wirtschaft kommt, insbesondere für die Erhaltung 
der natürlichen Bodenfruchtbarkeit, für den Ge
wässerschutz, für den Schutz der Tier- und Pflan
zenwelt und ihrer Biotope sowie für die Erhaltung 
und Gestaltung des Landschaftsbildes besondere 
Bedeutung zu".

e) Die Stellung der Naturschutzbehörden muß 
verstärkt werden. Das gilt für die Eingriffsrege
lung, aber auch für den organisatorischen Bereich 
samt der Ausstattung mit Fachkräften. Schließlich 
sollte das Institut der Naturschutzwacht, wie es in 
Art. 43 des Bayerischen Naturschutzgesetzes zu 
finden ist, bundesrechtlich eingeführt und dann 
aber auch aktiviert werden.

f) Aufgabe der Landschaftsplanung wird es im 
Blick auf die in Gang gebrachte Stillegungsaktion 
von landwirtschaftlichen Flächen künftig sein, eine 
ausreichende Biotopvernetzung zu erreichen. Es 
darf nicht mehr Vorkommen, daß es Landschafts
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plane gibt, in denen nur fünf oder sechs förmlich 
festgesetzte Naturschutzgebiete auftauchen, ob
wohl in dem Gebiet das Achtfache an schutzwür
digen Biotopen von der zuständigen Landes
imstalt kartiert worden ist *-25̂ .

g) Schließlich muß das Gewicht der Naturschutz
verbände erhöht werden. Soweit sie sich auf ihre 
eigentlichen Aufgaben besinnen, können sie einen 
wesentlichen Beitrag zur Willensbildung und poli
tischen Unterstützung, aber auch zur aktiven Trä
gerschaft und Durchführung des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege leisten 2̂6\  Schon die 
Mitwirkung im Verwaltungsverfahren ist nicht 
konsequent geregelt. Bei Großvorhaben ist bis 
jetzt eine Verbandsbeteiligung nur dann vorgese
hen, wenn Planfeststellungen in Betracht kommen 
(27) Wann das der Fall ist, ist letzten Endes aber 
eine legislatorische Zufallsentscheidung. Folge
richtig hatte daher das BMU,in einem früheren 
Entwurfstadium die Verbandsbeteiligung auch im 
Genehmigungsverfahren nach § 4 BImSchG vor
gesehen.
Über die Verbandsklage ist in früheren Jahren viel 
diskutiert worden. Auch ich habe dazu wiederholt 
Stellung genommen. Die bisherigen Erfahrungen 
in Hessen bestätigen die vielfach vorgetragenen 
Befürchtungen, z.B. Mißbrauch, Überlastung der 
Gerichte u.a.nü28) nicht. Unbestreitbar würde 
aber die gesellschaftliche Fürsorge für die bedroh
te Natur und Landschaft, die die anerkannten Na
turschutzverbände als Partner der Naturschutz
behörden wahrnehmen, sehr wirksam verstärkt 
werden können, zumal auch in Zukunft individu
elle Klagemöglichkeiten die seltene Ausnahme 
bleiben werden. Es scheint ein Umdenkungspro- 
zeß in Gang gekommen zu sein. Denn es ist nicht 
ausgeschlossen, daß es in naher Zukunft zu einer 
Bundesratsinitiative zugunsten der Verbandskla
ge kommen wird.

II. Das naturschutzrechtliche Instrumentarium

1. Die Landschaftsplanung

Zu ihrer grundlegenden Bedeutung habe ich so
eben schon einen Hinweis gegeben.

Die Landschaftsplanung hat folgende Aufgaben 
und Mittel:
Aufgaben der Landschaftsplanung sind daher

-  die Erfassung und Darstellung von Natur und 
Landschaft im Zusammenwirken ihrer Erschei
nungen und Nutzungen,

-  die Bewertung und das Aufzeigen der Grenzen 
der Funktionsfähigkeit und Belastbarkeit sowie

-  die Ableitung von Schutz-, Pflege- und Entwick
lungsmaßnahmen aus der Sicht von Naturschutz 
und Landschaftspflege.

Es sind dazu u.a. folgende Mittel anzuwenden:

-  Darstellung von Entwicklungszielen
-  Beeinflussung des Nutzungsmusters und ge

planter Nutzungsänderungen
-  Ausweisung von Vorrangflächen und -Objekten 

für Naturschutz und Landschaftspflege
-  Entwicklungs- und Pflegemaßnahmen (29).

Daraus wird deutlich, daß die Ziele und Grund
sätze des Naturschutzes erst eigentlich in und 
durch die Landschaftsplanung konkretisiert und 
umgesetzt werden. Ich will heute - schon mit Rück
sicht auf den nächsten Vortrag - nur kurz die insti
tutioneile Seite beleuchten.

a) Die Planungsebenen

Der Normalfall ist die dreistufige Landschaftspla
nung ü®).

Für das Verhältnis der Landschaftsplanung zur 
Bauleitplanung gibt es drei Modelle:

aa) Von einer grundsätzlichen und funktionalen 
Trennung bei der Planungen geht das Land
schaftsgesetz von Nordrhein-Westfalen aus. Es 
beschränkt den Geltungsbereich der Landschafts
pläne i.d.R. auf den Außenbereich. Der Land
schaftsplan wird von den Kreisen und kreisfreien 
Städten - die auch untere Naturschutzbehörde 
sind- aufgestellt.

Ein Vorteil dieser Konzeption besteht darin, daß 
räumlich zusammenhängende Biotope, die eher 
durch Gemeindegrenzen als durch Kreisgrenzen 
durchschnitten werden, besser geschützt werden 
können und der Landschaftschaftsplan sich mehr 
an der naturräumlichen Gliederung, die von Ge
meindegrenzen unabhängig ist, orientieren kann. 
Ein Nachteil dieses Modelles besteht darin, daß 
der Landschaftsplan die Darstellungen der Flä
chennutzungspläne der betroffenen Gemeinden 
zu beachten hat, d.h. die kommunale Bauleitpla
nung im Konfliktfall Vorrang besitzt.

Die übrigen Naturschutzgesetze sehen grundsätz
lich die Integration der Landschaftsplanung in die 
Bauleitplanung vor, gestalten sie aber unter
schiedlich aus. Für die sog. "Primärintegration" 
haben sich Bayern und Rheinland-Pfalz entschie
den. Hier sind die Landschaftspläne Bestandteil 
der Flächennutzungspläne und die Grünord
nungspläne voll in die Bebauungspläne einbezo
gen In Hessen und in Schleswig-Holstein 
werden die örtlichen Landschaftspläne selbstän
dig aufgestellt, aber in vollem Umfange in die Bau
leitplanung integriert (vollständige Sekundärin
tegration), während in Baden-Württemberg und 
im Saarland nur diejenigen Aussagen in die Bau
leitplanung übernommen werden, die dafür geeig
net sind (teilweise Sekundärintegration). Der Vor
teil der Sekundärintegration liegt darin, daß die
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Bebauungsplanes 
( §111 LPflG)

Abbildung 3

Der Normalfall ist die dreistufige Landschaftsplanung ( Vgl. SOELL , Naturschutz- und Landwirtschaftspflege
recht , in SAZWEDEL (Hrsg.) , Grundzüge des Umweltrechts , 1982, S. 511.)

Landschaftsplanung eine ökologische Vorlaufpla
nung darstellt, deren Beachtung von der Kommu
nalaufsicht auch kontrolliert werden kann. Die 
Primärintegration führt dagegen zu einer Vermi
schung von räumlicher Gesamtplanung auf Orts
ebene und ökologischer Fachplanung, ohne daß 
der Einfluß der Landschaftsplanung hinreichend 
deutlich wird.

Fragwürdig ist insgesamt, daß bei allen Integra
tionslösungen die Gemeinden zugleich für Land

schafts- und Bauleitplanung zuständig sind. Es 
stellt sich deshalb die Frage, ob die Kompetenz zur 
Aufstellung von Landschaftsplänen nicht den Na
turschutzbehörden übertragen werden sollte. Als 
Problem würde aber wiederum das Rangverhält
nis von Bauleitplanung und Landschaftsplanung 
auftreten. An sich sollte man einen relativen Vor
rang der Landschaftsplanung - nach allem, was ich 
bisher gesagt habe - für unverzichtbar halten. In
wieweit das mit Art. 28 Abs. 2 GG, der Garantie 
der kommunalen Selbstverwaltung, vereinbar ist,
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bedürfte allerdings noch genauerer Untersu
chung. Die Bilanz der bisherigen Aktivitäten auf 
dem Gebiet der Landschaftsplanung ist leider ent
täuschend, wie sich aus der folgenden Aufstellung 
ergibt!

Gern. LP CLP
Anz. Anz. Anz. %

R heinland-P falz 2  303 43 245 11
B a y e r n ....................... 2  051 467 594 2 9

S ch lesw ig -H o ls te in 1 131 77 154 14
B aden-
W ürttem berg 1 111 133 162 15
N ied ersa ch sen 1 0 3 1 34 153 15
H e s s e n ....................... 427 237 312 73
N ordrhein -
W estfa len 39 6 161 305 77
Saarland 52 14 9 17
B rem en 2  , 6 1 —

Berlin fW e s t) .......... 1 27 1 —

H a m b u r g .................. 1 4 1 -

G esam t 8 506 1 2 0 3 1 937 23

Gern •• Anzahl der Gemeinden pro Bundesland
Stand 1. Januar 1985. Quelle: SUL Jb. 1986 

LP _ Die seit Inkrafttreten der Landesnatunchutzgesetze 
fertig gestellten oder in Arbeit befindlichen Land* 
schaftspl&ne, Stand Januar 1985 

GLP -  Anzahl und Anteil der Gemeinden für die ein Land
schaftsplan abgeschlossen oder ln Arbeit ist, Stand 
April 1986

Abbildung 4

ist. Die Verpflichtung wird durch die für die Entscheidung 
oder Anzeige zuständige Behörde ausgesprochen. Ausgegli
chen ist ein Eingriff, wenn nach seiner Beendigung keine er
hebliche oder nachhaltige Beeinträchtigung des Naturhaus
halts zurückbleibt und das Landschaftsbild landschaftsge
recht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist.

(3) Der Eingriff ist zu untersagen, wenn die Beeinträchtigun
gen nicht zu vermeiden oder nicht im erforderlichen Maße 
auszugleichen sind und die Belange des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege bei der Abwägung aller Anforderun
gen an Natur und Landschaft im Range vorgehen.

(4) Bei einem Eingriff in Natur und Landschaft, der auf 
Grund eines nach öffentlichem Recht vorgesehenen Fachpla
nes vorgenommen werden soll, hat der Planungsträger die 
zum Ausgleich dieses Eingriffs erforderlichen Maßnahmen 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege im einzelnen im 
Fachplan oder in einem landschaftspflegerischen Begleitplan 
in Text und Karte darzustellen; der Begleitplan ist Bestand
teil des Fachplanes.

(5) Die Entscheidungen und Maßnahmen werden im Beneh
men mit den für Naturschutz und Landschaftspflege zustän
digen Behörden getroffen, soweit nicht eine weitergehende 
Form der Beteiligung vorgeschrieben ist oder die für Natur
schutz und Landschaftspflege zuständigen Behörden selbst 
entscheiden. Dies gilt nicht für Entscheidungen, die auf 
Grund eines Bebauungsplanes getroffen werden.

(6) Bei Eingriffen in Natur und Landschaft durch Behörden, 
denen keine behördliche Entscheidung nach Absatz 2 voraus
geht, gelten die Absätze 2 bis 5 entsprechend.

L an d s c h a f ts p lä n e  im B und esg eb ie t
(abgeschlossen bzw. in Arbeit, Stand April 1986)
Quelle SRU ; nach HENKE und LASSEN , 1985 ; BFANL, 
1986b ; z.T. eigene Berechnungen

2. Gebietsschutz

a) Für den allgemeinen Gebietsschutz enthält § 8 
BNatSchG eine grundlegende Vorschrift. Sie hat 
folgenden Wortlaut:

(1) Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne dieses Ge
setzes sind Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von 
Grundflächen, die die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts 
oder das Landschaftsbild erheblich oder nachhaltig beein
trächtigen können.

(2) Der Verursacher eines Eingriffs ist zu verpflichten, ver
meidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu 
unterlassen sowie unvermeidbare Beeinträchtigungen inner
halb einer zu bestimmenden Frist durch Maßnahmen des Na
turschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen, soweit 
es zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege erforderlich ist. Voraussetzung einer der
artigen Verpflichtung ist, daß für den Eingriff in anderen 
Rechtsvorschriften eine behördliche Bewilligung, Erlaubnis, 
Genehmigung, Zustimmung, Planfeststellung, sonstige Ent
scheidung oder eine Anzeige an eine Behörde vorgeschrieben

(7) Die im Sinne dieses Gesetzes ordnungsgemäße land-, 
forst- und fischereiwirtschaftliche Bodennutzung ist nicht als 
Eingriff in Natur und Landschaft anzusehen.

(8) Die Länder können bestimmen, daß Veränderungen der 
Gestalt oder Nutzung von Grundflächen bestimmter Art, die 
im Regelfall nicht zu einer erheblichen oder nachhaltigen Be
einträchtigung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts 
oder des Landschaftsbildes führen, nicht als Eingriffe anzu
sehen sind. Sie können gleichfalls bestimmen, daß Verände
rungen bestimmter Art als Eingriffe gelten, wenn sie re
gelmäßig die Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllen.

(9) Die Länder können zu den Absätzen 2 und 3 weiterge
hende Vorschriften erlassen, insbesondere über Ersatzmaß
nahmen der Verursacher bei nicht ausgleichbaren aber 
vorrangigen Eingriffen.

Es handelt sich um eine vorgezogene Schutzvor
schrift für den Naturhaushalt und das Land
schaftsbild, die unabhängig von einem speziellen 
Gebiets- und Objektschutz wirken soll ^  \

aa) Grundprinzipien

Der Verursacher eines Eingriffes ist zu verpflich
ten, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur 
und Landschaft zu unterlassen, sowie unvermeid
bare Beeinträchtigungen innerhalb einer zu be-
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stimmenden Frist durch Maßnahmen des Natur
schutzes und der Landschaftspflege auszugleichen 
(§ 8 Abs. 2 BNatSchG).
Im Ergebnis strebt die Eingriffsregelung die Si
cherung des Status quo in bezug auf die Leistungs- 
fähgikeit des Naturhaushaltes und das Land
schaftsbild an.

bb) Materiellrechtlich setzt die Eingriffsregelung 
an Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von 
Grundflächen an, die geeignet sind, die Leistungs
fähigkeit des Naturhaushaltes oder das Land
schaftsbild erheblich oder nachteilig zu beein
trächtigen (§ 8 Abs. 1 BNatSchG).

cc) Verfahrensrechtlich ist die Eingriffsregelung 
an behördliche Entscheidungen oder wenigstens 
Anzeigepflichten in anderen Rechtsvorschriften 
angebunden (§ 8 Abs. 2 S. 2 BNatSchG). Die Na
turschutzbehörden haben - wie gezeigt - keine 
echte Mitentscheidungskompetenz.

dd) Die Aufgaben der Eingriffsregelung beste
hen zusammengefaßt in folgenden ^  :

-  Erreicht werden soll eine verstärkte Bindung der 
Behörden, weil die Eingriffsregelung als Pla
nungsleitsatz zu verstehen ist.

-  § 8 BNatSchG will das Verursacher- und Vor
sorgeprinzip im Naturschutzrecht verankern.

-  Die Eingriffsregelung hat darüber hinaus prä
ventive Wirkung, weil die Beurteilung nicht auf die 
tatsächlich nachgewiesene Beeinträchtigung, son
dern auf die Möglichkeit bzw. Wahrscheinlichkeit 
der Beeinträchtigung abstellt.

-Schließlich enthält § 8 BNatSchG Sanktionsmög
lichkeiten gegenüber qualifizierten Eingriffen 
durch Vermeidungs- und Ausgleichspflichten, 
aber auch durch Versagungen.

ee) Die Bedeutung der Eingriffsregelung für die 
Fachplanung kann an folgendem Schema darge
stellt werden 3̂5-):

ff) Was versteht das Gesetz unter "Leistungsfähig
keit des Naturhaushaltes"? Hier bestehen, weil 
eine exakte wissenschaftliche Definition nicht 
oder noch nicht möglich ist, in der Praxis erhebli
che Schwierigkeiten und Unsicherheiten bei der 
Anwendung. Denn bei der Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushaltes handelt es sich um ein komplexes 
Wirkungsgefüge zwischen einzelnen Faktoren des 
Naturhaushaltes, das in der quantitativen Dimen
sion weitgehend unbekannt ist.

Die "Empfehlungen zum Vollzug der Eingriffsre
gelung" machen hier zur Operationalisierung 
des Kriteriums einen interessanten Vorschlag:

Sie empfehlen, die Teilbereiche des Natur haus

haltes in "Funktions- und Wertelemente" unter
schiedlicher Bedeutung zu zerlegen und führen 
dazu aus:

"In § 8 BNatSchG, dem Grundsätzekatalog, wer
den zahlreiche Funktions- und Wertelemente des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege hervor
gehoben, die allgemeine Bedeutung für die Siche
rung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes 
haben.

Genannt werden

-  unbebaute Bereiche als Freiräume im besiedel
ten und unbesiedelten Bereich,

-  wildlebende Tiere und Pflanzen innerhalb und 
außerhalb abgrenzbarer Biotope und Vegetati
onsbestände,

-  Boden,
-  Gewässer,
-  Klima und Luft.

Dabei haben diejenigen Wert- und Funktionsele
mente, die natürlich oder naturnah ausgeprägt 
oder die selten, gefährdet oder praktisch nicht 
wiederherstellbar sind, eine besondere Bedeu
tung. Hierzu zählen z.B.:

für wildlebende Tiere und Pflanzen

-  natürliche und naturnahe Lebensräume mit ihrer 
spezifischen Vielfalt an Arten und Lebensgemein
schaften (einschl. der Räume, die bestimmte Tier
arten für Wanderungen innerhalb ihres Lebens
zyklus benötigen),

-  Lebensräume von im Bestand bedrohten Arten 
(einschl. der Räume für Wanderungen, s.o.),

-  Flächen, die sich für die Entwicklung obiger Le
bensräume besonders gut eignen und die für die 
langfristige Sicherung der Artenvielfalt benötigt 
werden.

Insbesondere kommt den Biotopen gern. § 8 20c 
BNatSchG und den Standorten, die für deren Ent
wicklung günstige Voraussetzungen bieten, eine 
besondere Bedeutung zu:

-  Moore, Sümpfe, Röhrichte, seggen- und binsen
reiche Naß wiesen, Quellbereiche, naturnahe und 
unverbaute Bach- und Flußabschnitte, Verlan
dungsbereiche stehender Gewässer,

-  offene Binnendünen, offene natürliche Block- 
und Geröllhalden, Zwergstrauch- und Wachol
derheiden, Borstgrasrasen, Trockenrasen, Wälder 
und Gebüsche trockenwarmer Standorte,

-  Bruch-, Sumpf- und Auwälder,
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Abbildung 5

Verhältnis der Abwägung nach § 8 Abs. 3 BNatSchG und der Planerischen Abwägung nach den Fach
planungsgesetzen (z.B. § 17 Abs. 1 S. 2 FStrG)

-  Fels- und Steinkästen, Strandwälle sowie Dünen, 
Salzwiesen und Wattflächen im Küstenbereich.

für Boden

-  Bereiche ohne oder mit geringen anthropogenen 
Bodenveränderungen, z.B. keine oder geringe Be
einträchtigung

-  der natürlichen Bodenfruchtbarkeit,
-  der natürlichen Ertragsfähigkeit,
-  der natürlichen chemischen und physikalischen 

Eigenschaften,

-  Vorkommen seltener Bodentypen.

Vor allem aber haben die Biotope gemäß § 20c 
BNatSchG ein besonderes Gewicht".

gg) Das Kriterium "Landschaftsbild" meint, die 
"äußere, sinnlich wahrnehmbare Erscheinung von 
Natur und Landschaft" ('38') und verweist insofern 
auf die in § 1 BNatSchG erwähnte "Vielfalt, Eigen
art und Schönheit von Natur und Landschaft".

Wie bei der Leistungsfähigkeit des Naturhaushal
tes stellen die "Empfehlungen" auf Funktions- und
Wertelemente unterschiedlicher Bedeutung ab 
(39)

Zu den Funktions- und Wertelementen von allge
meiner Bedeutung gehören danach:

-  landschaftliche Vielfalt,
-  Landschaftscharakter/-eigenart, -Schönheit,

-  natürliche Klima-/Luftverhältnisse,
-  unbebaute Bereiche, Freiraumausstattung,
-  Ruhebereiche.

Dabei wird der Erhaltung folgender, die Unver- 
wechselbarkeit einer Landschaft ausmachenden 
Funktions- und Wertelemente eine besondere Be
deutung beigemessen:

-  natürlichen und naturnahen Lebensräumen mit 
ihrer spezifischen Vielfalt an Arten und Le
bensgemeinschaften,

-  erlebbaren, natürlichen und naturnahen Aus
prägungen von Gestein, Boden, Wasser, Klima/ 
Luft,

-  strukturbildenden natürlichen Landschaftsele
menten,

-  Gebieten mit kleinflächigem Wechsel der Nut
zungsformen,

-  charakteristische geländemorphologische Aus
prägungen,

-  naturhistorisch bzw. geowissenschaftlich be
deutsame Landschaftsteile und -bestandteile 
(z.B. geologisch interessante Aufschlüsse, 
Findlinge, Binnendünen),

-  kulturhistorisch bedeutsame Landschaften, 
Landschaftsteile und -bestandteile (z.B. tradi
tionelle Landnutzungs- oder Siedlungsfor
men).

hh) Primär bezweckt die Eingriffsregelung - wie 
gezeigt -, daß vermeidbare Beeinträchtigungen bei 
Eingriffsvorhaben unterlassen werden.
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Als Praxisbeispiele werden dafür genannt 4̂0̂ :

-  Änderung der Führung einer neuen Verkehrs
straße in der Planungsphase, um wertvolle Bio
tope zu umgehen und ausreichende Abstands
flächen sicherzustellen,

-  veränderte Standortwahl bei Einzelvorhaben, 
um wertvolle Teile von Natur und Landschaft 
zu schützen,

-  Planung einer Brücke anstatt eines Dammes in 
Talräumen, um Trenneffekte zu vermeiden,

-  Einschränkung der Trassenbreiten beim Neu
bau von Straßen, um imnötige Beeinträchtigun
gen der angrenzenden Flächen zu verhindern,

-  Führung der Seile beim Bau von Hochspan
nungsleitungen in nur einer Ebene, um unnöti
ge Vogelverluste zu vermeiden,

-  Planung von Vorkehrungen zum Schutz von 
Gehölzen an Baustellen, um Beschädigungen 
(z.B. durch Baumaschinen) zu unterbinden.

Dabei wird sich die behördliche Entscheidung, ob 
bestimmte Beeinträchtigungen als vermeidbar an
zusehen sind, nicht nur am Stand von Wissenschaft 
und Technik orientieren können, sondern auch am 
Verhältnismäßigkeitsprinzip orientieren müssen.

Eine Beeinträchtigung wird man, wie die "Emp
fehlungen" mit Recht hervorheben dann (auf 
den einzelnen Planungsstufen) als vermeidbar an
zusehen haben, wenn

-  kein Bedarf für das Vorhaben besteht,

-  das Vorhaben keine geeignete Lösung für die 
Deckung eines vorhandenen Bedarfs darstellt,

-  eine für den Naturhaushalt und/oder das Land
schaftsbild günstigere Lösungsmöglichkeit be
steht, die den (gerechtfertigten) eigentlichen 
Zweck des Vorhabens ebenfalls erfüllt und keine 
unverhältnismäßig hohen Nachteile für andere 
Anforderungen an Natur und Landschaft mit sich 
bringt oder

-  die Belange des Naturschutzes und der Land- 
schaftspflege gegenüber dem Vorhaben von vor
rangiger Bedeutung sind (Unterlassungspflicht 
gemäß § 8 Abs. 3 BNatSchG).

ii) Ich habe schon betont, daß unvermeidbare Be
einträchtigungen auszugleichen sind.
I.d.R. wird der von § 8 Abs. 2 BNatSchG geforder
te Ausgleich dann nicht erreichbar sein, wenn 
Werte und Funktionen in der eben beschriebenen 
besonderen Bedeutung vernichtet werden.

Liegt Nichtausgleichbarkeit, aber Vorrangigkeit 
des Eingriffs vor, kommen Ersatzmaßnahmen in 
Betracht. Gegenüber Ausgleichsmaßnahmen wei
sen die Ersatzmaßnahmen (§ 8 Abs. 9 BNatSchG) 
eine Lockerung in funktionaler und räumlicher 
Hinsicht auf. In funktionaler Hinsicht genügt es für

Ersatzmaßnahmen, daß sie einen Zustand schaf
fen, der dem bisherigen Zustand "ähnlich" ist. Statt 
auf Gleichartigkeit kommt es hier nur auf "Gleich
wertigkeit" an^42').

jj) Die Eingriffsregelung kennt, da die Natur
schutzbehörde i.d.R. nicht selbst entscheidet, drei 
Beteiligte:

-  den Eingriffsverursacher,
-  die Genehmigungs- oder Entscheidungsbehör

de und
-  die Naturschutzbehörde.

Eine ordnungsgemäße Beteiligung der Natur
schutzbehörde läßt sich für die einzelnen Verfah
rensschritte schematisch darstellen 4̂3  ̂ (siehe 
Abb. 6)

b) Leider hat die Naturschutzbehörde keine echte 
Mitentscheidungsbefugnis, weil mit ihr nur das 
"Benehmen" herzustellen ist. Die Genehmigung 
selbst und damit auch die Entscheidung darüber, 
inwieweit den Vorstellungen der Naturschutzbe
hörde Rechnung getragen werden soll, trifft die 
Genehmigungsbehörde. Ein zweites Gravamen, 
das wiederholt beklagt worden ist, ist das Fehlen 
einer naturschutzrechtlichen Genehmigungs
pflicht für bisher genehmigungs- oder anzeigefreie 
Tatbestände Es muß gesetzlich auch klarge
stellt werden, daß nur ökologisch unbedenkliche 
landwirtschaftliche Bodennutzung nicht als Ein
griff i.S.d. § 8 BNatSchG anzusehen ist. Der Be
griff der "ordnungsgemäßen" landwirtschaftlichen 
Nutzung, der jetzt wieder in Entwürfen des Bun
desministeriums für Umwelt und Reaktorsicher
heit auftaucht, ist nicht akzeptabel, weil dieser 
Begriff - wie gezeigt - von der h.M. bisher stets 
i.S.d. agrarökonomischen "Ordnungsgemäßen" in
terpretiert worden ist.

Darüber hinaus wäre es für den Naturschutz sehr 
förderlich, wenn bei großen Projekten und solchen 
mit komplexen Wirkungen auf Natur und Land
schaft eine Begleit- und Nachkontrolle gesetzlich 
vorgeschrieben würde 4̂5̂ . Schließlich wäre es für 
die Interpretation des Eingriffsbegriffes in § 8 Abs. 
1 BNatSchG, der ja eine Generalklausel darstellt, 
nützlich, wenn bundesrechtlich mit einer sog. Po
sitivliste bestimmt würde, welche Veränderungen 
stets als Eingriffe abzusehen sind.

Eine solche Positivliste könnte etwa folgenderma
ßen aussehen 4̂6̂ :

"Einwirkungen, die zur Zerstörung oder zu einer 
erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung 
der nachfolgend aufgeführten Biotope führen 
können, sind stets als Eingriffe anzusehen.

-  Wattflächen, Quellfluren, Salzwiesen, naturna
he Dünen und Strandwälle, Fels- und Steilkü
sten,
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. Verweil auf Gliedcrungs-Nr.
i (4.2.1) ¡m Text

_ Verweil auf Entsprechungen im Text Arbeitsgruppe 'EingrUlsregclung' der landesanstalten. -ämter
°  des Abschnitts 4.2 für Naturschutz und Landschaftspflcge und BFANL 1988

Abbildung 6

Verfahrens- und Arbeitsschritte der Verfahrenbeteiligten (Abschnitte 4-5)
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-  Quellen, Quellmoore, Quellfluren, Kalktuff- 
bänke mit ihrer jeweiligen Randvegetation,

-  naturnahe und imverbaute Bach- und Flußab
schnitte einschließlich ihrer Mündungsberei
che und Altwässer,

-  stehende Gewässer (Tümpel, Teiche, Weiher, 
Seen) einschließlich ihrer Verlandungszonen,

-  Hoch-, Übergangs- und Niedermoore,
-  Klein- und Großseggensümpfe, Großröhrichte,
-  Feucht- und Naßwiesen sowie wechselfeuchte 

Wiesen und Weiden,
-  natürliche Salzstellen im Binnenland,
-  Magerwiesen und -weiden, Trockenrasen, 

Zwergstrauch- und Wacholderheiden,
-  offene Binnendünen,
-  Felsrasen, Felsheiden, Felsgebüsche, Hang- 

und Blockschuttgebüsche, Steinschutt- und 
Geröllhalden mit ihrer Vegetation

-  alpine Rasen, offene Felsbildungen, Schneetäl- 
chen und Krummholzgebüsche im alpinen Be
reich,

-  wechselfeuchte Auenwälder der Bäche und 
Flüsse, Sumpf- und Bruchwälder mit ihrer 
Mantel-, Saum- und Verlichtungsvegetation,

-  Traubeneichen-Trocken-, Eichen-Hainbu
chen-, Elsbeeren-Eichen-, Orchideen-Bu- 
chen-, Steppenheide- und Schneeheide-Wäl
der,

-  alte Knicks, Hecken und Feldgehölze,
-  alte Waldbestände, Parks und Friedhöfe mit 

Baum- und Strauchbestand,

-  sonstige Ödlandflächen".

3. Naturschutzgebiete

Ihre Definition ergibt sich aus § 13 des Bundesna
turschutzgesetzes. Er hat folgenden Wortlaut:

§ 13 Naturschutzgebiete

(1) Naturschutzgebiete sind rechtsverbindlich festgesetzte 
Gebiete, in denen ein besonderer Schutz von Natur und Land
schaft in ihrer Ganzheit oder in einzelnen Teilen

1. zur Erhaltung von Lebensgemeinschaften oder Lebens
stätten bestimmter wildwachsender Pflanzen- oder wildleben
der Tierarten,

2. aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder landes
kundlichen Gründen oder
3. wegen ihrer Seltenheit, besonderen Eigenart oder hervor
ragenden Schönheit

erforderlich ist.

(2) Alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung 
oder Veränderung des Naturschutzgebietes oder seiner Be
standteile oder zu einer nachhaltigen Störung führen können, 
sind nach Maßgabe näherer Bestimmungen verboten. Soweit 
es der Schutzzweck erlaubt, können Naturschutzgebiete der 
Allgemeinheit zugänglich gemacht werden.

Fläche % Anzahl

Abbildung 7

Entwicklung der Naturschutzgebiete im Bereich der Bundesrepublik Deutschland für den Zeitab
schnitt 1936 -1986
Entwicklung der Naturschutzgebiete seit 1936 (ohne die Flächen in Nord- und Ostsee), Stand 1.1. 1986 ; (1) Ohne die 
Naturschutzgebiete, die seit 1978 Teile des Nationalparks Berchtesgaden sind ; (2) Angaben mit gestrichelten Linien 
liegen nicht im vierjährigen Intervall; Linie = Entwicklung der Gesamtfläche der Naturschutzgebiete ; Balken = Ent
wicklung der Anzahl der Naturschutzgebiete ; Quelle: SRU; nach BFANL 1982 und 1987
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a) Zur Entwicklung der Naturschutzgebiete 
veweise ich auf das folgende Schaubild('47̂ :

Die Chancen einer weiteren starken Vergröße
rung der Naturschutzgebiete nach Zahl und Flä
che aufgrund der geplanten Flächenstillegungen 
in der Landwirtschaft scheinen politisch nicht sehr 
gut zu stehen. Während in Dänemark der Stand
punkt vertreten wird, daß das Management der 
stillgelegten Fläche Sache des Naturschutzes ist 
und deshalb auch die Naturschutzverwaltung er
heblich vergrößert werden muß, stehen die stärke
ren Bataillone in der Bundesrepublik Deutschland 
auf seiten der Agrarpolitik. Der Bundeslandwirt
schaftsminister soll - wie man hört - dezidiert die 
Ansicht vertreten, daß die Flächenstillegungen 
ausschließlich unter wirtschaftlichen Aspekten zu 
behandeln seien und der Naturschutz sich hier 
nicht einzumischen habe. Falls eine solche Kon
troverse zwischen Umwelt- und Landwirtschafts
ministerium vorliegen sollte, wäre an sich eine 
Harmonisierung durch den Bundeskanzler gebo
ten. Ob es dazu jedoch kommen würde, wäre sehr 
fraglich.

b) Kaum eines der bestehenden Naturschutzge
biete gewährt, wie der Sachverständigenrat für 
Umweltfragen im Umweltgutachten 1987 mit 
Recht hervorgehoben hat, einen Vollschutz. Es 
hängt mit der durchschnittlich zu geringen Größe, 
mit Umwelteinwirkungen von außen, aber auch 
mit den Nutzungen, die häufig fortgeführt werden, 
zusammen (48\

c) Zum Teil könnte man schädlichen Umweltein
wirkungen von außen gegensteuern, wenn es mög
lich wäre, die Naturschutzgebiete mit Pufferzonen 
zu umgeben 4̂9\  wie das bei den meisten westli
chen Nationalparks der USA durch die großen 
National Forests der Fall ist. Bei uns ist es bis jetzt 
noch nicht einmal ganz klar, ob Handlungen, die 
außerhalb des eigentlichen Naturschutzgebietes 
vorgenommen werden, aber unmittelbare Rück
wirkungen auf das Naturschutzgebiet haben, ver
boten werden können 5̂0). In einem internen No
vellierungsentwurf des Bundesministeriums für 
Umwelt und Reaktorsicherheit vom 18.05.1988 ist 
nun immerhin vorgesehen, daß auch die "für den 
Schutz notwendige Umgebung" in die Gebietser
klärung miteinbezogen werden kann.

4. Nationalparks

a) Die Definition sowie die international akzep
tierten Kriterien für Nationalparks ergeben sich 
aus der folgenden Aufstellung 5̂1̂ :

Nationalparks sind rechtsverbindlich festgesetzte, 
einheitlich zu schützende Gebiete, die großräumig 
und von besonderer Eigenart sind, 
überwiegend die Voraussetzungen eines Natur
schutzgebietes erfüllen,

sich in einem vom Menschen nicht oder wenig be
einflußten Zustand befinden und 
vornehmlich der Erhaltung eines möglichst arten
reichen heimischen Pflanzen- und Tierbestandes 
dienen (52\

Folgende international akzeptierten Kriterien soll 
ein Nationalpark erfüllen:

-  Naturlandschaften: Aber seit 1973 können auch 
wertvolle Kulturlandschaftsformen und Ge
biete von geschichtlicher und vorgeschichtli
cher Bedeutung einbezogen werden.

-  Großflächigkeit: Das Gebiet muß mindestens
1.000 ha umfassen.

-  De jure-Schutz: Es muß einen rechtlichen Sta
tus besitzen, der ihm einen ausreichenden 
Schutz gewährt.

-  De facto-Schutz: Es muß mit genügend Etat 
und Personal versehen sein, um den Schutzsta
tus zu wahren.

-  Besucher sollen unter bestimmten Vorausset
zungen Zutritt haben.

b) Fraglich ist, ob unsere Nationalparks diesem 
internationalen Standard entsprechen. Denn die 
Lösung zwischen Naturschutzfunktion und Frem
denverkehr (Massentourismus), Forstwirtschaft, 
bzw. dem holzverarbeitenden Gewerbe hinsicht
lich der weiteren wirtschaftlichen Nutzung der 
Waldbestände, der Jagd, die einen erhöhten Rot- 
bzw. Rehwildbestand duldet, sowie der Landwirt
schaft (Almbewirtschaftung, Waldweiderechte) 
ist beispielsweise der Verordnung über den Al
pen- und Nationalpark Berchtesgaden nicht über
zeugend gelungen Auch die Regelungen zu 
dem dritten bundesdeutschen Nationalpark, dem 
schleswig-holsteinisch/niedersächsischen Natio
nalpark "Wattenmeer" 5̂4̂  stellen keine optimale 
Konfliktbewältigung d a r S o  werden insbeson
dere der Land- und Forstwirtschaft (Schafbewei- 
dung der Salzwiesen) selbst in dem mit der inten
sivsten Schutzintensität ausgestatteten Bereich 
kaum Beschränkungen auferlegt. Die Belange des 
Fremdenverkehrs konnten sich weitgehend durch
setzen (Wattwanderungen, Bade- und Kurbe
trieb). Schließlich ist sogar in Teilgebieten Erd
ölförderung zulässig
In den US-Nationalparks ist z.B. "timber-harve
sting", Jagd, Ausbeutung von Bodenschätzen, ge
nerell verboten und (beschränkt) Weidewirtschaft 
nur noch den sog. "inholdings" erlaubt. Der Natio- 
nal-Park-Service versucht auch, den Tourismus 
mehr und mehr zu kanalisieren, um "impacts", die 
von ihm ausgehen, möglichst gering zu halten.

5. Landschaftsschutzgebiete

a) Nach § 15 BNatSchG sind Landschaftsschutz
gebiete "rechtsverbindlich festgesetzte Gebiete, in 
denen ein besonderer Schutz von Natur und Land
schaft
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-  zur Erhaltung oder Wiederherstellung der Lei
stungsfähigkeit des Naturhaushaltes oder der 
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter,

-  wegen der Vielfalt, Eigenart oder Schönheit 
des Landschaftsbildes,

-  wegen ihrer besonderen Bedeutung für die Er
holung

erforderlich ist".

Gegenüber Naturschutzgebieten handelt es sich 
um eine schwächere Schutzform. Als schutzwür
dig gelten vor allem bestimmte landschaftsökolo
gische und landschaftspflegerische Funktionen 
und Eigenschaften des Landschaftsschutzgebie
tes, während sich der besondere Schutz bei Natur
schutzgebieten unmittelbar an Natur und Land
schaft in ihrer Gesamtheit oder in einzelnen Teilen 
orientiert. In erster Linie werden Landschaftsge
biete wegen ihrer Erholungsbedeutung ausgewie
sen oder wegen der Schönheit des Landschafts
bildes. Typische Beispiele sind ortsnahe Erho
lungswälder, Uferbereiche von Seen und Flüssen, 
schöne Täler, Strand- und Dünengebiete. Derzeit 
sind ca. 25 % der Fläche der Bundesrepublik 
Deutschland Landschaftsschutzgebiet.

Im Unterschied zum absoluten Veränderungsver- 
bot in Naturschutzgebieten ist für das Land
schaftsschutzgebiet das relative Verbot mit Er
laubnisvorbehalt typisch. Wenn die beabsichtigte 
Handlung den Charakter des Schutzgebietes nicht 
verändert und dem Schutzzweck im ganzen nicht 
widerspricht, wird man von einem Rechtsan
spruch auf Erlaubnis auszugehen haben.

Die Naturschutzbehörden können bisweilen vor 
der Frage stehen, ob sie zu Zwecken des Biotop
schutzes ein Naturschutzgebiet ausweisen sollen, 
oder ob die Schutzzwecke auch mit einem Land
schaftsschutzgebiet, in dem grundsätzlich geringe
re Nutzungsbeschränkungen gelten, erreicht wer
den können. Prinzipiell könnte auch ein Land
schaftsschutzgebiet ausreichen, denn auch es kann 
dem Zweck dienen, die Leistungsfähigkeit des Na
turhaushaltes zu erhalten. Das soll nach den No
vellierungsüberlegungen im Bundesumweltmini
sterium nun auch im Gesetzestext verdeutlicht 
werden durch den Begriff der "ökologischen Lei
stungsfähigkeit". Die Frage aber ist, welche Rolle 
hier die Landwirtschaftsklausel spielt. § 15 Abs. 2 
BNatSchG sagt, daß die Naturschutzbehörde bei 
den Nutzungsbeschränkungen die Landwirt
schaftsklausel des § 1 Abs. 3 BNatSchG besonders 
zu beachten hat. Will sie z.B. Feuchtwiesen als 
Biotope erhalten und will sie deshalb den Grün
landwirten bestimmte Nutzungsbeschränkungen 
auferlegen - etwa Verbot der Mahd und des Aus
bringens von Gülle in bestimmten Zeiten, Verbot 
der Entwässerung und der Umwandlung in Acker
land -, dann muß sie, bei Widerspruch der Land
wirte, den Nachweis führen, daß gleichwohl noch 
"ordnungsgemäße", d.h. ökonomisch sinnvolle

Landwirtschaft möglich ist. Da sie diesen Beweis 
in vielen Fällen nicht wird antreten können, ist der 
Landschaftsschutz nach gegenwärtiger Rechtsla
ge für den Biotopschutz häufig ein unbrauchbares 
Instrument ^

6. Artenschutz

Artenschutz muß wegen der fortschreitenden 
Verschlechterung der Umweltqualität durch Zivi
lisationseinflüsse und wegen der Zunahme von Be
lastungen und der Abnahme von Naturreserven 
auch und gerade durch einen wirksamen Biotop
schutz geleistet werden. Es setzt sich mehr und 
mehr die Erkenntnis durch, daß Tier- und Pflan
zenarten weniger durch direkten menschlichen 
Zugriff als durch Zerstörung ihrer Lebensräume 
gefährdet werden ('58\  Biotopschutz muß daher 
darauf abzielen, die Gesamtheit der wildlebenden 
Tiere und wildwachsenden Pflanzen in optimaler 
natürlicher Vielfalt und Bestandsdichte an ökolo
gisch funktionsfähigen Lebensstätten zu schützen 
und zu pflegen

Zentralvorschrift dieses Biotopschutzes bildet 
§ 20c BNatSchG:

§ 20c Schutz bestimmter Biotope

(1) Maßnahmen, die zu einer Zerstörung oder sonstigen er
heblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung folgender 
Biotope führen können, sind unzulässig.

1. Moore, Sümpfe, Röhrichte, seggen- und binsenreiche Naß
wiesen, Quellbereiche, natumahe und unverbaute Bach- und 
Flußabschnitte, Verlandungsbereiche stehender Gewässer,

2. offene Binnendünen, offene natürliche Block- und Geröll
halden, Zwergstrauch- und Wacholderheiden, Borstgrasra- 
sen, Trockenrasen, Wälder und Gebüsche trockenwarmer 
Standorte,

3. Bruch-, Sumpf- und Auwälder,

4. Fels- und Steilküsten, Strandwälle sowie Dünen, Salzwie
sen und Wattflächen im Küstenbereich,

5. offene Felsbildungen, alpine Rasen sowie Schneetälchen 
und Krummholzgebüsche im alpinen Bereich.

(2) Die Länder können Ausnahmen zulassen, wenn die Be
einträchtigungen der Biotope ausgeglichen werden können 
oder die Maßnahmen aus überwiegenden Gründen des Ge
meinwohls notwendig sind. Bei Ausnahmen, die aus überwie
genden Gründen des Gemeinwohls notwendig sind, können 
die Länder Ausgleichsmaßnahmen oder Ersatzmaßnahmen 
anordnen.

(3) Die Länder können weitere Biotope den in Absatz 1 ge
nannten gleichstellen.

76



Danach sind Maßnahmen, die zu einer Zerstörung 
oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Be
einträchtigung bestimmter Biotope führen kön
nen, unzulässig. Es handelt sich dabei um eine 
Liste von Biotopen, die wegen ihrer Seltenheit, 
ihres starken Rückgangs in der Vergangenheit, 
ihrer Unentbehrlichkeit für bestimmte Tier- und 
Pflanzenarten und - insoweit nicht spezifisch ar
tenschützerisch - ihrer landschaftlichen Bedeu
tung eines stärkeren Schutzes bedürfen.

a) Vom gesamten Regelungszusammenhang her 
gehört der Biotopschutz materiell aber nicht zum 
Artenschutz, sondern zum Flächenschutz. Über 
die Instrumente Landschaftsschutz-, Naturschutz
gebiet, bzw. geschützter Landschaftsbestandteil, 
läßt sich ein wirkungsvoller Schutz von Lebensräu
men erreichen
Wirksamer Biotopschutz hätte verlangt, daß der 
Schutz der Lebensräume von Tier- und Pflanzen
arten vom Artenschutz im engeren Sinne, d.h. also 
vom Schutz vor direktem Zugriff abgekoppelt und 
in einem eigenen Abschnitt geregelt worden wäre. 
Insbesondere war daran zu denken, den besonde
ren Biotopschutz des § 20c BNatSchG durch einen 
allgemeinen Biotopschutz zu ergänzen ̂ . So wie 
es die Aufgabe des Artenschutzes ist, alle Tier- 
und Pflanzenarten zu schützen, so darf sich auch 
der Biotopschutz nicht auf punktuelle Maßnah
men beschränken. Es kann langfristig nicht ausrei
chen, einige hochgradig gefährdete Biotoptypen 
unter Schutz zu stellen, die flächenmäßig in der 
Bundesrepublik Deutschland kaum ins Gewicht 
fallen, sondern es müßte ein Bündel durchdachter 
Rahmenbestimmungen geschaffen werden, die 
wirkungsvollen allgemeinen Biotopschutz flä
chendeckend ermöglichen

Vorschriften, die den Biotopschutz im Auge ha
ben, finden sich im übrigen auch außerhalb des V. 
Abschnittes.

-  In die Landschaftsplanung (§§ 5, 6 BNatSchG) 
ist auch der Artenschutz, insbesondere der Bio
topschutz, einzubeziehen Bedauerlicherweise 
verzichtete die Novellierung darauf, die Länder 
zur Aufstellung von Artenschutz- und Biotop
schutzprogrammen zu verpflichten. Entsprechen
de Vorschriften scheiterten an dem Widerstand 
der Länder *-64\

-  § 8 BNatSchG will auch die Abwehr von Eingrif
fen ermöglichen, die die Lebensstätten, Lebens
räume, Lebensgemeinschaften von Pflanzen und 
Tieren beeinträchtigen können.

-  Die Einrichtung von Naturschutzgebieten und 
Nationalparken (§§ 13, 14 BNatSchG) bezweckt 
vor allem den Biotopschutz

-  Selbst Landschaftsschutzgebiete und geschützte 
Landschaftsbestandteile (§§ 15, 18 BNatSchG)

können - wie wir gesehen haben - dem allgemeinen 
Artenschutz dienen.

b) Mit dem ersten Gesetz zur Änderung des Bun
desnaturschutzgesetzes vom 10. Dezember 1986 
(66') hat der Gesetzgeber eine grundlegende Novel
lierung des Artenschutzrechtes vorgenommen. In 
den letzten Jahren sind wichtige internationale 
Vereinbarungen und EG-Regelungen im Bereich 
des Artenschutzes getroffen worden ̂ 67̂ , die in na
tionales Recht umgesetzt werden mußten. Dar
über hinaus war es notwendig, das bislang in einer 
Vielzahl von Vorschriften, sei es EG-, bundes- 
oder landesrechtlicher Natur, zersplitterte Arten
schutzrecht zu vereinheitlichen und auf Bundes
ebene zusammenzufassen.
Schließlich bezweckt die Neufassung des Geset
zes, bessere materielle Grundlagen für einen ef
fektiven Biotop- und Artenschutz zu schaffen, da 
die bisherigen Vorschriften einen weiteren Arten
schwund nicht verhindern konnten

aa) Wie schon das Bundesnaturschutzgesetz in 
seiner alten Form und die Ländergesetze, betrach
tet auch die Novelle alle Arten wildwachsender 
Pflanzen und wildlebender Tiere als erhaltenswert 
und schutzwürdig.
Unterscheidungen nach der "Schädlichkeit" oder 
dem wirtschaftlichen Nutzen, die im früheren Na
turschutzrecht enthalten waren, haben im gelten
den Recht keinen Platz mehr.

§ 20d Abs. 1 BNatSchG verbietet,

-  wildlebende Tiere mutwillig zu beunruhigen 
oder ohne vernünftigen Grund zu fangen, zu ver
letzen oder zu töten,

-  ohne vernünftigen Grund wildlebende Pflanzen 
von ihrem Standort zu entnehmen oder zu nutzen 
oder ihre Bestände niederzuschlagen oder auf 
sonstige Weise zu verwüsten,

-  ohne vernünftigen Grund Lagerstätten (im Kon
zept steht Lebensstätten!) wildlebender Tier- und 
Pflanzenarten zu beeinträchtigen oder zu zerstö
ren.

Erlaubt sind die grundsätzlich verbotenen Hand
lungen also dann, wenn sie auf einem "vernünfti
gen Grund" beruhen. Es handelt sich um einen 
wertausfüllungsbedürftigen Begriff, dessen Kon
kretisierung wesentlich von den Umständen des 
Einzelfalles abhängt, wobei der Zweck der Ver
bote, aber auch die allgemeine Zielsetzung des 
Gesetzes zu beachten ist
Darüber hinaus gelten nunmehr nach § 20d Abs. 4 
BNatSchG i.V.m. § 13 BArtSchVO Verbote für 
bestimmte Fang- und Tötungsmethoden, die auf 
alle wildlebenden Tiere anwendbar sind, soweit sie 
nicht dem Jagdrecht unterliegen.
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bb) Ein weiterreichender Schutz ist für Arten 
wildwachsender Pflanzen und wildlebender Tiere 
vorgesehen, die besonders geschützt sind (70\  
Nach § 20e Abs. 1 BNatSchG können wildlebende 
Tier- und Pflanzenarten bzw. deren Populationen 
unter besonderen Schutz gestellt werden, wenn 
der Bestand oder die Populationen durch mensch
lichen Zugriff im Bundesgebiet oder durch den in
ternationalen Handel gefährdet werden. Auf Ein
zelheiten kann ich hier nicht eingehen.

c) Das neugefaßte Artenschutzrecht bringt zwei
fellos eine erhebliche Verbesserung gegenüber 
dem alten Recht, vor allem beim Biotopschutz und 
im internationalen Artenschutz. Gleichwohl darf 
nicht übersehen werden, daß auch das neue Recht 
noch Mängel aufweist. Auf einige Schwächen soll 
kurz hingewiesen werden.

aa) Der Gesetzgeber war an die Novellierung des 
Artenschutzrechtes mit der erklärten Absicht her- 
angegangen, die bestehenden, oftmals unüber
sichtlichen Vorschriften zusammenzufassen und 
zu vereinfachen Dieses Ziel der Rechtsverein
fachung ist aber überwiegend nicht erreicht wor
den. Das Ergebnis der Novelle ist eine äußerst 
komplexe Regelung von Verboten, Ausnahmen 
und Rückausnahmen (72\  die für Verwaltung, Ge
richte, noch mehr aber für den Bürger äußerst 
schwer verständlich ist. Ein Vollzugsdefizit scheint 
daher schon vorprogrammiert.

bb) Auch in das neue Artenschutzrecht sind 
wieder die "Unberührbarkeitsklauseln" für die Jagd 
^  und die Land- und Forstwirtschaft ('74') aufge
nommen worden. Die Privilegierung der Land
wirtschaft auf dem Gebiet des Artenschutzes ist in 
diesem Umfang nicht gerechtfertigt und schäd
lich: Die gesamten Schutzvorschriften des § 20f 
BNatSchG für besonders geschützte Pflanzen und 
Tiere, selbst wenn diese Arten vom Aussterben 
bedroht sind, gelten nicht bei agrar ökonomisch (!) 
sinnvoller Nutzung 7̂5\

cc) Bedauerlich ist auch die immer noch gespal
tene Zuständigkeitsregelung des § 21c BNatSchG, 
insbesondere hinsichtlich der beiden Bundesäm
ter für Ernährung und Forstwirtschaft und für ge
werbliche Wirtschaft bei der Erteilung von Ein- 
und Ausfuhrgenehmigungen. Eine einheitliche 
Zuweisung hätte einen verbesserten Vollzug und 
wahrscheinlich höhere fachliche Kompetenz be
wirkt.

dd) Ökologisch fragwürdig ist schließlich der 
Vollschutz der Rabenkrähen, Elstern und Eichel
häher, den die novellierte Artenschutzverordnung 
verfügt. Denn die drei Rabenvögel können den 
Bestand anderer sensibler Tier- und insbesondere 
Vogelarten beeinträchtigen. Die EG-Vogel- 
schutzrichtlinie ließ jedoch keine andere Wahl 
(76\  Eine gewisse Korrekturmöglichkeit bietet 
§ 20g Abs. 6 BNatSchG. Danach können die Län

der Ausnahmen von den artenschutzrechtlichen 
Verboten zulassen, beispielsweise zum Schutz der 
heimischen Tierwelt oder zur Abwendung erheb
licher Schäden in der Landwirtschaft.

III. Naturschutz und Erholung

1. Das geltende Recht räumt der Erholungsfunk
tion von Natur und Landschaft großes Gewicht 
ein. In Bayern ist das Recht, die freie Landschaft 
zu betreten und die Naturschönheiten zu genie
ßen, sogar in einem eigenen Grundrecht gewähr
leistet:

Art. 141 Abs. 3 BV:

(3) Der Genuß der Naturschönheiten und die Erholung in 
der freien Natur, insbesondere das Betreten von Wald und 
Bergweide, das Befahren der Gewässer und die Aneignung 
wildwachsender Waldfrüchte in ortsüblichem Umfang ist je
dermann gestattet. Dabei ist jedermann verpflichtet, mit 
Natur und Landschaft pfleglich umzugehen. Staat und Ge
meinde sind berechtigt und verpflichtet, der Allgemeinheit 
die Zugänge zu Bergen, Seen, Flüssen und sonstigen land
schaftlichen Schönheiten freizuhalten und allenfalls durch 
Einschränkungen des Eigentumsrechtes freizumachen sowie 
Wanderwege und Erholungsparks anzulegen.

Auch das Naturschutzrecht hebt die Bedeutung 
von Natur und Landschaft schon im Zielkatalog 
des § 1 BNatSchG hervor, wo es heißt

Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege

(1) Natur und Landschaft sind im besiedelten und unbesie- 
delten Bereich so zu schützen, zu pflegen und zu entwickeln, 
daß

1. die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts,
2. die Nutzungsfähigkeit der Naturgüter,
3. die Pflanzen- und Tierwelt sowie
4. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Land
schaft als Lebensgrundlagen des Menschen und als Voraus
setzung für seine Erholung in Natur und Landschaft nach
haltig gesichert sind.

Vom Betretungsrecht gedeckt ist beispielsweise 
das Wandern, das Ski- und Schlittenfahren, der 
Gelände- und Waldlauf, das Radfahren, Reiten, 
Segeln und Surfen.

Sportliche Betätigungen, die keinen Zusammen
hang mehr mit Naturgenuß und Erholung aufwei
sen, insbesondere der Motorsport (z.B. das Ge
ländefahren), gehören jedoch nicht mehr zum ge
nehmigungsfreien "Betreten".

2. Das Umweltgutachten 1987 widmet den Um
weltbelastungen durch Freizeitaktivitäten mit 
Recht einen eigenen kritischen Abschnitt 7̂8,\  Die 
Prognose der Zuwachsraten für Freizeitaktivitä
ten sieht nämlich teilweise, wenn man an die dar-
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aus resultierenden Gefahren für die Natur denkt, 
bedrohlich aus ^  (siehe Abb. 8)

F re ize lta k tiv itä ten

Bevöl-

Machen Sie etwas von dieser 
Liste hier 6 fl er in ihrer Freizeit, 
wenn es von der Jahreszeit her

lcerung
insge
samt
(ab

14 Jahre) 
%

Minner Frauen

m&glich irtT V* %

S c h w im m e n ............................
S challp latten , M usik  caset-

47 47 48

ten  h ö r e n ................................. 45 4 6 45
W a n d e r n .................................... 39 37 40
K eg e ln , B ow ling  .................. 23 26 20
T urnen , G y m n a s t ik .............
J o g g in g , W ald- oder

13 5 21

G e lä n d e la u l ............................ 12 16 9
Sportliches R a d fa h r en . . . . 12 12 13
C am p in g , C a r a v a n in g . . . .  
M u sizieren , M usildnstru-

11 13 9

m en te  sp ie len  ....................... 11 9 12
S k i-L anglauf .......................... 11 11 10
Sk i-A bfahrtslauf .................. 10 12 9
M in ig o lf -S p ie le n .................. 10 11 9
T isch ten n is ............................... 10 14 6
T a n z s p o r t .................................
F ed erball, B adm inton

10 7 12

sp ie le n  ...................................... 9 8 11
Fußball sp ie len  ..................... 9 19 1
M alen , Z e ic h n e n .................. 9 6 11
E is lä u fe n .................................... 8 7 9
T e n n i s ......................................... 8 10 6
B e rg s te ig en  ............................ 7 7 6
A n g e ln , F is c h e n .....................
M od ellieren , W erken,

6 12 2

T öpfern , E m a ill ie r e n ...........
M otorsport m it A uto oder

6 4 8

M otorrad ................................. 4 7 2
V o lle y b a l l ................................. 4 5 4
A e r o b ic ...................................... 4 1 6
S q u a sh  ...................................... 3 4 3
R e i t e n ........................................ 3 2 4
B o d y b u ild in g .......................... 3 4 2
S u r f e n ......................................... 3 4 2
S e g e l n ........................................ 2 3 1
T a u ch en  .................................... 2 3 1

I n s g e s a m t ................................. 358 378 344

Abbildung 8

3. Immerhin stellt das Recht auch gewisse Be
schränkungsmöglichkeiten der Betretungsrechte 
im Interesse des Naturschutzes zur Verfügung. 
Eine immanente Schranke, auch des verfassungs
rechtlich garantierten Rechtes auf Naturgenuß, ist 
der Grundsatz der Gemeinverträglichkeit.

a) Er hat einmal Bedeutung für das Verhältnis der 
Naturbenutzer untereinander, weil er die Pflicht 
zur gegenseitigen Rücksichtnahme beinhaltet. - 
Beispielsweise spielt er eine Rolle für die Lösung 
des Konfliktes zwischen Wandern und Reiten in 
Naherholungsgebieten

b) Das Betretensrecht findet eine Schranke aber 
auch an den Interessen der Allgemeinheit, zu de
nen insbesondere der Arten- und Biotopschutz, 
die Landschaftspflege, der Schutz von Kulturen, 
der Gewässer, der Gesundheit und des Erholungs
bedürfnisses der Bevölkerung gehören

Die Naturschutzbehörden können deshalb durch 
Rechtsverordnung oder Einzelanordnung das Be
treten von Teilen der freien Landschaft aus Grün
den des Naturschutzes verbieten. Eine Ausprä
gung des Grundsatzes der Gemeinverträglichkeit 
findet sich beispielsweise in § 13 Abs. 2,14 Abs. 2 
BNatSchG bei Naturschutzgebieten und National
parks sowie in § 15 Abs. 2 BNatSchG in Land
schaftsschutzgebieten.

c) Lassen Sie mich zum Schluß noch einen kurzen 
Bück werfen auf die Möglichkeiten des amerika
nischen National-Park-Service zum Schutz der 
Wilderness- Gebiete vor Übernutzung durch "visi- 
tors". In allen westlichen National Parks, die ich 
besucht habe, ist für Wanderungen in das "back- 
country", das mit dem Wilderness-Gebiet i.d.R. 
identisch ist, ein "permit" des National-Park- 
Service erforderlich. Er kann diese "permits" be
schränken, wenn das aus ökologischen Gründen 
geboten ist. 90 % der Fläche aller dieser Parks sind 
de jure oder de facto Wilderness-Gebiete, in de
nen heute das "Preservation-Ziel" Vorrang vor der 
"recreation" hat, dies obwohl in den Errichtungs
gesetzen "the enjoyment for the people" an sich 
ganz an der Spitze der Zielsetzung steht.

Freizeitaktivitäten Quelle : Grüner und Jahr, 1986
Quellenverzeichnis

Im Grunde besteht eine gewisse Vergleichbarkeit
zwischen Intensivlandwirtschaft und Massensport ( l)  Umweltgutachten 1987 des Rates von Sachverständi- 
in der freien Natur. gen für Umweltfragen, S. 125

-  In beiden Fällen kann die Natur, wenn auch in 
unterschiedlicher Weise, massiv beeinträchtigt 
werden.

-  In beiden Fällen sieht das Recht eine gewisse 
Privilegierung vor.

Man vergleiche nur § 1 BNatSchG.

(2) BUCHWALD/ENGELHARDT (Hrsg.), Handbuch 
für Planung, Gestaltung und Schutz der Umwelt, Bd. 
3: Die Bewertung und Planung der Umwelt, 1980

(3) Vgl. Bericht der Sachverständigenkommission 
"Staatszielbestimmungen und Gesetzgebungsaufträ
ge" (1983), Teilziffer 141, S. 90
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(4) S. auch SOELL, Rechtsfragen des Umweltschutzes, 
WiR 1973, S. 73 ff. (86 f.)

(5) Vgl. dazu Art. 141 Abs. 1 BV

(6) HOFFMANN, J Z 1988, S. 265 ff. sowie weitere Stel
lungnahmen aus der Hearingsakte: SALADIN, Prin
zip der Verantwortung, und BOSSELM ANN, 
FÜLLGRAF, MEYER-ABICH u.a.

(7) Vgl. dazu Umweltgutachten 1987 des Rates von Sach
verständigen für Umweltfragen, Teilziffer 335 und 
425 ff.

(8) Zu den unterschiedlichen Erscheinungsformen vgl. 
E. REHBINDER, in: SALZWEDEL (Hrsg.) Grund
züge des Umweltrechts, 1. Aufl. 1982, S. 87 ff. und 
BREUER, Umweltrecht, in: v. MÜNCH, besonderes 
Verwaltungsrecht, 6. Aufl. 1982, S. 648 ff.

(9) Zum immissionsschutzrechtlichen Vorsorgeprinzip 
vgl. statt vieler: JARASS, Bundesimmissionsschutz
gesetz, Kommentar, 1983, § 5 Nr. 25 ff. und SELL- 
NER, Immissionsschutzrecht und Industrieanlagen, 
2. Aufl. 1988, Ziff. 59 ff.

(10) LORZ, Gesetz über Naturschutz und Landschafts
pflege, Vorbemerkung 1 vor § 1 BNatSchG, in 
ERBS/KOHLHAAS, Strafrechtliche Nebengesetze, 
Stand September 1988, sowie ENGELHARDT/ 
BRENNER, Naturschutzrecht in Bayern, Anm. 4 zu 
Art. 1 BayNatSchG, Stand Juni 1987; zutreffend 
dagegen KÜNKELE/SCHILLINGER, Naturschutz- 
recht für Baden-Württemberg, Anm. 10 zu § 1 
NatSchG-BW

(11) Vgl. Umweltgutachten 1987 des Rates von Sachver
ständigen für Umweltfragen, 1987, Nr. 345

(12) Vgl. Umweltgutachten 1987 des Rates von Sachver
ständigen für Umweltfragen Nr. 2186

(13) Wie sie beispielsweise der Sachverständigenrat für 
Umweltfragen fordert, vgl. Umweltgutachten 1987, 
Nr. 469

(14) Vgl. FINKE, AKUR-Hearing (Fn. 6), S. 47

(15) Vgl. § 8 Abs. 5 BNatSchG

(16) Vgl. Umweltgutachten 1987, Nr. 368 ff.

(17) Vgl. Umweltgutachten 1987, Abb. 2.1.1, 1987, S. 128

(18) Vgl. § 29 Abs. 1 Ziff. 4 BNatSchG

(19) Vgl. SALADIN, P./LEIMBACHER, J. (Fn. 6); 
ferner die Thesen von SALADIN, die auf dem 
AKUR-Hearing (Fn. 6), S. 7 f., wiedergegeben 
wurden. Siehe ferner BOSSELMANN, AKUR- 
Hearing (Fn. 6), S. 11 ff., 40 ff., sowie MEYER- 
ABICH, Wege zum Frieden mit der Natur, 19 S.

(20) Vgl. STONE, Christopher D., Umwelt vor Gericht - 
Die Eigenrechte der Natur (Titel der Originalausga
be: Should Trees Have Standing?), hrsg. und aus dem 
Amerikanischen übertragen von Hanfried BLUME, 
1987

(21) AUER, Alfons, Umweltethik, 1984

(22) Vgl. LÖW, R., Philosophische Begründung des Na
turschutzes, in: Handbuch: Naturschutz in Schleswig- 
Holstein, 1988, S. ...; ferner die Wiedergabe seiner 
Kemthesen auf dem AKUR-Hearing (Fn. 2), S. 8 f.

(23) Vgl. die Zusammenfassung der Hearingsergebnisse 
von SOELL (Fn. 2), S. 29 und 93 sowie WAHL (Fn. 
2), S. 92

(24) Vgl. § 2 Ziff. 3 des Entwurfes vom 18. Mai 1988 
(nicht veröffentlicht)

(25) Vgl. Hinweis von FINKE, maschinenschriftliches 
Protokoll des Hearings, S. 82

(26) Vgl. Umweltgutachten 1987 des Rates von Sachver
ständigen für Umweltfragen, Nr. 373

(27) § 29 Abs. 1 Ziff. 4 BNatSchG

(28) Vgl. NEUMEYER, D., Erfahrungen mit der Ver
bandsklage aus der Sicht der Verwaltungsgerichte, in: 
Wahrnehmung von Naturschutzinteressen in gericht
lichen Verfahren, Passau 1988, S. 51 ff.

(29) Vgl. Umweltgutachten 1987, Nr. 378, S. 132

(30) Vgl. SOELL, Naturschutz- und Landschaftspflege
recht, in: SALZWEDEL (Hrsg.), Grundzüge des 
Umweltrechts, 1982, S. 511

(31) Dazu und zum folgenden SOELL (Fn. 30), S. 519 ff.

(32) Vgl. Umweltgutachten 1987, Abb. 2.1.4, S. 140

(33) Vgl. dazu SOELL (Fn. 30), S. 521 ff. und Beilage zum 
Beitrag "Empfehlungen zum Vollzug der Eingriffsre
gelung" der Arbeitsgruppe "Eingriffsregelung" der 
Landesanstalten/-ämter für Naturschutz- und Land
schaftspflege und der Bundesforschungsanstalt für 
Naturschutz und Landschaftsökologie (BFANL); 
Natur und Landschaft, 63. Jg., 1988, Heft 5

(34) Vgl. Vollzugsempfehlung (Fn. 33), Ziff. 2.1

(35) Vgl. SOELL (Fn. 30), S. 525

(36) Vgl. Fn. 33, S. 5

(37) Vgl. Beilage zum Beitrag "Empfehlungen zum 
Vollzug der Eingriffsregelung" (Fn. 33), S. 5/6

(38) Vgl. KOLODZIEJCOK/RECKEN, Anm. 7 zu § 8 
BNatSchG

80



(39) Vgl. Beilage zum Beitrag "Empfehlungen zum 
Vollzug der Eingriffsregelung" (Fn. 33), S. 6/7

(40) Vgl. "Empfehlungen zum Vollzug der Eingriffsrege- (57) 
lung" (Fn. 33), S. 8

(41) Vgl. "Empfehlungen zum Vollzug der Eingriffsrege
lung" (Fn. 33), S. 8

(42) Vgl. SOELL, in: SALZWEDEL (Hrsg.), Grundzüge 
des Umweltrechts, S. 530

(43) Vgl. "Empfehlungen zum Vollzug der Eingriffsrege
lung" (Fn. 33), S. 11

(44) Vgl. z.B. Vollzugsempfehlungen (Fn. 33), S. 21

(45) So auch die "Empfehlungen zum Vollzug der Ein
griffsregelung" (Fn. 33), S. 21

(46) Vgl. Umweltgutachten 1987, Nr. 464, S. 156

(47) Vgl. Umweltgutachten 1987, Abbildung 2.1.6, S. 149

(48) Vgl. dazu schon ERZ, Probleme der Integration des 
Naturschutzgesetzes in Landschaftsschutzprogram
me, in: Zeitschrift der Technischen Universität 
Berlin, TuB 2, 10. Jahrg. 1978, S. 1 ff. (12) und Um
weltgutachten 1987, Ziff. 446, S. 151

(49) Das hat der Sachverständigenrat für Umweltfragen 
schon im Umweltgutachten 1978, S. 402, Nr. 1250,
Ziff. 1 und Nr. 1252 gefordert

(50) Vgl. dazu SOELL, Aktuelle Probleme des Natur
schutz- und Landschaftspflegerechtes, in: Der 
Mensch und seine Umwelt, Schriftenreihe der Uni
versität Regensburg, Bd. II, 1980, S. 155 ff. (174 ff.)

(51) Vgl. SOELL, in: SALZWEDEL (Hrsg.), Grundzüge 
des Umweltrechts, 1982, S. 536/537

(52) Vgl. § 14 BNatSchG

(53) Vgl. SOELL, in: SALZWEDEL (Hrsg.), Grundzüge 
des Umweltrechts. 1982, S. 537

(54) Gesetz zum Schutze des schleswig-holsteinischen 
Wattenmeeres (Nationalparkgesetz) vom 22. Juli 
1985, GVB1. Schleswig-Holstein, 1985, S. 202; Ver
ordnung über den Nationalpark "Niedersächsisches 
Wattenmeer" vom 13. Dezember 1985, Niedersächsi
sches GVB1., 1985, S. 533

(55) Teilweise herbe Kritik findet sich bei STOLDT, 
ZEIT-Magazin, Nr. 30/1985, S. 6 ff. und in NATUR,
Nr. 8/1984, S. 76 ff.

(56) Vgl. dazu einerseits HOPPE, National-Park-Verord- 
nung "Niedersächsisches Wattenmeer und bergbau
liche Berechtigungen (1987), Kurzfassung, DVB1.
1987, S. 757 ff. und andererseits mit Recht kritisch

FISCHER-HÜFTLE, Bergbauberechtigungen und 
naturschutzrechtliche Verordnungen, NuR 1989, S . ...

SOELL, Grenzen zwischen Landwirtschaft, Natur
schutz und Landschaftsschutz, NuR 1984, S. 8 ff.; 
ders., Besprechung: HENNEKE, Hans-Günter, 
Landwirtschaft und Naturschutz. Normative Rege
lungen eines ambivalenten Verhältnisses im Verfas- 
sungs-, Naturschutz, Flurbereinigungs-, Raum- 
ordnungs- und Bauplanungsrecht unter besonderer 
Berücksichtigung der Landwirtschaftsklauseln im 
Naturschutzrecht. Von Hans-Günter HENNEKE 
(Schriftenreihe des Lorenz-von-Stein-Instituts, Bd. 
8), 1986, S. 515/516

(58) Eingehend HEIDENREICH, Reichen die derzeiti
gen rechtlichen Grundlagen des Biotopschutzes als 
Voraussetzung für den Artenschutz aus?, in: Warum 
Artenschutz?, Heft 46 der Schriftenreihe des Deut
schen Rates für Landespflege, 1985, S. 641 ff., 641, 
642. Nach einer Äußerung des Sachverständigen Dr. 
RHEINWALD (BUND) bei der öffentlichen Anhö
rung zur Novellierung des Bundesnaturschutzgeset
zes in der 83. Sitzung des Ausschusses für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten vom 16. April 1986 ist in 
der Bundesrepublik Deutschland nur eine einzige 
Art durch direkten menschlichen Zugriff gefährdet; 
vgl. Stenographische Protokolle der Sitzung, S. 95

(59) Vgl. BLAB, Tierartenschutz durch Biotopsicherung, 
in: OLSCHOWY, Natur- und Umweltschutz in der 
Bundessrepublik Deutschland, 1978, S. 785 ff. Die 
Länder haben teilweise bereits früher auf diese Not
wendigkeit reagiert und Biotopschutzvorschriften er
lassen; vgl. z.B. Art. 6d BayNatSchG, § 16 NatSchG 
BW, § 11 LPfleG SH, die allesamt den Schutz von 
Feuchtgebieten betreffen

(60) Zweifelnd PLACHTER, Schutz der Fauna durch Flä
chensicherung - Stand, Möglichkeiten und Grenzen, 
in: Warum Artenschutz? (Fn. 56), S. 618 ff., v.a. S. 
625 ff.

(61) Ein Ansatz für einen allgemeinen Biotopschutz 
findet sich in § 20d Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG. Danach 
ist es auch verboten, "ohne vernünftigen Grund Le
bensstätten wildlebender Tier- und Pflanzenarten zu 
beeinträchtigen oder zu zerstören"

(62) An dieser Stelle ist eine eingehende Diskussion einer 
solchen Regelung nicht möglich. In Betracht käme 
aber z.B. ein über § 20b Abs. 1 BNatSchG hinaus
gehendes Biotpkartierungsgebot, Festschreibung 
eines Pflege- und Entwicklungsgebots und Vorschrif
ten über Mindestflächengröße, Biotopqualität, Ver
netzungsgrad u.ä.; dazu auch PLACHTER (Fn. 58),
S. 621 ff.

(63) Vgl. § 6 Abs. 2 Nr. 2c BNatSchG

(64) Vgl. BT-Drucks. 10/6 341, S. 39
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(65) Vgl. Deutscher Rat für Landespflege, Warum Arten
schutz? (Fn. 56), S. 537 ff., 547

cherheit vor dem Bundesrat am 28. November 1986, 
zit. in: UMWELT, Heft 1/1987, S. 8

(66) Erstes Gesetz zur Änderung des Bundesnaturschutz
gesetzes vom 10.12.1986, BGBl. 1986 I, S. 2349 ff.

(72) Ein Beispiel sind die Regelungen der §§ 20f Abs. 2, 
20g Abs. 1 BNatSchG, § 12 BArtSchVO

(67) Eine Zusammenstellung findet sich in SOELL, in: 
SALZW EDEL (Hrsg.), Grundzüge des Umwelt

(73) Vgl. § 20g Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG

rechts, 2. Aufl. 1989 (74) Vgl. § 20f Abs. 3 BNatSchG

(68) Siehe die Zielsetzung des Gesetzentwurfs der Bun
desregierung, BR-Drucks. 251/85. Nach einer Stati

(75) Vgl. § 20f Abs. 3 BNatSchG

stik in der Zeitschrift NATUR, Heft 4/1986, S. 34, 
hat die Zahl der gefährdeten, bedrohten oder ausge

(76) Vgl. UMWELT 2/1987, S. 85

storbenen Tier- und Pflanzenarten je nach Klasse in 
der Zeit zwischen 1977 bis 1985 um 2 bis 5 % zuge

(77) Vgl. § 1 Abs. 1 BNatSchG

nommen. Vgl. auch die Zahlen in UMWELT, Infor
mationen des Bundesministers für Umwelt, Natur

(78) Vgl. Umweltgutachten 1987, Nr. 2161 ff., S. 568 ff.

schutz und Reaktorsicherheit, Heft 8/1985,S. 14 (79) Vgl. Umweltgutachten 1987, Tab. 3.5.3, S. 570

(69) Es ist zu begrüßen, wenn in Ländergesetzen die ver
nünftigen Gründe teilweise näher umschrieben

(80) Vgl. BayVerfGH, BayVBl. 1975, S. 473 ff.

werden. Vgl. beispielhaft § 22 Abs. 2 HENatG, aber 
auch § 29 Abs. 1 S. 2, Abs. 3 NatSchGBln, § 61 Abs. 
3 LG NW, § 26 Abs. 1 Nr. 1 SNG, § 23 Abs. 2 LPflgG

(81) Vgl. SOELL, in: SALZWEDEL (Hrsg.), Grundzüge 
des Umweltrechts, 1. Aufl. 1982, S. 556 ff.

SH

(70) Eine Darstellung des neuen Artenschutzrechts gibt 
EMONDS, NuR 1987, S. 112 ff., am Beispiel des 
Greifvogelschutzes

(71) Vgl. die Äußerung des Staatssekretärs im Bundesmi
nisterium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-

Anschrift des Verfassers:

Prof. Dr. Hermann Soell 
Juristische Fakultät der 
Universität Regensburg 
Universitätsstraße 31 
D-8400 Regensburg
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Laufener Sem.beitr. 2/89 Akad.Natursch.Landschaftspfl. (ANL)-Laufen/Salzach 1989

Planung, Ausweisung und Pflege von Naturschutz
gebieten
Rainer Bergwelt

1. Die Veranstalter haben das Thema wegen der 
Bedeutung der Naturschutzgebiete (NSG) im Na
turschutz zu Recht gewählt. Neben den National
parken sind die NSG die strengste Schutzkatego
rie mit absolutem Veränderungsverbot. Ander
seits wären sie allein als Instrument des Natur
schutzes bei weitem nicht ausreichend:

— für den Biotopschutz:
Auch die Vielzahl der kleinen Biotope ist wichtig, 
für die schon aus arbeitsökonomischen Gründen 
keine Schutzgebiete festgesetzt werden können: 
Randbiotope wie Feldraine, Waldsäume; der Nut
zung unterliegende Flächen wie Feuchtwiesen. 
Für einen Teil dieser Biotope besteht seit 1982 
(Feuchtgebiete) bzw. 1986 (Mager- und Trocken
rasen) der gesetzliche Pauschalschutz des Art. 6 d 
Abs. 1 BayNatSchG, der noch der Umsetzung in 
Landesrecht bedarf;

-  für den Artenschutz:
Viele Arten der Roten Liste leben außerhalb von 
Schutzgebieten. Nach Untersuchungen in Nord
deutschland fanden sich nur ein Drittel der Brut
vogelarten in NSG; von 30 Beständen des Großen 
Mausohrs in Nordrheinwestfalen fand sich keines 
in einem NSG, beim Brachvogel nur 10 % der Be
stände; in Bayern lagen 43 von 53 ornithologisch 
bedeutsamen Gebieten nicht in NSG; 203 Vor
kommen von 19 stark gefährdeten Wirbeltierarten 
der Bayerischen Roten Liste waren nur mit 10 % 
in NSG vertreten.

Der Grund dürfte darin hegen, daß der Schwer
punkt der Schutzgebietsausweisungen auf der Si
cherung naturnaher Landschaftsausschnitte liegt. 
Von den 168 RL-Arten der Wirbeltiere (Stand 
1983) sind jedoch nur 29 % als Kulturflüchter an
zusehen, 23 % indifferent gegenüber Nutzungen, 
22 % aber bevorzugen eine extensive Nutzung, 
16 % leben in genutzten Gebieten und 10 % sind 
essentiell auf von Menschen genutzte Gebiete an
gewiesen.

Nach dieser einleitenden Bemerkung schlage ich 
vor, das Thema in drei Teilen zu behandeln:

-  Welche Flächen kommen für NSG in Frage?
-  Wie und in welchem Umfang gelingt die Siche

rung?

-  Wie gelingt es, die NSG in ihrem Schützens wer
ten Zustand zu erhalten?

Das erste deutsche NSG Drachenfels, ebenso 1910 
der Pflanzenschonbezirk Berchtesgaden, der 1926 
NSG wurde, wurden auf private Initiative geschaf
fen. Fast möchte man sägen: So ist es im wesentli
chen bis in die 70er Jahre hinein geblieben; maß
gebend für Schutzvorhaben waren Vorschläge von 
Verbänden und Privatpersonen. Überspitzt könn
te man fragen: Wer hätte die Vorschläge auch 
sonst machen sollen?

Bis zur Errichtung des Staatsministeriums für 
Landesentwicklung und Umweltfragen (StMLU) 
Ende 1970 standen zur Verfügung

-  am Staatsministerium des Innern als oberster 
Naturschutzbehörde ein Referat, das zu 66 % 
für den Naturschutz tätig war und drei Mitar
beiter hatte, darunter jedoch kein Fachmann 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege,

-  bei den Regierungen ein Jurist als Beamter des 
höheren Dienstes zu etwa 30 % seiner Arbeits
kraft und ein ehrenamtlicher Fachmann,

-  an den Landratsämtern Kreisbeauftragte für 
den Naturschutz im Ehrenamt, meist Lehrer, 
z.T. Forstleute, vielfach keine Fachleute.

Zum Vergleich: Heute verfügen das Ministerium 
über 35 Fach- und Verwaltungskräfte, die sieben 
Regierungen über 48 Fachkräfte, die 71 Land
ratsämter fast durchwegs über zwei Fachkräfte, 
jeweils mit entsprechenden Verwaltungskräften, 
das LfU über 21 Fachkräfte.
Trotz der geschilderten personellen Mangelaus
stattung wurden in den Jahren nach 1945 bis 1970 
81 NSG ausgewiesen - eine erstaunliche Leistung, 
aber - so der Vorwurf derer, die sich mit dieser 
Entwicklung kritisch befassen - : Die Ausweisun
gen beruhten vielfach auf den Prinzipien des Zu
falls und des geringsten Widerstandes.
Die fachlichen Grundlagen für die Ausweisung 
wurden wesentlich verbessert durch die Biotop
kartierung in den Jahren 1974/75, die die TU Wei
henstephan im Auftrag des Ministeriums durch
geführt hat. Daraus sind 700 NSG-Vorschläge her
vorgegangen, die deren Flächenanteil von derzeit 
rd. 1,7 auf rd. 3 % erhöhen würden. Dazu kommen 
neuere Vorschläge aus den Erhebungen für das 
Arten- und Biotopschutzprogramm, das wir seit 
vier Jahren landkreisweise erarbeiten und das
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Dr. PLACHTER vom Landesamt für Umwelt
schutz im Rahmen dieser Vorlesungsreihe im ein
zelnen darstellen wird.
Diese Fülle von Vorschlägen ist erfreulich im Hin
blick auf den noch vorhandenen natürlichen 
Reichtum unseres Landes; sie stimmt bedenklich, 
wenn man den zeitlichen Rahmen für die Umset
zung in verordnete Ausweisungen überschlägig 
berechnet: Mit dem Arbeitstempo des Jahres 1982 
könnte die Festsetzung der 700 NSG-Vorschläge 
etwa im Jahr 2025 abgeschlossen sein.

Mitte der 70er Jahre verstärkte sich die Überzeu
gung, daß die Ausweisung von NSG nicht genügt, 
sondern daß man sie auch nach der Ausweisung 
begleitend betreuen muß. Der erste Schritt dazu 
ist die Zustandserfassung, und zwar vor der Aus
weisung, damit man als eine Art Beweissicherung 
Grundlagen zur Beurteilung der weiteren Ent
wicklung zur Verfügung hat. Bei bereits ausgewie
senen NSG ist die Erfassung zu dem optimalen 
Zeitpunkt natürlich nicht mehr nachträglich mög
lich. Man hat sich daher entschlossen, bei diesen 
NSG wenigstens den Status quo zu erfassen. Das 
Landesamt für Umweltschutz hat 1978 dement
sprechend Aufträge an drei Hochschulinstitute 
erteilt. Mitte 1984 lagen Ergebnisse für 116 NSG 
vor.

Die wesentlichen Erkenntnisse waren:

•  Es gab auffällige Größenunterschiede von 0,4 
ha beim NSG Draba-Felsen bei Regensburg bis 
mehr als 29.000 ha beim NSG Ammergebirge.

•  Für die Ausweisung war vielfach die Vegeta
tion maßgebend, weil

-  sie leichter erfaßbar ist als die faunistische Si
tuation,

-  der Naturschutz historisch aus Naturdenkmal
vorstellungen hervorgegangen ist (kleine Flä
chen, Singularitäten),

-  sich die NSG aus Pflanzenschonbezirken ent
wickelt haben.

•  Zum Teil waren die NSG wegen wesentlicher 
qualitativer Verschlechterung nicht mehr schutz
würdig.

•  Aussagen zur Wirksamkeit des Instruments 
NSG seit Unterschutzstellung waren nicht mög
lich, weil zum Zeitpunkt der Ausweisung keine Be
weissicherung vorhanden war und Schutzziele 
vielfach nicht definiert wurden.

Bei den festgestellten Beeinträchtigungen ist es 
zweckmäßig zu unterscheiden in natürliche und 
anthropogene:

-  natürliche: die natürliche Dynamik, die bei den 
meisten Flächen zur Verbuschung und Bewaldung 
führt, bei stehenden Gewässern zur Verlandung;

-  anthropogene, die wieder unterschieden wer
den können in solche, die im NSG oder in unmit
telbarer Nähe entstehen, und andere, die Fernein
träge darstellen wie Stickstoff und die nur durch 
eine bessere Umweltpolitik allgemein vermindert 
werden können.

Die Unterscheidung bei den anthropogenen orts
nahen Beeinträchtigungen kann man weitertrei
ben, nämlich in

-  illegale (Entwässerung, Erholungsverkehr)
-  legale, nämlich aufgrund von Genehmigungen, 

insbesondere Befreiungen (Stichworte: Einzel
veranstaltungen wie die Flammende Donau, die 
seit letztem Jahr nicht mehr zugelassen wird; 
Maßnahmen mit Dauerwirkung wie Almer
schließung durch Wege).

Die Diskussion um den Zustand der vorhandenen 
und die Anforderungen an künftige NSG wurde 
sehr wesentlich gefördert durch ein Seminar der 
ANL 1983, das aus sehr detaillierten Analysen 
weitreichende Leitlinien für die Zukunft erarbei
tet hat, die ihrerseits in die Arbeit der Natur
schutzbehörden eingegangen sind. Um vom Zu
fallsprinzip immer weiter wegzukommen, wirken 
heute Ministerium, LfU und Regierungen bei der 
Aufstellung von regierungsbezirksweisen Listen 
für die dringlichsten NSG-Vorschläge zusammen. 
Als Kriterien sind vorgegeben

-  überregionale, regionale Bedeutung
-  Gefährdung
-  Repräsentanz des Biotoptyps im Naturraum 

und prozentualer Anteil der Schutzflächen an 
diesem Biotoptyp.

Damit wird die künftige Ausweisung auf eine ver
besserte systematische Grundlage gestellt. Wir 
sind uns allerdings bewußt, daß die Praxis eine 
gewisse Flexibilität innerhalb der Liste, die auf ca. 
4 Jahre angelegt ist, erfordert.

Die Festsetzung eines NSG läuft im einzelnen wie 
folgt ab: Am Anfang steht ein Gutachten des LfU
- heute nur noch für bedeutendere Vorhaben - an 
die Regierungen, die seit 1982 für die Festsetzung 
von NSG zuständig sind, mit Aussagen zum natur
schutzfachlichen Wert und Vorschlägen zur Grob
abgrenzung und zu wesentlichen, fachlich beding
ten Verordnungsinhalten, insbesondere zu den 
Verboten.

Anhand des Gutachtens des LfU geht die Regie
rung an die Detailplanung, insbesondere

-  die Feinabgrenzung,
-  die Inhalte im einzelnen,
-  die kartenmäßige Darstellung.

Dabei kommt der Forderung des Aktionspro
gramms Ökologie besondere Bedeutung zu, mit
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dem Schutzgebiet die Mindestarealgröße sicher
zustellen, d.h. als maßgeblich jene Fläche in das 
Schutzgebiet einzubeziehen, die der dort zu schüt
zende Ökosystemtyp mit seinem Artenbestand 
mindestens zum Überleben benötigt.

Diese Schritte sind Voraussetzung für das In- 
schutznahmeverfahren nach Art. 46 BayNatSchG. 
In der Praxis hat sich aber gezeigt, daß vor der of
fiziellen Einleitung des Verfahrens noch eine Rei
he von Informationsgesprächen mit Beteiligten ge
führt werden müssen. Dazu gehören vor allem

-  die betroffenen Landwirte mit ihrer berufsstän
dischen Vertretung, dem Bayerischen Bauern
verband,

-  die Kommunalpolitiker, die verständlicherwei
se Wert darauf legen, von einem Schutzgebiets
vorhaben nicht aus der Zeitung zu erfahren, die 
aber andererseits aus politischen Gründen zu 
stark dazu tendieren, Vorhaben aus der Sicht 
betroffener Bürger abzulehnen statt, was allein 
rechtlich in ihre Zuständigkeit fiele, Belange 
der Gemeinde oder des Landkreises als Ge
bietskörperschaft wahrzunehmen,

-  sonstige Verbände der Naturnützer wie Jäger 
und Fischer, die je nach natürlicher Ausstat
tung des geplanten Schutzgebiets von Ein
schränkungen betroffen sein können.

Am Beispiel Geigelstein läßt sich sehr gut verdeut
lichen, wie mühselig solche Vorgespräche sind 
und mit welch geringer Erfolgsaussicht sie geführt 
werden. Der damalige Staatssekretär GLÜCK 
hat, weil das geplante NSG zum Teil in seinem 
Stimmkreis liegt, auf ein Gespräch mit Kommu
nalpolitikern und BBV besonderen Wert gelegt. 
Ein solches Gespräch hat im Ministerium stattge
funden. Es war nicht das erste Mal, daß wir mit 
dem Unterton des Vorwurfs zu hören bekamen: 
Von diesem Vorhaben hören wir heute zum ersten 
Mal! (Dazu kann man nur sagen: Einmal muß ja 
das erste Mal sein!). In dem Gespräch hat der 
BBV wegen der vorgesehenen Regelungen für die 
Landwirtschaft keine Bedenken erhoben; gleich
wohl haben im weiteren Verlauf die Almbauern, 
obwohl gegenüber dem Status quo keine Ein
schränkungen vorgesehen sind, sich gegen das 
Projekt ausgesprochen. In gleicher Weise üben 
Kommunalpolitiker wegen der Einbeziehung der 
Almen in das Schutzgebiet heftigen Widerstand.

Von diesem Beispiel abgesehen, begegnen uns bei 
NSG-Vorhaben immer wieder folgende Einwän
de:

-  Man ist gegen das "Naturschutzgebiet" über
haupt wegen anonymer Ängste, auch wegen einer 
befürchteten Wertminderung der Grundstücke; 
nach außen wird argumentiert, die Natur sei bisher 
im schützenswerten Zustand erhalten worden, sie 
brauche auch für die Zukunft nicht unter Schutz 
gestellt zu werden.

— Es wird vorgeschlagen, die Einschränkungen 
nicht hoheitlich, sondern durch Vertrag festzule
gen. So verlockend diese Forderung kling t damit 
würde weder ein Schutz gegen Beeinträchtigun
gen durch Dritte erreicht, der nur auf hoheitli
chem Wege möglich ist, noch wäre Gewähr gege
ben, daß die Vertragspartner sich alle und für alle 
Zeit an die Schutzvereinbarungen gebunden füh
len. Die Regierung von Mittelfranken hat dazu 
eine kluge Lösung gefunden: Die Entlandung ex
tensiv bewirtschafteter Teiche im NSG ist verbo
ten, soweit nicht vertraglich mit der unteren Na
turschutzbehörde eine Regelung besteht.

— Beschränkungen der Landwirtschaft sollen ver
mieden werden. Dazu ist zu sagen: Die Landwirt
schaft wird ohnehin in den allermeisten Fällen "im 
bisherigen Umfang" zugelassen; für feuchte Wie
sen kann aber schon mal ein Umbruchverbot ver
hängt werden. Mit einem solchen Verbot berührt 
die Verordnung den Grenzbereich zwischen So
zialbindung und Enteignung. Welche der beiden 
Rechtsfiguren vorliegt, läßt sich nur im Einzelfall 
entscheiden. Auch für den Bereich der Sozial
bindung ist nach dem Beispiel des Wasserhaus
haltsgesetzes eine Ausgleichszahlung in der No
velle zum Bundesnaturschutzgesetz im Gespräch, 
die derzeit im Bundesumweltministerium in Ar
beit ist.

— Die NSG-Ausweisung mit ihrer Öffentlich
keitswirkung zieht zusätzliche Touristen an, das 
NSG wird dadurch gefährdet. Das ist leider ein 
Einwand, der nicht ohne weiteres von der Hand zu 
weisen ist. Der Erholungsdruck, den wir in un
serem Land in steigendem Maße beobachten, 
kann jedoch kein Grund für den Verzicht auf die 
NSG-Ausweisung sein; er muß hingegen sehr wohl 
Grund sein für die vermehrte Aufklärung der Be
völkerung über die konrekte Schutzwürdigkeit 
eines Gebietes und für besucherlenkende Maß
nahmen, insbesondere über das Wegeangebot, 
notfalls über das Wegegebot.

— Mit den Belangen von Freizeit und Erholung 
haben auch die Interessen der Fischer und Jäger 
in diesem Zusammenhang zu tun. Räumliche und 
zeitliche Beschränkungen der Fischerei und der 
Jagd stoßen daher immer wieder auf heftigen Wi
derstand. Dabei spielen etwa finanzielle Entschä
digungen keine argumentative Rolle, weil Fischer 
fischen und Jäger jagen wollen. Dazu kommen Ar
gumente wie: Fischerei betreibt Artenschutz unter 
Wasser; Jäger noch mehr als Fischer befürchten 
über die Beschränkungen der Jagd eine immer 
stärkere Aushöhlung des Eigentums. Beiden Be
langen versuchen die Naturschutzbehörden durch 
Verhandlungen mit äußerster Kompromißbereit
schaft zu begegnen.

— Schließlich hat angesichts überfüllter Pisten der 
Reiz des Tiefschneefahrens immer mehr zuge
nommen; für manche hat er eine lange Tradition.
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Die Kollision mit dem Ruhebedürfnis des Wildes, 
z.B. des Birkhuhns, das nur noch an wenigen Stel
len in Bayern vorkommt, ist damit vorprogram
miert, wenn in einem Naturschutzgebiet mit dem 
Schutz dieses gefährdeten Wildes ernst gemacht 
werden soll und etwa traditionelle Abfahrtsrouten 
von Skiwanderern gesperrt werden sollen. Auch 
überzeugten Naturschützern fällt es dann gele
gentlich schwer, solche Opfer aus Überzeugung 
auf sich zu nehmen - dafür haben wir Verständnis.

Solche Verhandlungen können sich buchstäblich 
über Jahre hinziehen, wie das NSG Salzachmün
dung zeigt. Angesichts dieser Wirklichkeit ist die 
Forderung der "reinen Lehre", in NSG müsse jeg
liche Nutzung ausgeschlossen werden, die reine 
Utopie.
Wenn die Regierung nach langen zähen Verhand
lungen den Eindruck gewonnen hat, daß ausrei
chend Vorgespräche geführt sind, insbesondere 
daß sich in einem Bereich konsensfähige Lösun
gen abzeichnen, während in anderen Bereichen 
abzusehen ist, daß ein naturschutzfachlich vertret
barer Konsens nicht zu erzielen ist, dann wird das 
Verfahren nach Art. 46 eingeleitet.

Dabei sind zwei Phasen zu unterscheiden: 
"Beteiligte Stellen" sind solche juristischen Perso
nen oder Behörden, die durch das Schutzprojekt 
betroffen sein können, z.B. Wasserwirtschaftsamt, 
Amt für Landwirtschaft, Bundeswehr, Energie
versorgungsunternehmen. Davon unabhängig ist 
die Beteiligung nach § 29 BNatSchG, d.h. der na
turschutzrechtlich anerkannten Verbände. Eben
so gibt es eine Sonderregelung für den Natur
schutzbeirat bei der Regierung. Es handelt sich 
also um die Beteiligung von Vertretern gleichge
richteter oder anders gearteter betroffener Belan
ge. Danach oder gleichzeitig läuft die zweite Phase 
nach Art. 46 Abs. 2 BayNatSchG, nämlich die Aus
legung der Unterlagen für die Öffentlichkeit: Die 
Entwürfe der Rechtsverordnung sind mit den Kar
ten auf die Dauer eines Monats öffentlich in den 
davon betroffenen Gemeinden und Landkreisen 
auszulegen. Ort und Dauer der Auslegung sind 
mindestens eine Woche vorher ortsüblich be
kanntzumachen mit dem Hinweis, daß Bedenken 
und Anregungen während der Auslegungsfrist 
vorgebracht werden können. Dieses Verfahren 
entspricht der Normsetzung im übrigen, z.B. bei 
Wasserschutzgebieten. Die Öffentlichkeit soll Ge
legenheit haben, sich zu äußern, insbesondere die 
Grundeigentümer.
Als Einwendungen kann alles noch einmal vorge
bracht werden und kommt oft auch tatsächlich 
wieder, was die Kommunen schon in den Vorge
sprächen vorgebracht haben, insbesondere zugun
sten ihrer Bürger. In einem Extremfall hat sich 
eine Gemeinde sogar geweigert, die Unterlagen 
bei sich auszulegen.

Das Ergebnis des Verfahrens kann sehr unter
schiedlich sein. Ein Vorhaben kann vertagt wer

den, z.B. beim NSG Kendlmühlfilze, wo den Pri
vateigentümern im schützenswerten Südteil die 
Unter Schutzstellung nicht vermittelbar war, so
lange der Staat durch Torfabbau im Nordteil nach 
ihrer Auffassung aus dem Moor finanzielle Vortei
le zog.

Ein Vorhaben kann auch vorläufig scheitern wie 
das NSG Rotwand, das seit 1968 trotz Landtags
beschluß und Zusage der Staatsregierung nicht 
durchzusetzen war, weil ein politisch einflußrei
cher Landrat das NSG generell abgelehnt hat. Die 
Lage war allerdings an der Rotwand auch beson
ders kompliziert: Die naturschutzfachlichen An
forderungen an die Verordnungsinhalte hätten 
nämlich zu enteignenden Einschränkungen der 
Almbewirtschaftung geführt; weniger hielt das 
Landesamt für Umweltschutz fachlich für nicht 
vertretbar, das Erforderliche ist derzeit nicht 
durchsetzbar; in Wahrheit: Auch weniger war 
nicht durchsetzbar, weil der Landrat im Bewußt
sein politischen Rückhalts auf höchster Ebene sei
nen Widerstand betrieben hat.
Die Regierung muß sich mit den eingehenden Ein
wendungen auseinandersetzen und das Ergebnis 
ihrer Überprüfung den Betroffenen mitteilen. 
Wenn das NSG festgesetzt ist, sind damit keines
wegs alle Probleme gelöst, wie ich schon angedeu
tet habe. Ein Teil der Problembewältigung ist der 
Pflege- und Entwicklungsplan (PEPL). Solche 
Pläne können wir seit 1985 erarbeiten; vorher war 
schon aus finanziellen Gründen daran nicht zu 
denken; erst mit der Verfassungsergänzung 1984 
hat sich unsere Titelgruppe im Einzelplan des Mi
nisteriums von 10 auf 20 Mio. DM verdoppelt und 
damit größere Spielräume eröffnet.

Ein PEPL hat im wesentlichen folgende Inhalte:

•  Allgemeines (Zielbeschreibung, Wiedergabe 
der NSG-Verordnung, Darstellung der Besitzver
hältnisse):

-  natürliche Grundlagen (Vegetation, Geologie, 
Naturraum, floristische und faunistische Be
stände, Biotoptypen)

-  Beeinträchtigungen (ergeben sich in der Regel 
aus der Zustandserfassung)

•  landschaftspflegerische Maßnahmen

-  Mahd (Anzahl pro Jahr, Zeitpunkt)
-  Entbuschen
-  Auslichten von Gehölzbeständen
-  Heckenpflege
-  extensive Beweidung, z.B. mit Schafen

•  Verbesserung

-  Pufferzone
-  Wiedervernässung
-  Beseitigung von Ablagerungen, Aufforstungen
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-  Abschieben von nährstoffreichem Oberboden 
auf Teilflächen

-  Anlage von Biotopen (feucht, trocken, Hecken)

•  Lenkung des Erholungsverkehrs, inbesondere 
Anlegen und Auflassen von Wegen, Errichtung 
von Sperren, Schaffung von Parkplätzen, Aufstel
len von Informationstafeln

•  Verwaltungsvollzug (Darstellung der Beein
trächtigungen, gegen die im Verwaltungsweg ein
geschritten werden muß)

•  Kosten

•  organisatorische Fragen der Umsetzung (Trä
ger, Koordination mit Fachbehörden und Kom
munen, ggf. projektbegleitende Arbeitsgruppe)

•  Literatur, Fotodokumentation
•  Karten
•  besondere Hinweise, etwa zu 

tierökologischen Einzelheiten.

Die ersten PEPL für charakteristische Biotopty
pen hat das LfU erarbeitet, die Ausarbeitung der 
weiteren PEPL wurde auf die Regierungen über
tragen. Inzwischen sind 55 PEPL fertiggestellt, 36 
in Bearbeitung. Damit ist rd. ein Fünftel aller NSG 
erfaßt. Nur ausnahmsweise, nämlich in zwei Fäl
len, haben wir PEPL schon für erst geplante NSG 
wegen deren naturschutzfachlicher Bedeutung 
parallel zum Ausweisungsverfahren in Auftrag ge
geben. Aus finanziellen und personellen Grün
den wird, auch wenn der Bedarf für PEPL nahe 
bei 100 % der NSG hegt, auch künftig Prioritäten
setzung erforderlich sein. An finanziellen Mitteln 
haben wir bisher dafür 1,6 Mio. DM aufgewendet; 
für 1989 sind weitere 0,9 Mio. DM eingeplant.

Als Teil der Verbesserungsmaßnahmen habe ich 
Pufferzonen erwähnt. Wir stellen nämlich bei 
vielen NSG Stoffeinträge von außen fest, insbeson
dere Dünger und Biozide. Zwar enthält Art. 7 
Abs. 2 BayNatSchG ein Einwirkungsverbot auch 
von außerhalb. Die Vorschrift hilft aber bei Stoff
einträgen nicht weiter, da sie den unabsichtlichen 
Eintrag schlecht erfaßt und die erforderliche Kon
trolle praktisch nicht zu verwirklichen ist. Wir 
müssen deshalb auf freiwillige Maßnahmen gegen 
Entgelt setzen. Ein Pilotprogramm hat in diesem 
Jahr begonnen. LfU und Regierungen legen ge
meinsam dafür vorrangige NSG in geringer Zahl 
fest. Wir haben zunächst den flächenmäßigen Um
fang der in Frage kommenden Gebiete auf 20 ha 
beschränkt, weil

-  Beeinträchtigungen prozentual um so größer 
sind, je kleiner die NSG-Fläche ist,

-  zunächst nur beschränkte Geldmittel verfügbar 
sind,

-  die Pilotphase möglichst schnell abgeschlossen 
werden soll, um für das Programm die notwen
dige Zustimmung des Staatsministeriums der 
Finanzen zu erhalten,

-  Abstimmung mit dem Kulturlandschaftspro- 
gramm des Staatsministeriums für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten erforderlich ist.

Hinter jedem PEPL, hinter den Pflegebemühun
gen insgesamt, steht die Grundsatzfrage: Warum 
und mit welchem Ziel pflegen wir eigentlich? Ist es 
überhaupt richtig, in die natürlichen Abläufe ein
zugreifen? Zum Beispiel: Sollen wir die geschädig
te Friedhofslinde in jedem Fall sanieren oder nur, 
wenn sie Höhlenbrütern Nistgelegenheit bietet, 
oder soll sie ohne menschliche Hilfe ihrem natür
lichen Ende überlassen werden?
Diese Frage stellt sich um so mehr, als die derzei
tigen Erscheinungsformen unserer Landschaften 
durch das Wirken des Menschen bestimmt sind 
und wir nur noch 3 % natürliche und naturnahe 
Restflächen haben. (Das ist übrigens auch eines 
der ständigen Argumente gegen NSG: Wer diesen 
schützenswerten Zustand geschaffen hat, darf ihn 
auch verändern!)

Die Frage ist abschließend nicht beantwortet. Die 
Bayerische Akademie der Wissenschaften hat sich 
vor kurzem verdienstvollerweise um die Beant
wortung bemüht. Der Diskussionsverlauf hat 
gezeigt, wie schwer die Antwort zu finden ist - sie 
ist noch nicht gefunden. Welche Antwort auch 
immer aus Gründen des Naturschutzes gefunden 
wird: Für den Augenblick bleibt uns nichts an
deres übrig, als

-  das Vorhandene zu sichern
-  das Gesicherte in seinem schützenswerten Zu

stand zu erhalten
-  diesen Zustand bei Bedarf zu verbessern.

Für diesen wie für alle anderen Bereiche unserer 
Naturschutzpolitik brauchen wir die Unterstüt
zung der Gesellschaft. Es ist vielleicht unüblich, 
sogar unakademisch, von dieser Stelle aus etwas 
anderers als eine Lehrmeinung zu verkünden. Ich 
appelliere trotzdem an Sie, deren Studium der 
Lehre vom Leben gewidmet ist, uns dabei mit Ih
rem Wissen und Ihrem gesellschaftlichen Einsatz 
zu unterstützen, auch wenn wir selbst nicht in dem 
Maß, in dem wir uns das dringend wünschen 
würden, uns Ihrer Mitarbeit innerhalb der staatli
chen Organisation bedienen können.

Anschrift des Verfassers:

Min.-Dirigent Rainer Bergwelt 
Bayerisches Staatsministerium 
für Landesentwicklung und 
Umweltfragen 
Rosenkavalierplatz 2 
D-8000 München 81
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Laufener Sem.beitr. 2/89 Akad.Natursch.Landschaftspfl. (ANL)-Laufen/Salzach 1989

Artenschutz im Naturschutz-Vollzug
Johann Schreiner

1. Artenschutz als Teil des Naturschutzes

Eines der ersten Anliegen des Naturschutzes, das 
bis heute nichts an Aktualität verloren hat, ist der 
Schutz der Pflanzen- und Tierarten. Bereits vor 
mehr als einem Jahrhundert ist die Notwendigkeit 
des Artenschutzes erkannt und in Rechtsvor
schriften umgesetzt worden. Aus ethischen Über
legungen ebenso wie aus ökonomischer Begrün
dung wurden erste Rechtsvorschriften Ende des 
19. Jahrhunderts erlassen und um die Jahrhun
dertwende erweitert und ergänzt. So hat Bayern 
1908 erste Artenschutzbestimmungen erlassen, 
die dann sehr bald in regionale Vorschriften um
gesetzt wurden.

ARNOLD berichtet darüber im Jahr 1910 in den 
Mitteilungen der Bayerischen Botanischen Ge
sellschaft zur Erforschung der heimischen Flora 
e.V.

Tn Ergänzung der oberpolizeilichen Vorschriften 
vom 19. Oktober 1909 hat das Bezirksamt Mün
chen am 15. März 1910 distriktspolizeiliche Vor
schriften erlassen: Hiernach ist verboten:

1. das Pflücken und Abreißen folgender Pflanzen 
in größeren Mengen: Orchis masculus, militaris, 
ustiilatiis, Anacamptis pyramidalis, Ophrys apife- 
ra, arachnites, aranifera, muscifera, Cypripedium 
calceolus, Iris sibirica, variegata, Gladioluspaluster, 
Pulsatillapatens, vulgaris, Adonis vemalis, Potentil- 
la mpestris, Cytisus ratisbonensis, Trifolium rubens, 
Dorycnium suffruticosum, Daphne cneorum, Prí
mula aurícula, Gentiana vulgaris (acaulis), Veróni
ca austriaca, spicata, Aster amellus, A. linosyris, 
Centaurea axillaris, C. jacea v. angustifolia, Hieraci- 
um hoppeanum, Scorzonera purpurea,

2. das Ausreißen und Ausgraben auch nur einzel
ner dieser Pflanzen mit Wurzeln,

3. jeder Handel mit diesen Pflanzen, sofern sie 
wild gewachsen sind, desgleichen das Versenden 
solcher, sei es mit oder ohne Wurzeln oder Knol
len.

Die im Amtsbezirke gelegenen Teile des Dachau
er Moores und der Garchinger Heide sind inso
weit als Schonbezirke erklärt, als in ihnen die oben 
bezeichneten Pflanzen überhaupt nicht, also auch 
nicht in einzelnen Exemplaren, gesammelt werden 
dürfen und für sie Erlaubnisscheine nicht erteilt 
werden."

In dem gleichen Heft bemerkt dazu die Redaktion, 
daß "trotz der polizeilichen Vorschriften die dem 
Schutze unterstellten Pflanzen auf den Münche
ner Märkten, in Gärtner- und Gemüseläden auch 
heuer wieder nach Hunderttausenden verkauft 
wurden". Diese Problematik hat bis heute nicht an 
Aktualität verloren, obwohl letztendlich die Ent
wicklung des Naturschutzgedankens weiter voran
geschritten ist. In diesem Zusammenhang sei er
innert, daß

-  aus der Geisteshaltung der Romantik im 19. 
Jahrhundert der Schutz besonderer Naturschöp
fungen und Landschaftsbilder erfolgte,

-  aufgrund der Gefährdungssituation Anfang des 
20. Jahrhunderts der Schutz attraktiver Pflanzen- 
und Tierarten erfolgte,

-  aus der Einsicht, daß Pflanzen- und Tierarten 
nur durch den Schutz ihrer Lebensräume dauer
haft erhalten werden können, Mitte des 20. Jahr
hunderts der Schutz von Lebensräumen rechtlich 
verankert wurde,

-  aus der Erkenntnis der begrenzten Verfügbar
keit der Naturgüter und des Wissens über das viel
fältige, lebensbedingende Zusammenspiel im Na
turhaushalt im modernen Naturschutz der Schutz 
der Naturgüter und des Naturhaushalts (Ökosy
stemschutz) eine zentrale Rolle spielt.

In seiner Gesamtheit umfaßt der heutige Natur
schutz die Elemente all dieser Entwicklungssta
dien. Er ist definiert als die Gesamtheit der Maß
nahmen zur Erhaltung und Förderung von Pflan
zen und Tieren wildlebender Arten, ihrer Lebens
gemeinschaften und der natürlichen Lebens
grundlagen sowie zur Sicherung von Landschaften 
und Landschaftsteilen unter natürlichen Bedin
gungen (ANL1986). Seine Ziele umfassen in An
lehnung an § 1 Abs. 1 BNatSchG

-  die nachhaltige Sicherung der Naturgüter Was
ser, Luft und Boden

-  die Sicherung der Funktionsfähigkeit des Na
turhaushaltes

-  die dauerhafte Erhaltung der wildlebenden 
Tier- und Pflanzenarten

-  den Schutz "unbelebter" Naturschöpfungen wie 
Wasserfälle, Höhlen, Felsen

-  die Sicherung von Vielfalt, Eigenart und Schön
heit von Natur und Landschaft.
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Ein Ziel im Naturschutz, das vom Anfang dieses 
Jahrhunderts bis heute nichts an Aktualität verlo
ren hat, ist die "dauerhafte Erhaltung der wildle
benden Tier- und Pflanzenarten", also der Arten
schutz. Eng damit verbunden ist das Ziel der "Si
cherung der Funktionsfähigkeit des Naturhaushal
tes", da die Arten bekanntermaßen wesentliche 
Elemente des Naturhaushaltes sind.

Artenschutz als ein Ziel im Naturschutz hat sei
nen Niederschlag in den einschlägigen Gesetzen 
und Verordnungen gefunden.
Nach § 20 Abs. 1 BNatSchG und Art. 14 Abs. 1 und 
2 BayNatSchG ist Artenschutz der Schutz und die 
Pflege der wildlebenden Tier- und Pflanzenarten 
in ihrer natürlichen und historisch gewachsenen 
Vielfalt. Artenschutz umfaßt danach

-  den Schutz der Tiere und Pflanzen und ihrer 
Lebensgem einschaften insbesondere vor 
menschlichen Zugriffen,

-  den Schutz, die Pflege, Entwicklung und Wie
derherstellung der Biotope (Lebensräume),

-  die Wiederansiedlung von Tieren und Pflanzen.

2. Eine Übersicht zum Artenschutzrecht

Im Naturschutz-Vollzug wird der Artenschutz im 
engeren Sinn, also der Schutz der Tiere und Pflan
zen vor menschlichen Zugriffen, vom Biotop
schutz (Lebensraumschutz) getrennt. Artenschutz 
im engeren Sinn hat seine eigenen Rechtsgrundla
gen, die sich auf 3 Rechtsgebiete und 4 Rechtsebe
nen verteilen (Abbildung 1).

-  Internationale Abkommen 
Internationale Abkommen sind Vereinbarungen 
zwischen Staaten, die nicht unmittelbar rechts
wirksam sind, die aber in den Mitgliedsstaaten in 
unmittelbar geltendes Recht einfließen. Am be
kanntesten ist das Washingtoner Artenschutz
übereinkommen, kurz WA, vom 3. März 1973 mit 
heute ca. 90 Mitgliedsstaaten, das den internatio
nalen Handel mit gefährdeten Pflanzen- und Tier
arten regelt. Seine Umsetzung in unmittelbar 
geltendes Recht erfolgte durch Verordnungen der 
EG (siehe unten).

Weitere für den Artenschutz bedeutsame interna
tionale Abkommen sind die Bonner Konvention 
vom 23. Juni 1979 zur Erhaltung der wandernden 
wildlebenden Tierarten und die Berner Konven
tion vom 19. September 1979 zur Erhaltung der eu
ropäischen wildlebenden Pflanzen und Tiere und 
ihrer natürlichen Lebensräume. Beide Konventio
nen wurden durch die geltenden Naturschutzvor
schriften in der Bundesrepublik bereits in natio
nales Recht umgesetzt.

-  EG-Richtlinien
EG-Richtlinien entfalten ebenfalls keine unmittel
bare Rechtswirksamkeit, sollen aber von den Mit

gliedsstaaten in unmitelbar geltendes Recht umge
setzt werden. Bestes Beispiel ist hierfür die EG- 
Richtlinie über die Erhaltung der wildlebenden 
Vogelarten vom 2. April 1979, die sog. EG-Vogel
schutzrichtlinie. Sie ist Grundlage des heiß disku
tierten Schutzes der Rabenvögel in der Bundesar
tenschutzverordnung.

-  EG-Recht im Naturschutz
Eine Reihe von Verordnungen der EWG im Ar
tenschutz sind unmittelbar geltendes Recht.

-  Bundesrecht im Naturschutz und in der Jagd 
Teile des Bundesnaturschutzgesetzes, insbeson
dere die Artenschutzvorschriften, und des Bun
desjagdgesetzes mit den dazugehörenden Bundes
verordnungen sind unmittelbar geltendes Recht.

-  Landesrecht in Naturschutz, Jagd und Fischerei 
Die Bundesländer haben von den Möglichkeiten 
Gebrauch gemacht, in den Rechtsgebieten Natur
schutz und Jagd weitergehende, unmittelbar wirk
same Rechtsvorschriften zu erlassen. Die Fische
rei ist ohnehin reine Ländersache.

3. Artenschutz im EG-Recht

Zentrale, unmittelbar geltende Vorschrift ist die 
Verordnung (EWG) Nr. 3626/82 vom 3. Dezem
ber 1982. Mit ihr wurde das Washingtoner Arten
schutzübereinkommen in allen Staaten der EG 
unmittelbar rechtswirksam. Sie enthält darüber 
hinaus weitere Vorschriften, z. B. zum Handel mit 
Arten des Washingtoner Artenschutzüberein
kommens.
Die Arten bzw. Exemplare, auf die sich die Vor
schriften beziehen, sind in den Anhängen A, B und 
C aufgelistet (Abbildung 2).

Anhang A enthält das Washingtoner Artenschutz
übereinkommen in vollem Wortlaut, das sich auf 
Pflanzen- und Tierarten der dazugehörigen An
hänge I - III bezieht. Anhang B listet Teile von 
Pflanzen oder Tieren auf, für die die Vorschriften 
in jedem Fall auch anzuwenden sind. Anhang C 
enthält eine Liste der von der Gemeinschaft über 
die Anhänge des WA hinausgehenden besonders 
behandelten Arten.

Die Artenlisten in den Anhängen I, II und III sowie 
C Teil 1 und C Teil 2 werden in der Regel alle 2 
Jahre fortgeschrieben. Die zuletzt gültigen Fas
sungen finden sich in den Verordnungen (EWG) 
Nr. 3143/87 (Anhänge I, II, C 1 und C 2) sowie Nr. 
3188/88 (Anhang III). Der Anhang B wurde 
zuletzt 1988 mit der Verordnung (EWG) Nr. 
869/88 fortgeschrieben.

Art. 2,4 und 6 Abs. 2 der Verordnung (EWG) Nr. 
3626/82 wurden mittlerweile durch die Verord
nungen (EWG) Nrn. 3645/83 und 2295/86 geän
dert.
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Welche Dokumente für den innergemeinschaftli- 
chen Transport von Exemplaren der Anhänge A, 
B oder C der Verordnung 3626/82 erforderlich 
sind, ist in der sog. Formular-Verordnung (EWG) 
Nr. 3418/83 geregelt. Die darin auch in ihrem Aus
sehen festgelegten sog. CITES-Papiere (CITES = 
Convention on international irade in endangered 
ipecies of wild fauna and flora) umfassen:

-  Einfuhrgenehmigungen
-  Einfuhrbescheinigungen
-  Ausfuhrgenehmigungen
-  Wiederausfuhrbescheinigungen
-  CITES-Bescheinigungen.

Zuständig für die Erteilung von Ein- und Ausfuhr
genehmigungen sowie für Wiederausfuhrbeschei
nigungen sind nach § 21 c, Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 
das Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft 
sowie das Bundesamt für gewerbliche Wirtschaft. 
Einfuhrbescheinigungen werden von den jeweils 
zuständigen Zollstellen erteilt. Bescheinigungen 
über den rechtmäßigen Besitz von WA-Exempla- 
ren (CITES-Bescheinigungen) stellen in Bayern 
nach der Zuständigkeitsverordnung vom 7. Juli 
1987 die unteren Naturschutzbehörden aus.

4. Artenschutz im Naturschutzrecht des Bun
des

In der sog. Artenschutz-Novelle des BNatSchG 
vom 10. Dezember 1986 wurden eine ganze Reihe 
von Artenschutz-Vorschriften in das Gesetz auf
genommen und sind bis auf wenige Ausnahmen 
unmittelbar geltende Regelungen (EMONDS 
1987). Welche das sind, ist im § 4 Satz 3 BNatSchG 
geregelt.

Für den Vollzug des Artenschutzrechts durch die 
Landesbehörden am bedeutsamsten sind:

-  § 20 a Begriffsbestimmungen
Hier ist definiert, was der Gesetzgeber unter den 
Begriffen Tiere, Pflanzen, Art, heimisch und Po
pulation versteht.

-  § 20 f Schutzvorschriften
Hier sind im einzelnen die Verbote, die besonders 
geschützte Arten betreffen, aufgelistet (zum Be
griff "besonders geschützt" siehe unten). Sie um
fassen Regelungen des unmittelbaren Zugriffs so
wie Besitz-, Vermarktungs- und sonstige Ver
kehrsverbote.

-  § 20 g Ausnahmen
Hier findet man die Ausnahmen von den Verbo
ten des § 20 f. Diese erstrecken sich auf die Berei
che Zucht und Anbau, Jagd- und Fischereirecht, 
Vorerwerb, legale Einfuhr.

- § 2 2  Nachweispflicht
Hier ist festgelegt, daß der Eigentümer die Besitz

berechtigung nachweisen oder glaubhaft machen 
muß, nicht die Vollzugsbehörde einen unrechtmä
ßigen Besitz beweisen muß.

-  § 30 a Strafvorschriften
Hier wurden zum ersten Mal Strafvorschriften im 
Artenschutzbereich eingeführt, sie gelten bei Ver
stößen bei vom Aussterben bedrohten Arten und 
bei gewerbs- oder gewohnheitsmäßigem Verstoß.

Die Verordnung zum Schutz wildlebender Tier- 
und Pflanzenarten, kurz Bundesartenschutzver
ordnung, vom 19. Dezember 1986 enthält über das 
Bundesnaturschutzgesetz hinausgehende Vor
schriften. Für den Vollzug durch die Landesbe
hörden am bedeutsamsten sind:

§ 2 Ausnahmen von den einzelnen Verboten 
Hier sind die Pilzarten aufgeführt (im wesentli
chen die gebräuchlichsten Speisepilzarten), die 
entgegen den Verboten für besonders geschützte 
Arten in geringen Mengen für den eigenen Bedarf 
der Natur entnommen werden dürfen.

§ 8 Annahme- und Auslieferungsbuch 
Hier findet man Vorschriften, die für den gewerbs
mäßigen Umgang mit besonders geschützten Ar
ten gelten.

§ 9 Kennzeichnungspflicht 
Hier wird die individuelle Kennzeichnung von be
sonders geschützten Wirbeltierarten vorgeschrie
ben. Die Kennzeichen sind aber bis heute vom 
Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Re
aktorsicherheit noch nicht festgelegt.

§ 10 Halten von Wirbeltieren 
Hier ist die seit 1. Juli 1987 geltende Anzeige
pflicht für das Halten von Wirbeltieren besonders 
geschützter Arten enthalten.

§ 11 Zucht
Hier sind die Voraussetzungen festgelegt, die 
jemand erfüllen muß, wenn er besonders geschütz
te Arten züchtet.

§ 12 Vermarktung gezüchteter Tiere 
Hier wird ein Vermarktungsverbot für gezüchtete 
Wirbeltiere, der besonders geschützten Arten aus
gesprochen und davon die Ausnahmemöglichkei
ten aufgelistet.

Die Bundesartenschutzverordnung enthält über 
die genannten Vorschriften hinaus noch 6 Anlagen 
mit Liste von Pflanzen- und Tierarten.

Anlage 1: Nicht der Verordnung (EWG) Nr.
3626/82 unterhegende besonders geschützte Ar
ten

Sie enthält im wesentlichen die heimischen, in der 
Bundesrepublik besonders geschützten Arten.
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Anlage 2: Zusätzliche Vorschriften für der Ver
ordnung (EWG) Nr. 3626/82 unterliegende Tier- 
und Pflanzenarten

Sie enthält die Arten, für die die Bundesrepublik 
über die Vorschriften der EG hinaus strengere 
Vorschriften erläßt. Für die aufgeführten Arten 
wird u. a. eine Ein- und Ausfuhrgenehmigung 
beim Handel innerhalb der EG vorgeschrieben. 
Ob diese Bestimmung mit der Einführung des EG- 
Binnenmarktes bestehen bleiben kann, ist mehr als 
fraglich.

Anlage 3: Nicht besonders geschützte und nicht 
der Verordnung (EWG) Nr. 3626/82 unterliegen
de Tier- und Pflanzenarten

Sie enthält Ein- und Ausfuhrregelungen nicht be
sonders geschützter Arten, die im wesentlichen 
dem Jagdrecht unterliegen.

Anlage 4: Ohne weiteres erkennbare Teile von
Tieren wildlebender Arten sowie ohne weiteres 
erkennbar aus ihnen gewonnene Erzeugnisse

Sie enthält eine Liste der Teile und Erzeugnisse, 
für die die Schutzvorschriften in jedem Fall anzu
wenden sind.

Anlage 5: Ausnahme von der Führung eines Auf
nahme- und Auslieferungsbuches

Sie enthält Tiere und Pflanzen, die von der Buch
führungspflicht nach § 8 BArtSchV generell aus
genommen sind.

Anlage 6: Ausnahmen vom Vermarktungsverbot 
des § 12 Abs. 1

Sie enthält die generellen Ausnahmen vom Ver
marktungsverbot für rechtmäßig gezüchtete Tiere.

5. Artenschutz im Naturschutzrecht Bayerns

Im Bayerischen Naturschutzgesetz (BayNatSchG) 
in der Fassung vom 10. Oktober 1982 sind für den 
Artenschutz-Vollzug die Art. 15 und 16, die den 
allgemeinen Schutz von Pflanzen und Tieren (im 
Gegensatz zum besonderen Schutz) aussprechen, 
von Bedeutung. Darüber hinaus enthält Art. 17 a 
Verbotsvorschriften für besonders geschützte Ar
ten. Diese sind seit Inkrafttreten des neuen Bun
desnaturschutzgesetzes vom 10. Dezember 1986 
abgelöst durch den § 20 f BNatSchG. Sie haben 
aber noch für die Beurteilung der Rechtmäßigkeit 
des Erwerbs vor diesem Stichtag (Vorerwerb) Be
deutung. Ebenfalls inhaltlich nicht mehr gültig,

aber unter dem Gesichtspunkt des Vorerwerbs 
von Bedeutung, ist die "Verordnung über den 
Schutz der dem Jagdrecht nicht unterliegenden 
wildlebenden Vogelarten" vom 21. September 
1976.

Nur mehr in Teilen gültig ist das Naturschutz-Er
gänzungsgesetz (NatEG) vom 29.06.1962. Die dar
in enthaltenen Artenschutzvorschriften sind im 
wesentlichen abgelöst durch die entsprechenden 
Passagen im BNatSchG und BArtSchV. Es gelten 
aber noch

Art. 5 Abs. 2 Vollkommener Schutz 
Das Verbot des Beschädigens und Ausgrabens 
von Sanddorn, Heide- und Zwergwachholder, 
Latsche

Art. 6 Teilweiser Schutz 
Das Verbot des Entnehmens und Beschädigens 
von Wurzeln etc. von Wald- Geißbart, Maiglöck
chen, Hoher Schlüsselblume, Arznei-Schlüssel
blume und Stengellosem Leimkraut

Ebenfalls noch aktuell ist die Verordnung über 
den Schutz von Weinbergschnecken vom 18. 
Januar 1975, die das Sammeln von Weinberg
schnecken von über 3 cm Gehäusedurchmesser in 
der Zeit vom 1. April bis 15. Juni in den Landkrei
sen in dreijährigem Turnus gestattet. Zum Teil 
hitzige Diskussionen in der Öffentlichkeit haben 
die "Verordnung über die Zulassung von Ausnah
men von den Schutzvorschriften für besonders ge
schützte Tierarten" vom 7. Juli 1987 bekannt ge
macht, die die Bejagung von Rabenkrähe, Elster 
und Eichelhäher außerhalb der Brutzeit in Bayern 
gestattet.

6. Artenschutz im Jagdrecht

Die heimische Tierwelt ist drei verschiedenen 
Rechtsgebieten mit weitgehend verschiedenen be
hördlichen Zuständigkeiten zugeordnet. Eine 
ganze Reihe von Säugetieren und Vögeln unter
liegt neben dem Naturschutzrecht dem Jagdrecht. 
Sie sind in § 2 Bundesjagdgesetz aufgelistet. 
Bayern hat im § 18 der Verordnung zur Ausfüh
rung des Bayerischen Jagdgesetzes weitere Tier
arten dem Jagdrecht unterstellt. Jagdbare, also 
dem Jagdrecht unterliegende Arten können ganz
jährig oder teilweise geschont sein (§ 22, Abs. 1 
Satz 2 und Abs. 2 BJagdG). Die Jagdzeiten er
geben sich aus der Verordnung über die Jagdzei
ten vom 2. April 1977. In Bayern sind die von dieser 
Bundesverordnung abweichenden Jagdzeiten im 
§ 19 AVBayJG verzeichnet.

Einige spezifisch bayerische Verordnungen bein
halten zusätzliche Sonderregelungen, die die Jagd 
betreffen. So ist in der sog. "Rauhfußhühner-Ver
ordnung" vom 18. März 1986 eine befristete ganz-
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jährige Schonung von Auer-, Birk- und Rackei
hähnen ausgesprochen. Besonders umstritten ist 
die "Verordnung über die Aufhebung der Schon
zeit für Graureiher" vom 25. Juli 1983, die die Jagd 
auf den Graureiher in einem Umkreis von 200 m 
um geschlossene Gewässer zeitlich begrenzt, in 
der Anzahl aber unbegrenzt erlaubt.

Als Gegenstück zu den Besitz-, Vermarktungs
und Verkehrsverboten im .§ 20 f BNatSchG exi
stiert im Jagdrecht die Bundeswildschutzverord
nung vom 25. Oktober 1985. Sie regelt Handel und 
Besitz jagdbarer Arten genauso wie das Halten 
von Greifen und Falken.

7. Artenschutz in der Fischerei

Die Fischerei ist im Gegensatz zu Naturschutz und 
Jagd reine Ländersache. Welche Arten dem Fi
schereirecht unterliegen, regelt der § 1 des Fische
reigesetzes für Bayern in der Fassung vom 29. Juli 
1986. Fische im Sinne dieses Gesetzes sind auch 
Neunaugen, Krebse, Fluß-, Teich- und Perlmu
scheln. Dem Fischereirecht unterliegen auch de
ren Entwicklungsformen sowie alle Fischnähr
tiere.
Die Schonzeiten und Schonmaße bestimmt § 9 der 
"Verordnung zur Ausführung des Fischereigeset
zes für Bayern" vom 4. November 1987.

8. Regelungen für besonders geschützte Arten

Ein Teil des Artenschutzrechts umfaßt die Rege
lungen des "unmittelbaren Zugriffs". So wird im

§ 20 d BNatSchG ein allgemeiner Schutz für alle 
wildlebenden Arten ausgesprochen. Diese Rah
menvorschrift wird in den Artikeln 15 und 16 Bay- 
NatSchG unmittelbar geltendes Recht. Die Rege
lungen des unmittelbaren Zugriffs umfassen auch 
Detailvorschriften wie den § 13 BArtSchV, in dem 
bestimmte Handlungen, Verfahren und Geräte, 
die auf wildlebende Tiere bezogen sind, verboten 
werden. Die zentrale Vorschrift in der Regelung 
des "unmittelbaren Zugriffs" ist der besondere 
Schutz. Die Schutzvorschriften für die besonders 
geschützten Tier- und Pflanzenarten finden sich 
im § 20 f des Bundesnaturschutzgesetzes.

§ 20 f
Schutzvorschriften für besonders geschützte Tier- 
und Pflanzenarten

(1) Es ist verboten:

1. wildlebenden Tieren der besonders geschützten 
Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen, zu 
töten oder ihre Entwicklungsformen, Nist-, Brut-, 
Wohn- oder Zufluchtstätten der Natur zu entneh
men, zu beschädigen oder zu zerstören;

2. wildlebende Pflanzen der besonders geschütz
ten Arten oder ihre Teile oder Entwicklungsfor
men abzuschneiden, abzupflücken, aus- oder ab
zureißen, auszugraben, zu beschädigen oder zu 
vernichten;

3. wildlebende Tiere der vom Aussterben bedroh
ten Arten an ihren Nist-, Brut-, Wohn- oder Zu
fluchtstätten durch Aufsuchen, Fotografieren, Fil
men oder ähnliche Handlungen zu stören;

Abbildung 3
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4. Standorte wildlebender Pflanzen der vom Aus
sterben bedrohten Arten durch Aufsuchen, Foto
grafieren oder Filmen der Pflanzen oder ähnliche 
Handlungen zu beeinträchtigen oder zu zerstören.

(2) Es ist ferner verboten, Tiere und Pflanzen der 
besonders geschützten Arten

1. in Besitz zu nehmen, zu erwerben, die tatsächli
che Gewalt über sie auszuüben oder sie zu be- oder 
verarbeiten (Besitzverbote);

2. zu verkaufen, zum Verkauf vorrätig halten, an
zubieten oder zu befördern oder zu kommerziel
len Zwecken zur Schau zu stellen (Vermark
tungsverbote);

3. zu anderen als den in Nummer 2 genannten 
Zwecken in den Verkehr zu bringen, zu befördern 
oder zur Schau zu stellen (soqstige Verkehrsver
bote).

Welche Arten als "besonders geschützt" oder "vom 
Aussterben bedroht" gelten, geht aus dem § 20 e 
BNatSchG bzw. den darauf beruhenden Bestim
mungen der BArtSchV hervor (siehe Abb. 3).

Besonders geschützte und vom Aussterben be
drohte Arten finden sich also in verschiedenen 
Rechtsverordnungen und Listen (Anhängen). Es 
ist dies eine erhebliche Zahl der heimischen Tier- 
und Pflanzenarten. Die folgenden Beispiele mö
gen dies verdeutlichen. Den strengen Schutz
vorschriften des § 20 f BNatSchG unterliegen bei
spielsweise im Tierreich

-  nahezu alle heimischen Säugetierarten mit Aus
nahme von ein paar häufigen Mausarten und 
der dem Jagdrecht unter hegenden, u. a. alle 
heimischen Fledermausarten (vom Aussterben 
bedroht), alle europäischen Spitzmausarten, al
le europäischen Schläferarten, bis hin zum 
Maulwurf

-  alle europäischen Vogelarten, soweit sie nicht 
dem Jagdrecht unterliegen, also auch Star, Am
sel und Haussperling

-  alle europäischen Reptilienarten, also auch 
Blindschleiche und Kreuzotter (vom Ausster
ben bedroht

-  alle europäischen Amphibienarten, also auch 
Grasfrosch und Laubfrosch

-  alle heimischen Libellenarten
-  alle heimischen Heuschreckenarten mit farbi

gen Flügeln
-  alle heimischen Laufkäfer der Gattungen Ca- 

rabus, Calosoma und Cicindela
-  alle europäischen Arten der Familie Lucan- 

idae (Hirschkäfer)
-  alle heimischen Bienen- und Hummelarten
-  alle "Roten Waldameisen"
-  nahezu alle europäischen Tagfalterarten
-  alle prächtigen Nachtfalter arten.

Im Pflanzenreich sind beispielsweise folgende Ar
ten besonders geschützt (wobei bei gärtnerisch
häufig kultivierten Arten i. d. R. nur die wildleben
den Populationen betroffen sind):

-  alle Arten der Gattungen Aquilegia, Crocus, 
Dianthus, Fritillaria, Gladiolus, Iris, Lilium, 
Muscari, Narcissus, Pulsatilla, Scilla, Sempervi- 
vum, Tulipa

-  alle europäischen Arten der Gattungen^com- 
tum, Armeria, Botrychium, Daphne, Gentiana, 
Gentianella, Globularia, Helleborus, Limoni- 
um, Stipa

-  alle heimischen Arten der Gattungen Centawi- 
um, Cochlearia, Drosera, Pedicularis, Soldanel- 
/a

-  alle Arten der Familien Orchidaceae und Cac- 
taceae

-  alle heimischen Bärlappgewächse
-  alle heimischen Moose der Gattungen Dicra- 

num, Hylocomium, Leucobryum, Rhytidiadel- 
phus, Sphagnum

-  alle heimischen Flechten der Gattungen Anap- 
tychia, Cetraria, Cladina, Lobaria, Parmelia und 
alle Usneaceae (Bartflechten)

-  alle heimischen Pilzarten der Gattungen Alba- 
trellus, Cantharellus, Hygrocybe, Leccinum, 
Morchella und Tuber.

Festzuhalten ist noch, daß der besondere Schutz 
im Naturschutzrecht nicht unbedingt korreliert ist 
mit der Gefährdung des jeweiligen Taxons. Rote 
Listen und Schutz stimmen nicht immer überein 
(Abbildung 4). Diese Diskrepanz erklärt sich aus 
dem Ziel des Gesetzgebers, beim Erlaß der Bun
desartenschutzverordnung heimische Tier- und 
Pflanzenarten nur dann als besonders geschützt 
auszuweisen, wenn sie durch den direkten 
menschlichen Zugriff in ihrem Bestand gefährdet 
sind oder mit solchen gefährdeten Arten verwech
selt werden können. Tier- und Pflanzenarten, die 
allein wegen Biotopverschlechterung oder Zerstö
rung in ihrem Bestand gefährdet sind, können 
demnach nicht als besonders geschützte Arten 
ausgewiesen werden (EMONDS 1987). Ob diese 
Ziele und Kriterien allerdings ihren Niederschlag 
in der Wirklichkeit gefunden haben, darf bezwei
felt werden. Wie ist so die Aufnahme aller Sphag
num-Arten in die Anlage 1 der Bundesarten
schutzverordnung zu erklären, die doch aus
schließlich durch Biotopzerstörung gefährdet und 
auch mit keiner anderen Moosgattung zu verwech
seln sind (Abb. 4).

9. Warum Artenschutzgesetze allein das Pro
blem des Artenrückganges nicht lösen kön
nen

Der in den vorangegangenen Abschnitten aufge
zeigte heutige Stand der Rechtsvorschriften im
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Abbildung 4
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Artenschutz als Grundlage des Vollzugs ist aus 
rechtlicher Sicht möglicherweise ein perfektes In
strumentarium. Sein Erfolg, gemessen an der Län
ge der Roten Listen und an den Bestandstrends 
gefährdeter Arten, ist mehr als zweifelhaft. Die 
Gründe hierfür lassen sich in vier Punkten zusam
menfassen.

-  Die Rechtsmaterie ist so kompliziert, daß sie von 
"Otto Normalverbraucher".nicht verstanden und 
vielfach nicht beachtet werden kann. Wie oben 
dargestellt, greifen oft verschiedene Rechtsebe
nen und Rechtsbereiche ineinander. So ist die 
Haltung eines Gerfalken im Bundes-Naturschutz- 
recht, die eines Wanderfalken nach dem Jagdrecht 
des Bundes geregelt, die Zucht eines Hybriden aus 
beiden und dessen spätere Haltung nach Bundes- 
Naturschutzrecht und Bundes-Jagdrecht; die Ge
nehmigung der Anlage zur Haltung aller drei 
Exemplare durch das Lan,des-Naturschutzrecht 
und das Landes-Jagdrecht; die Beförderung und 
die Dokumentenpflicht nach dem EG-Natur- 
schutzrecht (nach BRÜCHER 1989).

-  Der Vollzug der Rechtsvorschriften setzt eine 
umfassende Formenkenntnis voraus. Diese ist in 
der Regel bei keiner der zuständigen Vollzugsbe
hörden untere Naturschutzbehörde, Polizei und 
Zoll vorhanden. Die Vollzugsbehörden sind in den 
meisten Fällen personell nicht in der Lage, die 
Einhaltung der Vorschriften ausreichend zu über
wachen.

-  Individuelle Kennzeichnungsmöglichkeiten exi
stieren, werden aber nicht in die Praxis umgesetzt. 
§ 9 Abs. 2 BArtSchV (19.12.1986!) schreibt vor, 
zur Kennzeichnung die vom Bundesminister für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit fest
gelegten und von der nach Landesrecht zuständi
gen Stelle ausgegebenen Kennzeichnung zu ver
wenden. Bis heute läuft diese Vorschrift ins Leere, 
da die Kennzeichen noch nicht festgelegt sind. 
Pflanzen und Tiere sowie daraus hergestellte Wa
ren können damit nicht immer zweifelsfrei mit den 
dazugehörigen Dokumenten in Verbindung ge
bracht werden.

-  Die Hauptursachen des Artenrückgangs (SU- 
KOPP et al. 1978) sind durch § 20 Abs. 3 BNat- 
SchG von den Verboten ausgenommen. Dies sind

a) alle Handlungen bei der ordnungsgemäßen 
land-, forst- und fischereiwirtschaftlichen Boden
nutzung

b) die Ausführung aller nach § 8 BNatSchG zuge
lassenen Eingriffe, also vom Bau von Straßen über 
Flurbereinigungsmaßnahmen bis hin zum Bau von 
Staustufen.

10. Ansätze zur Lösung der Problematik des Ar
tenrückganges

Die in Kapitel 9 genannten Gründe für das Nicht
greifen der Artenschutzvorschriften bieten einen 
Ansatz zur Lösung der Problematik des Arten
rückganges, nämlich eine praxisorientierte Gestal
tung der rechtlichen und organisatorischen Rah
menbedingungen für den Artenschutz-Vollzug. 
Im einzelnen ist es deshalb notwendig,

-  die gesamte Rechtsmaterie im Artenschutz zu 
vereinheitlichen und zu straffen. Dabei sollte auch 
über bisherige Tabus nachgedacht werden, näm
lich die naturwissenschaftlich nicht begründbare 
Trennung der Tierwelt in Arten, die dem Natur
schutz, dem Jagd- und Fischereirecht unterliegen, 
aufzuheben mit dem Ziel, ein Managementkon
zept nach neuesten ökologischen Kenntnissen für 
alle Arten zu entwerfen;

-  die in den Anhängen und Anlagen enthaltenen 
Negativlisten durch Positivlisten zu ersetzen, also 
beispielsweise festzulegen, welche Arten gehalten 
oder gehandelt werden dürfen;

-  für eine ausreichende personelle Ausstattung 
aller Vollzugsbehörden (insbesondere mit Biolo
gen) zu sorgen;

-  individuelle Kennzeichnungsmöglichkeiten for
ciert zu entwickeln. Es gibt in dieser Richtung viel
versprechende Ansätze, die von der Implantation 
(Injektion) von Mikrochips, die auf Anregung von 
außen eine Code- Nummer abstrahlen, bis hin zum 
"genetic-fingerprinting" reichen (BÖTTCHER
1989).

Darüber hinaus darf aber der Biotopschutz nicht 
vergessen werden. Hier sind besondere Anstren
gungen nötig, und hier hegt sicher auch der Schlüs
sel für eine Beendigung des Artenrückgangs ge
nauso wie für eine dauerhafte Sicherung der Na
turgüter Wasser und Boden.

Die wichtigsten Maßnahmen sind hier:

-  Differenzierung der "Landwirtschaftsklausel", 
insbesondere im Hinblick auf Düngermengen, 
Biozideinsatz, Bodenerosion, Wasserbelastung

-  Verstärkte Berücksichtigung des Arten- und 
Biotopschutzes bei allen Abwägungsprozessen, 
insbesondere beim Vollzug der Eingriffsregelung 
nach § 8 BNatSchG

-  Schaffung eines flächenhaften Grundgerüstes 
zur Sicherung der Vielfalt der heimischen Pflan
zen- und T ierarten in ihren Lebensräumen 
(SCHREINER 1987).
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a) Reservate (Naturschutzgebiete) mit Pufferzo
nen

b) Verbindungslebensräume (Bandstrukturen, 
Trittsteine) mit Pufferzonen

c) genereller Schutz unersetzlicher Lebensräu
me.

Die genannten Maßnahmen ernsthaft zu diskutie
ren und in gesellschaftliches Handeln umzusetzen, 
ist dringend, denn: unsere Nachkommen werden 
uns nicht an der Qualität unserer Naturschutzge
setze messen, sondern an der Natur, die wir ihnen 
übergeben.

Elemente dieses Grundgerüstes sind
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1. Einleitung

Die Sorge um den Zustand unserer Umwelt ist in 
den letzten Jahren stark in den Mittelpunkt des ge
sellschaftlichen Interesses gerückt, angefangen 
beim Aussterben von Tier- und Pflanzenarten 
über Abfall-, Lärm- und Trinkwasserprobleme bis 
hin zu Giftstoffen in unserer Nahrung und sich an
bahnenden Änderungen des Großklimas. Mei
nungsumfragen setzen einen wirksamen Umwelt
schutz heute an die zweite Stelle der wichtigsten 
gesellschaftlichen Aufgaben in der Bundesrepu
blik Deutschland: Ausdruck einer tiefen Verunsi
cherung vieler Bürger. Unbestritten, in vielen Be
reichen des technischen Umweltschutzes sind die 
politischen Konsequenzen nicht zu übersehen. 
Trotzdem: Jede Fortschreibung der Roten Listen 
bedrohter Tier- und Pflanzenarten führt weitere 
Arten auf, der Anteil naturnaher Lebensräume ist 
in Mitteleuropa auf 3 bis 5 % der Fläche gesun
ken. Nur ganz vereinzelt finden sich Beispiele von 
geplanten Eingriffen, die nach der Analyse der zu 
erwartenden Beeinträchtigungen des Naturhaus
haltes tatsächlich zurückgezogen wurden.

Zahlen und Entwicklungen sind bekannt. Und 
dennoch sind wir, weltweit wie in der Bundesrepu
blik, den Zielen des Naturschutzes nicht wesent
lich näher gekommen. Die Bilanz bleibt negativ. 
Der Verlust an natürlichen und naturnahen Öko

systemen übersteigt die Neuentstehung um Grö
ßenordnung. Die Aussterberate bei Tier- und 
Pflanzenarten indiziert dies: Man schätzt, daß -  
während eine Art entsteht -  derzeit 5.000 aus
sterben, bis zur Jahrtausendwende sollen es 20.000 
sein (ERZ 1983). Hört Umweltschutz beim Natur
schutz auf? Fehlende Akzeptanz seiner Ziele in 
der Bevölkerung kann - zumindest in Mitteleuro
pa - nicht der Grund sein. Das Problem ist weitaus 
vielschichtiger und wirksame Strategien des Na
turschutzes werden nur dann entwickelt werden 
können, wenn diese Gründe in die Überlegungen 
mit einbezogen werden.

Naturschutz ist zur globalen Aufgabe geworden, 
und so darf gerade unter ökologischem Blickwin
kel die Betrachtung des Problems nicht an vom 
Menschen vorgegebenen Grenzen haltmachen. 
Richtig verstehen können wir unsere eigene Situa
tion in Mitteleuropa erst, wenn wir uns einen 
Überblick über die globalen Entwicklungen ge
macht haben und wir werden sehen, daß bestimm
te Grundtendenzen überall die gleichen sind.

2. Globale Entwicklungen.

2.1 Versuch einer Situationsbeschreibung

Die Weltbevölkerung wächst zur Zeit exponen
tiell. Die Fünf-Milliarden-Grenze ist überschrit
ten und Prognosen sprechen von mehr als 10 
Milliarden bis zum Jahr 2030 (KAISER 1981). 
Korrelationen zwischen Bevölkerungswachstum 
und dem Aussterben von Tier- und Pflanzenarten 
vereinfachen unzulässig, aber sie enthalten einen 
wahren Kern (Abb. 1). Das Bevölkerungswachs
tum ist eines der Grundprobleme des Naturschut
zes. Wir müssen uns darüber im klaren sein, daß 
wir dieses Problem, wenn überhaupt, zur Zeit nur 
geringfügig und allenfalls in langen Zeiträumen 
beeinflussen können. Die Bevölkerungskurve wird 
in den nächsten Jahrzehnten weiter ansteigen, und 
wir müssen dies als Faktum in unsere Überlegung 
einbeziehen.

Es wäre absolut "unökologisch" zu glauben, daß 5,7 
oder 10 Milliarden Menschen, oder - wenn die 
Forderungen nach Verminderung der Bevölke
rungszahlen realistisch wären - auch nur 4 Milliar
den Menschen die Erde bewohnen könnten, ohne 
sie nachhaltig zu verändern. Das beste Beispiel
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Abbildung 1

Bevölkerungswachstum und Aussterberate von Wirbeltierarten in Deutschland.
Die Kurve für die Tierarten g ib t die Summe ausgestorbener Arten bis zum jeweiligen Zeitpunkt an (aus ERZ 1983) .

gibt unsere eigene Landschaftsentwicklung in Mit
teleuropa. Bereits eine sehr viel geringere Bevöl
kerung hat durch jahrhundertelangen Einfluß das 
geschaffen, was wir heute versuchen zu schützen, 
die mitteleuropäische Kulturlandschaft. Auch vie
le andere Landschaften der Erde, die heute als 
schutzwürdig gelten, sind vom Menschen geprägt, 
seien es die Hochlagen der Anden, weite Teile des 
Himalaya, Kulturlandschaften in Südostasien und 
vielleicht sogar die Savannen und Prärien Afrikas 
und Nordamerikas. Unberührte Natur überall ist 
eine Illusion. Der Naturschutz muß sich damit aus
einandersetzen, daß die Befriedigung der Bedürf
nisse des Menschen immer Belastung und Ver
änderung natürlicher Ökosysteme bedeutet.

Diese Überlegung hat entscheidende Auswirkun
gen auf die Standortbestimmung des Naturschut
zes. Konservierender Schutz natürlicher Ökosy
steme kann nur ein Teilziel sein. Beschränkt sich 
der Naturschutz hierauf, so läuft er Gefahr, von 
der Entwicklung in der übrigen Landschaft im 
wirklichen Sinn "überrollt" zu werden. Wir werden 
hierzu noch Beispiele kennenlernen.

Zentrales Ziel ist es also, daß der Naturschutz 
aktiv daran mitarbeitet, die Nutzung der Natur in 
Einklang mit seinen Zielen zu bringen. Die Grund
werte sind dann ganz andere. Nutzung der Natur 
hat nicht mehr von vornherein negative Vorzei
chen. Zulässige Naturnutzungen müssen von un
zulässigen unterschieden werden. Quantitäten 
werden entscheidend. Eine Nutzungsart kann im 
Einklang mit den Zielen des Naturschutzes stehen. 
Beim Überschreiten bestimmter Intensitäten ver
kehrt sich diese Einschätzung jedoch ins Gegen

teil. Naturwissenschaften und praktischem Na
turschutz erwachsen hieraus eine Fülle neuartiger 
■Probleme. Für alle Nutzungsarten und bezogen 
auf die unterschiedlichen Arten, Ökosysteme und 
Landschaften müssen Grenzwerte der Belastbar
keit definiert werden (die in Mitteleuropa offen
sichtlich in vielen Fällen bereits überschritten 
sind). Welche Wege hierbei beschritten werden 
könnten, zeigt das Beispiel der Abb. 2. Solange nur 
der jeweilige Zuwachs pro Zeiteinheit aus einer 
Population entnommen wird, ist die Nutzung un
schädlich. Wir sprechen von "nachhaltiger Nut
zung". Logistisches Populationswachstum voraus
gesetzt, ist der Zuwachs am Wendepunkt der 
Wachstumskurve am größten. Nutzungsstrategien 
können sich dieses Sachverhalts bedienen, indem 
sie die Dichte einer Art durch entsprechende Ab
schöpfungsraten nahe dem Wendepunkt und so
mit im Bereich maximaler Produktivität halten. 
Berechnungsmodelle für die marine Fischerei be
ruhen hierauf, was allerdings die heutige Praxis 
wenig daran hindert, viele Bestände von Meeres
tieren deutlich zu übernutzen. Das Beispiel zeigt 
aber auch, daß entsprechende Modelle einer na
turschutzkonformen Nutzung nur selten mit einfa
chen konstanten Zahlenwerten arbeiten können. 
Nutzungen und Zustände der betroffenen Ökosy
steme bzw. ihrer Teile bilden Regelkreise, sie be
einflussen sich gegenseitig.

Weitere Konsequenz der Einbeziehung menschli
cher Nutzungen in die Überlegungen ist eine kri
tische Auseinandersetzung mit dem bisher im Na
turschutz vorherrschenden statischen Denkan
satz, dem ein musealer Charakter oft nicht abge
sprochen werden kann. Wenn auch nutzungsge-
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Abbildung 2

Nutzbarkeit von Populationen. Der abschöpfbare Zuwachs pro Zeiteinheit ist davon abhängig, in welcher Phase 

der Wachstumskurve sich die Population gerade befindet. Bei logistischem Wachstum ist der Zuwachs bei 1/2 K am 
größten. Beachte Bestände gefährdeter Arten befinden sich häufig in der Anfangsphase der W achstumskurven und 

sollten deshalb nicht genutzt werden.
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prägte Ökosysteme schutzwürdig sind, so müssen 
auch jene spezifischen Nutzungsformen erhalten 
bleiben, die zu ihrer Entstehung geführt haben. 
Was geschieht, wenn sich diese Nutzungsformen 
im Zuge des technischen Fortschritts weiterent
wickeln? Soll der Naturschutz solche traditionel
len, überholten Nutzungsformen imitieren, wie 
dies die meisten Pflegemaßnahmen letztlich zum 
Ziel haben? Und wenn ja, wo und in welchem 
Umfang? Kann es "ökologisch sinnvoll" sein, die 
Ausprägung bestimmter nutzungsgeprägter Öko
systeme auf der jeweiligen Fläche langfristig "ein
zufrieren", wo ihre Lage und Anzahl in der histo
rischen Landschaftsentwicklung doch bisher dau
ernd Veränderungen unterworfen waren? Abge
sehen von den organisatorischen Problemen (die 
optimalen Nutzungsarten müssen parzellenscharf 
festgeschrieben und ihre Ausführung ständig 
überwacht werden) spricht u.a. auch die Ökologie 
vieler Arten gegen ein solches statisches System. 
Die Landnutzung stabilisiert überwiegend frühe 
Sukzessionsstadien. Hier stellen aber Pionierar
ten, die unter natürlichen Bedingungen an häufige 
Ortswechsel adaptiert sind, einen wesentlichen 
Teil der Biozönose. Häufiger Ortswechsel kann 
von Vorteil sein, um Konkurrenz durch andere 
Arten und hoher Parasitierung "auszuweichen". 
Genau vor diesem Problem stehen wir heute in 
Mitteleuropa. Streuwiesen, Kalkmagerrasen, die 
Lüneburger Heide, das alles sind Ökosystemty
pen, die Entstehung und Fortbestand spezifi
schen, heute nicht mehr gebräuchlichen Landnut
zungsformen verdanken. Etwa die Hälfte aller auf 
der bayerischen Roten Liste verzeichneten Säuge
tiere, Vögel, Reptilien und Amphibien ist mehr 
oder weniger stark auf solche genutzten Lebens
räume angewiesen (PLACHTER 1984).

Insgesamt ist die Nutzung der Natur heute in 
weiten Bereichen nicht nachhaltig, Ökosysteme

werden durchgängig übernutzt und in einer Form 
verändert, so daß die an sich gewünschte Nutzung 
nur wenige Jahre oder Jahrzehnte möglich bleibt, 
Belastungen und irreversible Veränderungen wer
den bewußt in Kauf genommen- Begründet wird 
dies häufig damit, daß andernfalls eine ausrei
chende Versorgung der Bevölkerung mit Nahrung 
und sonstigen Rohstoffen nicht sichergestellt wer
den könnte. Dies ist so höchstens eingeschränkt 
richtig. ROHWEDER (1982) konnte zeigen, daß 
allein die Welt-Getreideproduktion ausreichen 
würde, um den Nahrungsbedarf von 4 Milliarden 
Menschen problemlos zu decken. Die ungenügen
de Ernährungssituation in vielen Entwicklungs
ländern ist, global betrachtet, also auch ein Vertei
lungsproblem. Ein Problem sind aber auch die Er
nährungsgewohnheiten. Würde unter den gege
benen Randbedingungen der Anteil der tierischen 
Produkte an der Ernährung in der Bundesrepublik 
Deutschland lediglich um 3,6 % von 39,6 % auf 
36,0 % gesenkt werden (mit flankierenden Maß
nahmen würde sogar 1 % ausreichen), so könnten 
allein hierdurch 8 % der landwirtschaftlichen 
Nutzfläche für Naturschutzzwecke freigesetzt 
werden, da dann entscheidend weniger der ener
getisch nur zu etwa 10 % ausnutzbaren Futtermit
tel produziert werden müßten (HAMPICKE 
1985). Ähnlich negativ ist die Tatsache zu beurtei
len, daß heute bereits ein Drittel des Weltfanges 
an Meerestieren (mit deutlich steigender Ten
denz) zu Fischmehl verarbeitet wird, das überwie
gend Futterzwecken dient, obwohl Fische und an
dere Meerestiere aufgrund ihres hohen Eiweißge
haltes viel sinnvoller unmittelbar als Nahrungsmit
tel verwendet werden könnten (KAISER 1981). 
Ähnliche Probleme bestehen u.a. im forst- und 
wasserwirtschaftlichen Bereich.

Die gravierendsten Naturveränderungen entste
hen jedoch letztlich aus der unreflektierten Über-

Tabelle 1

Produktivität unterschiedlicher Böden (ohne Düngung) nach Waldrodung, dargestellt als Getreide
ertrag in Tonnen / Hektar (nach j o r d a n  & h e r r e r a  1981).

1

Jahre nach Waldrodung 

2 3 4 5

Temperierter eutropher Wald 
(USA, Mittelwesten) — konstant ca. 2,5 -

tropischer, eutropher Wald 
(Nigeria) 6 4,5 3,5 2,9 2,7

tropischer, oligotropher Wald 
(Peru) 2-7 1-2 <1
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tragung der land- und forstwirtschaftlichen Pro
duktionsweisen der Industrienationen auf tropi
sche und subtropische G ebiete. Solche in 
gemäßigten bis kühlen Klimaten entwickelte Ver
fahren erweisen sich unter den klimatischen und 
edaphischen Bedingungen der Tropen nicht nur 
als imtauglich, sie führen auch großflächig zu einer 
Degradation der Ökosysteme im Sinne eines weit
gehenden Verlusts der Kompensations- und Re
generationsfähigkeiten, die ihnen innewohnen 
(Tab. 1) (vgl. WEISCHET 1980).
Obwohl hierin für Länder der Dritten Welt wahr
scheinlich eine Lösung vieler ökologischer, aber

auch ökonomischer und soziologischer Probleme 
bestünde, werden klimaangepaßte Landnutzungs
formen nach wie vor nur sehr zögernd entwickelt 
und v.a. angewandt. Allerdings kann wegen der 
vergleichsweise geringen Produktivität vieler tro
pischer Ökosysteme nicht damit gerechnet 
werden, daß derartige (weitgehend) nachhaltige 
Nutzungsformen weniger flächenintensiv wären 
als die europäischen; Beispiele, wie etwa die Feld- 
Wald-Wechselwirtschaft, bzw. die "shifting culti
vation" belegen dies.

Daß die herkömmliche Landwirtschaft nicht nur

Abbildung 3

Indices der Weltnahrungsproduktion und des Weltdüngerverbrauches: Tatsächliche Werte und Pro
gnosen (aus KAISER 1981).
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in Mitteleuropa, sondern weltweit an ihre Grenzen 
stößt, verdeutlicht auch Abb. 3. Für die Produk
tion einer zusätzlichen Tonne Getreide müssen 
immer höhere Mengen an Düngemitteln aufge
wendet werden. In der Bundesrepublik stiegen 
zwischen 1945 und 1978 die durchschnittlichen 
Hektarerträge um 50 %, die ausgebrachten Dün
germengen im gleichen Zeitraum jedoch um 
450 %. Der Einsatz von Mineraldünger, für dessen 
Erzeugung hohe Energie-Investitionen erforder
lich sind, ist nur einer der Produktionskosten in 
der Landwirtschaft. An seinem Beispiel läßt sich 
jedoch ein allgemeiner Trend verdeutlichen: Der 
zunehmend verschwenderische Umgang mit 
Energieträgern jeder Art. Erst der massive Ein
satz von Energie stabilisiert jene künstlichen Nutz
ökosysteme ausreichend, auf denen unsere heu
tige Nahrungsmittel- und Rohstoffversorgung 
weitgehend beruht. Der zweite Hauptsatz der 
Thermodynamik gilt in übertragenem Sinn auch 
für Landschaften: Ordnung ist nur durch ständi
gen Energieaufwand erreichbar. In weitgehend 
naturnahen Landschaften leisten dies die Ökosy
steme zu einem erheblichen Teil selbst, jeder 
Übergang zu anderen Ordnungsprinzipien bedeu

tet Energie-Investitionen durch den Menschen, 
die wir uns zur Zeit nur wegen der (noch!) ver
gleichsweise niedrigen Energiekosten leisten wol
len und können.

Die wohl schwerwiegendsten, da irreversiblen 
yerluste entstehen in dieser Situation bei all jenen 
Ökosystemtypen, die sehr lange Entwicklungszei
ten haben oder die unter der derzeitigen Umwelt
situation nicht mehr neu entstehen können. Hierzu 
gehören die meisten tropischen Wälder ebenso 
wie viele Hochgebirgs-Ökosysteme (weshalb z.B. 
in Europa der Schutz der Alpen besondere Beach
tung verdient), aber auch etliche marine, wie z.B. 
Riff- und Mangrove-Ökosysteme. Insel-Ökosyste
me (z.B. Madagaskar, Seychellen, Galapagos, Ha
waii) reagieren ebenso auf anthropogene Bela
stungen ausgesprochen empfindlich -  und viele 
von ihnen sind bereits heute irreversibel geschä
digt. Sie alle zeichnet ein hoher Anteil endemi
scher Arten und von K-Strategen aus, sowie eine 
nur sehr geringe Flexibilität gegenüber externen 
Belastungen und damit eine nur sehr einge
schränkte Nutzbarkeit nach unseren heutigen 
technischen Maßstäben. Wenn schon ethische
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Gründe für einen Schutz solcher Ökosysteme 
nicht ausreichen (vgl. hierzu z.B. BIRNBACHER 
1980, MEYER-ABICH 1987, WÖBSE 1987), so 
sollte es die Erkenntnis sein, daß der Verlust an 
(bisher kostenfreier) Assimilations- und Kompen
sationsfähigkeit in diesen Ökosystemen durch den 
ersatzweisen Einsatz technischer Einrichtungen 
teuer erkauft werden muß und daß die hierfür er
forderlichen Produktionsmittel an anderer drin
genderer Stelle dann fehlen. Die steigenden, in
zwischen immensen Kosten für die Reinigung des 
Trinkwassers oder jene für Lawinenverbauung im 
Gebirge dort, wo der Wald zerstört wurde, sind 
Beispiele hierfür.

Neben der Übernutzung von Ökosystemen trägt 
die Belastung der Umwelt mit Chemikalien ent
scheidend zur irreversiblen Veränderung der Na
tur bei. Die Schadstoffproblematik (Biozide, 
Schwermetalle, neuerdings anorganische Verbin
dungen wie S02, Ozon) füllt Lehrbücher. Sie kann 
hier nicht annähernd erschöpfend abgehandelt 
werden. Deshalb nur ein einziges besonders an
schauliches Beipiel. In Israel wurde 1949/50 Thal
liumsulfat in großen Mengen zur Bekämpfung 
einer Wühlmausgradation eingesetzt. Als Folge 
starben 18 Greifvogelarten aus oder gingen dra
stisch zurück (Abb. 4). Aufgenommene ge
schwächte oder getötete Mäuse hatten sie vergif
tet. Das Beispiel kann deshalb als Modellfall gel
ten, weil es, im Gegensatz zu vielen anderen, im 
Schlangenadler, der einem anderen Nahrungsnetz 
angehört, einen "Vergleichsstandard" besitzt. Sein 
gleichbleibender Bestand belegt schlüssig die 
Kausalität von Gifteinsatz und Rückgang der übri
gen Greifvogelarten. Der Vollständigkeit wegen 
sei erwähnt, daß in der Folgezeit bestimmte Vogel
arten (Stare, Amseln etc.) - vom Prädationsdruck 
teilweise befreit - stark Zunahmen und statt der 
Wühlmäuse in den landwirtschaftlichen Kulturen 
Schäden anrichteten.

Lange Zeit unbeachtet blieben die möglichen Fol
gen der zunehmenden Emission von Verbindun
gen, die als Pflanzennährstoffe in Betracht kom
men, allen voran Stickstoffverbindungen, nicht nur 
auf limnische (seit längerem bekannt), sondern 
ebenso auf terrestrische und marine Ökosysteme. 
Die allgemeine Eutrophierung der Umwelt muß 
als ähnlich gravierende Gefahr für die Natur ein
geschätzt werden wie etwa die Belastung mit Bio
ziden und Schwermetallen. In vielem sind die zu 
erwartenden Wirkungen sogar noch tiefgreifen
der. Bereits heute kann man in weiten Teilen 
Europas von einer Überlastung der Umwelt mit 
Nährstoffen sprechen. Über Jahrhunderte limitie
rende Faktoren der landwirtschaftlichen Produk
tion und somit Schlüssel des Wohlstandes sind 
Stickstoff und zunehmend auch Phosphor in ganz 
wenigen Jahren zur Umweltbedrohung geworden. 
Die Gefahren der Eutrophierung von Nord- und 
Ostsee sowie weiter Teile der Mittelmeerküste 
sind vielen erst 1988 im Zusammenhang mit ersten

augenscheinlichen Veränderungen dieser Ökosy
steme bewußt geworden. Nährstoffe wirken lang
samer und weniger drastisch als "traditionelle" 
Schadstoffe.
Bereits 1983 mußte aber in der Bundesrepublik 
mit jährlichen Stickstoffimmissionen von durch
schnittlich 20-40 kg/N pro Hektar allein über die 
Luft gerechnet werden.
Dies entspricht einer landwirtschaftlichen Voll
düngung alle 5 bis 10 Jahre für Naturschutzgebie
te ebenso wie für alle oligotrophen Ökosysteme 
(ELLENBERG 1983). Spitzenbelastungen bis zu 
100 kg/N pro Hektar und Jahr sind heute in einigen 
Gebieten schon wahrscheinlich. Hinzu kommen 
Nährstoffeinträge über andere Wege, etwa über 
Oberflächenwässer. Zu den effektiven Wirkungen 
dieser Eutrophierung in terrestrischen Ökosyste
men ist noch wenig bekannt, da in vielen Fällen die 
gegenseitigen Abhängigkeiten mit anderen Stof
fen (z.B. Phosphor) nicht ausreichend kalkuliert 
werden können. Jedenfalls werden sich einmal 
eingetragene Nährstoffe oft nur langsam wieder 
aus den Böden entfernen lassen. Dort, wo sie Wir
kungen zeigen, werden diese auch über längere 
Zeiträume anhalten.

22  Uniformität und Vielfalt

Die dargestellten Verhältnisse, die im Prinzip be
kannt sind, machen große Teile der Bevölkerung 
betroffen, zu Verhaltensänderungen führen sie 
kaum. Drei Gründe für diese an sich paradoxe Si
tuation sollen näher beleuchtet werden: Der auch 
heute noch bestehende gesellschaftliche Zwang, 
alle Möglichkeiten einer noch intensiveren Natur
nutzung auszuschöpfen, die Maxime, alles tech
nisch Machbare auch anzuwenden und das Bestre
ben des Menschen, komplexe Zusammenhänge zu 
abstrahieren und damit unzulässig zu vereinfa
chen.

Bis vor wenigen Jahrzehnten war der Mensch in 
hohem Maß von der Natur abhängig. Menge und 
Qualität der natürlichen Nahrungsmittel und Roh
stoffe waren limitierende Faktoren der gesell
schaftlichen Entwicklung und meist reichten die 
verfügbaren natürlichen Ressourcen gerade aus, 
um die wichtigsten Bedürfnisse der Menschen zu 
decken. Eine erste grundsätzliche Verbesserung 
konnte erst mit der Produktion und dem Einsatz 
von Mineraldünger erreicht werden, eine zweite 
mit dem breiten Einsatz von Maschinen. Wo ihr 
Einsatz nicht oder nur eingeschränkt möglich ist, 
z.B. in Gebirgslandschaften, bestimmt weiterhin 
die Natur das Leben des Menschen. Jegliche Stei
gerung der Produktivität der Landnutzung war in 
dieser Situation erstrebenswert und wurde von der 
Gesellschaft positiv bewertet.

Die technische Entwicklung hat eine "Überflußge
sellschaft" möglich gemacht. Nicht nur einzelne, 
sondern eine Vielzahl von Produkten kann in 
Mengen produziert werden, die weit über den Be-
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darf hinausgehen. Zur Beschränkung der Natur
nutzung auf das Notwendige konnten bisher keine 
ausreichenden gesellschaftlichen und politischen 
Regelmechanismen entwickelt werden. Die Dis
kussion über die EG-Überschüsse sind hierfür ein 
beredtes Beispiel.

Die Wurzel des Problems ist jedoch bereits im 
Selbstverständnis des einzelnen Naturnutzers zu 
suchen. Der Landwirt tut im Grundsatz heute 
nichts anderes als das, was er immer getan hat: er 
setzt die von der Wissenschaft angebotenen tech
nischen Lösungen seiner Probleme in maximal 
möglichem Umfang ein. Und dies gilt nicht nur für 
die Landwirtschaft, sondern entsprechend auch 
für alle anderen Landnutzungsformen. Während 
dieses Vorgehen von der Gesellschaft in der Ver
gangenheit aber stets positiv bewertet wurde, wird 
es heute in der öffentlichen Diskussion zuneh
mend in Frage gestellt. Angesichts der zunehmen
den Umweltbelastung werden neue Leitbilder für 
eine naturschonende Landnutzung gefordert. 
Doch können wir erwarten, daß die Betroffenen 
den Verlust ihrer historisch gewachsenen Leitbil
der akzeptieren, wenn ihnen keine gesellschaftlich 
gleich gewichteten Alternativen geboten werden 
können? Der Naturschutz setzt einem gesell
schaftlichen Selbstverständnis Daten, Zahlen und, 
oft genug, nur Hypothesen entgegen. Das ist zu 
wenig. Der Landwirt wird sein neues Berufsbild 
als "Landschaftspfleger" nur dann ausfüllen, wenn 
es gesellschaftlich ebenso hoch geschätzt wird wie 
das alte. Daß bei vielen Betroffenen eine grund
sätzlich positive Einstellung zu einer solchen Ent
wicklung unterstellt werden kann, zeigt die hohe 
Akzeptanz von Naturschutzprogrammen, bei de
nen naturkonforme Nutzungsarten finanziell ho
noriert werden.

Verschärfend wirkt sich unsere Einstellung zu 
oder besser unser Umgang mit technischen Inno
vationen aus. Nach wie vor gilt die gesellschaftli
che Maxime, daß alle entwickelten Technologien 
auch tatsächlich eingesetzt werden müssen. Ver
fügbare Techniken nicht überall dort anzuwenden, 
wo es möglich ist, gilt in unseren Gesellschaften 
immer noch als unklug, nachlässig, oft genug sogar 
als fahrlässig oder rechtswidrig. Auch hier haben 
sich die Möglichkeiten von Wissenschaft und 
Technik wesentlich schneller entwickelt, als sich 
gesellschaftliche Normsetzungen hierauf einstel
len wollten. Sie können den Einsatz der einzelnen 
Techniken nur mehr ungenügend steuern. Es ist 
bezeichnend, daß es bis heute für technische Inno
vationen keine Umweltverträglichkeitsprüfung 
gibt. Das Verursacherprinzip gilt für technische 
Entwicklungen nicht. Es obliegt vielmehr dem Na
turschutz, eventuelle Beeinträchtigungen im Ein
zelfall nachzuweisen. Kreiselmäher, Grabenfrä
se, Doppelnullraps, Hängegleiter und Ultraleicht
flugzeug sind nur einige Beispiele aus den letzten 
Jahren.

Eine der hervorragendsten und erfolgreichsten 
Eigenschaften des Menschen ist seine Fähigkeit, 
komplexe Sachverhalte auf ihre Grundzüge zu ab
strahieren, hinter der Vielfalt, die uns in der Natur 
entgegentritt, allgemeine Gesetzmäßigkeiten zu 
erkennen. Alle Naturwissenschaften gründen auf 
solchen Abstraktionen. Menschliches Denken ist 
in hohem Maß von Linearität geprägt. Vergleich
bare Sachverhalte werden in Rangfolgen einge
ordnet, wobei die am günstigsten erscheinende 
Variante weiterverfolgt wird, während alle ande
ren verworfen werden. Bereits die gleichrangige 
Betrachtung mehrerer paralleler Gedankenketten 
ist ungewohnt und aufwendig, "vernetztem" Den
ken sind offenbar enge Grenzen gesetzt. Unsere 
modernen, mathematisch-technisch orientierten 
Weltbilder fördern dies zusätzlich. Gefragt ist ana
lytisches, einsträngiges Denken, mit dem Ziel, aus 
mehreren mögüch erscheinenden nur die jeweils 
beste, zielführendste, effektivste Lösung weiterzu
verfolgen.

Die Grundstrukturen von Ökosystemen, ja die bio
logischer Systeme allgemein, folgen grundsätzlich 
andersartigen Prinzipien. Zugelassen ist nicht nur 
eine einzige, die jeweils optimale Ausprägung, 
sondern vielmehr eine Vielzahl unterschiedlicher 
Varianten. Evolution beruht darauf, daß Varian
ten entstehen, die zu einem gegebenen Zeitpunkt 
schlechter - oder wertneutral: anders - an ihre 
Umwelt angepaßt sind als die übrigen. Kein Indi
viduum ist dem anderen gleich. Baupläne und Ver
haltensmuster werden über lange Zeit hinweg auf
rechterhalten, ausprobiert, auch wenn sie nach 
menschlichen Weltnormen zunächst überflüssig 
erscheinen mögen. Die Funktionsnetze in Ökosy
stemen lassen ein Zusammenleben von Arten mit 
eng verwandten Umweltansprüchen (ähnliche Va
rianten) zu, wobei zwar die am besten an die örtli
chen Verhältnisse angepaßte bevorzugt, die ande
ren aber nicht völlig eliminiert werden. Erst diese 
Parallelität begründet die Kompensationsfähig
keit und Flexibilität eines Ökosystems. Auch bio
logische Strukturen streben Perfektion an, es ist 
aber Prinzip und sowohl Charakteristikum als 
auch Unterschied des Lebens zur unbelebten Na
tur, daß diese nie zu 100 % erreicht wird.

Die Grundstrukturen der belebten Natur einer
seits und jene modernen Denkens und der Natur
wissenschaften (ein physikalisches Gesetz gilt 
immer zu 100 %) andererseits stehen damit im Ge
gensatz. Erstere strebt ein Höchstmaß an Vielfalt 
an, letztere versuchen zu vereinfachen, lineare 
Funktionsketten zu bilden. Der Auftrag zur För
derung der natürlichen Vielfalt, wie wir ihn in den 
Naturschutzgesetzen finden, erfordert somit zu al
lererst adäquate Denkmuster. Naturschutz be
ginnt in uns selbst. Auch der i.d.R. naturwissen
schaftlich ausgebildete Naturschützer tut sich hier 
oft schwer. Bewertungsverfahren für Zustände 
und Entwicklungen der Natur, deren Ziel die De
finition eines "idealen Ökosystemzustandes" ist,
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sind ebenso Ausdruck des beschriebenen Zeitgei
stes, wie die Entwicklung überall anzuwendender 
"optimaler" Pflegeanweisungen oder Richtlinien 
zum "Bau" von Lebensräumen. Vielfalt reduziert 
sich auf die "einfältigen" technischen Denkmuster 
unserer modernen Gesellschaften.

Von einer Lösung des Problems sind wir weit ent
fernt. Gesellschaftliche Normensetzung und unser 
Rechtssystem, die sich für unser eigenes Wohler
gehen als zielführend erwiesen haben und deren 
Beibehaltung deshalb letztlich außer Diskussion 
steht, lassen eine Gleichrangigkeit verschiedener 
Varianten nur bedingt zu. Erreichen wir eine sol
che im Naturschutz aber nicht, so laufen wir Ge
fahr, viele. Maßnahmen an den Zielen vorbeizu
konzipieren.

3. Die Situation in Mitteleuropa

3.1 Noah war erfolgreicher: die bisherige Praxis 
des Naturschutzes

Die Erkenntnis, Natur gezielt schützen zu müssen, 
ist keineswegs neu, auch wenn sie erst in den letz
ten Jahrzehnten breite Popularität erlangt hat. 
1836 wurde das erste deutsche Schutzgebiet (Dra
chenfels im Siebengebirge) ausgewiesen, 1877 eine 
internationale Vereinigung gegen die V er
schmutzung von Flüssen, des Bodens und der Luft 
gegründet. Die Naturschutzgesetzgebung gründet 
noch heute in wesentlichen Zügen auf dem 
Reichsnaturschutzgesetz von 1935. Aber bereits 
1911 schrieb Hermann LÖNS: "Es ist ja ganz nett, 
wenn einige kleine Einzelheiten geschützt werden, 
Bedeutung für die Allgemeinheit hat diese Natur- 
denkmälerchensarbeit aber nicht. Pritzelkram ist 
der Naturschutz, so wie wir ihn haben. Der Natur
verhunzung kann man eine geniale Großzügigkeit 
nicht absprechen. Die Naturverhunzung arbeitet 
"en gros", der Naturschutz "en detail"! Sätze, die 
ihre Aktualität bis heute nicht verloren haben. Die 
Gründe hierfür wurden bereits angesprochen.

Naturschutz ist bis heute durch punktuelle und 
sektorale Arbeitsweisen gekennzeichnet. Seine 
wichtigsten in der Praxis tatsächlich einsetzbaren 
Instrumentarien waren und sind (nach ERZ 1983):

-  die Ausweisung von Schutzgebieten
-  ordnungsrechtliche Maßnahmen gegen Zugriff 

auf und Vermarktung von bestimmten Arten 
("geschützte Arten")

-  Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 
(z.B. Lebensraumgestaltung, Wiedereinbürge- 
rung) im Rahmen von Hilfsprogrammen für 
ausgewählte Arten oder Artengruppen.

Dieses Instrumentarium reicht nicht aus, die we
sentlichen Beeinträchtigungen der Natur zu mil
dern, geschweige denn wirkliche Verbesserungen 
bestehender Mißstände zu erreichen. Der Flä

chenanteil der Naturschutzgebiete in der Bundes
republik liegt bei 1,2 %. Die Zahlen in den übrigen 
europäischen Ländern unterscheiden sich hier
von nicht grundlegend. Jeder Pflegemaßnahme 
des Naturschutzes steht der gleichzeitige Verlust 
einer Vielzahl nicht oder nur langfristig reprodu
zierbarer Lebensräume gegenüber. Bilanzen auf 
der Grundlage der Biotopkartierungen der Bun
desländer belegen das Ausmaß des Verlustes in 
wenigen Jahren (WEIGER & FROBEL 1983).

Am augenfälligsten wird dieser Verlust am Aus
sterben von Tier- und Pflanzenarten. Man schätzt, 
daß bis zur Jahrtausendwende bis zu 1/2 Million 
Organismenarten durch menschlichen Einfluß 
weltweit ausgestorben sein werden, eine riesige 
Zahl, auch wenn man in Rechnung setzt, daß nach 
neueren Angaben mit mehr als 10 Millionen rezen
ten mehrzelligen Arten zu rechnen ist (KAISER 
1981). Das Aussterben wird sich aber überwie
gend im Verborgenen abspielen. Betroffen sind 
vor allem Arten tropischer Wälder und limnische 
Organismen, ein großer Teil von ihnen wird bis zu 
ihrem Aussterben wissenschaftlich nicht einmal 
beschrieben sein.
Die derzeitigen Veränderungen der Natur laufen 
um Größenordnungen schneller ab als ihnen die 
wissenschaftliche Analyse des Geschehens folgen 
kann. Eine deutliche Verstärkung der natur
schutzbezogenen Forschung, wie sie oft gefordert 
wird, ist zwar unverzichtbar, um wenigstens die 
wichtigsten Zusammenhänge aufzudecken, es ist 
jedoch illusorisch, von den Naturwissenschaften 
eine umfassende Kausalanalyse der ablaufenden 
Naturveränderungen zu erwarten und Gegenmaß
nahmen hiervon abhängig zu machen. Soll Natur
schutz heute überhaupt Wirkung zeigen, so muß 
er vorsorgend tätig sein. Es muß das Prinzip gel
ten, daß Handlungen solange unterlassen werden, 
bis ihre Naturverträglichkeit ausreichend belegt 
ist.
Nicht minder besorgniserregend ist die Situation 
in Europa. Rote Listen dokumentieren den Rück
gang von Tier- und Pflanzenarten eindrucksvoll. In 
der Bundesrepublik gelten von den 45.000 Tierar
ten mehr als ein Drittel als gefährdet oder sind aus
gestorben (Wirbeltiere: 47 %) bei den Farn- und 
Blütenpflanzen sind es 28 % (BLAB et al. 1984) 
(Tab. 2).
Nur sehr wenige hiervon sind Endemiten (aber 
auch sie sind ungenügend geschützt), wie über
haupt in Europa der Anteil endemischer Arten 
wegen der geographischen Situation als "Halbin
sel" des eurasiatischen Kontinents vergleichsweise 
gering ist. Mit dem Verschwinden in der Bundes
republik Deutschland ist demzufolge nur selten 
ein weltweites Aussterben verbunden. Oft handelt 
es sich auch um relativ unscheinbare Arten oder 
um solche, die bereits früher selten oder nur 
punktuell verbreitet waren. Die Wahrscheinlich
keit, daß sie in Zukunft wesentliche wirtschaftliche 
Bedeutung erlangen könnten, ist bei den meisten 
Arten gleich Null.
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Welche Bedeutung hat das Aussterben von Arten 
in der Bundesrepublik, ihre Dokumentation in 
Roten Listen, denn dann für uns, wenn man einmal 
ethische Aspekte außer acht läßt?

-  Rote Listen indizieren in ihrer Gesamtheit (nicht 
auf einzelne Arten bezogen) sehr gut den Zustand 
und die Entwicklung unserer Natur. Es sind keine 
anderen Instrumente bekannt, die mit vergleichs
weise geringem Aufwand eine quantifizierte, inte
grierende Zustandsbeschreibung ermöglichen.

-  Von Bestandsrückgängen werden zunächst be
vorzugt anspruchsvolle und auf anthropogene Be
lastungen empfindlich reagierenden Arten betrof
fen sein. Eine Analyse der Biologie und der Le
bensansprüche gefährdeter Arten gibt uns ein 
recht differenziertes Bild von Art und Umfang der 
Belastungen und Veränderungen, die in der Natur 
wirksam sind. Dies gilt auch hinsichtlich potentiel
ler Gefahren für die menschliche Gesundheit. Die 
Wirkungen von Pestiziden, Schwermetallen und 
neuerdings Säuren wurden zu einem erheblichen 
Teil an freilebenden Organismen erstmals er
kannt.

-  Jedes Verschwinden einer Art setzt die Kom
pensationsfähigkeit und oft auch die Flexibilität 
des betroffenen Ökosystems herab (die Stabilität 
kann dagegen auch in artenarmen Ökosystemen 
hoch sein; vgl. REMMERT 1980). Es sind dies 
jene Eigenschaften von Ökosystemen, denen heu
te zunehmend zentrale Bedeutung zukommt. Nur 
selten sind es große, attraktive, viel häufiger da
gegen kleine und unscheinbare Arten, die diese 
Eigenschaften gewährleisten (HEYDEMANN 
1981). So ist beispielsweise in bestimmten europä
ischen Laubwäldern die Biomasse der Laufkäfer 
allein höher als jene der Vögel (nach KACZMA- 
REK aus THIELE 1977). Tiere erfüllen in Ökosy
stemen vielfältige Schalterfunktionen (z.B. Blü
tenbestäubung): Trotz verschwindend geringem 
Biomasseanteil bestimmen einzelne Arten über 
Zustand und Entwicklung wichtiger Ökosystem
teile.

-  Viele Arten verlieren wesentliche Teile ihres 
Areals. Eine Wiederbesiedlung ist unter den heu
tigen Verhältnissen meist unwahrscheinlich. Da
mit gehen (v.a. am Rand der Areale) wichtige 
"Versuchsfelder" für neue genetische Kombinatio
nen verloren, die letztlich zur Bildung von Rassen 
oder Arten führen könnten. Evolutive Prozesse 
werden zunehmend eingeschränkt oder verhin
dert. Damit sinkt auch die Wahrscheinlichkeit der 
Entwicklung von Ökotypen und Rassen, die an 
unsere anthropogene Umwelt angepaßt wären.

-  Viele Arten - auch seltene - sind charakteristi
sche Glieder unserer mitteleuropäischen Kultur
landschaften. Ihre Anwesenheit und ihr Fehlen 
werden durchaus vom Laien wahrgenommen. 
Nicht umsonst unterliegen gerade die naturnahen

Gebiete in Mitteleuropa (und nicht nur hier) zu
nehmend einem enormen Erholungsdruck. Selbst 
wenn sich das Erholungsbedürfnis des Bürgers 
nicht an einzelnen Arten festmachen läßt, Vielfalt 
im offenbar gewünschten Sinn läßt sich nur vor
stellen, wenn auch seltene Arten erhalten bleiben.

Es gibt also gute Gründe, dem Artenschutz i.e.S. 
in Mitteleuropa besondere Beachtung zu widmen 
(vgl. HAMPICKE 1988). Dieser sollte sich aller
dings nicht nur in gesetzlichen Vorschriften, son
dern vielmehr in Flächenansprüchen manifestie
ren. Es stellt sich also die Frage nach der Flächen
wirksamkeit des heutigen Naturschutzes.

32  Schutzgebiete und Kulturlandschaft

Von 20 gefährdeten Tierarten (19 Wirbeltierarten, 
1 Molluskenart) waren 1983 203 Vorkommen in 
Bayern bekannt. Eine Überprüfung ergab, daß 
hiervon nur etwa 10 % ganz oder teilweise in be
stehenden Naturschutzgebieten liegen. Zahlen 
aus anderen Bundesländern deuten auf einen ähn
lich schlechten Schutzstatus bei gefährdeten Ar
ten hin (PLACHTER1984,1985). Die Anweisung 
von Schutzgebieten war lange Zeit eine Folge von 
Zufälligkeiten, konsequente Schutzgebietspla
nungen werden erst seit wenigen Jahren umge
setzt. Dementsprechend ist die Repräsentanz vie
ler Ökosystemtypen in den heutigen Schutzgebie
ten ungenügend. Dies gilt z.B. für viele Fließge
wässertypen, Waldtypen und anthropogene Öko
systemtypen.

Neben schlechter und unausgewogener Repräsen
tanz von Arten und Ökosystemen sowie einem viel 
zu geringen Flächenanteil ist ebenso der aktuelle 
Zustand für eine Beurteilung der bestehenden 
Schutzgebiete von Bedeutung.

In fast allen bundesdeutschen Naturschutzgebie
ten und in den 4 Nationalparken sind einzelne Nut
zungsarten durch die Verordnungen privilegiert. 
In vielen Gebieten sind Jagd und Fischerei zuge
lassen (wenngleich in neuen Gebieten zunehmend 
mit zeitüchen oder sachlichen Einschränkungen), 
nur sehr wenige Gebiete sind für den Besucherver
kehr völlig gesperrt. In der Regel beschränken sich 
die Verordnungen aus rechtlichen Gründen (Ent
schädigungspflicht!) auf eine Festschreibung des 
"status quo".

Damit aber werden auch bestehende Belastungen 
und Beeinträchtigungen festgeschrieben. Tab. 3 
gibt einen Überblick über die in 100 deutschen Na
turschutzgebieten festgestellten Schäden. Seither 
hat ein Belastungsfaktor noch entscheidend an In
tensität zugenommen und wird heute bereits an 
erster Stelle genannt: die Erholungsnutzung (Abb. 
5). Mit den rechtlichen und instrumentellen Mög
lichkeiten des Naturschutzes sind die Auswirkun
gen moderner Massenerholung nicht mehr in den
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Art der Beeinträchtigung Anzahl der Natur
schutzgebiete

Erreichbar auf Wegen und Straßen 97
Erschlossen mit Pfaden und befahrbaren Wegen 74
Landwirtschaftliche Nutzung 25
Holznutzung 27
Erholungseinrichtungen 43
Müll, Abfall 40
Bauten 33
Bodenentnahme (auch ehemalige Abgrabungen) 26
Auffallende Wasserverschmutzung 6
Wasserbauliche Maßnahmen 9
Vegetationsschäden durch Besucher 33
Ausbreitung unerwünschter Pflanzen 41
Anpflanzung fremder Gehölze 62
Abtrieb von Gehölzen 17

Gefährdung des Schutzziels 32
Pflegemaßnahmen erforderlich 42
Technische Schutzmaßnahmen nötig 34

Tabelle 3

Beeinträchtigungen in 100 Naturschutzgebieten eines zentralen Bereichs der Bundesrepublik 
Deutschland 1983 (nach HAARMANN 1983).

Abbildung 5

Beeinträchtigende Nutzungen in 514 untersuchten Naturschutzgebieten der Bundesrepublik 
Deutschland (aus e r z  1987).
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Griff zu bekommen.

Mit etwa 27 % decken Landschaftsschutzgebiete 
einen weitaus größeren Teil der Fläche der Bun
desrepublik ab (ROSENSTOCK 1981). Als In
strument eines wirksamen Arten- und Biotop
schutzes scheidet das Landschaftsschutzgebiet 
aber schon wegen der gesetzlichen Vorgaben weit
gehend aus. Zu den i.d.R. kleinflächigen bzw. 
punktuellen Naturdenkmälern und geschützten 
Landschaftsbestandteilen fehlen Vergleichsda
ten.

Selbst wenn Anzahl und Fläche der Naturschutz
gebiete deutlich erhöht, die Verordnungsinhalte 
wesentlich verbessert werden würden, was fach
lich unverzichtbar ist, stellt sich dennoch die Fra
ge, ob hierdurch allein die Ziele des Naturschutzes 
erreicht werden können unter Berücksichtigung, 
daß zu den Zielen auch der Erhalt wesentlicher 
Elemente der traditionellen europäischen Kultur
landschaften, eine Wiederheranführung der Be
völkerung an die Natur, sowie die Minimierung 
von Energie- und Stoffeinträgen zur Sicherung sta
biler Umweltverhältnisse und die langfristige Si
cherung der natürlichen Ressourcen zählen, und 
unter Beachtung der flächendeckenden Belastung 
mit Schad- und Nährstoffen, muß diese Frage ein
deutig mit nein beantwortet werden. Die heimi
sche Fauna und Flora, deren Erhalt § 1 des Bun- 
des-Naturschutzgesetzes bindend vorschreibt,

kann nicht auf wenige Flächenprozent kompri
miert werden.

Wenn Naturschutz nicht nur naturnahe Restflä
chen, sondern ebenso genutzte Bereiche bis hin zu 
Siedlungen (vgl. § 1 Bundes-Naturschutzgesetz) in 
wesentlichem Umfang einbeziehen muß, so sind 
hierfür Instrumente erforderlich, die über alle ge
nannten substantiell hinausgehen.

4. Flächendeckender Naturschutz - Ausweg aus 
dem Dilemma?.

4.1 Leitgedanken

Ein flächendeckender Anspruch des Naturschut
zes ist seit langem formuliert und durch theoreti
sche Modelle konkretisiert. HABER beschrieb 
1971 in seinem Modell der "differenzierten Land
nutzung" erste Ansätze einer Synopse zwischen 
Naturschutz und Landnutzung. ERZ (1978) be
nannte 4 Stufen der Einflußnahme des Natur
schutzes auf die Landnutzung (Abb. 6).

1. Einrichtung strenger Naturschutzgebiete, aus 
denen alle Formen menschlicher Nutzung ausge
schlossen sind, auf einen geringen Teil der Lan
desfläche.

2. Ausweisung von Schutzgebieten, in denen zwar

strenge Naturschutz* 
gebiete (Totalreservate)

vto>N
J2 Vorrangfunktionen
o  für Naturschutz 

CO ---------------------------------------V)0>•o
ff
2  Nutzungsbeschrinkungen 

™  (und -auflagen)_________

cV
c

begleitende Naturschutz* 
maKnahmen

Abbildung 6

Modell einer differenzierten, flächendeckenden Einflußnahme des Naturschutzes auf die Landnut
zung. Es werden 4 Stufen der Einflußintensität unterschieden. Das Dreieck stellt die Fläche des jeweiligen Bezugsge

bietes (z.B. Bundesrepublik Deutschland) dar (aus ERZ 1978, verändert).
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bestimmte Nutzungen zugelassen sind, aber nur 
insoweit, als sie den dortigen vorrangigen Zielen 
des Naturschutzes nicht entgegenstehen. Der Flä
chenanspruch für diese und die vorgenannte Ka
tegorie wird heute mit 8-15 % der Landesfläche 
angegeben.

3. Für einen relativ großen Flächenanteil kann 
eine regelmäßige extensive Landnutzung zugelas
sen werden. Naturschutzfachliche und ökonomi
sche Ziele stehen gleichrangig nebeneinander. Die 
jeweiligen Nutzungsformen sollten umweltver
träglich sein und eine hohe Artenvielfalt gewähr
leisten.

4. Der größte Flächenanteil bleibt weiterhin in
tensiven Landnutzungsformen offen, allerdings 
mit den Einschränkungen, daß auch hier die allge
meinen Umweltbelastungen minimiert und eine 
gewisse Lebensraumvielfalt gewährleistet sein 
müssen. Die jeweilige Nutzung sollte flächenbezo
gen auf ihre Umweltverträglichkeit überprüft wer
den.

Nutzflächen der Kategorie 3 nahmen früher weite 
Teile Europas ein. Sie prägten das Bild der euro
päischen Kulturlandschaften. Viele heute als vor
rangig schutzwürdig geltende Lebensraumtypen, 
wie etwa Streuwiesen, Kalkmagerrasen, Mittel
und Niederwälder, verdanken derartigen extensi
ven Nutzungsformen ihre Entstehung. Sie sind 
heute weitgehend ungebräuchlich geworden, die 
meisten wurden so weit intensiviert (so z.B. auch 
die Schafbeweidung auf Magerrasen), daß sie die 
Struktur der Lebensräume gegenüber früher be
reits weitgehend verändert haben. Besonders au
genfällig wird dies im Grünlandbereich (BLAB 
1986, KAULE 1986, MEISEL 1983). Der Natur
schutzversucht zunehmend, durch Pflegemaßnah
men auf entsprechenden Flächen die ehemalige 
Nutzung zu simulieren. Ökonomisch (aber auch 
soziologisch und hinsichtlich der Öffentlichkeits
wirkung) gesehen sind derartige Pflegemaßnah
men der Naturschutzbehörden und -verbände die 
schlechteste aller denkbaren Lösungen. Wegen 
der geringen Personal- und Finanzkapazitäten 
können sie außerdem einen großflächigen Erhalt 
derartiger Lebensraumtypen nicht gewährleisten. 
Die Wiedereinführung traditioneller Landnut
zungsformen unter Bedingungen, die sie für den 
einzelnen Land- oder Forstwirt ökonomisch ren
tabel machen, wird so zu einer der zentralen Auf
gaben des Naturschutzes in Mitteleuropa.

Die Strategien des Naturschutzes beruhen bis heu
te weitgehend auf statischen Denkansätzen. Das 
oft genug museale Konservieren einiger weniger 
Teile der Natur steht im Vordergrund. Im Sinne 
einer Kurzzeitstrategie, die jene Teile der Natur 
sichert, die andernfalls irreversiblen Veränderun
gen ausgesetzt wären, ist dies häufig die einzige 
sinnvolle Vorgehensweise. Naturschutz darf aller
dings bei einem statischen Schutz einzelner Öko

systeme nicht stehenbleiben. Längerfristige Statik 
gibt es weder in natürlichen Ökosystemen noch 
war sie jemals in unseren Kulturlandschaften ge
geben. Vor allem für den Erhalt früher Sukzes
sionsstadien werden dynamische Schutz- und Ent
wicklungskonzepte nötig werden. Voraussetzun
gen hierfür sind zum einen großflächige und lang
fristige Planungen, zum anderen die teilweise Wie
derherstellung oder Simulation jener Mechanis
men, die dynamische Prozesse in der Naturland
schaft ausgelöst haben (Überschwemmungen, 
Windwurf, Feuer etc.) (vgl. u.a. FRANKEL & 
SOULE 1981, REMMERT 1985, SOULE & 
WILCOK1980). Auch müssen Strategien entwik- 
kelt werden, die dem einzelnen seine Verant
wortung am umfassenden Schutz der Natur ver
mehrt bewußt werden lassen. Die Einbeziehung 
dynamischer Aspekte hat weitreichende Folgen: 
Landschaftsveränderungen können dann nicht 
mehr von vornherein negativ bewertet werden. Po
sitive und negative Entwicklungen müssen defi
niert und gegeneinander abgegrenzt werden. Ziel 
ist es, in abgegrenzten Landschaftsausschnitten 
(z.B. Naturräume) Verlust und Zugewinn ausge
glichen zu halten. Dies ist nur unter Zuhilfenahme 
differenzierter Bewertungs- und Bilanzierungs
verfahren möglich.

Zentrale Aufgaben des Naturschutzes sind heute 
also, über die traditionellen Arbeitsfelder hinaus:

-  Entwicklung umfassender Zielvorstellungen 
unter Einschluß aller genutzten Flächen und 
deren Umsetzung

-  Entwicklung differenzierter Bewertungsver
fahren

-  Erstellung und Verwirklichung von Program
men für Nutz-Ökosysteme

-  Erarbeitung von dynamischen Schutz- und Ent
wicklungskonzepten.

In der Bundesrepublik verfolgt der Naturschutz 
zur Zeit zwei unterschiedliche Strategien, die als 
Schritte in die beschriebene Richtung gewertet 
werden können. Sie sollen anhand von Beispielen 
aus Bayern erläutert werden. Beiden ist gemein
sam, daß sie in erheblichem Umfang genutzte Flä
chen einbeziehen. Ihr thematischer und instru- 
menteller Umfang ist allerdings begrenzt, so daß 
ihnen nur Modellcharakter für ein umfassenderes 
Naturschutzkonzept im Sinne der dargestellten 
Grundsätze zukommt.

42  Hilfsprogramme in genutzten Bereichen

In den letzten Jahren haben alle Bundesländer 
spezifische Programme des Naturschutzes in ge
nutzten Bereichen begonnen. Im Vordergrund 
stehen einzelne Arten bzw. Artengruppen (Arten
hilfsprogramme i.w.S.) oder bestimmte Biotopty
pen. Beispiele sind Grünlandprogramme, bzw. in 
eingeschränkter Form Programme für wiesenbrü-
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tende Vogelarten, Ackerrandstreifenprogramme, 
Programme für Streuobstanlagen, Uferrandstrei
fenprogramme. Allen Programmen dieses Typs ist 
gemeinsam, daß eine spezifische, naturschutzkon
forme Nutzung angestrebt wird, und daß der Staat 
den einzelnen Landwirt für ihre Realisierung fi
nanziell honoriert. Diese Form des Naturschutzes 
ist neuartig und, wie die bisherigen Erfahrungen 
zeigen, sehr erfolgsversprechend. Entgegen vielen 
Befürchtungen finden derartige Programme bei 
den Landwirten breite Akzeptanz. Die Nachfrage 
nach diesbezüglichen Verträgen übersteigt in eini
gen Fällen die finanziellen Möglichkeiten bereits 
erheblich. Als - nicht zu unterschätzender - Ne
beneffekt konnte das Image des bisher ausschließ
lich restriktiven Naturschutzes wesentlich verbes
sert werden. Die Programme haben so über die 
Vertragsverhandlungen auch wichtige Brücken 
zwischen Naturschützern und Landwirten ge
schlagen, das gegenseitige Verständnis ist in we
nigen Jahren deutlich gewachsen.

Eine weitere Dimension, die zu Beginn der Kon
zipierung noch nicht abzusehen war, erlangen Na
turschutzprogramme in genutzten Bereichen neu
erdings im Zusammenhang mit der Diskussion 
über den Abbau der Agrarüberschüsse. Wenn
gleich die nunmehr auf Bundesebene ergriffenen 
Schritte zur Verminderung der Produktion und 
zur Flächenstillegung dem Naturschutz weniger 
dienen werden als zunächst erhofft, konnte doch 
gezeigt werden, daß eine Wiederherstellung bzw. 
Festschreibung extensiver Landnutzungsformen 
grundsätzlich realisierbar ist.

Vertragsvarianten und Finanzierungsquellen der 
Naturschutzprogramme unterscheiden sich in den 
einzelnen Bundesländern. Weiterführende An
gaben finden sich u.a. bei HOLZ 1988.

In Bayern werden von den Naturschutzbehörden 
derzeit 5 Programme angeböten (vgl. HELFRICH 
1988). Vergleichende Angaben sind in Tab. 4 zu
sammengestellt. Die Nettoausgaben aller Pro
gramme lag 1988 bei 18,656 Mio. DM. Die Ent
wicklung der letzten Jahre für das älteste der Pro
gramme, das Wiesenbrüterprogramm, verdeut
licht Abb. 7.

Weitere Programme befinden sich in der Erpro
bung, bzw. werden zur Zeit vorbereitet, so für

-  Streuobstanlagen
-  naturnahe Weinberge
-  Uferrandstreifen und
-  Fischteiche.

Wesentlicher Baustein im bayerischen Programm
system ist das Landschaftspflegekonzept, das der
zeit landesweit erstellt wird. Es legt jene Gebiete 
fest, in denen Pflegemaßnahmen vorrangig erfor
derlich sind und ist damit unverzichtbare Grund
lage für etliche der genannten Programme.

Dem gleichen Programmtyp, wenngleich mit ab
gewandelter Zielsetzung, gehört das Bayerische 
Kulturlandschaftsprogramm an, das jährlich mit 
63 Mio. DM ausgestattet ist. Es wurde 1988 begon
nen, die Durchführung obliegt der Landwirt
schaftsverwaltung. Mit einer breiten Palette von 
Vertragsvarianten werden für verschiedene exten
sive Bewirtschaftungsweisen Ausgleichszahlun
gen an Landwirte geleistet. In der Mehrzahl der 
Fälle müssen für einen Vertragsschluß bestimmte 
Randbedingungen erfüllt sein: Die Viehhaltung 
des jeweiligen Hofes darf einen bestimmten 
Grenzwert (1,5 Großvieheinheiten pro Hektar 
landwirtschaftlicher Nutzfläche) nicht überstei
gen und der Betrieb muß in vorher abgegrenzten 
Landesteilen (sog. "Gebietskulisse") liegen, die zu
sammen etwa 39 % der Fläche Bayerns ausma
chen.

43  Das Bayerische Arten- und Biotopschutzpro
gramm

Die meisten Landnutzer (Landwirtschaft, Forst
wirtschaft, Straßenbau etc.) haben ihre Ziele in 
flächen- bzw. raumbezogenen Fachplanungen 
festgelegt (z.B. Straßenbedarfspläne, Waldfunk- 
tions- und Einrichtungspläne, Agrarleitplanung). 
Die Notwendigkeit einzelner Maßnahmen wird zu 
einem erheblichen Teil aus diesen Planungen her
geleitet. Dem Naturschutz fehlte bisher eine um
fassende und flächenbezogene Zielplanung. Vor
teile derartiger Planungen, im deutschsprachigen 
Raum als Arten- und Biotopschutzprogramme be
zeichnet, sind u.a.:

-  Der Naturschutz reagiert nicht mehr nur defen
siv auf andere Planungen und Maßnahmen, son
dern er kann selbst auf der Grundlage einer eige
nen Planung aktiv tätig werden.

-  Die Ziele des Naturschutzes können in flächen
bezogener Form dokumentiert und erläutert wer
den. Zur Entscheidungsfindung im politischen 
Bereich können sie mit den übrigen Ansprüchen 
an Natur und Landschaft abgeglichen werden.

-  Ein innerfachlicher Abgleich konkurrierender 
Ziele und die Festlegung von Prioritäten wird 
möglich. Die bisherige sektorale Arbeitsweise des 
Naturschutzes kann von einer synoptischen abge
löst werden.

-  Wissenslücken können definiert, Untersuchun
gen können gezielter in Auftrag gegeben werden.

Die inhaltlichen Grundsätze von Arten- und Bio
topschutzprogrammen haben u.a. BLAB (1979, 
1982), ERZ (1978,1980) und THIELCKE (1978) 
definiert. Nach heutigem Verständnis sollte unter 
einem Arten- und Biotopschutzprogramm aus
schließlich ein synoptischer, planender Pro
grammansatz verstanden werden, in dem das bis-
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Programm ''Schutz für Uiesenbrüter" 
Bestand an Vereinbarungen

CH Anzahl 

S  Hektar 
ffl TDM

Jahr 800bv.ubp

Abbildung 7a

Bayerisches Wiesenbrüterprogramm: Entwicklung der Finanzausstattung seit 1983.

Programm "Schutz für Wiesenbrüter” 
Gesamtausgaben 1983 - 1988

TDM
* S ta n d ’ 

07 .10.1988

Jah r 800ges.ubp

Abbildung 7b

Bayerisches Wiesenbrüterprogramm: Anzahl abgeschlossener Verträge seit 1983.

herige naturschutzrelevante W issen über ein B e
zugsgebiet (Land, Bezirk, Kreis) dargestellt, b e 
wertet und zu einem  Katalog von Z ielen  und 
durchzuführenden M aßnahm en zusam m enge
führt wird (PL A C H T E R  1987, 1988). Ausarbei
tungen zu einzelnen Organismengruppen oder L e

bensraum typen (sektoraler A nsatz) sollten da
gegen als "Hilfsprogramme" bezeichnet werden. 
Sie sind T eile eines um fassenden Arten- und B io
topschutzprogrammes.

A lle Bundesländer arbeiten derzeit an Teilbeiträ-
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gen zu Arten-und Biotopschutzprogrammen, wo
bei in vielen Fällen zunächst Sammlungen von 
H ilfsprogram m en im V ordergrund stehen 
(PLACHTER 1983). Westberlin hat ein dreibän
diges Programm vorgelegt, das der obigen Defini
tion entspricht (ARBEITSGRUPPE ARTEN
SCHUTZPROGRAMM BERLIN 1984). Her
vorzuheben ist hier der flächendeckende Ansatz 
unter Einschluß aller genutzten Bereiche und die 
hohe Detailschärfe.

Flächendeckung wird auch im bayerischen Pro
gramm angestrebt, wobei dies bei der Größe 
Bayerns in vielen Fällen im ersten Ansatz nur be
dingt gelingen kann und zu Lasten des Planungs
m aß stab es  geh t. An der E rs te llu n g  des 
Bayerischen Arten- und Biotopschutzprogram
mes arbeitet seit 1984 unter Leitung des Bayeri
schen Staatsministeriums für Landesentwicklung 
und Umweltfragen eine Projektgruppe. Ihre funk
tionale Gliederung zeigt Abb. 8. Der Projektgrup
pe gehören Landschaftsökologen, Botaniker, 
Zoologen und zeitweise Landwirte und Geogra
phen an (vgl. RIESS 1988).

Die Bearbeitung des Bayerischen Arten- und Bio
topschutzprogrammes erfolgt landkreisbezogen. 
Für jeden der 71 bayerischen Landkreise wird ein 
sog. "Landkreisband" erstellt. Er besteht aus meh
reren Teilen:

a) einem landesweiten Textband, der allgemeine 
Aussagen zum Naturschutz enthält und für alle 
Landkreise gleich ist,

b) einem landkreisbezogenen Textband,

c) thematischen Bestands-, Bewertungs- und 
Zielkarten im Maßstab 1:100.000,

d) Grundkarten (Bestand) mit allen Fundorten 
im Maßstab 1:25.000,

e) einem bis mehreren Materialienbänden, die 
wichtige Richtlinien, Schlußberichte von For
schungsvorhaben und Auszüge aus EDV-Da- 
tenbanken enthalten.

Für 24 bayerische Landkreise liegen vollständige 
Landkreisbände vor.
Zu den übrigen 47 Landkreisen wurden vorläufige 
Fassungen erstellt, die sukzessive ergänzt werden 
sollen. Die äußere Form als Lose-Blatt-Sammlung 
erleichtert eine laufende Fortschreibung. Für die 
kreisfreien Städte wird derzeit das fachlichen Rah
menkonzept entwickelt, das sich aufgrund der 
spezifischen Umweltsituation im Siedlungsbe
reich deutlich von jenem der Landkreise unter
scheiden wird. Abb. 8 zeigt, daß bereits jetzt für 
die laufende Aktualisierung (Fortschreibung) der 
Landkreisbände Personalkapazitäten reserviert

Abbildung 8 _______________________

Aufbau und Gliederung der Projektgruppe "Arten- und Biotopschutzprogramm" (ABSP) in Bayern.
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sind. Eine weitere Einheit soll die Umsetzung der 
Ziele auf Landkreisebene fachlich und organisa
torisch unterstützen.

Drei wesentliche Aufgaben sollen die Landkreis
bände erfüllen:

-  Sammlung und Dokumentation des gesamten 
naturschutzrelevanten Wissens,

-umfassendes Zielkonzept des Naturschutzes auf 
Landkreisebene unter Einschluß der regelmäßig 
genutzten Gebiete und unter Berücksichtigung 
überregionaler Schutz- und Entwicklungsziele 
(Handlungsauftrag an die Naturschutzbehörden, 
daneben auch an die Verbände und übrigen Be
hörden),

-  Nachschlagewerk und Richtschnur für die Ein
zelfallentscheidung (z.B. bei geplanten Eingrif
fen).

Für die Bearbeitung stehen unterschiedliche Da
tenquellen zur Verfügung. Die wichtigsten sind:

a) die Biotopkartierung

b) die Artenschutzkartierung, in die auch die Da
ten aus c) und d) einfließen

c) das Wissen örtlicher Spezialisten

d) von der Projektgruppe gezielt vergebene Un
tersuchungsvorhaben (bisher mehr als 100)

e) die örtlichen Kenntnisse der Naturschutzbe
hörden

f) Planungen anderer Maßnahmenträger (z.B. 
Agrarleitplan; vgl. SCHOBER 1988).

Zunehmende Bedeutung hat im Verlauf der Bear
beitung des Bayerischen Arten- und Biotop
schutzprogrammes die Artenschutzkartierung 
erlangt. Es handelt sich hierbei um eine Konfigu
ration mehrerer EDV-Datenbanken, mit deren 
Hilfe alle Nachweise von Tier- und Pflanzenarten 
für Bayern systematisch gesammelt und nach ein
heitlichen Kriterien ausgewertet werden (vgl. 
PANZER & PLACHTER 1983, PLACHTER 
1986). Aufbau und Datenstände sind in Tab. 6 dar
gestellt, Auswertungsbeispiele zeigt Abb. 9.

Wichtigste Einheit der Artenschutzkartierung für 
die Bearbeitung des Arten- und Biotopschutzpro
grammes ist eine Datenbank mit orts- bzw. flä
chenbezogenen Daten, zu der eine graphische 
Datenbank korrespondiert. Zu nunmehr über 
50.000 Fundorten in Bayern liegen standardisierte 
Beschreibungen (Lage, Lebensraumtyp, Vegeta
tionstypen, Ausstattung mit Struktur elementen, 
Nutzung, Schutzstatus etc.) sowie Ortsangaben 
vor (vgl. Tab. 5). Die topographische Festlegung

des Fundortes erfolgt über Gauß-Krüger-Koordi- 
naten. Zu einem großen Teil der Fundorte sind au
ßerdem Abgrenzungen der Lebensräume in einer 
graphischen Datenbank auf topographischen Kar
ten im Maßstab 1:25.000 gespeichert. Hieraus 
können Grundkarten mit allen Fundorten bzw. 
Lebensräumen (Flächen) erstellt werden (Abb. 
10).
Einen Schwerpunkt ihrer Arbeit hat die Projekt
gruppe auf systematisches Sammeln des bei örtli
chen Spezialisten vorliegenden Wissens gelegt. Es 
fließt in vollem Umfang in das Programm ein. 
Durch Treffen auf Landkreisebene und eine Viel
zahl von Zweiergesprächen konnten die Kontakte 
zwischen ehrenamtlich tätigen Fachleuten und 
den Naturschutzbehörden deutlich intensiviert 
werden. Eine Entwicklung, die - so steht zu erwar
ten - beiden Seiten Vorteile bringt.

Die Textbände zu den einzelnen Landkreisen fol
gen einem einheitlichen Gliederungsschema, das 
im Verlauf der Bearbeitung der letzten Jahre 
mehrmals leicht modifiziert wurde (vgl. PLACH
TER 1987). Der Text gliedert sich nunmehr in die 
folgenden Kapitel:

0. Vorbemerkungen:
Vorgehensweise, allgemeine Ziele des Program
mes, Quellen und Mitarbeiter.

1. Allgemeine Angaben zum Landkreis: 
Textabschnitte u.a. zu Geologie, Böden, ge
schichtlicher Entwicklung, Flächenbilanzen und 
naturräumlicher Gliederung. Die Bearbeitung des 
Arten- und Biotopschutzprogrammes erfolgt zwar 
landkreisbezogen, viele Analysen und Bilanzen er
geben aber nur auf naturräumlicher Ebene Sinn. 
In jedem Landkreis werden naturräumliche Un
tereinheiten abgegrenzt, worunter geologisch, 
edaphisch und biogeographisch möglichst homo
gene Landschaftsräume zu verstehen sind.

2. Artenbestand und artbezogene Ziele: 
Zusammenstellung des Wissens und der Ziele 
über Tier-und Pflanzenarten im Landkreis. Be
sonders hervorgehoben werden die nachgewiese
nen Arten der Roten Listen sowie sog. "land
kreisbedeutsame Arten". Das sind jene Arten -  
einschließlich der Rote-Liste-Arten -, die im Voll
zug auf Landkreisebene vorrangig beachtet wer
den sollten, also auch regional stark rückläufige 
Arten, solche, deren Verbreitungsgrenze durch 
den Landkreis läuft sowie solche mit enger Bin
dung an stark rückläufige Lebensraumtypen. Die 
Verbreitung ausgewählter Arten im Landkreis 
wird in Übersichtskarten dargestellt (Abb. 11).

3. Ausgewählte Lebensraumtypen:
In einzelnen Abschnitten sind Daten, Ziele und 
Maßnahmen zu jenen Lebensraumtypen darge
stellt, die für den Landkreis typisch oder von be
sonderer Bedeutung sind. Beispiele sind Quellen,
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Tabelle 5a

Konfiguration und Inhalte der EDV-Datenbanken zur Artenschutzkartierung Bayern,
Stand: 01 .01 . 1989 

Datenbanken

Anzahl
Artnach
weise

Anzahl
Fundorte/
Raster
felder/
Dokumente

Anzahl
Taxa
(Arten,
Unterarten,
etc.)

A. ARTNACHWEISE

1. Ortsbezogene Tier- und Pflanzennachweise

Ortsangabe durch Gauß-Krüger-Koordinaten 
(Punktnachweise) oder zusätzlich durch digi
talisierte Flächen (Lebensraumkartierung). 
Bestehend aus 1 ADABAS-Datenbank und 
mehreren graphischen Bibliotheken 285.736 53.233 12.348

2. Rasterkartierungen Brutvögel

Landesweite und regionale Kartierungen mit 
unterschiedlichen Rastergittern. Zusammen: 258.420 — 216

a) Bayernweite Kartierung der Brutvögel 
(Gemeinschaftsprojekt mit der Ornith. 
Gesellschaft in Bayern; ca. 400 ehrenamtl. 
Mitarbeiter; Laufzeit 1979-83);
10 km x 10 km, UTM-Gitter 160.657 822 200

b) Regionale Kartierungen im Donautal, 
Coburger Land, unteren Isartal, Lkr. 
Tirschenreuth (Übernahme von Ergeb
nissen verschied. Kartierergruppen); 
0,5 km x 0,5 km bis 1 km x 1 km, UTM- 
oder GK-Gitter 97.763 4.604 196

3. Rasterkartierungen Pflanzen

Z.Zt. nur die Ergebnisse der Floristischen 
Kartierung Bayerns, die unverändert von der 
Univers. Regensburg übernommen wurden 1.106.983 2.240 ca. 2.100

B. SONSTIGE DATEIEN

4. Mitarbeiter- und Anschriftenverzeichnis - 1.288 -

5. Verzeichnis und Kurzdokumentation ein
schlägiger Fachliteratur u. sonstiger Quellen — 632 -

6. Datei zur Autökologie der gespeicherten 
Arten im Aufbau
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Tabelle 5b

Konfiguration und Inhalte der EDV-Datenbanken zur Artenschutzkartierung Bayern,
Stand: 01. 01. 1989.
Anzahl Artnachweise und Fundorte für einzelne Taxa in der Datenbank für ortsbezogene Meldungen. Nachweise = alle 
Meldungen (einschl. Mehrfachmeldungen von gleichem Fundort).

Tier-/Pflanzengruppen Anzahl
Nachweise

Anzahl
Fundorte

A. WIRBELTIERE (Vertebrata) 103.840 36.217

hiervon:
Säugetiere (Mammalia) 10.889 6.209
Vögel (Aves) 36.515 12.829
Kriechtiere (Reptilia) 2.848 2.089
Lurche (Amphibia) 43.464 15.646
Fische (Pisces) 10.124 1.652

B. INSEKTEN (Insecta) 138.856 9.260

hiervon:
Eintagsfliegen (Ephemeroptera) 1.026 255
Steinfliegen (Plecoptera) 474 115
Libellen (Odonata) 17.745 3.055
Geradflügler (Orthoptera) 2.986 1.177
Schnabelkerfe (Rhynchota) 581 167
Käfer (Coleóptera) 13.281 1.934
Hautflügler (Hymenoptera) 46.001 1.971
Köcherfliegen (Trichoptera) 3.074 419
Schmetterlinge (Lepidoptera) 48.929 2.041

C. SPINNENTIERE (Arachnida) 4.938 392

D. KREBSE (Crustácea) 548 435

E. WEICHTIERE (Mollusca) 3.904 624

F. GEFÄSSPFLANZEN *) 33.237 10.973

G. NIEDERE PFLANZEN 202 74

S u m m e n : 285.525 57.975

*) = nur Arten der bayerischen Roten Liste und regional seltene Arten

Fließgewässer, Moore und Sümpfe, Trocken- und 
Halbtrockenrasen, Wälder, landwirtschaftliche 
Nutzflächen, Abbaugebiete, Siedlungen. Jeder 
Lebensraumtyp wird nach einem einheitlichen 
Schema abgehandelt:

-  Beschreibung und Bestand
-  Naturschutzfachliche Bedeutung
-  Schutz- und Entwicklungsziele
-  Typische Objekte im Landkreis
-  Typische Tier- und Pflanzenarten
-  Literatur, Datenquellen.

4. Natur räumliche Untereinheiten: Ziele und 
Maßnahmen:
Zusammenstellung raumbedeutsamer, landespla
nerischer Zielaussagen für die einzelnen natur
räumlichen Untereinheiten. Es werden ortsbe
zogene Aussagen zur Bestandssicherung, zur Ex- 
tensivierung intensiv genutzter Lebensräume so
wie zur Neuschaffung von Lebensräumen ge
macht. Vorranggebiete für den Naturschutz wer
den abgegrenzt.

5. Sofortmaßnahmen:
Komprimierte Darstellung der prioritären Ziele
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BRUTVO G EL ATLAS BAY ERN  
Rasterkartierung UTM 10 km x 10 km RAUHFUSSKAUZ

70 30

j
9H b In

N achw eiskalegorie
Anzahl 
Rasier- 
felder

Rasler-
frequenz

%
^ ■ s i c h e r  
I H  b r ü t e n d 111 13.5
m a  w a h r s c h e in l i c h  

b r ü t e n d 50 6.1
(TilTfl m ö g l ic h e r w e is e  
llllllJ b r ü t e n d 23 2.8
I— I b e o b a c h t e t  
1— 1 z u r  B r u t z e i t 11 1.3
Alle
N achw eiskategorien 195 23.7

Abbildung 9a

Beispiel einer Verbreitungskarte als Auswertung der Artenschutzkartierung. 
Rasterfeldkartierung der Brutvögel Bayerns: Rauhfußkauz (aus NITSCHE & PLACHTER 1987).

und Maßnahmen für die nächsten Jahre ein
schließlich Schutzgebietsausweisungen und vor
dringliche Untersuchungen.

6. Erläuterungen zum Kartenteil

7. Literaturverzeichnis:
Den Textteil ergänzt ein Satz thematischer Karten 
im Maßstab 1:100.000. Zu jedem Thema (z.B. 
Feuchtgebiete, Trockenstandorte, Wälder) wer
den i.d.R. 3 Karten, eine Bestands-, eine Bewer- 
tungs- und eine Zielkarte angefertigt. Eine Über
sicht gibt Tab. 7, ein Beispiel aus dem Landkreis

Kelheim Abb. 12. Folgende Grundsätze liegen den 
thematischen Karten zugrunde:

a) Flächendeckender Ansatz:
Die Gesamtheit der thematischen Karten sollte 
die Fläche des Landkreises weitgehend abdecken.

b) Gestaffeltes Zielsystem:
Während die dargestellten Ziele für die naturna
hen Biotoptypen oft relativ stark differenziert sind, 
ist der räumliche und sachliche Differenzierungs
grad in den regelmäßig genutzten Bereiche i.d.R. 
geringer.
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Beispiel einer Verbreitungskarte als Auswertung der Artenschutzkartierung.
Floristische Kartierung (Rasterfeidkartieung in Vierteln der topograph. Karte M. = 1 : 2 5 .0 0 0 ) :  Sommer-Adonisröschen.

c) Abgleich innerfachlicher Zielkonflikte:
Dieser erfolgt in all jenen Fällen, wo sich mehrere 
unterschiedliche Ziele im gleichen Raum gegen
seitig ausschließen.

d) Offenes Zielsystem:
Die Karten legen Gebiete fest, in denen bestimm
te Maßnahmen naturschutzfachlich anzustreben

sind. Sie fordern nicht deren Verwirklichung an 
jeder gegebenen Stelle. Die endgültige Entschei
dung obliegt in vielen Fällen den Naturschutzbe
hörden.

e) Zeitliche Staffelung:
Es werden zeitliche Prioritäten gesetzt, wobei für 
viele Lebensraumtypen zunächst Maßnahmen der
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Artenschutzkartierung Bayern
Ortsbezogene Nachweise

AESHNA JUNCEA

Abbildung 9c

Beispiel einer Verbreitungskarte als Auswertung der Artenschutzkartierung. 
Ortsbezogene Nachweise: Torf-Mosaikjungfer (vgl. REICH 1988).

Flächensicherung im Vordergrund stehen.

5. Zusammenfassung

Trotz hoher Akzeptanz des Naturschutzes in der 
Gesellschaft haben viele Belastungen der Natur in 
den letzten Jahren noch deutlich zugenommen. 
Entscheidende Verhaltensänderungen im Um
gang mit der Natur konnten nicht erreicht werden.

Die Entwicklung stellt sich in Grundzügen welt

weit gleich dar. Der Mensch muß bei den gegebe
nen und für die nahe Zukunft zu erwartenden Be
völkerungszahlen die Natur umfassend nutzen. 
Die Nutzungsformen sind aber zum überwiegen
den Teil nicht nachhaltig, sie übernutzen Ökosy
steme und verändern sie in einer Form, so daß die 
an sich gewünschte Nutzung in vielen Fällen be
reits nach wenigen Jahren unmöglich wird. Der 
Naturschutz wird seine Ziele nur dann erreichen, 
wenn es gelingt, weitgehend nachhaltige Landnut
zungsformen zu etablieren. Er darf sich deshalb 
nicht auf den konservierenden Schutz natürlicher
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Abbildung 9d

Beispiel einer Verbreitungskarte als Auswertung der Artenschutzkartierung.
Regionale Rasterfeldkartierung von Brutvögeln (Unteres Isartal): Blaukehlchen (vgl. SCHLEMMER 1982).
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Abbildung 10

Grundkarte im Maßstab 1 : 25 .000  der Artenschutzkartierung Bayern.
EDV-Plott, verkleinert.
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Abbildung 11

Beispiele landkreisbezogener Artverbreitungskarten aus dem Landkreisband Kelheim des Bayeri
schen Arten- und Biotopschutzprogammmes. (aus p u \ c h t e r  1989):
a) Grasfrosch (Rana temporaria): gleichmäßige, undifferenzierte Verbreitung;

b) Springfrosch (Rana dalmatina): nur im Norden des Landkreises (Bereich der Frankenalb)

c) Seefrosch (Rana vid ibunda): nur in den Tälern von Altmühl und Donau; Art m it Ausbreitungstendenz;
d) Diptam (Dictamnus albus): nur Bereich Südl. Frankenalb und Täler;

e) W interlieb (Chimaphila umbellata): nur in den Sandgebieten der Untereinheit "Abensberger Niederung".
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Tabelle 6

Grundlagen, Bewertungskriterien und Zielaussagen derthematischen Karten des bayerischen Arten- 
und Biotopschutzprogrammes am Beispiel des Landkreises Weißenburg-Gunzenhausen
(aus PLACHTER 1987).

L e b e n s ra u m ty p G ru n d la g e n  fü r  d ie  B e s ta n d s 
k a rte

K rite r ie n  fü r  d ie  B ew e rtu n g s 
k a r te  (A u sw ah l)

W e se n tlic h e  In h a l te  d e r  K a r te  
"Z ie le  u n d  M a ß n a h m e n "  
(A u sw ah l)

1. F e u c h tg e b ie te B io to p k a r tie ru n g , A r te n s c h u tz 
k a r tie ru n g , O r ts e in s ic h te n ,S p e 
z ia lu n te rsu c h u n g e n

B io to p b e sc h re ib u n g e n , F lä c h e n 
g rö ß e , V o rk o m m e n  v on  R o te -  
L is te -P fla n z e n a rte n ,tie rg ru p p e n 
spezifische  B e w e rtu n g sk rite r ie n  
(v.a. V ö g e l)

V o rra n g g e b ie te , B e s ta n d e s s ic h e 
ru n g ,O p tim ie ru n g  v o n  F eu c h t-  
u. N aß w iesen , W ie d e rv e m ä s su n -  
gen , W ie d e rh e rs te llu n g  v o n  
Q u e llg e b ie te n

2. G e w ä sse r O ro h y d ro g ra p h isc h e  K arte , A r-  
te n sc h u tz k a rtie ru n g , In fo rm a 
tio n e n  d e r  W a sse rw ir tsc h a fts 
b e h ö rd e n

G ew ässe rg ü te , U fe rau sb ild u n g , 
A r te n b e s ta n d , t ie rg ru p p e n s p e z i
fische B ew e rtu n g sk rite r ie n  (v.a. 
A m p h ib ie n  u n d  L ib e llen )

E in r ic h tu n g  v o n  P u ffe rs tre ife n , 
V o rra n g g e b ie te  fü r  d ie  A n lag e  
v o n  K lem g ew ässem , V e rb e s s e 
ru n g  d e r  G e w ä sse rg ü te

3. T ro c k e n s ta n d o r te B io to p k a r tie ru n g , A r te n s c h u tz 
k a rtie ru n g , O rtse in s ic h te n , 
S p ez ia lu n te rsu c h u n g e n

B io to p b e sc h re ib u n g e n , F lä c h e n 
g rö ß e , V o rk o m m e n  vo n  R o te -  
L is te -P flan ze n a rte n , tie rg ru p p e n 
spezifische  B ew ertu n g sk rite r ie n , 
(v.a. H eu sc h re c k e n ) , P o p u la 
tio n sg rö ß e n  au sg e w ä h lte r  T i e r 
a r te n

V o rra n g f lä c h e n  B e s ta n d ss ic h e 
ru n g , H e ra b s e tz u n g  v o n  Ü b e r 
w eid u n g , E u t ro p h ie ru n g  u. 
b e s tim m te n  E rh o lu n g s n u tz u n 
gen , P fleg e , E n tw ick lu n g  e in es  
B io to p v e rb u n d sy s te m s

4. H e ck en , H e c k e n 
g e b ie te , so n stig e  
G eh ö lz e

L u ftb ild a u sw e rtu n g , O r ts e in 
s ich ten , S p e z ia lk a r tie ru n g e n , 
B io to p k a r tie ru n g

B ew ertu n g ssch em a  nach  
Z W Ö L F E R  e t al. (1984), a u s 
g ew äh lte  S tru k tu rm e rk m a le , 
G rö ß e , t ie rg ru p p en sp ez if isch e  
B ew ertu n g sk rite r ie n

E n tw ick lu n g  v o n  H e c k e n k o m 
p lexen , E rh ö h u n g  d e r  H e c k e n 
d ic h te , A n la g e  vo n  
V e rb in d u n g e n  zw ischen  H e c k e n 
ko m p lex en , O p tim ie ru n g  b e s te 
h e n d e r  H e c k e n , A lle e n  
e rh a l te n , S ic h e ru n g  tra d i t io n e l
le r  S tre u o b s ta n la g e n , O p tim ie 
ru n g  g e w ä s s e rb e g le ite n d e r  
G e h ö lz e

5. W ä ld e r L u ftb ild a u sw ertu n g , O r ts e in 
s ich ten , B io to p k a r tie ru n g  
(S o n d e rs ta n d o r te ) , 
W a ld fu n k tio n sp lan , S p ez ia l
u n te rsu c h u n g e n

W a ld fu n k tio n sp lan , S tru k tu r 
re ich tu m  (h o riz o n ta l u . v e r t i 
ka l), F läc h en g rö ß e , B io to p 
b e sch re ib u n g en , K a rte  d e r  P o 
te n tie llen  N a tü r lich en  V e g e ta 
tion , au sg ew äh lte  T ie ra r te n

E rh ö h u n g  d e s  L a u b h o lz a n te ils , 
E rh ö h u n g  d e r  S tru k tu rd iv e rs i-  
tä t, R e g e n e ra tio n  vo n  F e u c h tb e 
re ic h e n  im  W a ld , F ö rd e ru n g  
bzw . A n la g e  v o n  s t r u k tu r r e i 
c h e n  W a ld sä u m e n , W ie d e ra u f 
n a h m e  tr a d itio n e lle r  
B e w ir tsc h a ftu n g s fo rm e n

6. A b b a u g e b ie te L u ftb ild a u sw ertu n g , A r te n 
sch u tz k a rtie ru n g , S p ez ia lu n 
te rsu c h u n g en

S tru k tu ra u ss ta ttu n g , G rö ß e , 
A lte r , A r te n b e s ta n d , t ie rg ru p 
p en sp ez ifisch e  B e w e rtu n g sk rite 
rien

B e s ta n d ss ic h e ru n g  h o c h w e rtig e r  
O b je k te , ö k o lo g isc h  a u sg e r ic h 
te te  R e n a tu r ie ru n g , m ög lich e  
G e b ie te  fü r  w e ite re n  A b b a u

7. S ie d lu n g sb e re ic h L u ftb ild a u sw ertu n g , O r ts e in 
s ich ten , A rte n s c h u tz k a rtie ru n g , 
In fo rm a tio n e n  ö r tl ic h e r  S p ez ia 
listen

B io to p s tru k tu r  im  U m la n d , ö r t 
liche A n b in d u n g  an  n a tu m a h e  
L e b e n s rä u m e , G rü n f lä c h e n a n 
teil, tie rö k o lo g isch  b e d e u ts a m e  
G e b ä u d e -  un d  G e h ö lz s tru k tu 
ren , D u rch lä ss ig k e it (B a r r ie r e 
w irkung )

G rü n s t ru k tu re n  i. d . S ied lu n g  
v e rb e s s e rn , D u rc h lä s s ig k e it 
(T ie rw a n d e ru n g e n )  v e rb e s s e rn , 
tie rö k o l. b e d e u ts a m e  G e b ä u d e -  
u n d  G e h ö lz s t ru k tu re n  en tw ik - 
keln , A n b in d u n g  an  d a s  U m la n d  
v e rb e s s e rn , s ied lu n g sn a h e  L a n d 
s c h a ftsg ü rte l o p tim ie re n

8. L a n d w ir ts c h a f tl i
ch e  N u tz f lä c h e

S a te lliten b ild  M  =  1:100.000 
(L A N D S A T , K an ä le  5 ,4 , 3)

V erg le ich  m it A g ra r le itp la n , 
G rü n la n d a n te il , F läc h en an te il 
n a tu m a h e r  O b jek te

M ög liche  V o r ra n g g e b ie te  fü r 
E x ten s iv ie ru n g  d e r  A c k e m u t-  
zung , N u tz u n g sa u fla ssu n g  
(B ra c h e ) , A c k e r ra n d s tre if e n p ro -  
g ram m , R e g e n e ra tio n  d u rc h g ä n 
g ig e r G rü n la n d b e re ic h e  (v .a. in 
d e n  T a lrä u m e n ) , R ü ck e n tw ick 
lu n g  vo n  A c k e r  in  G rü n la n d , 
S tru k tu rv e rb e s se ru n g  d u rc h  
A n la g e  n a tu rn a h e r  E le m e n te

und naturnaher Ökosysteme beschränken, son
dern er sollte auch aktiv an der Entwicklung geeig
neter Landnutzungsmodelle mitarbeiten. Hierzu 
müssen auch vermehrt dynamische Naturschutz
modelle diskutiert werden. Für alle Ökosysteme 
sollten Grenzwerte der Belastbarkeit, für die we
sentlichen Nutzungsformen naturverträgliche Va
rianten definiert werden. Zentrale Probleme sind 
aus globaler Sicht derzeit der Umgang mit Ener
gieträgern, die Emissionen von Schad- und Nähr
stoffen sowie die Vernichtung unter heutigen Be

dingungen nicht wiederherstellbarer Ökosystem
typen. Die Übertragung europäischer Produkti
onsweisen auf tropische und subtropische Gebiete 
muß aus klimatischen und edaphischen Gründen 
in vielen Fällen scheitern.
Die Effizienz des Naturschutzes hängt von Grund
mustern des Verhaltens des einzelnen und der Ge
sellschaft ab. Zu den beschriebenen Entwicklun
gen tragen entscheidend bei: der gesellschaftliche 
Zwang, alle technischen Möglichkeiten zu einer 
noch intensiveren Naturnutzung voll auszuschöp-
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A  Magerrasen allgemein; sonstige Trockenstandorte 

^  Sandmagerrasen 

0  Trocken- und Halbtrockenrasen

H  Komplexe Trockenstandorte in Verbindung mit Abbaustellen

|  Felsfluren

Abbildung 12a

Thematische Karte zu Trockenstandorte des Bayerischen Arten- und Biotopschutzprogrammes, Lkr. 
Kehlheim.
Bestand
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Bestand

Pflanzen

Heuschrecken

Reptilien

Vögel

Bienen

Sonstiges (z.B. Schmetterlinge)

Für die Wertstufe ausschlaggebender Bestand

Wertigkeit

Landesweit bedeutsam 

Überregional bedeutsam 

Regional bedeutsam 

Örtlich bedeutsam

Bestand von allgemein ökologischer Bedeutung (Vernetzung, Trittstein)

Abbildung 12b

Thematische Karte zu Trockenstandorten des Bayerischen Arten- und Biotopschutzprogrammes, 
Lkr. Kelheim.
Bewertung
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Sicherung und / oder Optimierung von Flächen mit herausragender 
Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz

Sicherung und Optimierung wertvoller Trockenstandorte

Optimierung bestehender Trockenstandorte, insbesondere Ranken und Raine

Extensivierung der Weidenutzung von wertvollen Trockenstandorten, 
gegebenenfalls Mahd als Ersatz, Entwicklung eines längerfristigen Pflegekonzepts

vorrangige Schaffung von Pufferzonen zur Verringerung des Nährstoffeintrags, 
Ausmagerung eutropher Flächen

Neuschaffung von Trockenstandorten, zum Beispiel in Verbindung mit Abbaustellen

Aufbau von Vernetzungssystemen (-Flächenvergrößerung, Verbindungsstrukturen, 
Trittsteine)

Entbuschung, Entfernung von Aufforstung 
Entwicklung eines längerfristigen Pflegekonzeptes

Steuerung der Freizeitnutzung

Abbildung 12c

Thematische Karte zu Trockenstandorte des Bayerischen Arten- und Biotopschutzprogrammes, Lkr. 
Kelheim.
Ziele und Maßnahmen
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fen, die gesellschaftliche Maxime, edles technisch 
Machbare auch tatsächlich anzuwenden und das 
Bestreben des Menschen, komplexe Zusammen
hänge auf lineare Funktionsketten und Wertska
len zu abstrahieren. Die gewohnte Linearität des 
Denkens steht im Widerspruch zu zentralen Ei
genschaften biologischer Systeme.
In Mitteleuropa ist der Naturschutz nach wie vor 
von einer weitgehend punktuellen und sektoralen 
Arbeitsweise geprägt. Ein derartiges Vorgehen 
reicht nicht aus, den Verlust an Arten und Lebens
räumen wirksam einzudämmen. Dies kann, z.B. 
über Rote Listen, eindrucksvoll gezeigt werden. 
Erforderlich ist vielmehr ein flächendeckender 
Ansatz des Naturschutzes. Die thematischen 
Grundlagen hierzu wurden bereits vor mehr als 
einem Jahrzehnt erarbeitet.

Neue Strategien des Naturschutzes folgen im we
sentlichen diesem Gedanken. Mit einer Reihe von 
Hilfsprogram men (z.B. Ackerrandstreifen-, 
Grünlandprogramme) konnte der Naturschutz 
erstmals in größerem Umfang Zugang zu landwirt
schaftlichen Nutzflächen finden. Derartige Pro
gramme honorieren den einzelnen Landwirt fi
nanziell für Leistungen im Sinne des Naturschut
zes.

Parallel hierzu werden Arten- und Biotopschutz
programme erstellt. Sie verfolgen einen flächen
deckenden, synoptischen Ansatz und sind als 
fachliche Zielplanungen des Naturschutzes zu ver
stehen. Aufbau und Inhalte werden am Beispiel 
des Bayerischen Arten- und Biotopschutzpro
grammes erläutert.
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PUBLIKATIONEN DER jJ S L
Stand: Juli 1989 

I I Berichte der ANL
Die seit 1977 jährlich erscheinenden Berichte der ANL 

enthalten Originalarbeiten, wissenschaftliche Kurzmittei
lungen und Bekanntmachungen zu zentralen Naturschutz
problemen und damit in Zusammenhang stehenden Fach
gebieten.
Heft 1 -3/1979 (verg riffen )
Heft 4/1980 DM 23,
Heft 5/1981 DM 23,
Heft 6/1982 DM 34,
Heft 7/1983 DM 27,
Heft 8/1984 DM 39,
Heft 9/1985 DM 25,
Heft 10/1986 DM 48,
Heft 11/1987 DM 38,
Heft 12/1988 DM 39,

Heft 4/1980
• ZIEGLER Josef H.: Geoökologie und Landschaft. Eine 

Zwischenbilanz. 6 S., 2 Abb.
• SEIBERT Paul: Ökologische Bewertung von homogenen 

Landschaftsteilen, Ökosystemen und Pflanzengesell
schaften. 14 S.

• RINGLER Alfred: Artenschutzstrategien aus Naturraum
analysen. 26 S., 16 Abb. und 10 Farbfotos

• HERINGER Josef K.: Wert und Bewertung landschaft
licher Eigenart. 16 S., 2 Abb. und 20 Fotos

• JODL Otto: Sanierung bei baulichen Anlagen, die das 
sog. Landschaftsbild stören. 5 S.

• ENGELMAIER Alois: Entwicklungstendenzen der Alm/ 
Alpwirtschaft in Bayern im Hinblick auf Naturhaushalt 
und Landschaftsbild. 5 S.

• REMMERT Hermann: Feuchtgebiete -  von Menschen 
geschaffen. 1 S.

• DROSTE Michael; NENTWIG Wolfgang; VOGEL Michael: 
Lebensraum Niedermoor: Zustand und geplante Entwick
lung. 6 S.

• TAMM Jochen: Die Edertalsperre -  schutzwürdiger Na
turraum von Menschenhand. 6 S. 2 Abb. und 4 Farbfotos

• ESSER Joachim, REICHHOLF Josef: Die Höhe der Igelver
luste auf bayerischen Straßen. 3 S.

• BAUER Gerhard: Die Situation der Flußperlmuschel (Mar- 
garitifera margaritifera) in der Oberpfalz u. Niederbayern. 
3 S., 2 Abb.

• ENDERS Gerhard: Die Siedlung als klimatisch differen
zierter Lebensraum. 7 S., 7 Abb.

• MAGERL Christian: Der Saatkrähenbestand in Bayern in 
den Jahren 1950-1979. 8 S.

• BEZZEL Einhard: Beobachtungen zur Nutzung von Klein
strukturen durch Vögel. 7 S., 6 Abb.

• Veranstaltungsspiegel der ANL. 16 S.

Heft 5/1981
• RI NG LER Alfred: Die Alpenmoore Bayerns -  Landschafts- 

ökologische Grundlagen, Gefährdung, Schutzkonzept. 
95 S., 26 Abb. und 14 Farbfotos

• AMMER Ulrich; SAUTER Ulrich: Überlegungen zur Erfas
sung der Schutzwürdigkeit von Auebiotopen im Vor
alpenraum. 38 S., 20 Abb.

• SCHNEIDER Gabriela: Pflanzensoziologische Untersu
chung der Hag-Gesellschaften In der montanen Egarten- 
Landschaft des Alpenvorlandes zwischen Isar und Inn. 
18 S., 6 Abb.

• KRACH J. Ernst: Gedanken zur Neuauflage der Roten Liste 
der Gefäßpflanzen in Bayern. 20 S., 12 Rasterkarten

• REICHHOLF Josef: Schutz den Schneeglöckchen. 7 S., 
4 Abb. und 5 Farbfotos

• REICHHOLF Josef: Die Helmorchis (Orchis militaris L.) an 
den Dämmen der Innstauseen. 3 S.

• REICHEL Dietmar: Rasterkartierung von Amphibienarten 
in Oberfranken. 3 S., 10 Rasterkarten DIN A 3

• HERINGER Josef K.: Akustische Ökologie. 10 S.
• HOFMANN Karl: Rechtliche Grundlagen des Natur

schutzes und der Landschaftspflege in Verwaltungs
praxis und Rechtsprechung. 6 S.

• Veranstaltungsspiegel der ANL. 23 S.

Heft 6/1982
• DICK Alfred: Rede anläßlich der 2. Lesung der Novelle 

zum Bayerischen Naturschutzgesetz vor dem Baye
rischen Landtag. 2 S.

.  DIETZEN Wolfgang; HASSMANN Walter: Der Wander
falke in Bayern -  Rückgangsursachen, Situation und 
Schutzmöglichkeiten. 25. S., Abb.

• BEZZEL Einhard: Verbreitung, Abundanz und Siedlungs
struktur der Brutvögel in der bayerischen Kulturland
schaft. 16 S., Abb.

• REICHHOLF Josef; REICHHOLF-RIEHM, Helgard: Die 
Stauseen am unteren Inn -  Ergebnisse einer Ökosystem
studie. 52 S., Abb., 7 Farbfotos

FORTSETZUNG: Heft 6/1982
• CEROVSKY Jan: Botanisch-ökologische Probleme des 

Artenschutzes in der CSSR unter Berücksichtigung der 
praktischen Naturschutzarbeit. 3 S.

• BRACKEL Wolfgang v.; u.a.: Der Obere Wöhrder See im 
Stadtgebiet von Nürnberg -  Beispielhafte Gestaltung von 
Insel- und Flachwasserbiotopen im Rahmen der Pegnitz- 
Hochwasserfreilegung. 16 S., Abb., 3 Farbfotos

• MÜLLER Norbert; WALDERT Reinhard: Stadt Augsburg -  
Biotopkartierung, Ergebnisse und erste Auswertung. 
36 S., Abb., 10 Karten

• MERKEL Johannes: Die Vegetation der Naturwaldreser
vate in Oberfranken. 94 S., zahlr. Abb.

• REIF Albert; SCHULZE Ernst-Detlef; ZAHNER Katharina: 
Der Einfluß des geologischen Untergrundes, der Hang
neigung, der Feldgröße und der Flurbereinigung auf die 
Heckendichte in Oberfranken. 23 S., Abb.

• KNOP Christoph; REIF Albert: Die Vegetation auf Feld
rainen Nordost- und Ostbayern -  natürliche und anthro
pogene Einflüsse, Schutzwürdigkeit. 25 S., 7 Farbfotos

• Leitlinien zur Ausbringung heimischer Wildpflanzen. 
Empfehlungen für die Wiedereinbürgerung gefährdeter 
Tiere. Leitsätze zum zoologischen Artenschutz. 4 S.

• Veranstaltungsspiegel der ANL. 25 S.

Heft 7/1983
• EDELHOFF Alfred: Auebiotope an der Salzach zwischen 

Laufen und der Saalachmündung. 33 S., Abb., Tab., Ktn.
• BAUER Johannes: Benthosuntersuchungen an der Salz

ach bei Laufen (Oberbayern). 4 S.
• EHMER-KÜNKELE Ute: Pflanzensoziologische und öko

logische Untersuchungen im Schönramer Filz (Ober- 
bayern). 39 S., Abb., 5 Farbfotos

• REICHHOLF Josef: Relative Häufigkeit und Bestands
trends von Kleinraubtieren (Carnivora) in Südostbayern. 
4 S.

• BEZZEL Einhard: Rastbestände des Haubentauchers 
(Podiceps cristatus) und des Gänsesägers (Mergus 
merganser) in Südbayern. 12 S., Abb.

• BEUTLER Axel: Vorstudie Amphibienkartierung Bayern. 
22 S„ Abb.

.  RANFTL Helmut; REICHEL Dietmar; SOTHMANN Ludwig: 
Rasterkartierung ausgewählter Vogelarten der Roten 
Liste in Oberfranken. 5 S., 7 Faltktn.

• HACKER Hermann: >Eierberge< und >Banzer Berge<, be
merkenswerte Waldgebiete im oberen Maintal: ihre 
Schmetterlingsfauna -  ein Beitrag zum Naturschutz. 8 S..

• ULLMANN Isolde; RÖSSNER Katharina: Zur Wertung ge
störter Flächen bei der Planung von Naturschutzge
bieten -  Beispiel Spitalwald bei Bad Königshofen im 
Grabfeld. 10 S., Abb., Tab., 3 Farbfotos

• RUF Manfred: Immissionsbelastungen aquatischer Öko
systeme. 10 S., Abb.

• MICHLER Günter: Untersuchungen über die Schwerme
tallgehalte in Sedimentbohrkernen aus südbayerischen 
und alpinen Seen. 9 S., Abb.

• GREBE Reinhard; ZIMMERMANN Michael: Natur in der 
Stadt -  das Beispiel Erlangen. 14 S., Abb., 5 Farbfotos

• SPATZ Günter; WEIS G. B.: Der Futterertrag der Wald
weide. 5 S., Abb.

• Veranstaltungsspiegel der ANL. 22 S.

Heft 8/1984
• GOPPEL Christoph: Emittentenbezogene Flechtenkar

tierung im Stadtgebiet von Laufen. 18 S., 33 Abb.
• ESSER Joachim: Untersuchung zur Frage der Bestands

gefährdung des Igels (Erinaceus europaeus) in Bayern. 
40 S„ 16 Abb., 23 Tab.

• PLACHTER Harald: Zur Bedeutung der bayerischen Na
turschutzgebiete für den zoologischen Artenschutz.
16 S. mit Abb.

• HEBAUER Franz: Der hydrochemische und zoogeo
graphische Aspekt der Eisenstorfer Kiesgrube bei Platt- 
ling. 24 S., Abb. u. 18 Farbfotos

• KIENER Johann: Veränderung der Auenvegetation durch 
die Anhebung des Grundwasserspiegels im Bereich der 
Staustufe Ingolstadt. 26 S., 5 z. T. färb. Faltktn.

• VOGEL Michael: Ökologische Untersuchungen in einem 
Phragmites-Bestand. 36 S., 9 Tab., 28 Abb.

• BURMEISTER E.-G.: Zur Faunistlk der Libellen, Wasser
käfer und wasserbewohnenden Weichtiere im Natur
schutzgebiet >Osterseen< (Oberbayern) (Insecta: Odo- 
nata, Coleóptera, limnische Mollusca). 8 S. mit Abb.

• REISS Friedrich: Die Chironomidenfauna (Díptera, In
secta) des Osterseengebietes in Oberbayern. 8 S. mit Abb.

.  BURMEISTER H.; BURMEISTER E.-G.: II. Die Köcherflie
gen des Osterseengebietes. Beiträge zur Köcherfliegen
fauna Oberbayerns (Insecta, Trichoptera). 9 S.

FORTSETZUNG: Heft 8/1984
• BURMEISTER E.-G: Auswertung der Beifänge aqua

tischer Wirbelloser (Macroinvertebrata), aquatischer 
Wirbeltiere (Vertebrata) und terrestrischer Wirbelloser 
(Macroinvertebrata). Ein Beitrag zur Kenntnis der Fauna 
Oberbayerns. 7. S.

• KARL Helmut; KADNER Dieter: Zum Gedenken an Prof. 
Dr. Otto Kraus. 2 S. mit 1 Foto

• Veranstaltungsspiegel der ANL. 6 S.

Heft 9/1985
• BURMEISTER Ernst-Gerhard: Bestandsaufnahme was

serbewohnender Tiere der Oberen Alz (Chiemgau, Ober
bayern) -  1982 und 1983 mit einem Beitrag (III.) zur 
Köcherfliegenfauna Oberbayerns (Insecta, Trichoptera). 
25 S., Abb.

• REICHHOLF Josef: Entwicklung der Köcherfliegenbe
stände an einem abwasserbelasteten Wiesenbach. 4 S.

• BANSE Wolfgang; BANSE Günter: Untersuchungen zur 
Abhängigkeit der Libellen-Artenzahl von Biotopparame
tern bei Stillgewässern. 4 S.

.  PFADENHAUER Jörg; KINBERGER Manfred: Torfabbau 
und Vegetationsentwicklung im Kulbinger Filz. 8 S., Abb.

• PLACHTER Harald: Faunistisch-ökologische Unter
suchungen auf Sandstandorten des unteren Brombach
tales (Bayern) und ihre Bewertung aus der Sicht des 
Naturschutzes. 48 S., Abb., 12 Farbfotos

• HAHN Rainer: Anordnung und Verteilung der Lesestein
riegel der nördlichen Frankenalb am Beispiel der Groß
gemeinde Heiligenstadt in Oberfranken. 6 S., Abb.

• LEHMANN Reinhold; MICHLER Günther: Palökologische 
Untersuchungen an Sedimentkernen aus dem Wörth
see mit besonderer Berücksichtigung der Schwerme
tallgehalte. 23 S., Abb.

• Veranstaltungsspiegel der ANL. 21 S.

Heft 10/1986
• DICK Alfred; HABER Wolfgang: Geleitworte.
.  ZIELONKOWSK1 Wolfgang: 10 Jahre ANL -  ein Rück

blick.
• ERZ Wolfgang: Ökologie oder Naturschutz? Überlegun

gen zur terminologischen Trennung und Zusammen
führung.

• HABER Wolfgang: Umweltschutz -  Landwirtschaft -  
Boden.

.  SUKOPP Herbert; SEIDEL Karola; BÖCKER Reinhard: 
Bausteine zu einem Monitoring für den Naturschutz.

• PFADENHAUER Jörg; POSCHLOD Peter; BUCHWALD 
Rainer: Überlegungen zu einem Konzept geobotanischer 
Dauerbeobachtungsflächen für Bayern. Teil 1: Methodik 
der Anlage und Aufnahme.

• KNAUER Norbert: Halligen als Beispiel der gegenseitigen 
Abhängigkeit von Nutzungssystemen und Schutzsyste
men in der Kulturlandschaft.

• ZIERL Hubert: Beitrag eines alpinen Nationalparks zum 
Schutz des Gebirges.

• OTTE Annette: Standortsansprüche, potentielle Wuchs
gebiete und Vorschläge zur Erhaltung einer naturraum
spezifischen Ackerwildkraut-Flora (Agrarlandschaft süd
lich von Ingolstadt).

• ULLMANN Isolde; HEINDLBärbel:>ErsatzbiotopStraßen- 
rand< -  Möglichkeiten und Grenzen des Schutzes von 
basiphilen Trockenrasen an Straßenböschungen.

• PLACHTER Harald: Die Fauna der Kies- und Schotter
bänke dealpiner Flüsse und Empfehlungen für ihren 
Schutz.

• REMMERT Hermann; VOGEL Michael: Wir pflanzen einen 
Apfelbaum.

• REICHHOLF Josef: Tagfalter: Indikatoren für Umweltver
änderungen.

.  ALBRECHT Ludwig; AMMER Ulrich; GEISSNER Wolf
gang; UTSCHICK Hans: Tagfalterschutz im Wald.

• KÖSTNER Barbara; LANGE Otto L.: Epiphytische Flechten 
in bayerischen Waldschadensgebieten des nördlichen 
Alpenraumes: Floristlsch-soziologische Untersuchungen 
und Vitalitätstests durch Photosynthesemessungen.

• Veranstaltungsspiegel der ANL.
• Anhang: Natur und Landschaft im Wandel.

S. unter Sonderdrucken.



• WILD Wolfgang: Natur -  Wissenschaft -  Technik.
.  PFADENHAUER Jörg; BUCHWALD Rainer: Anlage und 

Aufnahme einer geobotanischen Dauerbeobachtungs
fläche im Naturschutzgebiet Echinger Lohe (Lkr. Frei
sing).

• ODZUK Wolfgang: Die Pflanzengesellschaften im Qua
dranten 8037/1 (Glonn; bayer. Alpenvorland).

• OTTE Annette; BRAUN Wolfgang: Veränderungen in der 
Vegetation des Charlottenhofer Weihergebietes im Zeit
raum von 1966-1986.

• REICHEL Dietmar: Veränderungen im Bestand des Laub- 
froschs (Hyla arborea) in Oberfranken.

.  WÖRNER Sabine; ROTHENBURGER Werner: Ausbrin
gung von Wildpflanzen als Möglichkeit der Arterhaltung?

.  SCHNEIDER Eberhard; SCHULTE Ralf: Haltung und Ver
mehrung von Wildtierarten in Gefangenschaft unter be
sonderer Berücksichtigung europäischer Waldvögel -  ein 
Beitrag zum Schutz gefährdeter Tierarten?

• STÖCKLEIN Bernd: Grünfläche an Ämtern -  eine bürger- 
freundliche Visitenkarte. Tierökologische Aspekte künf
tiger Gestaltung und Pflege.

• BAUER Johannes; SCHMITT Peter; LEHMANN Reinhold; 
FISCHER-SCHERLTheresia: Untersuchungen zur Gewäs
serversauerung an der oberen Waldnaab (Oberpfälzer 
Wald; Nord-Ostbayern).

• MELZER Arnulf; SIRCH Reinhold: Die Makrophytenvege- 
tation des Abtsees -  Angaben zur Verbreitung und 
Ökologie.

• ZOTT Hans: Der Fremdenverkehr am Chiemsee und seine 
Auswirkungen auf den See, seine Ufer und seine Rand
bereiche.

• VOGEL Michael: Die Leistungsfähigkeit biologischer 
Systeme bei der Abwasserreinigung.

• SCHREINER Johann: Der Flächenanspruch im Natur
schutz.

• MAUCKSCH Wolfgang: Mehr Erfolg durch bessere Zu
sammenarbeit von Flurbereinigung und Naturschutz.

• ZIELONKOWSKI Wolfgang: Erfordernisse und Möglich
keiten der Fortbildung von Biologen im Berufsfeld Natur
schutz.

• Veranstaltungsspiegel der ANL.

Heft 11/1987

Heft 12/1988
• SUHR Dieter: Grundrechte gegen die Natur -  Haftung 

für Naturgüter?
• REMMERT Hermann: Naturschutzforschung und -Ver

mittlung als Aufgabe der Universitäten.
• LIEDTKE Max: Unterricht und Naturerfahrung -  Über 

die Bedingungen der Vermittlung von ökologischen 
Kenntnissen und Wertvorstellungen.

• TROMMER Gerhard: Mensch hie -  Natur da 
Was ist und was soll Naturschutzerziehung?

• HAAS Anneliese: Werbestrategien des Naturschutzes.
• HILDEBRAND Florian: Das Thema >Boden< in den Me

dien.
• ROTT Alfred: Das Thema >Boden< in Dichtung, Mytho

logie und Religion.
• BURMEISTER Ernst-Gerhard: Die Beweissicherung von 

Arten als Dokumentation faunistischer Erhebungen im 
Sinne eines Instruments des Naturschutzes.

• PFADENHAUER Jörg: Naturschutzstrategien und Na
turschutzansprüche an die Landwirtschaft.

• PFADENHAUER Jörg; WIRTH Johanna: Alte und neue 
Hecken im Vergleich am Beispiel des Tertiärhügel
landes im Lkr. Freising.

• REIF Albert; GÖHLE Silke: Vegetationskundliche und 
standörtliche Untersuchungen nordostbayerischer 
Waldmäntel.

• SCHALL Burkhard: Die Vegetation der Waldwege und 
ihre Korrelation zu den Waldgesellschaften in verschie
denen Landschaften Süddeutschlands mit einigen Vor
schlägen zur Anlage und Pflege von Waldwegen.

• ULLMANN Isolde; HEINDL Bärbel; FLECKENSTEIN 
Martina; MENGLING Ingrid: Die straßenbegleitende 
Vegetation des mainfränkischen Wärmegebietes.

•  KORN Horst; PITZKE Christine: Stellen Straßen eine 
Ausbreitungsbarriere für Kleinsäuger dar?

• RANFTL Helmut: Auswirkungen des Luftsportes auf die 
Vogelwelt und die sich daraus ergebenden Forderungen.

• FUCHS Karl; KRIGLSTEIN Gert: Gefährdete Amphibien
arten in Nordostbayern.

• TRAUTNER Jürgen; BRUNS Diedrich: Tierökologische 
Grundlagen zur Entwicklung von Steinbrüchen.

• HEBAUER Franz: Gesichtspunkte der ökologischen Zu
ordnung aquatischer Insekten zu den Sukzessionsstufen 
der Gewässer.

• DORNBUSCH Max: Bestandsentwicklung und aktueller 
Status des Elbebibers.

• WITTMANN Helmut; TÜRK Roman: Immissionsbedingte 
Flechtenzonen im Bundesland Salzburg und ihre Be
ziehungen zum Problemkreis >Waldsterben«.

• DEIXLER Wolfgang: Die gemeindliche Landschafts
planung und die landschaftspflegerische Begleitplanung 
als Fachplanungen für Naturschutz und Landschafts
pflege.

•  KUFELD Walter: Geographisch-planungsrelevante
Untersuchungen am Aubachsystem (südlich von Regens
burg) als Grundlage eines Bachsanierungskonzeptes.

• KRAUS Werner: Rechtsvorschriften und Verfahrensbe
teiligung von Naturschutz und Landschaftspflege bei 
der Wasserwirtschaft.

• ZIELONKOWSKI Wolfgang: Gedenken an Professor 
Dr. Hermann Merxmüller.

• Veranstaltungsspiegel der ANL.

I I Beihefte zu den Berichten
Beihefte erscheinen in unregelmäßiger Folge und bein

halten die Bearbeitung eines Themenbereiches.

Beiheft 1
HERINGER, J.K.:Die Eigenart der Berchtesgadener Land

schaft -  ihre Sicherung und Pflege aus landschaftsöko
logischer Sicht, unter besonderer Berücksichtigung des 
Siedlungswesens und Fremdenverkehrs. 1981. 128 S. mit 
129 Fotos. DM 17,-

• Überblick über den Landschaftsraum Berchtesgadener 
Land.

• Überblick über die landschaftlich bedeutsamen Teil
bereiche Berchtesgadener Geschichte.

• Beurteilungs- und Wertungsmaßstab für landschaftliche 
Eigenart.

• Eigenartsträger -  Wertung, Sicherung und Pflege.
• Fremdenverkehr -  Verderben oder Chance für die land

schaftliche Eigenart.

Beiheft 2
Pflanzen- und tierökologische Untersuchungen zur 

BAB 90 Wolnzach-Regensburg.
Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt.
71 S., Abb., Ktn., 19 Farbfotos DM 23,-

•  KRAUSS, Heinrich: Zusammenfassende Aussagen zum 
Gesamtvorhaben.
Einzelbeiträge der Gutachter:

• KIMMERL, Hans: Vergleichende Untersuchungen von 
Gehölzstrukturen.

• MADER, Hans-Joachim: Tierökologische Untersuchun
gen.

• HEIGL, Franz und SCHLEMMER, Richard: Ornithologische 
Untersuchungen.

• SCHOLL, Günter: Untersuchungen zum Vorkommen der 
Amphibien mit Vorschlägen für Erhaltungs- und Aus
gleichsmaßnahmen.

• STUBBEMANN, Hans Nikolaus: Arachnologische Unter
suchungen.
Bestandsaufnahmen auf Beobachtungsflächen 
anläßlich von Trassenbegehungen am 7. und 8.8.1979:

• ZIELONKOWSKI, Wolfgang: Vegetationskundliche Be
standsaufnahmen.

• Zoologische Beobachtungen.

Beiheft 3
SCHULZE, E.-D. et al.: Die pflanzenökologische Bedeu

tung und Bewertung von Hecken.
=  Beiheft 3, T. 1 zu den Berichten der ANL. DM 37,-

Gegenstand und Umfang des Forschungsauftrags- Sträu- 
cher in der natürlichen und anthropogen beeinflußten 
Vegetation Mitteleuropas • Kohlenstoffhaushalt, Wachs
tum und Wuchsform von Holzgewächsen im Konkurrenz
gefüge eines . Heckenstandortes, Diss. von Manfred 
Küppers • Die Ökologie wichtiger Holzarten der Hecken • 
Die Beziehung von Hecken und Ackerrainen zu ihrem Um
land Die Bewertung der nordbayerischen Hecken aus 
botanischer Sicht • Autoren: Ernst-Detlef Schulze, Albert 
Reif unter Mitarbeit von Christoph Knop und Katharina 
Zahner.

ZWÖLFER, H. et al.: Die tierökologische Bedeutung und 
Bewertung von Hecken.
=  Beiheft 3, T. 2 zu den Berichten der ANL. DM 36,-

Ziele und Grundlagen der Arbeit • Wissenschaftliche Er
gebnisse Schlußfolgerungen für die Praxis der Land
schaftspflege und für den integrierten Pflanzenschutz • 
Kontakte zu anderen Institutionen • Ergebnisse des Klopf- 
proben-Programmes Zur Phänologie ausgewählter 
Arthropodengruppen der Hecke • Die Erfassung von Le- 
pidopteren-Larven an Schlehe und Weißdorn Einfluß 
des Alters auf der räumlichen Verteilung von Weißdorn
büschen auf Phytophage und ihre Parasiten • Einfluß von 
Alter und räumlicher Verteilung von Wildrosen auf den 
Wickler Notocelia roborana D. & S. und seine Parasiten • 
Zur Populationsökologie einiger Insekten auf Wildrosen • 
Untersuchungen zum Verhalten, zur Biologie und zur 
Populationsdynamik von Yponomeuta padellus auf der 
Schlehe • Faunistisch-ökologische Analyse ausgewählter 
Arthropoden-Gruppen • Untersuchungen zum Brutvogel
bestand verschiedener Heckengebiete -  Wildspuren
dichte und Wildverbiß im Heckenbereich Analyse des 
Blatt-Biomasse-Konsums an Schlehe, Weißdorn und 
Wildrose durch photophage Insekten Begründung der 
Bewertungszahlen für Heckengehölzarten Aus Klein
schmetterlingen in Hecken gezogene Parasitoidenarten 
(Tabellen) Heckenpflanzen als Wirte landwirtschaft
licher Schadorganismen (Tabellen) Autoren: Helmut 
Zwölfer, Gerhard Bauer, Gerd Heusinger u.a.

FORTSETZUNG: Heft 12/1988
ZAHLHEIMER, W.: Artenschutzgemäße Dokumentation 

und Bewertung floristischer Sachverhalte -  Allgemeiner 
Teil einer Studie zur Gefäßpflanzenflora und ihrer Ge
fährdung im Jungmoränengebiet des Inn-Vorland-Glet- 
schers (Oberbayern). 143 S., 97 Abb. und Hilfskärtchen, 
zahlr. Tab., mehrere SW-Fotos. DM 21,-

• Floristische Kartierungsprojekte aus der Perspektive des 
praktischen Artenschutzes Erfassung der Bestandes
größe Erfassung der Pflanzenmenge Verteilungsas
pekte (Verteilungsfläche) Floristische Geländearbeit 
Flächendeckende floristische Bestandsaufnahme • Bio
topkartierung Alternative Dokumentationsweise bota
nisch wertvoller Flächen Floristische Bestandeskarten 
(Bestandesgrößen-Rasterkarte mit Strichliste, Bestan- 
des-Punkt-Karten) ■ Das Ringsegment-Verfahren zur nu
merischen Bewertung der subregionalen Artenschutz
relevanz artgleicher Populationen ■ >Lokalisationswert< • 
Bewertungskomponenten Fundortslage im Areal und 
subregionale Arealgröße • Gebrauch von Ringsegment- 
Schablonen Bestandesgrößenfaktoren und Bestandes
größenklassen >Umfeldbezogener Bestandeswert< 
EDV-gemäße Variante des Ringsegmentverfahrens 
Konstruktion minimaler Stützpunkt-Verbundsysteme 
für artenschutzrelevante Pflanzen Vergleichende nu
merische Bewertung von Beständen verschiedener Taxa 
nach den überregionalen, regionalen und subregionalen 
Verhältnissen Bewertung der Gefährdung nach Roten 
Landeslisten Ergänzungskriterium Anleitung zur Er
mittlung des Regionaler Gefährdungswert« >Popula- 
tionsspezifischer Artenschutzwert« • Bezugsquadrat-Ver
fahren zur numerischen Bewertung von Sippen und 
Pflanzenbeständen nach der lokalen Artenschutzrele
vanz >Lokale Gefährdungszahl« EDV-gemäßes Be
wertungsverfahren für Pflanzenbestände Anmerkun
gen zur Behandlung vegetationskundlicher Aspekte bei 
naturschutzorientierten Gebietsbewertungen Floristi
sche Sachverhalte Pflanzengesellschafts-Ebene Ve
getationskomplexe • Zusammenfassung • Literatur • An
hang (Arbeitsbegriffe, Verbreitungs- bzw. Bestandes
karten).

Beiheft 4

Beiheft 5
ENGELHARDT, W.; OBERGRUBER, R. und REICHHOLF, 

J.: Lebensbedingungen deseuropäischen Feldhasen (Lepus 
europaeus) in der Kulturlandschaft und ihre Wirkungen 
auf Physiologie und Verhalten. DM 28,-

• Organisation und Grundlagen des Forschungsauftrages • 
Forschungsziel Forschungsmethoden • Forschungsge
biete- Projektergebnisse - Rückstandsanalysen - Magen
inhaltsanalysen • Freilandbeobachtungen Auswertung 
bayrischer Jagdstrecken-Statistiken Straßenverkehrs
verluste Populationsdynamik Interpretation der Er
gebnisse Regionale und überregionale Bestandesent
wicklung Populationsökologisches Modell Relative 
Wirkung der Einzelfaktoren • Prognosen und Vorschläge • 
Anhang: Tabellen, Karten, Literaturangaben Autoren: 
Prof. Dr. Wolfgang Engelhardt, Roland Obergruber, 
Dr. Josef Reichholf.

Beiheft 6
MELZER, A., MICHLER, G. et al.: Ökologische Unter

suchungen an südbayerischen Seen. 171 S., 68 Verbrei
tungskärtchen, 46 Graphiken, zahlr. Tab.. DM 20,-

• MELZER Arnulf, HARLACHER Raimund und VOGT Elise: 
Verbreitung und Ökologie makrophytischer Wasser
pflanzen in 50 bayerischen Seen.

• MICHLER Günther: Temperatur- und Sauerstoffmessun
gen an 32 südbayerischen Seen zur Zeit der Homo- 
thermiephase im Frühjahr 1984 und zur Sommer
stagnation im August 1984.

• Glossar (4 S.).

I l Laufener Seminarbeiträge 
Tagungsberichte

Zu ausgewählten Seminaren werden Tagungsberichte 
erstellt. In den jeweiligen Tagungsberichten sind die unge
kürzten Vorträge e in es  Fach- bzw. wissenschaftlichen 
Seminares abgedruckt.
Diese Tagungsberichte sind ab 1/82 in „Laufener Seminar
beiträge" umbenannt worden.

2/78 Begrünungsmaßnahmen im Gebirge. DM 6,-
3/79 Seenforschung in Bayern. DM 9,-
4/79 Chance für den Artenschutz in

Freilichtmuseen. DM 4,-
5/79 Ist Pflege der Landschaft erforderlich? DM 10,-
6/79 Weinberg-Flurbereinigung und

Naturschutz. DM 8,-
7/79 Wildtierhaltung in Gehegen. DM 6,-
1/80 Tierökologische Aspekte im

Siedlungsbereich. DM 5,-
2/80 Landschaftsplanung in der Stadtentwicklung,

in  dt. u n d  engl. A u s g a b e . DM 9,- /  11 ,-
3/80 Die Region Untermain -  Region 1 -

Die Region Würzburg -  Region 2 -  DM 12,-
4/80 Naturschutz und Recht, vergriffen DM 8,-
5/80 Ausbringung von Wildpflanzen. DM 12,-
6/80 Baggerseen und Naturschutz. DM 21,-
7/80 Geoökologie und Landschaft. DM 13,-



FORTSETZUNG: Tagungsberichte 4/85
1/86

8/80 Freileitungsbau und Belastung 
der Landschaft. DM 9,-

2/86

9/80 Ökologie und Umwelthygiene. DM 15,- 3/86
1/81 Stadtökologie. DM 8,- 4/86
2/81 Theologie und Naturschutz. DM 5,- 5/86
3/81 Greifvögel und Jagd. DM 7,-
4/81 Fischerei und Naturschutz. DM 11,- 6/86
5/81 Fließgewässer in Bayern. DM 10,- 7/86
6/81 Aspekte der Moornutzung. DM 11,- 8/86
7/81 Beurteilung des Landschaftsbildes. DM 7,- 9/86
8/81 Naturschutz im Zeichen knapper

Staatshaushalte. DM 5,- 10/86
9/81 Zoologischer Artenschutz. DM 10,- 1/87

10/81 Naturschutz und Landwirtschaft. DM 13,-
11/81 Die Zukunft der Salzach. DM 8,-
12/81 Wiedereinbürgerung gefährdeter Tierarten. 2/87

DM 12,- 4/87
13/81 Seminarergebnisse der Jahre 76-81. DM 10,- 5/87

1/82 Der Mensch und seine städtische Umwelt -
humanökologische Aspekte. DM 9,- 1/882/82 Immissionsbelastungen ländlicher 
Ökosysteme. DM 12,-

2/883/82 Bodennutzung und Naturschutz. DM 8,-
4/82 Walderschließungsplanung. DM 9,- 3/88
5/82 Feldhecken und Feldgehölze. DM 25,-
6/82 Schutz von Trockenbiotopen -  Buckelfluren. 1/89

DM 9,- 2/89
7/82 Geowissenschaftliche Beiträge zum Naturschutz.

DM 13,-
8/82 Forstwirtschaft unter Beachtung forstlicher Ziele □und der Naturschutzgesetzgebung. DM 7,-

Naturschutz und Volksmusik. DM 10,- 
7,-

9/82 
1/83 

+ 1/84 
2/83 
3/83 
4/83 
5/83 
6/83

7/83
8/83

9/83

2/84
3/84
4/84
5/84

6/84
7/84

1/85

2/85

3/85

Waldweide und Naturschutz. DM
Dorfökologie -  Das Dorf als Lebensraum/

8,-

DM 15,-Dorf und Landschaft. Sammelbd.
Naturschutz und Gesellschaft.
Kinder begreifen Natur.
Erholung und Artenschutz.
Marktwirtschaft und Ökologie.
Schutz von Trockenbiotopen -  Trocken 
rasen, Triften und Hutungen.
Ausgewählte Referate zum Artenschutz. DM 14,- 
Naturschutz als Ware -  Nachfrage durch 
Angebot und Werbung. DM 14,-
Ausgleichbarkeit von Eingriffen in den 
Naturhaushalt.
Ökologie alpiner Seen.
Die Region 8 -  Westmittelfranken. 
Landschaftspflegliche Almwirtschaft.
Schutz von Trockenbiotopen -  
Trockenstandorte aus zweiter Hand.
Naturnaher Ausbau von Grünanlagen. 
Inselökologie -  Anwendung in der Planung des 
ländlichen Raumes. DM 16,
Rechts- und Verwaltungsaspekte der naturschutz 
rechtlichen Eingriffsregelung. DM 11,
Wasserbau -  Entscheidung zwischen Natur 
und Korrektur. DM 10,
Die Zukunft der ostbayerischen 
Donaulandschaft. DM 19,

DM 8,- 
DM 10,- 
DM 16,- 
DM 9,-

DM 9,-

DM 11,- 
DM 14,- 
DM 15,- 
DM 12,-

DM
DM

Seminarergebnisse der Jahre 81 -8 5 . DM 
Elemente der Steuerung und der Regulation 
in der Pelagialbiozönose. DM 16,-
Die Rolle der Landschaftsschutzgebiete. DM 12,- 
Integrierter Pflanzenbau. DM 13,-
Der Neuntöter -  Vogel des Jahres 1985.
Die Saatkrähe -  Vogel des Jahres 1986. DM 10,- 
Freileitungen und Naturschutz. DM 17,-
Bodenökologie. DM 17,-
Dorfökologie: Wasser und Gewässer. DM 16,- 
Leistungen und Engagement von Privatpersonen 
im Naturschutz. DM 5,-
Biotopverbund in der Landschaft. DM 20,-
Die Rechtspflicht zur Wiedergutmachung 
ökologischer Schäden. DM 12,-

Naturschutzpolitik und Landwirtschaft. DM 12,- 
Naturschutz braucht Wertmaßstäbe. DM 10,- 
Die Region 7 -  Industrieregion Mittelfranken.

DM 11,
Landschaftspflege als Aufgabe der Land-
wirte und Landschaftsgärtner. DM 10,-
Dorfökologie: Wege und Einfriedungen. DM 15,-
Wirkungen von UV-B-Strahlung auf
Pflanzen und Tiere. DM 13,-
Ringvorlesung Naturschutz. DM 15,-
Greifvogelschutz. DM 13,-

Vorschau
• Naturschutz schafft Arbeitsplätze.
• Ökologie-Symposium:

Naturschutzorientierte Forschung.
• Hat die Natur ein Eigenrecht auf Existenz.
• Das Braunkehlchen -  Vogel des Jahres 1987.

Der Wendehals -  Vogel des Jahres 1988.
• Einsatzmöglichkeiten der Fernerkundung im Natur

schutz.

I I Sonderdrucke aus den Berichten 
der ANL

>Die Stauseen am unteren lnn< aus Heft 6/82 DM 5,- 
>Natur und Landschaft im Wandel< aus Heft 10/86

DM 12,-

l I Informationen
Informationen 1 -
Die Akademie stellt sich vor.
3., erw. Aufl., k o s te n fre i

Informationen 2 -  
Grundlagen des Naturschutzes. 
DM 2,-

Informationen 3 -
Naturschutz im Garten -  Tips und Anregungen zum 
Überdenken, Nachmachen und Weitergeben.
DM 1,-

Informationen 4  -
Begriffe aus Ökologie, Umweltschutz und Landnutzung. 
In Zusammenarbeit mit dem Dachverband wissenschaft
licher Gesellschaften der Agrar-, Forst-, Ernährungs-, Vete
rinär- und Umweltforschung e.V., München.
DM 1,-

E in ze ie xe m p iare  g e g e n  Z u s e n d u n g  e ines adres s ie rte n  u n d  
m it  D M  1 ,1 0  fra n k ie rte n  D IN  A 5  U m sch lages  kostenfrei. 
A b  1 0 0  S tk. 1 0  %  N a c h la ß .

I I Medien zum Naturschutz
• Diaserie Nr. 1 

>Feuchtgebiete in Bayerns 
50 Kleinbilddias mit Textheft.

• Diaserie Nr. 2 
»Trockengebiete in Bayerns 
50 Kleinbilddias mit Textheft.

• Diaserie Nr. 3 
»Naturschutz im Gartenr.
60 Dias mit Textheft 
und Begleitkassette.

I I Plakatserie >Naturschutz<
3 Stück im Vierfarbdruck DIN A2 DM 3,-
+ Verpackungskostenanteil bis 15 Serien. DM 5,-

DM 150,- 

DM 150,-

Bezugsbedingungen
1. BESTELLUNGEN

Die Veröffentlichungen der Akademie für Naturschutz 
und Landschaftspflege können nur über die Akademie, 
Postanschrift: 8229 Laufen/Salzach, Postfach 12 61 bezo
gen werden. Die Bestellungen sollen eine exakte Bezeich
nung des Titels enthalten. Bestellungen mit Rückgaberecht 
oder zur Ansicht können nicht erfüllt werden. Der Versand 
erfolgt auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Beanstandun
gen wegen unrichtiger oder unvollständiger Lieferungen 
können nur innerhalb von 14Tagen nach Empfang der Sen
dung berücksichtigt werden.

2. PREISE UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
Bei Abnahme von 10 und mehr Exemplaren jeweils eines 

Titels wird aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung ein 
Mengenrabatt von 10% gewährt.
Die Kosten für Verpackung und Porto werden in Rechnung 
gestellt. Die Rechnungsbeträge sind spätestens zu dem in 
der Rechnung genannten Termin fällig.
Die Zahlung kann nur anerkannt werden, wenn sie auf das 
in der Rechnung genannte Konto der Staatsoberkasse Mün
chen unter Nennung des mitgeteilten Buchungskennzei
chens erfolgt. Es wird empfohlen, die der Lieferung beige
fügten und vorbereiteten Einzahlungsbelege zu verwenden. 
Bei Zahlungsverzug werden Mahnkosten erhoben und es 
können ggf. Verzugszinsen berechnet werden. Erfüllungs
ort und Gerichtsstand für beide Teile ist München.
Bis zur endgültigen Vertragserfüllung behält sich die ANL 
das Eigentumsrecht an den gelieferten Veröffentlichungen 
vor.

3. SCHUTZBESTIMMUNGEN
Die Herstellung von Vervielfältigungen -  auch auszugs

weise -  aus den Veröffentlichungen der Akademie für Na
turschutz und Landschaftspflege sowie die Benutzung zur 
Herstellung anderer Veröffentlichungen bedürfen der 
schriftlichen Genehmigung unseres Hauses.




